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Praambel

Die Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist, bestimmen das Leben von
Millionen Menschen. Die Birgerinnen und Blrger nutzen die angebotenen
Dienstleistungen der Unternehmen und vertrauen auf das Funktionieren der von den
Unternehmen bereitgestellten Infrastruktur und die von einigen Unternehmen mit
Bundesbeteiligung unterstitzte Bereitstellung 6ffentlicher Glter, wie z.B. Sicherheit,
durch den Staat. Fir zahlreiche Menschen sind die Unternehmen mit
Bundesbeteiligung auch Arbeitgeber. Daneben unterhalten verschiedene
privatwirtschaftliche Unternehmen Geschaftsbeziehungen zu Unternehmen mit
Bundesbeteiligung. Die Bundesunternehmen, ihre Organe und die
Beteiligungsfiihrung stehen damit im besonderen Fokus der Offentlichkeit.

Hieraus entsteht eine Verantwortung sowohl der Unternehmen und ihrer Organe als
auch der Beteiligungsfuhrung fur die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Funktion im
Einklang mit der geltenden Rechtsordnung und den Prinzipien der sozialen
Marktwirtschaft.

Dies soll sich auch in der Corporate Governance der Unternehmen mit
Bundesbeteiligung und der Art und Weise, wie der Bund seine Beteiligungen fihrt,
widerspiegeln. Die Grundsatze guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsfihrung
im Bereich des Bundes (im Folgenden die ,Grundsatze®) bilden dafir neben den
gesetzlichen Vorschriften, vor allem des Gesellschafts- und des Haushaltsrechts, den
Rahmen.

Die Grundsatze sollen dazu beitragen,

— einen kontinuierlichen Prozess zur Verbesserung der Unternehmens- und der
Beteiligungsfuhrung der Unternehmen mit Bundesbeteiligung zu gewahrleisten,

- die Transparenz der Unternehmen mit Bundesbeteiligung zu erhéhen und damit
auch das Vertrauen der Birgerinnen und Birger in Entscheidungen aus
Verwaltung und Politik zu starken, und

- Standards fiir das Zusammenwirken von Gesellschafter(n), Uberwachungsorgan
und Geschaftsfihrung sowie fur die Wahrnehmung der Beteiligungsfuhrung
durch die damit befassten Stellen der Bundesverwaltung festzulegen.

Beteiligungen des Bundes an Unternehmen finden ihre Grundlage und Legitimation
in der Erfullung spezifischer Aufgaben des Bundes, d.h., in dem &ffentlichen Auftrag,
der zugleich das wichtige Bundesinteresse begrindet. Dieses von der
Bundeshaushaltsordnung geforderte besondere fachpolitische Bundesinteresse
spiegelt  sich im Unternehmensgegenstand und Gesellschaftszweck
— beziehungsweise bei anderen Rechtsformen in der entsprechenden Zwecksetzung
des Unternehmenstragers — wider. Es ist Handlungsleitlinie fir die Mitglieder der
Geschéftsfiihrung und des Uberwachungsorgans und soll auf wirtschaftliche Art und
Weise erflllt werden.



Da sich der Bund privatrechtlicher Organisationsformen flir seine Unternehmen nur
dann bedienen darf, wenn er dadurch seine Aufgaben besser und wirtschaftlicher
erfillen kann, ist regelmaRig zu Uberprifen, ob der mit der Beteiligung an dem
Unternehmen verfolgte Zweck Gberhaupt und auch auf wirtschaftliche Art und Weise
erreicht wird. Dazu muss die Beteiligungsfihrung das mit der Beteiligung verfolgte
fachpolitische Bundesinteresse festlegen, regelmafig Uberprifen und ggf. anpassen.
Sie muss zudem regelmaRig den Erfolg der Beteiligung kontrollieren und sowohl ihre
Rechte als Anteilseigner aktiv wahrnehmen als auch darauf hinwirken, dass die auf
Veranlassung des Bundes in das Uberwachungsorgan gewahlten oder entsendeten
Personen sich aktiv in die Arbeit des Uberwachungsorgans einbringen. Hierzu
enthalten die Grundsatze Leitlinien.

Die Unternehmen mit Beteiligung des Bundes werden in der Regel als Gesellschaften
mit beschrankter Haftung (GmbH) geflihrt. Neben der Anteilseignerversammlung ist
fir den Bund das Uberwachungsorgan das zentrale Unternehmensorgan, (iber das
der Bund bei den Unternehmen, an denen er beteiligt ist, maRgeblich Einfluss auslibt.
Die Bundeshaushaltsordnung fordert, dass sich der Bund dort angemessenen
Einfluss sichert und diesen zur Wahrnehmung der Interessen des Bundes auch
ausilbt. Daher soll ein solches Organ zur Uberwachung und Kontrolle der
Geschéftsfuhrung (z. B. ein Aufsichtsrat), soweit nicht ohnehin gesetzlich
vorgeschrieben, im Gesellschaftsvertrag verbindlich festgeschrieben werden.

Die Unternehmen mit Bundesbeteiligung verpflichten sich nicht nur zu
gesetzeskonformem, sondern auch zu ethisch fundiertem, verantwortlichem
Verhalten (Leitbild des ,Ehrbaren Kaufmanns®). Hierzu gehért das stete Bewusstsein
fur die mit dem anvertrauten o6ffentlichen Vermdgen verbundene Verantwortung.
Diese Verantwortung verpflichtet auch zu einem sparsamen und nachhaltigen Einsatz
der Unternehmensressourcen, der sich auch im Vergitungsgefiige des
Unternehmens auf allen Ebenen widerspiegeln muss. Im Fokus der Offentlichkeit
stehen dabei insbesondere die Angemessenheit und Transparenz der Vergutung der
Geschéftsfuhrung. Der daraus resultierenden Verantwortung missen die
Unternehmen und ihre Organe Rechnung tragen.

Die Unternehmen mit Bundesbeteiligung sollen insbesondere auch ihre Rolle als
Arbeitgeber verantwortungsvoll wahrnehmen. Dazu gehdrt die Einbindung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Entscheidungsprozesse im
Unternehmen im Wege der Mitbestimmung.

Zu einer guten Corporate Governance des Unternehmens gehdrt auch eine
qualifizierte und diverse Besetzung von Flhrungspositionen und Aufsichtsgremien.
Diversitat umfasst nicht nur den Gleichstellungsgedanken im Sinne einer
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Mannern an FiUhrungspositionen,
sondern auch eine gleichstellungsférdernde Kultur im Unternehmen mit gleichen
Zugangs- und Entwicklungschancen ohne Ansehung der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Identitat.



Von zunehmender Bedeutung ist auch, dass die Unternehmen nachhaltig im Sinne
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der Sustainable Development Goals
(SDG) agieren.

Die Ausgestaltung der Grundsatze ist vornehmlich an Unternehmen in
privatrechtlicher Rechtsform, insbesondere an der Rechtsform der GmbH, orientiert.
Die Grundsatze finden aber auch entsprechend Anwendung auf Unternehmen mit
Bundesbeteiligung in anderen Rechtsformen des Privatrechts, z. B. in der Rechtsform
einer Aktiengesellschaft. Darlber hinaus gelten sie entsprechend und z. T. mit
Einschrankungen auch fur juristische Personen des offentlichen Rechts und fur
privatrechtliche Stiftungen, die der Bund errichtet hat oder auf die der Bund aus
anderen Grinden Einfluss ausubt, sofern deren Gegenstand ein gewerblicher oder
sonstiger wirtschaftlicher Betrieb ist oder einen solchen Uberwiegend umfasst.

Fir die Bezeichnung der Unternehmensorgane werden moglichst Ubergreifende
Begrifflichkeiten genutzt, um wiederkehrende Aufzahlungen verschiedener
rechtsformspezifischer Bezeichnungen zu vermeiden. Der Begriff Geschaftsfiihrung
bezieht sich dabei jeweils auf das Organ, dem die regelmaRige organschaftliche
Vertretung der juristischen Person bzw. Stiftung obliegt.

Den Besonderheiten von Unternehmen, die institutionelle Férderung im Sinne der
Verwaltungsvorschrift Nr. 2.2 zu § 23 Bundeshaushaltsordnung erhalten, ist bei der
Anwendung der Grundsatze Rechnung zu tragen, Ziff. 7.1 Satz 3 des PCGK bleibt
unberthrt.

Die Grundséatze bestehen aus zwei Teilen:

Der ,Public Corporate Governance Kodex des Bundes“ (PCGK) ist an die
Unternehmen und ihre Organe gerichtet. Er erganzt die gesetzlichen Bestimmungen
zur Leitung und Uberwachung von Unternehmen mit Bundesbeteiligung durch
zusatzliche Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensfiuhrung. Durch
die Verankerung im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung oder bei Unternehmen
in Rechtsformen des &Offentlichen Rechts in den jeweils maf3geblichen Regularien
werden die Empfehlungen des PCGK zu einem Bestandteil des Handlungsrahmens
des Unternehmens und seiner Organe.

Die ,Richtlinien fir eine aktive Beteiligungsfiihrung bei Unternehmen mit
Bundesbeteiligung“ (Richtlinien) sind an die mit der Beteiligungsfliihrung bzw. an
die mit der Vorbereitung von Mitgliedern von Uberwachungsorganen betrauten
Stellen des Bundes adressiert. Sie setzen als interne Verwaltungsvorschrift den
Handlungsrahmen fir die beteiligungsfiihrenden Stellen des Bundes, denen die
Aufgabe der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der Unternehmen mit
Beteiligung des Bundes obliegt. Abschnitt 5 der Richtlinien gilt auch fir sonstige
Institutionen mit besonderer politischer oder finanzieller Bedeutung fir den Bund, bei
denen der Bund Einfluss auf die Besetzung von Mandaten in Uberwachungsorganen
oder ahnlichen Gremien und/oder in der Geschaftsflihrung hat.



Inhalt und Anwendungsbereich des PCGK und der Richtlinien werden vom
Bundesministerium der Finanzen im Rahmen seiner Zustandigkeit fir die
Grundsatzangelegenheiten der Beteiligungsfiihrung regelmafig Uberprift und bei
Bedarf in engem Austausch mit den anderen Bundesministerien angepasst.
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Teil |
Public Corporate Governance Kodex des Bundes

ruktur Publi rpor vernance K X Bun

Der Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK) enthalt Empfehlungen
und Anregungen sowie Regelungen, die geltendes Recht wiedergeben.

Empfehlungen des PCGK sind durch die Verwendung des Wortes
,S0llI“ gekennzeichnet. Die Empfehlungen wurden entwickelt unter Zugrundelegung
der Rechtsverhaltnisse bei Kapitalgesellschaften. Sie sind bei Unternehmen in
anderer Rechtsform auf die dortigen Struktur- und Organverhéltnisse soweit wie
moglich zu Ubertragen. Mit der Berucksichtigung rechtsform- sowie
unternehmensspezifischer Bedlrfnisse tragt der Kodex zur Flexibilisierung und
Selbstregulierung bei. Die Unternehmen kdénnen von den Empfehlungen abweichen,
wenn sie dies zusammen mit der Begrindung fur das Abweichen jahrlich in ihrem
Corporate Governance Bericht offenlegen.

Ferner enthalt der PCGK Best Practice in Form von Anregungen, von denen ohne
Offenlegung abgewichen werden kann; hierfir werden die Formulierungen
,sollte“ oder ,kann“ verwendet.

Die Ubrigen, anders formulierten Teile des PCGK betreffen Regelungen, die als
geltendes Recht ohnehin von den Unternehmen zu beachten sind, oder beinhalten
Begriffsbestimmungen.

Anwendungsbereich

Begriffsbestimmungen

,Unternehmen im Sinne des PCGK sind zunachst die Kapital- und
Personengesellschaften, unabhdngig davon, ob sie einen gewerblichen oder
sonstigen wirtschaftlichen Betrieb fihren. Sofern ihr Gegenstand ein gewerblicher
oder sonstiger wirtschaftlicher Betrieb ist oder einen solchen Uberwiegend umfasst,
fallen darunter auch Vereine, Genossenschaften, juristische Personen des
offentlichen Rechts sowie privatrechtliche Stiftungen.

.Beteiligung® im Sinne des PCGK ist jede kapitalmaRige, mitgliedschaftliche (z. B.
Genossenschaft) und ahnliche Beteiligung, etwa bei Stiftungen oder juristischen
Personen des offentlichen Rechts, die eine Dauerbeziehung zu dem Unternehmen
begriinden soll.
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Eine ,mehrheitliche Beteiligung“ des Bundes an einem Unternehmen in der
Rechtsform des privaten Rechts im Sinne des PCGK liegt vor, wenn der Bund allein
oder zusammen mit einem oder mehreren dem Bund zurechenbaren
Vermobgenstragern mehr als 50 Prozent der Kapitalanteile oder Stimmrechte halt.

,Dem Bund zurechenbare Vermégenstrager” in diesem Sinne sind

- die Sondervermdgen des Bundes,

- die mehrheitlichen Beteiligungen des Bundes an Kapital- und
Personengesellschaften,

- die mehrheitlichen Beteiligungen des Bundes an sonstigen juristischen Personen
des privaten Rechts, insbesondere die Vereine und Genossenschaften mit
Mitgliedschaft des Bundes und Stiftungen des privaten Rechts, auf die der Bund
beherrschenden Einfluss ausiiben kann, jeweils unabhdngig davon ob diese
selbst Unternehmen im oben beschriebenen Sinne sind, sowie

- die bundesunmittelbaren juristischen Personen des &ffentlichen Rechts.

Eine ,Minderheitsbeteiligung® des Bundes an einem Unternehmen in der
Rechtsform des privaten Rechts im Sinne des PCGK liegt vor, wenn der Bund allein
oder zusammen mit einem oder mehreren dem Bund zurechenbaren
Vermodgenstrager(n) 50 Prozent oder weniger der Kapitalanteile und der Stimmrechte
halt.

.Beherrschenden Einfluss“ auf eine juristische Person des privaten Rechts kénnen
der Bund — ggf. zusammen mit einem ihm zurechenbaren Vermdgenstrager — oder
eine juristische Person mit Beteiligung des Bundes auslben, wenn

— ihm bzw. ihr die Mehrheit der Stimmrechte in der Anteilseignerversammlung
zusteht,

— ihm bzw. ihr fir die Mehrheit der Mitglieder der Geschéaftsfihrung oder des
Uberwachungsorgans das Vorschlagsrecht bzw. ein Recht zur Berufung dieser
Mitglieder zusteht,

— er bzw. sie aufgrund sonstiger privatrechtlich vereinbarter Gestaltungsformen
oder durch Bestimmung im Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung maRgeblichen
Einfluss auf die zentralen Entscheidungen der juristischen Person privaten
Rechts nehmen kann oder

— er bzw. sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Chancen und
Risiken dieser juristischen Person privaten Rechts tragt, die zur Erreichung eines
eng begrenzten und genau definierten Ziels des Bundes oder der juristischen
Person dient (Zweckgesellschaft).

2.2 Unmittelbare Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Unternehmen in
Rechtsformen des privaten Rechts

Der PCGK findet Anwendung auf alle Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
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Rechts, an denen der Bund und/oder seine Sondervermégen unmittelbar
mehrheitlich im Sinne von Ziffer 2.1 beteiligt sind.

Anregung der Anwendung auf weitere Unternehmen mit unmittelbarer
Bundesbeteiligung

Far unmittelbare Minderheitsbeteiligungen wird die Anwendung des PCGK angeregt.

Die Anwendung des PCGK wird auch fur privatrechtliche Stiftungen, deren
Gegenstand ein gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Betrieb ist oder einen
solchen Uberwiegend umfasst, angeregt, wenn eine dauerhafte Beziehung des
Bundes zu der Stiftung begrundet ist.

Fir vom Bund errichtete Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person
des offentlichen Rechts wird die Beachtung des PCGK angeregt, soweit rechtliche
Bestimmungen (etwa  gesetzliche Vorgaben zur  Ausgestaltung der
Unternehmensorgane) nicht entgegenstehen.

Anwendung in Konzernstrukturen sowie bei mittelbaren Beteiligungen

Fihrt ein Unternehmen, an dem der Bund unmittelbar oder mittelbar durch einen dem
Bund zurechenbaren Vermoégenstrager mit eigener Rechtspersonlichkeit mehrheitlich
beteiligt ist, einen Konzern im Sinne von § 290 HGB, findet der PCGK auf den
Konzern wie folgt Anwendung:

— In Fallen, in denen der Konzern aus bis zu sechs Gesellschaften (inklusive
Mutterunternehmen) besteht, findet der PCGK Anwendung auf die
Konzernmutter und alle inldndischen Konzernunternehmen, an denen eine
Mehrheitsbeteiligung besteht.

— In Fallen, in denen der Konzern aus mehr als sechs Gesellschaften (inklusive
Mutterunternehmen) besteht, findet der PCGK Anwendung auf
- die Konzernmutter, die ihn auch auf die Weise, wie sie den Konzern flihrt,

anwenden soll,

- alle inlandischen Konzerngesellschaften erster Ebene, die grofe
Kapitalgesellschaften sind, soweit daran eine Mehrheitsbeteiligung besteht,
und

- alle inlandischen Konzerngesellschaften, soweit daran eine
Mehrheitsbeteiligung besteht und bei denen in der Regel mehr als 500
Arbeitnehmer beschaftigt sind.

Der PCGK findet Anwendung auf mehrheitliche Beteiligungen an inlandischen
Unternehmen, die Uber Verwaltungsgesellschaften des Bundes gehalten werden.
Wenn das von der Verwaltungsgesellschaft gehaltene Unternehmen eine
Konzernstruktur aufweist, gilt fir diese Konzernstruktur Ziffer 2.4 Abs. 1.

1 Die Anwendung des PCGK auf mittelbare Beteiligungen ist in Ziffer 2.4 geregelt.
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Fur inlandische mittelbare Minderheitsbeteiligungen wird die Anwendung des PCGK
angeregt.

Fir die von bundesunmittelbaren bzw. vom Bund errichteten juristischen Personen
des oOffentlichen Rechts gehaltenen Beteiligungen an Unternehmen sowie flr
Beteiligungen an Unternehmen, die von juristischen Personen des Privatrechts, die
selbst kein Unternehmen im Sinne des PCGK sind, auf die der Bund aber aufgrund
seiner Beteiligung oder aus anderen Grinden beherrschenden Einfluss ausliben
kann, gehalten werden, gelten die Regelungen der Ziffern 2.2, 2.3 und 2.4 Abs. 1
entsprechend.

Der PCGK findet Anwendung auf Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen, die von
Anstalten des offentlichen Rechts fir den Bund gehalten werden, auch bei
mehrstufigen Beteiligungsverhaltnissen.

Beteiligung mit dem Zweck der Anlage finanzieller Mittel oder der
Bereitstellung von Foérderfinanzierung

Halt ein dem Bund zurechenbarer Vermdgenstrager oder dessen Beteiligung
(einschlieRlich mittelbarer Beteiligungen), dessen bzw. deren gesetzlicher Zweck bzw.
Unternehmenszweck die Anlage finanzieller Mittel zur Absicherung zukinftiger
Verbindlichkeiten des Bundes oder zukiinftiger vom Bund zu tragender Kosten oder
die Bereitstellung von Foérderfinanzierungen mit dem Ziel der Starkung des Marktes
fur Unternehmensfinanzierungen ist, eine Beteiligung zu genanntem Zweck, fallt
letztere nicht in den Anwendungsbereich des PCGK.

Dies gilt auch fir Beteiligungen, die der Bund selbst im Rahmen eines Programms
zur Starkung des Marktes flr Unternehmensfinanzierungen und ausschlielich zu
dem Zweck halt, dem betreffenden Unternehmen eine Forderfinanzierung zu
gewahren.

Fur den Fall, dass eine Beteiligung zur Anlage finanzieller Mittel im obigen Sinne im
Einzelfall eine Mehrheitsbeteiligung darstellt oder aufgrund der Anteilseignerstruktur
des Unternehmens die Moglichkeit der Einflussnahme auf die Beteiligung besteht,
wird angeregt, die Corporate Governance des Unternehmens am PCGK zu
orientieren, wenn das Unternehmen nicht in den Anwendungsbereich eines anderen
Corporate Governance Kodex oder ahnlicher Rahmenwerke fallt.

Borsennotierte Gesellschaften

Auf Unternehmen, an denen der Bund unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, und die
aufgrund einer Borsennotierung bzw. eines Kapitalmarktzugangs im Sinne des § 161
Abs. 1 Satz 2 AktG dem Deutschen Corporate Governance Kodex unterfallen, ist der
PCGK nicht anwendbar.
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Anteilseigner und Anteilseignerversammlung

Aufgaben und Zustandigkeit der Anteilseignerversammliung

Die Versammlung der Anteilseigner soll im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung
des Unternehmens festlegen, dass die Gesellschaft den PCGK in der jeweils
geltenden Fassung anwendet und die Geschéaftsflhrung und das
Uberwachungsorgan jahrlich gemaR Ziff. 7.1 die Entsprechenserklarung zum PCGK
abzugeben und einen Corporate Governance Bericht zu erstellen haben.

Die Anteilseignerversammlung entscheidet insbesondere:

- Uber den Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung, einschliellich des Gegenstands
des Unternehmens, Anderungen des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung
und wesentliche unternehmerische MalRnahmen,

- soweit Gesetz oder Gesellschaftsvertrag bzw. Satzung nichts Anderes
bestimmen, Uber die Bestellung und Abberufung der Mitglieder von
Geschaftsfihrung  und  Uberwachungsorgan, ber die Wahl der
Abschlusspriferin bzw. des Abschlussprifers sowie Uber die Feststellung des
Jahresabschlusses und

- Uber die Entlastung von Geschéftsfiihrung und Uberwachungsorgan.

Sie soll auch Uber die Verwendung eines eventuellen Gewinns entscheiden.

Vorbereitung und Durchfuihrung der Anteilseignerversammiung

Die Anteilseignerversammlung soll mindestens einmal jahrlich unter Angabe der
Tagesordnung einberufen werden. In der Tagesordnung sollen die zu behandelnden
Punkte mdglichst genau bezeichnet werden. Die Anteilseigner sollen ausreichend
Gelegenheit haben, sich auf die Erérterung und Abstimmungen vorzubereiten.

Soweit nicht bereits gesetzlich vorgeschrieben, soll uber die
Anteilseignerversammlung eine Niederschrift gefertigt werden. Beschllisse der
Anteilseigner aul3erhalb der Versammlung sollen ebenfalls dokumentiert werden.

Ausubung der Anteilseignerrechte

Die Anteilseignerversammlung soll MaRnahmen unterlassen, mit denen die
Mitbestimmung der Arbeithehmerinnen und  Arbeithehmer nach dem
Mitbestimmungsgesetz oder dem Drittelbeteiligungsgesetz eingeschrankt oder
verhindert wird.
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Zusammenwirken von Geschaftsfiihrung und Uberwachungsorgan

Grundsatze

Geschéftsfiihrung und Uberwachungsorgan arbeiten zum Wohle des Unternehmens
vertrauensvoll zusammen.

Die Geschaftsfihrung soll auf der Grundlage von Unternehmensgegenstand,
Unternehmenszweck und den vom Bund als Anteilseigner und ggf. anderen
Anteilseignern vorgegebenen Wirkungszielen die strategische Ausrichtung des
Unternehmens entwickeln, mit dem Uberwachungsorgan abstimmen und mit ihm in
regelmalligen Abstanden den Stand der Strategieumsetzung erdrtern.

Fur Geschafte von grundlegender Bedeutung sollen im Gesellschaftsvertrag bzw. in
der Satzung Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Uberwachungsorgans festgelegt
werden. Hierzu gehéren Entscheidungen oder Malinahmen, die zu einer erheblichen
Veranderung der Geschaftstatigkeit im Rahmen des Gesellschaftsvertrags bzw. zu
einer grundlegenden Veranderung der Vermogens-, Finanz- oder Ertragslage oder
der Risikostruktur des Unternehmens filhren kénnen. Dies betrifft auch Geschafte auf
Ebene einer Konzerngesellschaft ohne eigenes Uberwachungsorgan, soweit diese
bei der Muttergesellschaft an die Zustimmung des Uberwachungsorgans gekniipft
waren.

Das Uberwachungsorgan kann zusétzliche Zustimmungsvorbehalte bestimmen.

Der Katalog der zustimmungspflichtigen Geschafte soll so bestimmt werden, dass die
Eigenverantwortlichkeit der Geschaftsfiihrung und der Grad der Uberwachung durch
das Uberwachungsorgan vor dem Hintergrund der Interessen des oder der
Anteilseigner in einem ausgewogenen Verhaltnis stehen.

Die ausreichende Informationsversorgung des Uberwachungsorgans ist
insbesondere Aufgabe der Geschaftsfliihrung.

Die Geschéaftsfiihrung soll das Uberwachungsorgan regelmaRig, zeitnah und
umfassend Uber alle fir das Unternehmen relevanten Fragen der Strategien, der
Planung, der Geschaftsentwicklung, der Wirtschaftlichkeit, der Risikolage, des
Risikomanagements und der Compliance sowie Uber Geschafte von besonderer
Bedeutung fur die Wirtschaftlichkeit oder Liquiditat des Unternehmens und fur das
Unternehmen bedeutende Veranderungen des wirtschaftlichen Umfelds informieren
(Regelberichterstattung). Sie soll dabei auf Abweichungen des Geschéaftsverlaufs von
den aufgestellten Planen und Zielen unter Angabe von Griinden eingehen. Handelt
es sich bei dem Unternehmen um ein Mutterunternehmen, so schliel3en die Berichte
auch Angaben zu den Konzernunternehmen ein, insbesondere soweit sie fur das
Mutterunternehmen von wesentlicher Bedeutung sein kdnnen. Bei Unternehmen in
der Rechtsform einer Aktiengesellschaft gehort nach den gesetzlichen Vorgaben zur
Berichterstattung Uber die Risikolage und das Risikomanagement auch die
Berichterstattung Uber das Interne Kontrollsystem.
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Aus wichtigen Anlassen soll die Geschaftsfliihrung unverzliglich dem Vorsitzenden
des Uberwachungsorgans berichten (Sonderberichterstattung). Wichtiger Anlass ist
auch ein der Geschaftsfihrung bekannt gewordener geschéaftlicher Vorgang bei
einem Konzernunternehmen, der erheblichen Einfluss auch auf die Lage des
Unternehmens selbst haben kann.

Inhalt und Turnus der Regelberichterstattung sollen sich unabhangig von der
Rechtsform des Unternehmens an § 90 AktG orientieren. Bei Unternehmen, die
institutionelle Forderung erhalten, kann ein gréRerer Turnus vereinbart werden,
soweit dadurch die ordnungsgeméafRe Uberwachung der Geschéaftsfiihrung nicht
beeintrachtigt wird.

Das Uberwachungsorgan hat seinerseits einzufordern, dass es angemessen und
rechtzeitig informiert wird. Hierzu soll es die Informations- und Berichtspflichten der
Geschéftsfihrung naher festlegen und sich bei Bedarf lGber Angelegenheiten des
Unternehmens unterrichten lassen. Die Regelberichte der Geschéaftsfihrung an das
Uberwachungsorgan sind in Textform zu erstatten. Zumindest fiir die ordentlichen
Sitzungen des Uberwachungsorgans sollen alle entscheidungsnotwendigen und zur
ordnungsgemanen Informationsversorgung des Uberwachungsorgans erforderlichen
Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der
Lagebericht, der Konzernlagebericht und der Prifungsbericht der Abschlusspriferin
oder des Abschlusspriifers, den Mitgliedern des Uberwachungsorgans bzw. seiner
Ausschisse spatestens 14 Tage vor der jeweiligen Sitzung zugeleitet werden. Auch
bei aulBerordentlichen Sitzungen sollen die vorbereitenden Unterlagen den
Mitgliedern des Uberwachungsorgans so rechtzeitig Gibermittelt werden, dass diesen
ausreichend Zeit fr die Vorbereitung auf die Sitzung verbleibt.

Vertraulichkeit

Gute Unternehmensfihrung setzt eine offene Diskussion zwischen Geschaftsfiihrung
und Uberwachungsorgan sowie innerhalb dieser Organe voraus. Die umfassende
Wahrung der Vertraulichkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des § 52 GmbHG
i. V.m.den §§ 116 S. 2, 394, 395 AktG ist daflir von entscheidender Bedeutung.

Alle Organe und Organmitglieder stellen sicher, dass von ihnen jeweils ggf.
eingeschaltete Dritte die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten.

In mitbestimmten Uberwachungsorganen sollten die Vertreterinnen bzw. Vertreter der
Anteilseigner und der Arbeithehmerinnen und Arbeithehmer die Sitzungen des
Uberwachungsorgans jeweils gesondert, gegebenenfalls mit Mitgliedern der
Geschaftsfiihrung, vorbereiten.

Das Uberwachungsorgan sollte regelmaRig auch ohne Geschéftsfiihrung beraten.
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Verantwortlichkeit

Geschéftsfiihrung und Uberwachungsorgan wahren die Sorgfalt eines ordentlichen
und gewissenhaften Mitglieds der Geschaftsfihrung bzw. Mitglieds eines
Uberwachungsorgans. Verletzen sie diese schuldhaft, so haften sie dem
Unternehmen gegenuber auf Schadenersatz. Bei unternehmerischen
Entscheidungen liegt keine Pflichtverletzung vor, wenn das Mitglied der
Geschéftsfiihrung oder des Uberwachungsorgans verniinftigerweise annehmen
durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle des
Unternehmens zu handeln. Bei der Beurteilung des Unternehmensinteresses sollen
sie beachten, dass dieses insbesondere durch das im Unternehmensgegenstand und
im Unternehmenszweck verankerte wichtige Bundesinteresse gepragt wird.

Eine Vermdégenshaftpflichtversicherung fir die Mitglieder von Geschéaftsfihrung und
Uberwachungsorgan (D & O-Versicherung) kann — soweit nach haushaltsrechtlichen
Bestimmungen zulassig— von Unternehmen abgeschlossen werden, deren
Unternehmensorgane erhohten Haftungsrisiken ausgesetzt sind. Schliel3t das
Unternehmen eine Versicherung zur Absicherung der Risiken aus der Tatigkeit eines
Mitglieds der Geschaftsfuhrung ab, soll —soweit nicht ohnehin gesetzlich
verpflichtend vorgegeben — ein Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des
Schadens bis mindestens zur Héhe des Eineinhalbfachen der festen jahrlichen
Vergutung des Mitglieds der Geschaftsfiihrung vereinbart werden. Fur die Mitglieder
von Uberwachungsorganen, die fiir ihre Tatigkeit eine Vergiitung erhalten, soll beim
Abschluss einer derartigen Versicherung ein angemessener Selbstbehalt vereinbart
werden.

Die Entscheidung und ihre Begrindung insbesondere zur Zweckmalfigkeit und
Wirtschaftlichkeit einer D & O-Versicherung sowie zur Vereinbarung eines
Selbstbehalts sollen dokumentiert werden.

Kreditgewahrung

Kredite des Unternehmens an Mitglieder der Geschaftsfiuhrung oder des
Uberwachungsorgans sowie an ihre Angehdrigen sowie an Beschéftigte des
Unternehmens sollen nicht gewahrt werden, es sei denn, die Kreditgewahrung gehdrt
zum Gegenstand des Unternehmens und § 15 des Kreditwesengesetzes wird
beachtet. Ebenfalls ausgenommen sind Kredite an Beschaftigte des Unternehmens,
die in Auslibung der Firsorgepflicht des Arbeitgebers oder zur Sicherstellung der
Erbringung der Arbeitsleistung gewahrt werden, etwa in Form von
Gehaltsvorschussen.
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Geschaiftsfiihrung

Aufgaben und Zustandigkeit

Die Geschaftsfuhrung tragt die origindre Verantwortung flr die Leitung des
Unternehmens und ist dabei an Unternehmensgegenstand und Unternehmenszweck
gebunden. Hierbei nutzt sie die Digitalisierungspotentiale des Unternehmens.

Die Geschaftsfuhrung hat fur die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der
unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die
Konzernunternehmen hin (Compliance). Sie soll flir angemessene, an der Risikolage
des Unternehmens ausgerichtete MalRnahmen (Compliance-Management-System)
sorgen. Dies umfasst auch MalRnahmen zur Korruptionspravention und zum
Hinweisgeberschutz nach dem Hinweisgeberschutzgesetz.

Die flr Compliance zustandige Stelle soll unmittelbar der Geschaftsfliihrung unterstellt
sein.

Die Geschaftsfuhrung sorgt fur angemessene und wirksame Kontrollsysteme,
insbesondere ein Risikomanagementsystem und Risikocontrolling im Unternehmen.
Die Ausgestaltung aller Kontrollsysteme im Unternehmen hangt von Art, Umfang,
Komplexitdt und Risikogehalt der Geschéaftstatigkeit ab und erfolgt gemafR
anerkannter unternehmensspezifischer Standards. Die interne Revision soll als
unabhangige Stelle unterhalten werden.

Die Geschaftsfihrung von Mutterunternehmen im Sinne von § 290 HGB hat daftr
Sorge zu tragen, dass die Geschaftsfiihrungen der Konzerngesellschaften die
gesetzlich verpflichtend vorgesehenen Zustandigkeiten, Vorgaben und Rechte der
Unternehmensorgane der Konzerngesellschaften wahren.

Zusammensetzung
Die Geschaftsfihrung soll aus mindestens zwei Personen bestehen.

Mitglieder der GeschaftsfUhrung sollen im Wege eines transparenten
Auswahlverfahrens mit dem Ziel der Auswahl von Personen, die Uber die zur
ordnungsgemaflen Wahrnehmung der Aufgaben als Mitglied der Geschéaftsfuihrung
erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten, Erfahrungen und Empathie verfligen,
gewonnen werden. Das fir die Bestellung der Geschaftsfiihrung zustandige
Unternehmensorgan soll bei der Zusammensetzung der Geschaftsfihrung auf
Diversitat, insbesondere auf das Erreichen der ggf. bestehenden gesetzlichen Quoten
bzw. der freiwillig oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen gesetzten internen Ziele
zur Zusammensetzung hinsichtlich der gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter
achten. Die Auswahlentscheidung soll zusammen mit den daflir mafRgeblichen
Erwagungen nachvollziehbar dokumentiert werden.
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Ehemalige Mitglieder des Uberwachungsorgans sollen nicht vor Ablauf eines Jahres
seit Beendigung des Mandats in die Geschéftsfihrung wechseln.

Die Mitglieder der Geschaftsfliihrung sollen vom zustandigen Unternehmensorgan fur
einen Zeitraum von hdchstens flnf Jahren je Bestellperiode bestellt werden. Bei
Erstbestellungen soll die Bestelldauer auf hdchstens drei Jahre beschrankt sein. Eine
Wiederbestellung oder Anderung des Anstellungsvertrags bei gleichzeitiger
Aufhebung der laufenden Bestellung oder des laufenden Anstellungsvertrags vor
Ablauf eines Jahres vor dem Ende der Bestelldauer bzw. des laufenden
Anstellungsvertrags soll nur aus zwingenden Grunden erfolgen.

In der Geschaftsordnung soll fir die Mitglieder der Geschaftsfliihrung eine den
gesetzlichen Vorgaben entsprechende Altersgrenze festgelegt werden. Die Zeit, fur
welche die Bestellung als Mitglied der Geschaftsflihrung erfolgt, soll so bemessen
sein, dass diese Altersgrenze nicht Gberschritten wird.

In der Geschéaftsordnung der Geschaftsfihrung soll die Geschéaftsverteilung und die
Zusammenarbeit in der Geschaftsfuhrung geregelt werden. Das fur die Bestellung
zustandige Unternehmensorgan kann eine Sprecherin bzw. einen Sprecher der
Geschéftsfuhrung bestimmen.

Wer der Geschaftsflihrung angehort, soll insgesamt nicht mehr als zwei Mandate in
einem Uberwachungsorgan einer konzernexternen Gesellschaft oder vergleichbare
Funktionen und keinen Vorsitz in einem Uberwachungsorgan einer konzernexternen
Gesellschaft wahrnehmen, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen wie im
KWG bestehen.

Vergitung

Das fur die Anstellung der Mitglieder der Geschéaftsfihrung zustandige
Unternehmensorgan soll klare und verstandliche Kriterien fur die Vergutung der
Mitglieder der Geschéftsfuhrung einschliel3lich der wesentlichen Vertragselemente
beschlielRen, regelmallig Uberprifen und erforderlichenfalls anpassen. Dabei sollen
insbesondere folgende Aspekte beriicksichtigt werden,

- die Vergleichsgruppe anderer Unternehmen, die zur Angemessenheitsprifung
der Vergltung herangezogen werden soll, und die Vergutungsspanne, ggf.
differenziert nach einzelnen Positionen innerhalb der Geschaftsfihrung,

- die Zusammensetzung der Fixvergutung (Fixgehalt zuzuglich oder inklusive
Beitrage zur Altersvorsorge und sonstige Versorgungszuschlage u.a.),

- obund ggf. welche Nebenleistungen gewahrt werden,

- ob variable Vergutungsbestandteile als Anreiz zur Forderung insbesondere der
nachhaltigen und wirtschaftlichen Verfolgung des wichtigen Bundesinteresses
gewahrt werden,
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- wie fur die einzelnen Positionen in der Geschaftsfuhrung die Zielvergitung (d.h.
die Vergutung bei 100% Zielerreichung) festgelegt wird und welcher Zielkorridor
(d. h. die jeweils niedrigste und hdéchstmdgliche variable Vergutung) zur
Anwendung kommen soll,

- in welcher Hohe die Gesamtvergltung begrenzt wird,

- und welchen Anteil die kurz- und langfristigen Vergutungsbestandteile an der
Gesamtzielvergutung haben

- sowie wann die Mitglieder Uber die variablen Vergltungsbestandteile verfligen
kénnen.

Die festgelegten Kriterien fir die Vergutung und die malRgeblichen Erwagungen flr
deren Festlegung sollen dokumentiert werden.

Das fur die Anstellung der Mitglieder der Geschéaftsfuhrung zustandige
Unternehmensorgan soll unabhangig vom Typus des Anstellungsverhaltnisses
(Geschaftsflhrervertrage, Vorstandsvertrage, Konzernarbeitsvertrage etc.) die
Vergultung der Mitglieder der Geschaftsflihrung einschlieBlich der Maximalvergttung
in angemessener Hohe auf der Grundlage der festgelegten Kriterien fir die Vergitung
vereinbaren.

Zur Gesamtvergltung im Sinne dieses Abschnitts gehdren

— neben den (regelmafigen) monetaren, fixen und ggf. variablen
Vergutungsbestandteilen

—  Leistungen zur Altersvorsorge und auch, soweit noch gewahrt, die
Versorgungszusagen,

— die monetaren und nicht monetaren Nebenleistungen,

— die sonstigen Leistungen, insbesondere flir den Fall der Beendigung der Be-
und Anstellung,

— sowie Leistungen von Dritten, die im Hinblick auf die GeschaftsfiUhrungstatigkeit
zugesagt oder im Geschéftsjahr gewahrt wurden (z. B. Konzernbezige).

Die Vergitung soll im Anstellungsvertrag zweifelsfrei festgelegt werden. Sie soll in
einem angemessenen Verhaltnis zu den Aufgaben und Leistungen des Mitglieds der
Geschéftsfuhrung sowie zur Lage der Gesellschaft stehen und soll die in der
Vergleichsgruppe Ubliche Vergutung nicht ohne besondere Grinde Ubersteigen.
Samtliche Vergutungsbestandteile fir sich und die Gesamtvergitung sollen
angemessen sein.

Wenn eine variable Vergutung gewahrt wird, soll diese auch auf die stetige und
wirtschaftliche Verfolgung des wichtigen Bundesinteresses ausgerichtet sein und die
persodnliche Leistung des jeweiligen Mitglieds der Geschaftsfihrung berlcksichtigen.

Dazu sollen diese

— aus einmalig oder regelmaRig (z.B. jahrlich) wiederkehrenden, an die
personliche Leistung und an den dauerhaften Erfolg des Unternehmens,
insbesondere die Erflllung des Bundesinteresses, gebundenen Komponenten
sowie
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— aus Komponenten, welche langfristige Anreizwirkung (mehrjdhrige und
zukunftsbezogene Bemessungsgrundlage) und Risikocharakter in sich vereinen
(z. B. Bonus-Malus-System)

zusammengesetzt sein. Der Anteil der an die personliche Leistung geknlpften
Bestandteile der variablen Vergitung soll in angemessenem Verhaltnis zu den
Ubrigen variablen Vergltungsbestandteilen stehen. Der Anteil der variablen
Vergutungsbestandteile soll in einem angemessenen Verhaltnis zur Fixvergutung
stehen.

Fur den Fall, dass die Weitergewahrung der vereinbarten Vergltung infolge einer
verschlechterten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens unbillig fir das
Unternehmen ware, und fur den Fall einer erheblichen Pflichtverletzung des Mitglieds
der Geschéftsfuhrung soll im  Anstellungsvertrag jedes Mitglieds der
Geschéftsfuhrung die Moglichkeit einer Herabsetzung bzw. Rickforderung von Teilen
der Verglutung geregelt bzw. vereinbart werden.

Zahlungen an ein Mitglied der Geschaftsfihrung bei vorzeitiger Beendigung der
Tatigkeit als Mitglied der Geschéaftsfuhrung sollen einschlieBlich Nebenleistungen
nicht mehr als den Wert der Vergutung fur die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags,
héchstens jedoch den Wert von zwei Jahresvergltungen betragen. Fir die Ermittlung
der Vergutung bzw. Jahresvergutung soll auf die Vergitung des abgelaufenen und
die voraussichtliche Vergutung flr das laufende Geschaftsjahr abgestellt werden. Im
Fall eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots soll die Abfindungszahlung auf die
Karenzentschadigung angerechnet werden. Im Fall des Ausscheidens auf eigenen
Wunsch soll keine Abfindung, sondern nur die ggf. fur das vertragliche
Wettbewerbsverbot vereinbarte Karenzentschadigung gezahlt werden.

Sofern Mitglieder der Geschéaftsfilhrung Mandate in Uberwachungsorganen von
Unternehmen innerhalb des Konzerns wahrnehmen, soll eine dafir gewahrte
Vergutung auf die GeschéftsfUhrerverglitung angerechnet werden. Bei der
Ubernahme von Mandaten in Uberwachungsorganen von Unternehmen auferhalb
des Konzerns soll das fur die Anstellung zustandige Unternehmensorgan entscheiden,
ob und inwieweit die dafir gewahrte Vergltung auf die Geschaftsflihrervergitung
anzurechnen ist.

Gewahrt der Bund dem Unternehmen Zuwendungen, so sind bei der Bemessung der
Vergutung die einschlagigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere —
bei Unternehmen, deren Gesamtausgaben Giberwiegend aus Zuwendungen finanziert
werden — die Regelungen zum Besserstellungsverbot) zu beachten.

Das fur die Anstellung zustandige Unternehmensorgan soll die Voraussetzungen flr
die Entstehung und Auszahlung variabler Komponenten der Vergutung vor Beginn
des jeweiligen Bemessungszeitraumes, d. h. vor Beginn des Geschéftsjahrs bzw. bei
mehrjahrigen Bemessungszeitraumen vor Beginn des ersten Geschaftsjahres dieses
Bemessungszeitraums in einer Zielvereinbarung mit dem jeweiligen Mitglied der
Geschéftsfuhrung niederlegen.
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Die Ziele sollen hinreichend ambitioniert, terminiert und im Regelfall eindeutig
messbar sein; nur in begrindeten Ausnahmefallen kann als Ergédnzung zu messbaren
Zielen auch ein Ziel vereinbart werden, dessen Erreichen nur mittels eines
Beurteilungsspielraums festgestellt werden kann. Zur Gewahrleistung der
Messbarkeit sollen spatestens in der Zielvereinbarung fur jedes Ziel jeweils auch die
Gewichtung und die konkrete Bemessungsgrundlage einschliel3lich der relevanten
Zielerreichungsgrade geregelt werden.

Die nachtréagliche Anderung der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter sowie die
nachtragliche Bereinigung von Kennzahlen ohne eindeutige Grundlage in der
Zielvereinbarung sollen grundsatzlich ausgeschlossen sein. Komponenten mit einer
mehrjahrigen Bemessungsgrundlage sollen nur in besonderen Ausnahmefallen und
ausschlieBlich zukunftsbezogen durch nachfolgende Zielvereinbarungen angepasst
werden. Fir aul3erordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen soll spatestens
in der Zielvereinbarung eine Mdglichkeit der Herabsetzung der Vergltung vereinbart
werden.

Nach Ablauf des Bemessungszeitraumes soll das zustandige Unternehmensorgan in
Abhangigkeit von der Zielerreichung die HoOhe der individuell fir diesen
Bemessungszeitraum insgesamt zu gewahrenden variablen Vergltungsbestandteile
ermitteln.

Mehrjahrige Vergutungsbestandteile sollen weder vorzeitig ausbezahlt noch sollen
Abschlagszahlungen darauf geleistet werden; ausgenommen ist nur eine pauschale
Abgeltung von Ansprichen im Fall der vorzeitigen Beendigung der Be- und
Anstellung als Mitglied der Geschaftsflihrung.

Bei der Gestaltung der Vergutung der Mitglieder der Geschaftsfihrung sollen
branchenspezifische gesetzliche Regelungen sowie entsprechende
Rechtsverordnungen zur Gestaltung der Vergltung der Mitglieder der
Geschaftsfuhrung auch dann angemessen bericksichtigt werden, wenn sie nicht
unmittelbar anwendbar sind.

Interessenkonflikte

Mitglieder der Geschéftsfuhrung sind dem Unternehmensgegenstand und dem
Unternehmenszweck, die das wichtige Bundesinteresse widerspiegeln, und dem
daraus abgeleiteten Unternehmensinteresse verpflichtet.

Mitglieder der Geschéaftsfuhrung unterliegen wahrend ihrer Tatigkeit flr das
Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot.

Kein Mitglied der Geschaftsfihrung darf bei seinen Entscheidungen persoénliche
Interessen verfolgen und Geschaftschancen, die dem Unternehmen zustehen, fir
sich nutzen.

Mitglieder der Geschaftsfiihrung dirfen im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit weder
fur sich noch fiir andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile
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fordern, sich versprechen lassen oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte
Vorteile anbieten, versprechen oder gewahren.

Jedes Mitglied der Geschaftsfuhrung soll Interessenkonflikte gegentber dem fur die
Bestellung zustandigen Unternehmensorgan und — sofern davon verschieden — dem
Uberwachungsorgan unverziiglich offenlegen und die anderen Mitglieder der
Geschaftsfuhrung hiertiber informieren.

Alle Geschafte zwischen dem Unternehmen einerseits und den Mitgliedern der
Geschéftsfuhrung sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persdnlich
nahestehenden Unternehmungen andererseits sollen branchenublichen Standards
entsprechen. Wesentliche Geschafte mit vorgenannten Personen sollen daher von
der Zustimmung des Uberwachungsorgans abhangig gemacht werden, sofern dieses
nicht ohnehin das Unternehmen beim Abschluss des Geschafts zu vertreten hat.

Mitglieder der Geschéaftsfilhrung sollen Nebentatigkeiten, insbesondere Mandate in
Uberwachungsorganen, nur mit Zustimmung des fiir die Bestellung zusténdigen
Unternehmensorgans und — sofern davon verschieden — des Uberwachungsorgans
austiben. Dies gilt nicht im Fall von internen Mandaten in Uberwachungsorganen von
Konzerngesellschaften.

Mit ehemaligen Mitgliedern der Geschaftsfliihrung sollen fiir den Zeitraum von 24
Monaten nach dem Ausscheiden keine Vertrage geschlossen werden, wonach diese
Beratungen, Vermittlungen oder sonstige Dienstleistungen fur das Unter- nehmen
erbringen oder ihr Know-how in sonstiger Weise dem Unternehmen zur Verfigung
stellen. Ausgenommen sind Vertrage mit ehemaligen Mitgliedern der
Geschaftsfiuihrung von Einrichtungen in den Bereichen Wissenschaft und Kunst/Kultur
in Ausnahmefallen, soweit damit die weitere Teilnahme der betreffenden Person an
vor dem Ausscheiden begonnenen wissenschaftlichen oder kiinstlerischen Vorhaben
bezweckt ist.?

Nachhaltige Unternehmensfiihrung

Die Geschaftsfihrung soll fiir eine nachhaltige Unternehmensfiihrung, wie sie in der
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und den Sustainable Development Goals (SDGs)
formuliert sind, sorgen. Die Geschéaftsfihrung soll hierbei die wesentlichen
Okologischen Auswirkungen der Unternehmenstatigkeit und die wesentlichen
Einwirkungen von Umweltbedingungen auf das Unternehmen identifizieren, bewerten,
Umweltziele setzen und Mallhahmen umsetzen. Sie soll das Unternehmen hin zu
einer klimaneutralen Organisation entwickeln. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung
richtet sich nach Ziff. 8.1.3.

Die Geschéaftsfiilhrung soll  eine gleichstellungsférdernde, tolerante und
diskriminierungsfreie Kultur im Unternehmen mit gleichen Entwicklungschancen ohne

2 Auf die Geltung von § 112 AktG, der nach den Gesetzen Uber die Arbeitnehmermitbestimmung bzw.
§ 52 GmbHG auch fiir die GmbH gilt, wird hingewiesen.
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Ansehung der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identitat
gewahrleisten. Insbesondere soll sie

— fur ein ausgewogenes Verhaltnis von Frauen und Mannern auf allen
Fuhrungsebenen unterhalb der Geschaftsfihrung, insbesondere das Erreichen
der freiwillig oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen gesetzten internen Ziele
fur den Anteil von Frauen und Mannern in den jeweiligen Fihrungsebenen, und

— fur eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung im
Unternehmen sorgen,

— sowie sicherstellen, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Auswahl- und
Besetzungsverfahren fir alle im Unternehmen zu besetzenden Arbeits- und
Ausbildungsplatze gleichberechtigt einbezogen werden.

Sie soll dartiber hinaus Sorge tragen, dass eine diskriminierungsfreie Alltagskultur auf
allen Ebenen, einschliel3lich eines diskriminierungsfreien Sprachgebrauchs und dem
Schutz vor sexueller Belastigung, stattfindet. Die Beschaftigten und Flhrungskrafte
sollen diesbezlglich mit Fortbildungs- und Informationsangeboten unterstitzt werden.

Die Geschéftsfuhrung soll

— eine Arbeitskultur fordern, die die Vereinbarkeit von sozialen Verpflichtungen, wie
die Betreuung von Kindern oder hilfe- und pflegebedirftiger Menschen, und Beruf
ermaoglicht und

— soweit mdglich verlassliche Rahmenbedingungen wie digitale und agile
Arbeitsformen, mobiles Arbeiten, eine Flexibilisierung der Arbeitszeit,
Kinderbetreuungsmaglichkeiten etc. schaffen.

Die Geschéftsflihrung soll

— die Zahlung einer den jeweils geltenden tarifvertraglichen bzw. gesetzlichen
Bestimmungen entsprechenden Entlohnung der Beschéaftigten sowie
Entgeltgleichheit flir Frauen und Manner fir gleiche Arbeit im Unternehmen
sicherstellen und

— auch im Rahmen der Vergabe von Auftragen zur Erbringung von
Dienstleistungen durch entsprechende MalRnahmen, insbesondere vertragliche
Regelungen, der Einhaltung der jeweils geltenden tarifvertraglichen bzw.
gesetzlichen Bestimmungen zur Entlohnung der Beschaftigten durch den
jeweiligen Anbieter Rechnung tragen.

Ist das Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europaischen Union tatig
oder gehort es zu einer Unternehmensgruppe mit Unternehmen in verschiedenen
Mitgliedstaaten und liegen die Voraussetzungen des Gesetzes Uber Europaische
Betriebsrate (EBRG) fur die Einrichtung eines Europaischen Betriebsrats vor, soll die
Geschéftsfiihrung die Einrichtung eines Europaischen Betriebsrats aktiv unterstitzen
und zigig mit dem besonderen Verhandlungsgremium der Beschéaftigten die
Vereinbarung Uber eine grenzibergreifende Unterrichtung und Anhdérung der
Beschaftigten abschliel3en.
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Beantragen die Beschaftigten der Unternehmensgruppe nicht von sich aus die

Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums, soll die Geschaftsfliihrung

— in jedem Falle den Betriebsrat des eigenen Unternehmens und

— im Falle, dass sie zugleich zentrale Leitung im Sinne des EBRG ist, auch die
Gremien zur betrieblichen Mitbestimmung der Gbrigen zur Unternehmensgruppe
gehorenden Unternehmen

ausdrucklich auf die Mdglichkeit der Einrichtung eines Europaischen Betriebsrats

hinweisen.

Die Geschéaftsfuhrung soll dafir Sorge tragen, dass sich das Unternehmen
aggressiver steuervermeidender bzw. steuervermindernder Malnahmen und
Strategien enthalt, wie sie in den Erwagungsgrinden der Richtlinie 2016/1164/EU
vom 12. Juli 2016 zur Bekdmpfung von Steuervermeidungspraktiken mit
unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts und in Ziff. 5
der Begriindung des Entwurfs der Kommission zu dieser Richtlinie beschrieben sind.

rwachun rgan
Aufgaben und Zustandigkeiten

Im Gesellschaftsvertrag des Unternehmens soll ein Uberwachungsorgan verankert
werden, soweit dieses nicht ohnehin gesetzlich vorgesehen ist. Nach Vorbild des
Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft soll schwerpunktmalige Aufgabe dieses
Unternehmensorgans die Uberwachung und regelmaRige Beratung der
Geschéftsfuhrung bei der Fihrung der Geschafte des Unternehmens sein.

Gegenstand der Uberwachung sind die RechtmaRigkeit, die OrdnungsmaRigkeit und
die Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfiihrungsentscheidungen. Hierzu gehért
insbesondere, ob sich das Unternehmen im Rahmen seiner satzungsmafigen
Aufgaben betatigt. Die Beratung der Geschaftsfihrung erfolgt zusatzlich unter den
Gesichtspunkten der Zweckmafigkeit.

Es ist in Entscheidungen der Geschéaftsfihrung von grundlegender Bedeutung fur das
Unternehmen einzubinden.

Besondere Verantwortung trifft das Uberwachungsorgan im Hinblick auf die
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Vergltung der Mitglieder der
Geschéftsfuhrung nach den Empfehlungen der Abschnitte 5.3.1 bis 5.3.5, soweit
diese in die Zustandigkeit des Uberwachungsorgans fallen.

Das Uberwachungsorgan soll sich regelmaBig (ber die MaRnahmen der
Geschéftsfuhrung zur Einrichtung und Weiterentwicklung von Kontrollsystemen (im
Sinne des Abschnitts 5.1.3.) und deren Wirksamkeit sowie zur nachhaltigen
Unternehmensfiihrung (im Sinne des Abschnitts 5.5.) einschliellich deren
Umsetzung und den erzielten Ergebnissen berichten lassen.

Das Uberwachungsorgan soll sich eine Geschéftsordnung geben.
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Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Uberwachungsorgans koordiniert die
Arbeit des Uberwachungsorgans und leitet dessen Sitzung.

Ihr bzw. ihm und anderen einzelnen Mitgliedern, die ermachtigt wurden, flr das
Uberwachungsorgan Erklarungen abzugeben oder zu empfangen, soll nicht das
Recht eingeraumt werden, allein an Stelle des Uberwachungsorgans zu entscheiden.

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Uberwachungsorgans soll Mitglied des
Ausschusses sein, der die Vertrage mit den Mitgliedern der Geschéaftsfihrung
behandelt, sofern ein solcher Ausschuss gebildet ist.

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Uberwachungsorgans soll mit der
Geschéftsfihrung regelmalig Kontakt halten und mit ihr die Strategie, die
Geschaftsentwicklung, die Risikolage, das Risikomanagement und die Compliance
des Unternehmens beraten. Sofern das Uberwachungsorgan Ausschiisse gebildet
hat, gilt dasselbe im Rahmen der jeweiligen Aufgaben der Ausschisse auch fir deren
Vorsitzende. Die Beratungen uber das Risikomanagement sollen insbesondere die
Erkenntnisse aus dem Risikomanagementsystem und, soweit ein solches
einzurichten ist, dem Internen Kontrollsystem umfassen.

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Uberwachungsorgans wird tiber wichtige
Ereignisse, die fir die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie fir die Leitung
des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverziglich durch die
Geschéftsfuhrung informiert. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des
Uberwachungsorgans soll sodann das Uberwachungsorgan unterrichten und
erforderlichenfalls eine auRerordentliche Sitzung des Uberwachungsorgans
einberufen.

In Abhangigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den spezifischen
wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens kann das Uberwachungsorgan
fachlich qualifizierte Ausschisse bilden, in denen bestimmte Sachthemen behandelt
werden.

Die Ausschisse dienen dazu, die Effizienz der Arbeit des Uberwachungsorgans zu
steigern und komplexe Sachverhalte zu behandeln. Die jeweiligen
Ausschussvorsitzenden berichten regelmaRig an das Uberwachungsorgan Uber die
Arbeit der Ausschisse.

Das Uberwachungsorgan soll in Abhangigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und
von den spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens einen
Priifungsausschuss einrichten. Dieser soll sich insbesondere mit der Uberwachung
des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems,
des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der
Abschlussprifung, hier insbesondere der Auswahl und der erforderlichen
Unabhangigkeit der Abschlusspruferin bzw. des Abschlussprifers, der Erteilung des
Prifungsauftrages an die Abschlusspriferin bzw. den Abschlussprifer, der
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Bestimmung  von Prifungsschwerpunkten, den Zusatzleistungen und der
Honorarvereinbarung, befassen.

An die fachliche Eignung der Mitglieder des Prifungsausschusses sind besonders
hohe Mal3stébe zu legen.

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Uberwachungsorgans soll nicht zugleich
den Vorsitz in dem Prifungsausschuss innehaben. Auch soweit rechtlich zulassig,
soll Mitglied eines Prifungsausschusses nicht sein, wer in den letzten finf Jahren
Mitglied der Geschaftsfihrung des Unternehmens war.

Einzelnen Ausschissen des Uberwachungsorgans sollen keine Aufgaben des
Uberwachungsorgans zur endgiltigen Erledigung Ubertragen werden. Vielmehr
sollen Beschlisse dem Plenum vorbehalten bleiben. Der Ausschuss kann dazu eine
Beschlussempfehlung abgeben.

Soweit dies nicht gegen berechtigte Interessen der Anteilseigner oder rechtliche
Vorschriften verstéRt, sollen Ausschiisse in Uberwachungsorganen, die der
gesetzlichen Mitbestimmung unterliegen, so zusammengesetzt sein, dass sich die
Zusammensetzung des Aufsichtsratsplenums im Hinblick auf das Krafteverhaltnis
zwischen Anteilseignervertretung und Arbeitnehmervertretung auch in den jeweiligen
Ausschissen widerspiegelt.

Das Uberwachungsorgan einschlieRlich seiner Ausschiisse soll regelmaBig die
Qualitat und Effizienz der Tatigkeit des Uberwachungsorgans insgesamt (iberpriifen.
Das Uberwachungsorgan soll die Umsetzung der hierzu beschlossenen MaRRnahmen
Uberwachen.

Zusammensetzung

Das Uberwachungsorgan soll so zusammengesetzt sein, dass

— die Mitglieder des Uberwachungsorgans insgesamt (ber die zur
ordnungsgemaflen  Wahrnehmung der  Aufgaben des jeweiligen
Uberwachungsorgans erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und fachlichen
Erfahrungen (dazu gehéren insbesondere hinreichende kaufmannische bzw.
finanztechnische Kenntnisse sowie hinreichende Kenntnisse in den Bereichen
Recht, Compliance und Corporate Governance) verfigen und

— die ggf. bestehenden gesetzlichen Quoten bzw. freiwillig oder aufgrund
gesetzlicher Verpflichtungen gesetzten internen Ziele zur Zusammensetzung,
insbesondere hinsichtlich der Qualifikation und der gleichberechtigten Teilhabe
der Geschlechter erreicht werden.

Dem Uberwachungsorgan sollen nur Mitglieder angehéren, die

— Uber die zur ordnungsgemaflen Wahrnehmung der Aufgaben als Mitglied des
Uberwachungsorgans erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und fachlichen
Erfahrungen verfligen
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— und ausreichend Zeit fur die Wahrnehmung des Mandats haben. Die auf
Veranlassung des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder des
Uberwachungsorgans sollen daher in der Regel nicht mehr als drei Mandate in
Uberwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen. Dabei kdnnen fir eines der
drei Mandate im Sinne des vorherigen Satzes ein Mandat im
Uberwachungsorgan eines Unternehmens, dessen Unternehmensgegenstand
auf die Wahrnehmung von Holdingfunktionen fur eine Konzernstruktur
beschrankt ist, zusammen mit einem Mandat im Uberwachungsorgan eines
Tochterunternehmens dieses Unternehmens als ein Mandat gezahlt werden.

Mitglied eines Uberwachungsorgans soll nicht sein, wer in einer geschaftlichen oder
personlichen Beziehung zu dem Unternehmen oder dessen Geschaftsfuhrung steht,
die einen wesentlichen und nicht nur voribergehenden Interessenkonflikt begrindet.

Mitglieder eines Uberwachungsorgans sollen keine Organfunktion oder Beratungs-
aufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausiiben.

Es soll eine angemessene und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Alters-
grenze fiir Mitglieder des Uberwachungsorgans festgelegt werden, die im Rahmen
der Wahlvorschlage fiir das Uberwachungsorgan beriicksichtigt werden soll.

Mitglieder eines Uberwachungsorgans haben ihr Mandat persénlich auszuliben; sie
dirfen ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen. Fir abwesende
Mitglieder sollte, soweit nicht ohnehin gesetzlich vorgesehen, die Teilnahme an der
Beschlussfassung durch Stimmbotschaft ermdéglicht werden.

Jedes Mitglied eines Uberwachungsorgans achtet darauf, dass ihm fir die
Wahrnehmung seiner Mandate genltgend Zeit zur Verfigung steht. Falls ein Mitglied
eines Uberwachungsorgans, das nicht Vertreterin oder Vertreter der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Uberwachungsorgan ist, in einem
Geschéaftsjahr an weniger als der Halfte der Sitzungen des Uberwachungsorgans
teilgenommen hat, soll dies im Bericht des Uberwachungsorgans an die
Anteilseignerversammlung vermerkt werden.

Ehemalige Mitglieder der Geschaftsfiihrung sollen nicht vor Ablauf von finf Jahren
seit Beendigung der Geschaftsfiihrungstatigkeit in das Uberwachungsorgan
wechseln.

Dem Uberwachungsorgan kdnnen, wenn es aus mehr als drei Mitgliedern besteht,
auch dann Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer
angehoren, wenn das Unternehmen die Schwellenwerte fur die Mitbestimmungs-
pflicht nach den gesetzlichen Vorschriften Uber die Beteiligung bzw. Mitbestimmung
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht erreicht.
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Vergiitung

Die Vergltung der Mitglieder des Uberwachungsorgans wird im Gesellschaftsvertrag
bzw. in der Satzung des Unternehmens oder durch Beschluss der Anteilseigner-
versammlung festgelegt.

Interessenkonflikte

Jedes Mitglied des Uberwachungsorgans ist dem Unternehmensinteresse, das
insbesondere durch den Unternehmensgegenstand und den Unternehmenszweck
gepragt ist, verpflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen weder personliche
Interessen verfolgen noch Geschaftschancen, die dem Unternehmen zustehen, fir
sich nutzen.

Jedes Mitglied eines Uberwachungsorgans soll Interessenkonflikte, insbesondere
solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten,
Kreditgebern oder sonstigen Geschéaftspartnern entstehen kdnnen, dem
Uberwachungsorgan gegeniiber unverziiglich offenlegen.

Das Uberwachungsorgan soll in seinem Bericht an die Anteilseignerversammiung
Uber aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informieren.
Wesentliche und nicht nur vortibergehende Interessenkonflikte in der Person eines
Mitgliedes eines Uberwachungsorgans sollen zur Beendigung des Mandates fiihren.

Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkvertrage sollen mit einem Mitglied
eines Uberwachungsorgans mit dem Unternehmen fiir die Dauer des Mandats sowie
den Zeitraum von 24 Monaten nach Beendigung des Mandats nicht abgeschlossen
werden.

Sitzungen des Uberwachungsorgans

Das Uberwachungsorgan soll regelmaRig eine Sitzung im Kalendervierteljahr
abhalten. Bei Unternehmen, die institutionelle Férderung erhalten, kann ein groRerer
Turnus von zwei oder drei Sitzungen im Geschéftsjahr vereinbart werden, soweit
dadurch die ordnungsgemaRe Uberwachung der Geschéftsfihrung nicht
beeintrachtigt wird.

Uber die Sitzung des Uberwachungsorgans soll eine Niederschrift gefertigt werden.
Aus der Niederschrift sollen mindestens Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmenden,
die Gegenstande der Tagesordnung, der wesentliche Gang der Verhandlungen sowie
die Beschliisse des Uberwachungsorgans ersichtlich sein. AuBerhalb einer Sitzung
gefasste Beschliisse des Uberwachungsorgans sollen in der Niederschrift der
darauffolgenden Sitzung des Uberwachungsorgans festgehalten werden.
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Transparenz

Entsprechenserkldarung und Corporate Governance Bericht

Geschéaftsfiihrung und Uberwachungsorgan sollen jahrlich (iber die Corporate
Governance des Unternehmens berichten (Corporate Governance Bericht).
Bestandteil des Berichts ist insbesondere die Erklarung, dass den Empfehlungen des
PCGK in der jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde und wird sowie welche
Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht.
Abweichungen von den Empfehlungen sind im Corporate Governance Bericht
nachvollziehbar zu begriinden. Die Erklarung und der Corporate Governance Bericht
sind auf der Internetseite des Unternehmens mindestens fur die Dauer der auf die
Abgabe folgenden funf Geschéftsjahre 6ffentlich zuganglich zu machen.

Der Corporate Governance Bericht soll auch

— eine kurze Darstellung der Mallnahmen im Sinne der Abschnitte 5.5.1 — 5.5.3
einschlielllich einer Aussage zur Nachhaltigkeitsberichterstattung des
Unternehmens und

— eine Darstellung der Entwicklung des Anteils an Frauen in Fihrungspositionen in
der Geschéaftsfuhrung und den beiden Fuhrungsebenen darunter und im
Uberwachungsorgan

umfassen, sofern sich dies nicht bereits aus anderen verdffentlichten

Unternehmensinformationen ergibt.

Im Corporate Governance Bericht kann auch zu den Anregungen im PCGK Stellung
genommen werden.

Far Konzerne unter einheitlicher Leitung sollen die Organe der Muttergesellschaft die
Entsprechenserklarung fur die Konzernmutter und die unter ihrer einheitlichen Leitung
stehenden Gesellschaften, die den Kodex anwenden sollen, zusammen abgeben.
Weichen Konzernunternehmen von den Empfehlungen des PCGK ab, soll die
Konzernmutter dies im Corporate Governance Bericht nachvollziehbar begrinden.

Angaben zur Vergilitung der Mitglieder der Geschaftsfiihrung und des
Uberwachungsorgans

Im Corporate Governance Bericht soll die gewahrte Vergitung jedes Mitglieds der
Geschaftsfiuhrung im jeweiligen Berichtsjahr (einschliefdlich monetarer und
nichtmonetarer Nebenleistungen, Zulagen und ahnlicher Zahlungen, Vergutungen
und/oder Aufwandsentschadigungen fir im Interesse des Unternehmens
wahrgenommene Mandate in Uberwachungsorganen anderer Unternehmen sowie in
Zusammenhang mit der Tatigkeit als Mitglied der Geschaftsfihrung stehende
Provisionen und ahnliche Leistungen Dritter) individualisiert, aufgegliedert nach den
jeweiligen Vergutungskomponenten und unter Namensnennung in allgemein
verstandlicher Form dargestellt werden. Dies gilt auch fir Leistungen, die dem
Mitglied bzw. einem friheren Mitglied der Geschéaftsfihrung fir den Fall der



7.2.2

7.3

8.1

8.1.1

31

Beendigung seiner Tatigkeit zugesagt oder im Laufe des Geschaftsjahrs gewahrt
worden sind.

Dazu soll das zustandige Unternehmensorgan bei der Neu- oder Wiederbestellung
von Mitgliedern der Geschaftsfiihrung die vertragliche Zustimmungserklarung dieser
Mitglieder zur Offenlegung der Vergutung entsprechend den Anforderungen des
PCGK und ggf. anwendbaren sonstigen Vorschriften unter Verzicht auf § 286 Abs. 4
HGB einholen.

Die Vergiitung jedes Mitglieds des Uberwachungsorgans soll individualisiert und
aufgegliedert nach den jeweiligen Vergutungskomponenten in allgemein
verstandlicher Form im Corporate Governance Bericht dargestellt werden.

Dabei sollen auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Uberwachungsorgans
gezahlten Vergutungen oder gewahrten Vorteile gesondert angegeben werden.

Dazu soll das zustandige Unternehmensorgan bei der Bestellung der Mitglieder des
Uberwachungsorgans die vertragliche Zustimmungserklarung dieser Mitglieder zur
Offenlegung der Vergltung entsprechend den Anforderungen des PCGK und ggf.
anwendbaren sonstigen Vorschriften einholen.

Veroffentlichungen

Vom Unternehmen veréffentlichte Unternehmensinformationen sollen fir mindestens
die auf die Abgabe folgenden funf Geschaftsjahre auch Uber die Internetseite des
Unternehmens zuganglich sein. Hierzu zahlen neben dem Corporate Governance
Bericht auch der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss sowie der Lagebericht.

Rechnungslegung und Abschlusspriifung

Rechnungslegung

Jahresabschliisse und Konzernabschliisse sowie Lageberichte und Konzernlage-
berichte werden in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs
des Handelsgesetzbuchs fiir groRe Kapitalgesellschaften aufgestellt und nach diesen
Vorschriften gepruft, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften bestehen
oder gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.??

In Konzernkonstellationen kdénnen, sofern die Voraussetzungen gemall § 264
Absatz3 oder 4 HGB vorliegen und eine Einbeziehung der jeweiligen
Tochtergesellschaft in einen Konzernabschluss erfolgt, in Bezug auf die jeweilige
Tochtergesellschaft die gesetzlich eingeraumten Erleichterungen bzw. Befreiungen

22 Bei Kleinstkapitalgesellschaften und kleinen Kapitalgesellschaften kénnen in besonderen
Einzelféllen Erleichterungen im Rahmen des Verfahrens nach § 65 BHO beantragt werden. Im
Einzelnen dazu Tz. 18 Richtlinien fir eine aktive Beteiligungsfihrung bei Unternehmen im
Bundesbereich.
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hinsichtlich der Aufstellung, Prifung und Offenlegung des Jahresabschlusses
einschliellich des Lageberichtes in Anspruch genommen werden (sog.
Konzernprivileg).

Der Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie der Lagebericht und der
Konzernlagebericht werden von der Geschaftsfihrung aufgestellt und vom
Uberwachungsorgan mit dem Priifungsbericht der Abschlusspriiferin bzw. des
Abschlussprifers geprift.

Unternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung des Bundes sollen einen
Nachhaltigkeitsbericht nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder einem
vergleichbaren Rahmenwerk abgeben, das auch Menschenrechtsaspekte umfasst®,
sofern keine gesetzlichen Vorgaben gelten.

Fir Konzerne unter einheitlicher Leitung koénnen, soweit nicht gesetzliche
Erfordernisse entgegenstehen, die entsprechenden Berichte inklusive des
Nachhaltigkeitsberichtes und Erklarungen von der Konzernmutter fir den gesamten
Konzern abgegeben werden. Eine eigene Nachhaltigkeitsberichtspflicht des
jeweiligen Tochterunternehmens besteht dann nicht.

Abschlusspriifung

Die Anteilseignerversammlung soll, sofern sie nicht aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen ohnehin dafiir zustandig ist, Uber die Auswahl und Bestellung der
Abschlusspriiferin bzw. des Abschlusspriifers entscheiden. Uber die Auswahl und
Bestellung des Konzernabschlussprifers soll die Anteilseignerversammlung des
Mutterunternehmens entscheiden. Das Uberwachungsorgan soll jeweils einen — ggf.
auf die Empfehlung des Prifungsausschusses gestitzten — Vorschlag an die
Anteilseignerversammlung fur die Auswahl der Abschlusspruferin bzw. des
Abschlussprifers abgeben.

Die Auswahl der Abschlusspriferin bzw. des Abschlussprifers soll im Wege eines
wettbewerblichen Verfahrens erfolgen. Sofern nicht aufgrund Gesetzes,
Gesellschaftsvertrag bzw. Satzung oder sonstiger relevanter Regelungen strengere
Vorgaben fir die Auftragsvergabe anzuwenden sind, sollen zumindest drei Angebote
eingeholt werden. Weder das erste Mandat eines bestimmten Abschlussprufers oder
einer bestimmten Prifungsgesellschaft noch dieses Mandat in Kombination mit
erneuerten Mandaten soll die Hochstlaufzeit von zehn Jahren Uberschreiten.

Vor Unterbreitung des Wahlvorschlags soll das Uberwachungsorgan bzw. der
Prifungsausschuss eine Erklarung der vorgesehenen Abschlusspriferin bzw. des
vorgesehenen Abschlussprifers einholen, ob und gegebenenfalls welche
geschaftlichen, finanziellen, personlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen der
Abschlusspriferin bzw. dem Abschlussprifer und ihren bzw. seinen Organen

26 Die Nachhaltigkeitsberichterstattung kann bspw. auch durch die Erstellung einer Umwelterklarung
nach EMAS erfolgen, ggf. erganzt durch eine Erlauterung sozialer und menschenrechtlicher Aspekte
der Unternehmenstatigkeit.
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einerseits und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern andererseits
bestehen, die Zweifel an dessen Unabhangigkeit begriinden kénnen. Die Erklarung
soll sich auch darauf erstrecken, in welchem Umfang im vorangegangenen
Geschéftsjahr andere Leistungen flr das Unternehmen, insbesondere Leistungen,
die nach

— §319 Abs. 3 und 4 HGB zu einem Ausschluss von der Abschlussprifung
fuhren kénnen, oder

— Artikel 5 Absatz1 Unterabsatz2 Buchstabea der Verordnung Nr.
537/2014/EU fir Unternehmen von offentlichem Interesse nicht erbracht
werden dirften,

erbracht wurden bzw. fir das folgende Jahr vereinbart sind. Die Erklarung der
vorgesehenen Abschlusspriferin bzw. des vorgesehenen Abschlussprifers soll zu
den Geschéaftsakten genommen werden.

Sofern nicht ohnehin nach Gesetz zusténdig soll das Uberwachungsorgan der
Abschlusspriferin bzw. dem Abschlusspriifer den Prifungsauftrag erteilen. Dabei soll
es mit der Abschlusspriferin bzw. dem Abschlussprifer vereinbaren, dass die
Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Uberwachungsorgans bzw. des
Prufungsausschusses im Falle folgender Feststellungen unverziglich unterrichtet
wird:

— Uber wahrend der Priufung auftretende mogliche Ausschluss- oder
Befangenheitsgriinde, soweit diese nicht unverziglich beseitigt werden,

— Uber alle fir die Aufgaben des Uberwachungsorgans wesentlichen
Feststellungen und Vorkommnisse, die sich bei der Durchfliihrung der
Abschlussprifung ergeben, und

— wenn Tatsachen vorliegen, die eine Unrichtigkeit der Entsprechenserklarung
der Geschéftsfiihrung und des Uberwachungsorgans zum PCGK ergeben.

Fur Feststellungen im Sinne des zweiten Spiegelstrichs soll zudem mit der
Abschlusspruferin bzw. dem Abschlussprifer vereinbart werden, dass diese im
Prufungsbericht vermerkt werden.

Bei Unternehmen ohne Uberwachungsorgan sollen mit der Abschlusspriferin bzw.
dem Abschlussprifer entsprechende Berichts- und Informationspflichten an die
Anteilseignerversammlung vereinbart werden.

Es soll vereinbart werden, dass zum Zwecke der internen Rotation die fur die
Durchfuhrung einer gesetzlichen Abschlussprufung verantwortlichen Prufungspartner
ihre Teilnahme an der Abschlussprifung des gepriften Unternehmens spatestens
funf Jahre nach dem Datum ihrer Bestellung zum Abschlussprifer beenden.

Es sollen keine Leistungen vereinbart werden, die bei Zugrundelegung von Artikel 5
Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 537/2014/EU flr
Unternehmen von 6ffentlichem Interesse nicht erbracht werden durften.
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Der Prifauftrag an die Abschlusspriferin bzw. den Abschlussprifer soll auch die
Prifung nach § 53 HGrG (einschlief3lich der Prifung des Beziigeberichts) sowie die
Prifung, ob die Erklarung zum PCGK abgegeben und der Corporate Governance-
Bericht der vorangegangenen fiunf Geschaftsjahre auf der Internetseite des
Unternehmens  verdffentlicht ist, umfassen. Zudem sollen geeignete
Prufungsschwerpunkte festgelegt werden.

Die Abschlusspruferin bzw. der Abschlussprifer soll, sofern dies nicht aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen ohnehin gefordert ist, an den Beratungen des
Uberwachungsorgans bzw., soweit ein solcher eingerichtet ist, des
Prifungsausschusses uUber den Jahres- bzw. Konzernabschluss teilnehmen und tber
die wesentlichen Ergebnisse ihrer bzw. seiner Prifung berichten.
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Teil Il
Richtlinien fur eine aktive Beteiligungsfiihrung
bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung

Vorbemerkung und Begriffsbestimmung

Die Richtlinien flr eine aktive Beteiligungsfihrung bei Unternehmen mit
Bundesbeteiligung (Richtlinien) und ihre Anlagen sollen eine gute Flhrung der
Bundesbeteiligungen nach einheitlichen Kriterien und eine aktive Beteiligungs-
fuhrung gewahrleisten. Ziel ist die ordnungsgemalte Wahrnehmung der Interessen
des Bundes als Anteilseigner, die der Erfullung der mit den Beteiligungen jeweils
verfolgten Zwecke dient.

,Bundesbeteiligungen® in diesem Sinne sind alle Unternehmen des Privatrechts, an
denen der Bund unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, Unternehmen in der
Rechtsform von juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts, deren Beteiligungen
im Sinne von §§ 65 ff. Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie Beteiligungen, die
treuhanderisch von Dritten fir den Bund gehalten werden.

,Beteiligung“ in diesem Sinne ist jede kapitalmaRige, mitgliedschaftliche (z.B.
Genossenschaft) und ahnliche Beteiligung des Bundes, etwa bei Stiftungen oder
juristischen Personen des offentlichen Rechts, die eine Dauerbeziehung zu dem
Unternehmen begrinden soll. Ein Mindestanteil ist nicht Voraussetzung.

,Jnternehmen® in diesem Sinne sind die Kapital- und Personengesellschaften,
unabhangig davon, ob sie einen gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Betrieb
fiuhren. Dartber hinaus fallen darunter auch Vereine, Genossenschaften,
bundesunmittelbare juristische Personen des offentlichen Rechts sowie
privatrechtliche Stiftungen, sofern deren Gegenstand ein gewerblicher oder sonstiger
wirtschaftlicher Betrieb ist oder einen solchen U(berwiegend umfasst. Eine
eigene Rechtspersonlichkeit ist nicht erforderlich, so dass auch sonstige
Zusammenschlisse (z.B. eine Gesellschaft burgerlichen Rechts) darunterfallen.

Die Richtlinien richten sich primar an die beteiligungsfiihrenden Stellen des Bundes.
Beteiligungsfuhrende Stellen sind jene Stellen in der Bundesverwaltung, die bei den
Unternehmen in privater Rechtsform die Eigentimerfunktion wahrnehmen und den
Bund als Anteilseigner gegenlber der Gesellschaft, den Mitgesellschaftern sowie
gegeniiber dem Parlament und der Offentlichkeit vertreten und die Stellen, die bei
den Unternehmen in der Rechtsform einer bundesunmittelbaren juristischen Person
des offentlichen Rechts die Staatsaufsicht ausiben. Dies ist in der Regel das fur den
mit der Beteiligung verfolgten Zweck fachpolitisch zustédndige Bundesministerium.
Daher wird das entsprechende Bundesministerium nachfolgend auch schon vor
Begrindung einer Beteiligung als beteiligungsfuhrendes Bundesministerium
bezeichnet.
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Im Einzelfall kann auch ein anderes Bundesministerium mit der Beteiligungsfihrung
betraut sein. So werden in der Regel die Aufgaben der Beteiligungsflihrung durch
Ressortvereinbarung vom urspringlich fachpolitisch zustandigen Bundesministerium
auf das Bundesministerium der Finanzen als das flr das Vermdgendes Bundes
zustandige Ministerium Ubertragen, wenn z. B. das vermdgensmalige Interesse des
Bundes an der Beteiligung das fachpolitische wichtige Bundesinteresse Uberwiegt
oder das wichtige Bundesinteresse entfallen ist und die Beteiligung veraullert werden
soll.

Sind Unternehmen in privater Rechtsform vom Bund mit hoheitlichen Aufgaben
betraut worden, z. B. durch Beleihung, ist neben der Eigentimerfunktion auch die
Staatsaufsicht Uber die hoheitlichen Aufgaben auszuiben. Unternehmen in der
Rechtsform einer bundesunmittelbaren juristischen Person des offentlichen Rechts
unterliegen ebenfalls der Staatsaufsicht. Die Staatsaufsicht obliegt der jeweils durch
Gesetz bestimmten Behoérde. Bei der Ausibung der Staatsaufsicht soll sich die
zustandige Behorde an den Richtlinien orientieren, soweit der gesetzliche Rahmen
dem nicht entgegensteht.

Einige Teile der Richtlinien sind auch an die auf Vorschlag des Bundes gewahlten
oder entsandten Mitglieder in Uberwachungsorganen von Unternehmen mit
Bundesbeteiligung sowie an jene Stellen in den Bundesministerien gerichtet, welche
Mitglieder der Uberwachungsorgane auf die Sitzungen vorbereiten, ohne selbst
Aufgaben der Beteiligungsflihrung wahrzunehmen.

Sie richten sich in entsprechender Weise auch an jene Behdrden und Einrichtungen,
die im Auftrag des Bundes Beteiligungen halten, sowie an die Stellen, die gegentber
Unternehmen in der Rechtsform einer bundesunmittelbaren juristischen Person des
offentlichen Rechts die Staatsaufsicht ausuben.

Abschnitt 5 der Richtlinien richtet sich an alle Stellen in den Bundesministerien, die
Einfluss auf die Besetzung von Mandaten in Uberwachungsorganen bzw. in &hnlichen
Gremien und Geschéftsfihrungen von Unternehmen haben, an denen der Bund
(einschlieRlich Sondervermdgen) beteiligt ist, sowie an sonstige Institutionen mit
besonderer politischer oder finanzieller Bedeutung fur den Bund, bei denen der Bund
Einfluss auf die Besetzung von Mandaten in deren Gremien ausiben kann.

Die Richtlinien bertcksichtigen wichtige Rechtsvorschriften, den Public Corporate
Governance Kodex des Bundes (PCGK), EntschlieBungen des Deutschen
Bundestages, Beschliisse des Haushaltsausschusses und des
Rechnungsprifungsausschusses des Deutschen Bundestages, Empfehlungen und
Bemerkungen des Bundesrechnungshofes sowie Erfahrungen aus der
Beteiligungsfliihrung des Bundes.

Die Richtlinien sind interne Verwaltungsvorschriften, die von den maRgeblichen
Stellen zu beachten sind. Sofern ein Abweichen von den Regelungen im Einzelfall
oder einer konkret beschriebenen Gruppe gleichgelagerter Einzelfélle erforderlich
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ist, sind die Griinde nachvollziehbar in den Akten zu dokumentieren.

Soweit in den Richtlinien Beschaftigte des Bundes ausdriicklich erwahnt sind, gelten
diese Regelungen entsprechend auch flr Bundesministerinnen und Bundesminister,
Parlamentarische Staatssekretarinnen und Parlamentarische Staatssekretare,
soweit dies nicht gegen die besonderen gesetzlichen Vorschriften Gber deren
Rechtsverhaltnisse (Bundesministergesetz, Gesetz Uber die Rechtsverhaltnisse der

Parlamentarischen Staatssekretare) verstofit.

Anlagen zu den Richtlinien fur eine aktive Beteiligungsflihrung:

Muster eines Gesellschaftsvertrags fur Gesellschaften mit beschrankter Haftung

(Anlage 1)

Muster einer Geschaftsordnung fir Aufsichtsrate von Gesellschaften mit
beschrankter Haftung (Anlage 2)

Muster einer Geschaftsordnung fir die Geschaftsfiihrung (Anlage 3)
Formulierungshilfe Anstellungsvertrag fur Mitglieder der Geschaftsfihrung
(Anlage 4)

Muster einer Vereinbarung zwischen dem beteiligungsfihrenden
Bundesministerium und einem Mitglied des Uberwachungsorgans, das nicht
dem o&ffentlichen Dienst angehért (Anlage 5)

Muster einer Vereinbarung zwischen dem beteiligungsflihnrenden
Bundesministerium und dem Mitglied des Uberwachungsorgans, das dem
offentlichen Dienst angehdrt (Anlage 6)

Muster einer Vereinbarung zwischen dem mandatsvorbereitenden
Bundesministerium und einem Mitglied des Uberwachungsorgans (Anlage 7)
Anlage 8 zu Abschnitt 5 - Unmittelbare Bundesbeteiligungen mit Anteilsbesitz
des Bundes von mindestens 25 Prozent

Anlage 9 zu Abschnitt 5 - Mittelbare Bundesbeteiligungen mit einem
Jahresumsatz von mindestens 500 Mio. Euro.

Anlage 10 zu Abschnitt 5 - Institutionen mit besonderer politischer oder
finanzieller Bedeutung flr den Bund, bei denen der Bund Einfluss auf die
Besetzung von Mandaten in Uberwachungsorganen oder ahnlichen Gremien
und/oder die Geschaftsfliihrung hat

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) (Anlage 11)

Eingehen und Veranderung von Beteiligungen des Bundes an
Unternehmen

Voraussetzungen fiir eine Beteiligung des Bundes

Unmittelbare Beteiligung

Die Voraussetzungen fur das Eingehen einer unmittelbaren Beteiligung des Bundes
an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts ergeben sich, sofern die
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Beteiligung nicht aufgrund besonderer gesetzlicher Bestimmungen (z.B. des
Stabilisierungsfondsgesetzes) eingegangen wird, aus § 65 Abs. 1 BHO und den
hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VV).

Fir Unternehmen in der Rechtsform einer bundesunmittelbaren juristischen Person
des offentlichen Rechts regelt § 112 Abs. 2 BHO, welche Vorschriften der BHO
entsprechend bzw. unmittelbar anzuwenden sind. Die nachfolgenden Textziffern (Tz.)
sind unter Berucksichtigung der sich aus § 112 Abs. 2 BHO ergebenden
Besonderheiten sinngemafl anzuwenden.

Wichtiges Interesse des Bundes

Nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO ist eine Voraussetzung fir die Grindung oder das
Eingehen einer Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen ein wichtiges Interesse
des Bundes. Das wichtige Bundesinteresse ist regelmallig ein fachpolitisches
Interesse. Es liegt vor, wenn durch das Unternehmen wichtige Aufgaben des Bundes
im Sinne der Kompetenzordnung des Grundgesetzes erfillt werden sollen. An dieser
Voraussetzung fehlt es z. B., wenn es sich um ausschliel3liche Aufgaben von Landern
oder Gemeinden handelt, wenn lediglich Einnahmen erzielt werden sollen oder
lediglich ein Informationsbedurfnis der Verwaltung besteht. Sollen durch ein
Unternehmen sowohl Aufgaben des Bundes als auch Aufgaben einzelner oder
mehrerer Lander oder Gemeinden erflllt werden, ist insbesondere § 6 BHO zu
beachten.

Bei der Griindung oder beim Eingehen einer Beteiligung sind die Ziele, die mit der
Beteiligung verfolgt werden sollen, moglichst konkret festzulegen und im internen
Regelwerk des Unternehmens, etwa im Gesellschaftsvertrag (Anlage 1) oder der
Satzung und ggf. auch in der Geschéaftsordnung fir die Geschéaftsfiihrung (Anlage 3)
zu verankern. Der im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung festgelegte
Unternehmensgegenstand soll moglichst klar umrissen sein und hat dem mit der
Beteiligung verfolgten Zweck sowie der Verwaltungs- und Finanzierungskompetenz
des Bundes Rechnung zu tragen.

Die weitere Voraussetzung nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO, wonach sich der vom Bund
angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lasst,
verlangt eine Prifung, ob nicht ein Tatigwerden des Bundes in weniger bindender
Form als einer kapitalmaRigen Beteiligung ausreichend ist. In Betracht kommen
neben dem Tatigwerden von Behdrden, Korperschaften oder Anstalten des
offentlichen Rechts, insbesondere die Ubernahme von Birgschaften, Garantien oder
sonstigen Gewahrleistungen, die Gewahrung von Darlehen, Zuwendungen oder
Kooperationen in Form von schuldrechtlichen Vertragen (Wirtschaftlichkeits-
untersuchung gemaf § 7 BHO; siehe dazu auch die Arbeitsanleitung fir Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen im Anhang zu den VV zur BHO).

Vor dem Eingehen einer Beteiligung ist in geeigneten Fallen privaten Anbietern die
Moglichkeit zu geben darzulegen, ob und inwieweit sie staatliche Aufgaben oder
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offentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tatigkeiten nicht ebenso gut oder
besser erbringen kdnnen (Interessenbekundungsverfahren, § 7 BHO).

Die Hohe bzw. der Umfang und die Dauer der Beteiligung sollen dem damit verfolgten
Zweck entsprechen.

Die Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO haben unter Beachtung von § 7
BHO ferner Bedeutung bei der Prifung der Frage, ob eine unmittelbare Beteiligung
des Bundes weiterhin geboten ist, die Beteiligung veraulert, das Unternehmen
aufgeldst oder mit anderen Unternehmen verschmolzen oder auf andere Zwecke
ausgerichtet werden soll.

Begrenzung der Einzahlungsverpflichtung

§ 65 Abs. 1 Nr. 2 BHO sieht die Begrenzung der Einzahlungsverpflichtung vor. Eine
Beteiligung des Bundes ist daher grundsatzlich nicht zulassig als Gesellschafter einer
offenen Handelsgesellschaft (OHG), einer Gesellschaft des blirgerlichen Rechts, als
personlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG), einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) oder als Mitglied eines nicht rechtsfahigen
Vereins oder vergleichbarer Gesellschaften auslandischen Rechts oder
supranationalen Rechts (z. B. Europaische wirtschaftliche Interessenvereinigung -
EWIV). Nach § 65 Abs. 5 BHO soll sich der Bund an einer Genossenschaft nur
beteiligen, wenn die Haftung der Mitglieder fiur die Verbindlichkeiten der
Genossenschaft dieser gegentber im Voraus auf eine bestimmte Summe beschrankt
ist.

Angemessener Einfluss des Bundes

Der nach § 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO fiir das Eingehen einer Beteiligung geforderte
angemessene Einfluss des Bundes ist gegeben, wenn er dem mit der Beteiligung
verfolgten Zweck und der Héhe und Bedeutung der Beteiligung Rechnung tragt.

Neben einem der Beteiligungsquote entsprechenden Stimmenanteil in der
Anteilseignerversammlung ist insbesondere die Einrichtung eines
Uberwachungsorgans und die angemessene Besetzung von Mandaten in dem
Uberwachungsorgan mit auf Vorschlag des Bundes gewdhlten oder entsandten
Mitgliedern erforderlich (siehe dazu die Anforderungen in Tz. 38 - 41 und 60 - 63).

Dies gilt auch fir Unternehmen, an denen der Bund mittelbar beteiligt ist, wenn diese
von besonderer politischer oder finanzieller Bedeutung fir den Bund sind. Dazu
gehoéren insbesondere die Unternehmen, die in Anlage 9 aufgenommen oder
aufzunehmen sind. Bei anderen mittelbaren Beteiligungen kann unter Federfiuihrung
des beteiligungsfihrenden Bundesministeriums im Kreis der fachlich betroffenen
Bundesministerien und der Bundesregierung die besondere politische oder finanzielle
Bedeutung der Beteiligung festgestellt werden; flr die Beurteilung der besonderen
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finanziellen Bedeutung ist das Bundesministerium der Finanzen als das flr den
Bundeshaushalt zustandige Bundesministerium zu beteiligen.

Ein wesentliches Instrument fir die Wahrung eines angemessenen Einflusses des
Bundes ist jeweils ein adaquater Katalog zustimmungspflichtiger Geschafte, der dem
Bund diesen angemessenen Einfluss in Bezug auf das jeweilige Unternehmen sichert
(siehe dazu die Anforderungen in Tz. 42 - 44).

Das Interesse des Bundes kann zudem im Einzelfall erfordern, dass sich der Bund -
soweit rechtlich zuldssig - im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung einen
verstarkten Einfluss einrdumen lasst oder darin auch sonstige besondere Regelungen
aufgenommen werden, die aus Sicht des Bundes anzustreben sind, um den mit der
Beteiligung verfolgten Zweck zu erreichen und den erforderlichen Einfluss des
Bundes sicher zu stellen.

Aufstellung und Priifung des Jahresabschlusses

Nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 BHO werden Jahresabschllsse und Lageberichte, soweit nicht
weitergehende gesetzliche Vorschriften bestehen oder gesetzliche Vorschriften
entgegenstehen, in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs
des Handelsgesetzbuchs fir grof3e Kapitalgesellschaften aufgestellt und nach diesen
Vorschriften gepriift. Dies gilt auch flir Konzernabschlisse und Konzernlageberichte.

In Konzernkonstellationen kénnen, sofern die Voraussetzungen gemafg § 264 Absatz
3 oder 4 HGB vorliegen und eine Einbeziehung der jeweiligen Tochtergesellschaft in
einen Konzernabschluss erfolgt, in Bezug auf die jeweilige Tochtergesellschaft die
gesetzlich eingerdumten Erleichterungen bzw. Befreiungen hinsichtlich der
Aufstellung, Prafung und Offenlegung des Jahresabschlusses einschliellich des
Lageberichtes in Anspruch genommen werden (sog. Konzernprivileg).

Sofern in besonderen Einzelfallen die Vorgabe des § 65 Abs. 1 Nr.4BHO
unverhaltnismaRig erscheint (bspw. bei Gesellschaften mit keiner oder nur geringer
gewerblicher Tatigkeit), kann davon abweichend bei Einleitung des Verfahrens nach
§ 65 BHO beantragt werden, dass die jeweiligen Regelungen des Handelsrechts fiir
kleine Kapitalgesellschaften bzw. Kleinstkapitalgesellschaften anzuwenden sind,
wobei eine Prifung und Veréffentlichung des Jahresabschlusses weiterhin zu
erfolgen hat. Dies ist im Rahmen des Antrags zu begriinden und kann nur beantragt
werden, sofern die jeweilige Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft bzw.
Kleinstkapitalgesellschaft ist. Die entsprechende Befreiung ist auf maximal 5 Jahre
zu befristen und kann verlangert werden, wenn die Voraussetzungen weiterhin
gegeben sind.

Die Neufassung von § 65 Abs. 1 Nr. 4 BHO schafft eine Offnungsklausel, um dem
Proportionalitidtsgedanken im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Rechnung zu tragen. Im Gesellschaftsvertrag kann daher fir kleine und mittelgrofRe
Kapitalgesellschaften (s. §§ 267, 267a HGB), die nicht kapitalmarktorientiert sind und
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fur die somit §§ 289b ff. HGB nicht greifen, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung
gemall dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder einem vergleichbaren
Rahmenwerk, das auch Menschenrechtsaspekte umfasst, verankert werden?°. Die
Gesellschafter kdnnen aber auch fir diese Unternehmen die bestehende Regelung
im Gesellschaftsvertrag belassen, wonach dann der Nachhaltigkeitsbericht von
kleinen und mittelgroen Unternehmen Uber die Verweisung des § 65 Abs. 1 Nr. 4
BHO auf die entsprechende Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des
Handelsgesetzbuchs fir groRe Kapitalgesellschaften aufgestellt wird.

Fir die Nachhaltigkeitsberichterstattung kann jeweils unabhangig von der
UnternehmensgrofRe ebenfalls das Konzernprivileg angewendet werden. Danach
entfallt die jeweilige Nachhaltigkeitsberichterstattung fir Unternehmen, die in die
Ubergeordnete Berichterstattung eines Mutterunternehmens entsprechend den
gesetzlichen Anforderungen einbezogen sind, sofern keine weitergehenden
gesetzlichen Vorgaben bestehen.

Mittelbare Beteiligungen

Halt ein Unternehmen, an dem der Bund unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit
beteiligt ist, eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen (mittelbare Beteiligung),
so gelten, sofern die mittelbare Beteiligung 25 v. H. der Anteile Ubersteigt, die
Grundséatze des § 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO (angemessener Einfluss des Bundes) und
§ 65 Abs. 1 Nr. 4 BHO (Aufstellung und Prifung des Jahresabschlusses sowie des
Lageberichts) sowie § 65 Abs. 2 Satz 2 BHO entsprechend (§ 65 Abs. 3 BHO).

Der Geschaftszweck und damit auch der Unternehmensgegenstand mittelbarer
Beteiligungen kann entweder unmittelbar durch ein (fachpolitisches) wichtiges
Bundesinteresse gepragt sein oder muss zumindest zu dem vom Bund mit der
Beteiligung an der Muttergesellschaft verfolgten wichtigen Bundesinteresse beitragen.
Ein ausschlieRlich finanzieller Beitrag ist daflir nicht ausreichend. Das
beteiligungsfihrende Bundesministerium soll auf die Wahrung des Bundesinteresses
auch bei der mittelbaren Beteiligung hinwirken. Durch geeignete Regelungen und
Kontrolle ist zu verhindern, dass mittelbare Beteiligungen das Bundesinteresse und
die Beteiligungsziele des Bundes gefdhrden oder seinen Einfluss auf die
Beteiligungsunternehmen unangemessen schmalern.

Einwilligungsverfahren nach § 65 BHO

Verfahren bei unmittelbaren Beteiligungen

Die Mitwirkungsrechte des Bundesministeriums der Finanzen und des fir das
Bundesvermdégen zustandigen Bundesministeriums? bei unmittelbaren Beteiligungen

2 Sjehe Fn. 2b.

3 Das fur das Bundesvermdégen zustandige Bundesministerium ist das Bundesministerium der
Finanzen.
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ergeben sich aus §65 Abs. 2 und 4 BHO und den hierzu ergangenen
Verwaltungsvorschriften (VV).

Einwilligungsbediirftige Geschifte

Einwilligungsbedrftig sind neben den in § 65 Abs. 2 BHO und den in VV Nr. 2.1 zu
§ 65 BHO explizit genannten Geschaften auch der Erwerb bzw. die Vereinbarung
sowie die Verauflerung von Optionen zum Erwerb oder zur Verauflierung von Anteilen
und von Instrumenten, die solche Optionen beinhalten, sowie die Bestellung des
Sicherungseigentums an Unternehmensanteilen.

Eine Anderung des Einflusses des Bundes im Sinne des § 65 Abs. 2 BHO ergibt sich

z.B.

—  Bei einer Anderung des Nennkapitals einer Gesellschaft,

— wenn bei einer Kapitalerhhung der Bund oder ein Unternehmen mit
Bundesbeteiligung, das eine Beteiligung an dem betreffenden Unternehmen halt,
keine neuen Anteile oder nicht in einem den bisherigen Beteiligungsverhaltnissen
entsprechendem Umfang Anteile ibernimmt (Verwasserung des Bundesanteils),

— bei Beschlussen uber die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen,

— bei der Anderung von Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags bzw. der
Satzung, die ein Recht zur Entsendung von Mitgliedern in Uberwachungsorgane
einrdumen, die das Stimmrecht in der Anteilseignerversammlung beeinflussen
oder

—  bei Anderung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung
Uber die zustimmungsbedurftigen Geschafte oder die Mehrheitserfordernisse fur
die Beschlussfassung im Uberwachungsorgan oder der Anteilseigner-
versammlung.

VerauBerung von Anteilen

Bei der VerauRerung von Anteilen sind im Ubrigen die Bestimmungen des § 63 Abs.
2 und 3 BHO zu beachten. Anteile dirfen nur zu ihrem vollen Wert verauRert werden.
Gemal VV Nr. 2 zu § 63 BHO wird der volle Wert insbesondere durch den Preis
bestimmt, der im gewdhnlichen Geschéaftsverkehr bei einer Verauflerung zu erzielen
ware. Daneben sind auch die Vorgaben des EU-Beihilfenrechts zu beachten.

Sollen Anteile unter ihrem vollen Wert verdu3ert werden, muss dies vorher durch den
Bundeshaushaltsplan zugelassen werden. Ist der Wert gering oder besteht ein
dringendes Bundesinteresse, kann das Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen
zulassen (§ 63 Abs. 3 BHO).

Mitwirkung der gesetzgebenden Korperschaften an bestimmten
AnteilverauBerungen

Veraulert der Bund Anteile an Unternehmen mit besonderer Bedeutung, an denen
er unmittelbar beteiligt ist, und ist deren VerauRerung im Bundeshaushaltsplan nicht
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vorgesehen, so dirfen sie grundsatzlich nur mit Einwilligung des Bundestages und
des Bundesrates verauliert werden (vgl. § 65 Abs. 7 BHO und VV Nr. 4 zu § 65 BHO).

Antragstellung

Das beteiligungsfihrende Bundesministerium hat die Einwilligung (vorherige
Zustimmung im Sinne des § 36 BHO) des Bundesministeriums der Finanzen
einzuholen und das fir das Bundesvermoégen zusténdige Bundesministerium* zu
beteiligen, bevor es eine den Bund bindende Entscheidung tatsachlicher oder
rechtlicher Art Uber eine in § 65 Abs. 2 BHO (vgl. auch VV Nr. 2.1 zu § 65 BHO)
genannte Maflinahme trifft.

Die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen und die Beteiligung des flr
das Bundesvermogen zustandigen Bundesministeriums® erfolgen auf Grund eines
schriftichen Antrags des beteiligungsfiuhrenden Bundesministeriums an das
Bundesministerium der Finanzen. Der Antrag ist zu begriinden und muss auch eine
Bewertung der Wirtschaftlichkeit der MalRnahme beinhalten. Ihm sind alle fur die
Beurteilung der MaRnahme erforderlichen Unterlagen beizufiugen. Dazu gehdren in
der Regel das Antragsschreiben des Unternehmens, der Gesellschaftsvertrag bzw.
die Satzung und betriebswirtschaftliche Unterlagen wie z. B. Jahresabschlusse,
Lage- und Prifungsberichte, Bewertungs- und Rechtsgutachten,
Unternehmensplanung (insbesondere Finanz-, Investitions- und Personalplanung)
sowie entsprechende Unterlagen bedeutender Beteiligungsunternehmen.

Das Bundesministerium der Finanzen und das flir das Bundesvermégen zustandige
Bundesministerium ® kénnen aus Griinden der Verfahrensvereinfachung auf die
Auslibung der Befugnisse nach § 65 Abs. 2 und 3 BHO verzichten (vgl. § 65 Abs. 4
BHO). Das beteiligungsfihrende Bundesministerium kann nicht auf die Ausibung
seiner Befugnisse verzichten.

Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes

Sind fir das Eingehen oder die Anderung einer Beteiligung Haushaltsmittel des
Bundes erforderlich, sind diese beim Beauftragten fir den Haushalt des
beteiligungsfliihrenden Ressorts zu beantragen und deren Bereitstellung im Antrag
auf Einwilligung des flr den Haushalt zustandigen Bundesministeriums nach § 65
BHO darzulegen. Die Einwilligung nach § 65 BHO beinhaltet keine Entscheidung tiber
die Gewahrung von Haushaltsmitteln.

Bei der Grindung von Unternehmen und bei Beschllissen Uber Kapitalerh6hungen
ist entsprechend den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 Abs.
1 BHO) darauf hinzuwirken, dass Haushaltsmittel des Bundes Uber die gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestzahlungen (§ 36 Abs. 2 AktG, § 7 Abs. 2 GmbHG) hinaus

4 Siehe Fn. 3.
5 Siehe Fn. 3.
6  Siehe Fn. 3.
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nicht friher und jeweils nur insoweit angefordert werden, als sie fiir den vorgesehenen
Zweck benétigt werden.

In der Veranschlagung von Mitteln im Bundeshaushaltsplan fir Unternehmen, an
denen der Bund beteiligt ist, kann eine Vorentscheidung zugunsten einer
einwilligungsbedurftigen  KapitalzufUhrung liegen. Das Dbeteiligungsfuhrende
Bundesministerium hat daher schon bei der Aufstellung des Bundeshaushaltsplans
die Voraussetzungen des § 65 BHO zu prufen und den Beauftragten fur den Haushalt
(§ 9 BHO) zu beteiligen.

Unterrichtung des Bundesrechnungshofs

Der Bundesrechnungshof ist Uber alle MaRnahmen, die der Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen nach § 65 BHO bedurfen, unverziglich vom
beteiligungsfliihrenden Bundesministerium zu unterrichten (vgl. § 102 Abs. 1 Nr. 3
BHO und VV zu § 102 BHO).

Verfahren bei mittelbaren Beteiligungen

Die Mitwirkungsrechte des Bundesministeriums der Finanzen und des fir das
Bundesvermdogen zustéandigen Bundesministeriums’ bei Eingehen oder Veranderung
mittelbarer Beteiligungen ergeben sich aus § 65 Abs. 3 BHO (vgl. auch VV Nr. 2.2
und 2.3 zu § 65 BHO).

Die Richtlinien in den Tz. 16, 22 — 23, 27, 28, 32 46 und 47 sind entsprechend
anzuwenden. Auf Tz. 102 wird verwiesen.

Bei mittelbaren Beteiligungen, die fir den Bund von besonderer politischer oder
finanzieller Bedeutung sind (Tz. 15 zweiter Absatz), soll das beteiligungsfihrende
Bundesministerium darauf hinwirken, dass dem Bund Vorschlags- oder Entsende-
rechte fir eine angemessene Anzahl von Mandaten im Uberwachungsorgan
eingerdumt werden.

Anforderungen an die Ausgestaltung der Gesellschaft

Nutzung der Musterdokumentation

Fur die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung sowie der danach
zu erlassenden Geschaftsordnungen flr die Geschaftsfihrung und das
Uberwachungsorgan ist die in den Anlagen 1, 2 und 3 enthaltene Muster-
dokumentation zu nutzen. Im Einzelfall ggf. erforderliche Anpassungen kénnen
vorgenommen werden.

7 Siehe Fn. 3.



2.3.2
37

2.3.3
38

39

40

41

45

Unternehmensgegenstand

Das Dbeteiligungsfihrende Bundesministerium achtet darauf, dass der im
Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung der Gesellschaft verankerte
Unternehmensgegenstand so gefasst ist, dass er nur Geschafte erfasst, die dem mit
der Beteiligung gemaf § 65 Abs. 1 BHO verfolgten Zweck dienen.

Einrichtung eines Uberwachungsorgans

Die Berufung von Personen in das Uberwachungsorgan (Entsendung bzw. der Vor-
schlag zur Wahl) ist ein zentrales Element der Informationsversorgung der
Beteiligungsfuhrung uber die Gesellschaft und ihre geschaftliche Tatigkeit und dient
auch —unter Beriucksichtigung der Besonderheiten bei Unternehmen, die
institutionelle Forderung erhalten — der mittelbaren Einflussnahme auf das
Unternehmen. Diese Personen sollen im Rahmen des Unternehmensinteresses, das
auch durch das im Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung verankerte und durch die
vorgegebenen Wirkungsziele (vgl. Tz. 53) konkretisierte wichtige Bundesinteresse
gepragt ist, auch die Interessen des Bundes als Anteilseigner und die
Vermogensinteressen des Bundes vertreten.

Daher soll im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung auch in Fallen, in denen keine
gesetzliche Pflicht zur Einrichtung eines Aufsichtsrats besteht, ein
Uberwachungsorgan verankert sein, dessen schwerpunktmaRige Aufgabe die
Uberwachung einschlieRlich der Beratung der Geschéaftsfiihrung hinsichtlich der
dieser obliegenden Aufgaben ist. Zur Beratung gehért auch, dass das
Uberwachungsorgan in die Unternehmensplanung (u.a. Strategie, Finanzen,
Investitionen und Personal) einbezogen wird. Zudem soll es in alle grundsatzlichen
Personalangelegenheiten betreffend die Mitglieder der Geschaftsfliihrung,
insbesondere in die Vertragsgestaltung hinsichtlich deren Vergltung und die mit
diesen abzuschliefienden Zielvereinbarungen, vorab eingebunden sein.

Die Zahl der Mitglieder des Uberwachungsorgans ist auf das Erforderliche zu
beschranken. Soweit nicht durch Gesetz eine andere Anzahl von Mitgliedern
vorgeschrieben ist, soll das Uberwachungsorgan aus mindestens drei Mitgliedern
bestehen.

Ist an dem Kapital einer Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar ausschlief3lich die
offentliche Hand beteiligt und werden die Aufwendungen des Unternehmens ganz
oder zu einem wesentlichen Teil von der o6ffentlichen Hand getragen, soll den
Mitgliedern des Uberwachungsorgans neben dem Ersatz von Auslagen allenfalls
eine angemessene Aufwandsentschadigung bewilligt werden.

Auf die Einrichtung eines Uberwachungsorgans kann nur in ganz besonderen und
genau zu begriindenden Ausnahmefallen verzichtet werden. In diesen Fallen hat die
Anteilseignerversammlung die zur Uberwachung der Geschaftsfiihrung
erforderlichen Maflnahmen zu treffen (§ 46 Nr. 6 GmbHG). Im Gesellschaftsvertrag
ist dann
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— eine Berichterstattung an die Anteilseignerversammlung auf der Grundlage einer
Berichtsordnung, die den Grundsatzen der Berichterstattung an das
Uberwachungsorgan entspricht, und

- fur bedeutende Geschafte die vorherige Zustimmung der
Anteilseignerversammlung vorzusehen.

Tz. 16, 42 - 44, 65 und Tz. 101 sind in diesem Fall mit der Maligabe anzuwenden,
dass anstelle des Uberwachungsorgans die Anteilseignerversammiung tritt.

Die Bestellung eines Uberwachungsorgans entbindet den Bund als Gesellschafter
nicht von der eigenen Verantwortung fiir die Uberwachung der Geschéftsfiihrung.

Festlegung von Zustimmungsvorbehalten zugunsten des
Uberwachungsorgans

Fir Geschafte von grundlegender Bedeutung sind im Gesellschaftsvertrag bzw. in
der Satzung Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Uberwachungsorgans
festzulegen. Soweit zur Sicherstellung des angemessenen Einflusses des Bundes
zweckmalig, sind die im Katalog des Muster-Gesellschaftsvertrags (Anlage 1)
aufgefiihrten Geschafte an die Zustimmung des Uberwachungsorgans zu binden. Der
Katalog der zustimmungsbedirftigen Geschéfte ist vom jeweiligen Einzelfall abhangig.
Weitere Arten von Geschaften kénnen in den Zustimmungskatalog aufgenommen
werden.

Sofern im Hinblick auf die Geschéaftstatigkeit des Unternehmens ein Ausschluss der
Gewadhrung von Krediten, Blrgschaften, Garantien, Gewahrleistungen oder
ahnlicher haftungsbegrindender Geschéafte nicht sachgerecht ist, sollen derartige
Geschafte ab einer festzulegenden Wertgrenze an die vorherige Zustimmung des
Uberwachungsorgans gebunden werden (vgl. Anlage 1); vergleichbar sollen
Obergesellschaften fir diese Finanzierungs- und  Haftungsinstrumente
entsprechende Richtlinien fiir ihnre Gesellschaften innerhalb des Konzerns aufstellen.

Das Uberwachungsorgan kann durch Beschluss weitere Geschéafte von seiner
Zustimmung abhangig machen. Diese Zustimmungsvorbehalte sind von ihm
regelmaRig auf ZweckmaRigkeit und Praktikabilitdt zu Gberprifen.

Die Zustimmung der auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten
Mitglieder des Uberwachungsorgans, die zugleich Beschaftigte des Bundes sind, zu
einem Geschaft, das der Einwilligung nach § 65 BHO bedarf, ersetzt nicht die
Zustimmung des jeweiligen Bundesministeriums.

Ein Ausschuss soll nicht ermachtigt werden, Angelegenheiten in der Zustandigkeit
des Uberwachungsorgans abschlieRend zu behandeln. Wird in einem begriindeten
Ausnahmefall doch ein Ausschuss dazu ermachtigt, sollen diesem Ausschuss die
oder der Vorsitzende des Uberwachungsorgans sowie ein auf Vorschlag des Bundes
gewahltes oder entsandtes Mitglied angehdren.
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Verankerung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Unterfallt eine unmittelbare oder mittelbare Bundesbeteiligung dem Anwendungs-
bereich des PCGK oder ist die Anwendung des PCGK angeregt, wirkt das
beteiligungsfiihrende Bundesministerium darauf hin, dass die Beachtung des von der
Bundesregierung beschlossenen PCGK im Regelwerk des jeweiligen Unternehmens
verankert wird und dass das Unternehmen den PCGK anwendet.

Dabei soll das Regelwerk des Unternehmens, wenn es in den Anwendungsbereich
des PCGK fallt, méglichst umfanglich, wenn fiur das Unternehmen die Anwendung
des PCGK angeregt ist, moglichst weitreichend entsprechend den Empfehlungen des
PCGK ausgestaltet werden.

Die Moglichkeit, in begrundeten Fallen von den Empfehlungen des PCGK
abzuweichen, bleibt davon jeweils unberuhrt.

Der PCGK stellt flr die Beteiligungsflhrung einen Malistab fir gute
Unternehmensfiihrung dar und ist daher von den beteiligungsfihrenden Stellen bei
Entscheidungen in Bezug auf das Unternehmen auch dann als Leitbild
heranzuziehen, wenn das jeweilige Unternehmen, an dem der Bund beteiligt ist, den
PCGK selbst nicht anwendet (es sei denn, das Unternehmen wendet den Deutschen
Corporate Governance Kodex an’@)

Vier-Augen-Prinzip in der Geschaftsfiihrung

Die Geschéftsfuhrung des Unternehmens soll zur Verbreiterung der
Verantwortlichkeit fir die unternehmerischen Entscheidungen sowie zur Begrenzung
der Moglichkeiten einer missbrauchlichen Ausubung der
Geschéftsfuhrungsbefugnisse aus mindestens zwei Personen bestehen.

Ist dies in besonderen Ausnahmeféllen aufgrund der GréRe und des
Geschaftsumfangs des Unternehmens auch unter Ausnutzung von Optionen zur
Teilzeit- oder nebenamtlichen Tatigkeit in der Geschéaftsfiihrung nicht angemessen,
sind im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung oder in der Geschaftsordnung fur
die Geschéaftsfuhrung Regelungen zu treffen, wonach zumindest eine Vier-Augen-
Kontrolle der Entscheidungen der Geschaftsfliihrung gewahrleistet ist.

Sonstige Anforderungen

Das Dbeteiligungsfihrende Bundesministerium wirkt darauf hin, dass im
Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung, in der Geschaftsordnung fir die
Geschéftsfuhrung oder als Konzernrichtlinie des Unternehmens, an dem der Bund
unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, festgehalten wird, dass beim
Eingehen von Beteiligungen durch das Unternehmen die —an die Zustimmung nach

7a Fir privatrechtliche Stiftungen wird auf die ,Hinweise fir die Errichtung und Steuerung
privatrechtlicher Stiftungen“ und fiir 6ffentlich-rechtliche Stiftungen auf die ,MaBstabe fir die
Errichtung und Aufgabenwahrnehmung 6ffentlich-rechtlicher Stiftungen des Bundes* verwiesen.
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§ 65 Abs. 3 Satz 2 BHO geknlpfte — Zustimmung des beteiligungsflihrenden
Bundesministeriums im Sinne des § 65 Abs. 3 Satz 1 BHO einzuholen ist.

Es ist ferner darauf zu achten, dass der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung, die
Geschaftsordnung fir die Geschaftsfihrung und sonstige grundlegende Bestandteile
der Unternehmensdokumentation (wie etwa Konzernrichtlinien) keine Bestimmungen
enthalten, die den angemessenen Einfluss des Bundes beeintrachtigen.

Aktien- und kapitalmarktrechtliche Meldepflichten

Zur Vermeidung rechtlicher und wirtschaftlicher Nachteile sind die Melde- und
Informationspflichten nach den einschlagigen Transparenzvorschriften zu beachten:

Aktienrechtliche Meldepflichten

Sobald der Bund unmittelbar oder mittelbar (iber von ihm abhangige Unternehmen)
zu mehr als 25 Prozent (§ 20 Abs. 1 Aktiengesetz - AktG) oder 50 Prozent (§ 20 Abs.
4 AktG) an einer Aktiengesellschaft beteiligt ist, ist dies ,vorsorglich® der Gesellschaft
unverzlglich schriftlich mitzuteilen; falls diese Mitteilungen unterbleiben, besteht die
Gefahr, dass Rechte aus den Aktien fur die Zeit, fur die der Bund die Mitteilung nicht
gemacht hat, nicht ausgelbt werden kénnen (§ 20 Abs. 7 AktG). In entsprechender
Form muss auch ein Sinken der Bundesbeteiligung unter diese Grenzen mitgeteilt
werden (§ 20 Abs. 5 AktG).

Kapitalmarktrechtliche Mitteilungs- und Informationspflichten

Soweit der Bund unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer bdrsennotierten
Gesellschaft (Emittent) halt, gelten die Mitteilungs- und Informationspflichten des
Kapitalmarktrechts, § 20 Abs. 8 AktG.

um Beispiel muss nach deutschem Recht das Erreichen, Uber- oder Unterschreiten
durch Erwerb, VerdufRerung oder auf sonstige Weise von 3 Prozent, 5 Prozent,
10 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent oder
75 Prozent der Stimmrechte an einer bdrsennotierten Gesellschaft, fur die die
Bundesrepublik Deutschland Herkunftsstaat ist, dem Emittenten sowie der
Bundesanstalt flr Finanzdienstleistungsaufsicht unverzlglich, spatestens innerhalb
von vier Handelstagen, schriftlich mitgeteilt werden (8§ 33
ff. Wertpapierhandelsgesetz - WpHG). Meldepflichtig nach § 33 WpHG ist, wem
unmittelbar Stimmrechte ,aus ihm gehérenden Anteilen zustehen oder wem nach
§34 WpHG Stimmrechte =zugerechnet werden. Wer nur mittelbar eine
Aktienbeteiligung halt, kann meldepflichtig werden, soweit diese nach § 34 Abs. 1
Satz 1 WpHG, d.h. uber ein Tochterunternehmen zugerechnet werden.
Hinzukommen kénnen Mitteilungspflichten flr Inhaber wesentlicher Beteiligungen
gemall §43 WpHG sowie Ubernahmerechtliche Pflichten nach dem
Wertpapieribernahmegesetz. Fir Emittenten aus anderen Herkunftsstaaten waren
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aullerdem die jeweiligen Rechtsordnungen einschliel3lich eventueller nationaler
Besonderheiten zu beachten.

Mit Blick auf die Dichte der Regelungen sowie die Haufigkeit der Anpassungen im
Kapitalmarktrecht ist im Einzelfall eine Prifung der aktuellen Rechtslage geboten.

Im Interesse einer einheitlichen und vollstandigen Erfullung dieser Mitteilungspflichten
und einer einheitlichen Wahrnehmung der Stimmrechte in den Hauptversammlungen,
wird die Einhaltung der Mitteilungs- und Informationspflichten zentral vom
Bundesministerium der Finanzen Uberwacht. Das Bundesministerium der Finanzen
ist daher Uber das Halten von Aktien einschliellich aller Veranderungen unverziglich
zu unterrichten.

Das Fuhren der Beteiligung

Aktive Beteiligungsfiihrung

Das beteiligungsfihrende Bundesministerium nimmt die Rechte des Bundes als
Anteilseigner in der Anteilseignerversammlung und auch daruber hinaus aktiv wahr.
D.h., es agiert in Bezug auf die Beteiligung planvoll und vorausschauend und wirkt
im Rahmen des rechtlich zuldssigen, insbesondere durch entsprechende
Vorbereitung der auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder
des Uberwachungsorgans, friihzeitig darauf hin, dass die zustandigen
Unternehmensorgane die im jeweiligen Einzelfall geeigneten Malinahmen ergreifen.

Hierzu soll es sich regelmafRig mit der Geschéaftsfihrung sowie mit den Mitgliedern
des Uberwachungsorgans (einschlieRBlich der Arbeitnehmervertretung) sowie bei
Bedarf mit den sonstigen relevanten Stakeholdern austauschen.

Die Wahrnehmung der Eigentimerfunktion sollte klar von den Funktionen getrennt
sein, die Einfluss auf die Rahmenbedingungen fur die unternehmerische Tatigkeit
des Bundes und insbesondere auf die Regulierung der Markte haben kénnen.

Konkretisierung und regelmiRige Uberpriifung des wichtigen
Bundesinteresses

Das beteiligungsfihrende Bundesministerium konkretisiert die festgelegten Ziele
(Tz.9), die mit der Beteiligung an dem Unternehmen verfolgt werden, zu
operationalisierbaren  mittelfristigen Wirkungszielen fur das Unternehmen.
Wirkungsziele bilden als strategische Ziele die mittelfristigen Beteiligungsziele ab,
die durch die Tatigkeit des Unternehmens erreicht werden sollen; mit anderen
Worten, es handelt sich um die Eigentimerstrategie des Bundes. Fir den
Gesellschafter Bund sollen die Wirkungsziele daher beschreiben,
— welche Wirkung die Tatigkeit des Unternehmens im Hinblick auf das wichtige
Bundesinteresse entfalten soll, d. h., was durch die Tatigkeit des Unternehmens
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im Sinne des wichtigen Bundesinteresses erreicht werden bzw. was das
Unternehmen dazu leisten soll, und
— wie sich das Unternehmen daflir ausrichten und weiterentwickeln soll.
Sie sind als messbarer oder zumindest feststellbarer, zu erreichender Sollzustand zu
formulieren sowie mit einem angemessenen, mittelfristigen Termin zu versehen.

Die Wirkungsziele (ggf. einschlieRlich derer anderer an dem Unternehmen beteiligter
Gebietskorperschaften) sind mit der Geschaftsfiihrung zu erértern und in geeigneter
Form und in regelmaligen, am Planungshorizont der Gesellschaft und dem
Zeithorizont der Wirkungsziele orientierten Abstanden fir die (Weiter-)Entwicklung
der in der Mittelfristplanung zum Ausdruck kommenden Unternehmensstrategie
vorzugeben. Diese Vorgabe kann z.B.
— im Wege eines Gesellschaftergesprachs,
— ggf. durch den Zuwendungsbescheid oder
— durch Beschluss oder Weisung der Anteilseignerversammlung,
— im Rahmen eines Forderprogramms (auch Ubergreifend fir mehrere
Unternehmen oder Einrichtungen zusammen formuliert)
oder
— im Falle einer Aktiengesellschaft, im Rahmen des rechtlich Zuldssigen durch die
auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder des
Uberwachungsorgans
erfolgen. Im Falle von Minderheitsbeteiligungen an Aktiengesellschaften kann es u.U.
auch erforderlich sein, die Wirkungsziele mit dem Ziel eines besseren Verstandnisses
des Vorstands flr die vom Bund mit der Beteiligung verfolgten Zwecke, an die fir die
Kommunikation mit den Anteilseignern zustandigen Stellen des Unternehmens
heranzutragen.

Anpassungen der Wirkungsziele vor dem fir die Zielerreichung festgelegten Termin
sollen nur vorgenommen werden, wenn sich die Erwartungen des Bundes an das
Unternehmen in fachlicher Hinsicht gedndert haben.

Das Dbeteiligungsfihrende Bundesministerium achtet darauf, dass die
Unternehmensstrategie und die Mittelfristplanung des Unternehmens an den
Wirkungszielen ausgerichtet und entsprechend umgesetzt werden und stellt
seinerseits die dafur erforderlichen, in seinem Verantwortungsbereich liegenden
Voraussetzungen sicher. Hierzu bereitet es die auf Vorschlag des Bundes gewahlten
oder entsandten Mitglieder des Uberwachungsorgans so vor, dass diese im
Uberwachungsorgan entsprechend Einfluss nehmen kénnen.

Das beteiligungsfilhrende Bundesministerium achtet darauf, dass das im
Unternehmensgegenstand verankerte und konkretisierte wichtige fachpolitische
Bundesinteresse und die Wirkungsziele erreicht werden und dass das Unternehmen
das wichtige Bundesinteresse auch wirtschaftlich erfullt (siehe dazu Tz. 91 - 97); ggdf.
steuert es mit geeigneten Mal3nahmen nach.

Das beteiligungsfuhrende Bundesministerium kontrolliert regelmagig (vgl. VV Nr. 2.9
zu § 69 BHO),
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— obdas wichtige Bundesinteresse weiterhin vorhanden oder aber entfallen ist bzw.
sich verandert hat und
— ob der mit der Beteiligung verfolgte Zweck weiterhin auf beste und
wirtschaftlichste Weise durch die Beteiligung an dem Unternehmen erreicht wird.
Dabei sind insbesondere
o die im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor Eingehen der
Beteiligung bzw. bei der letzten Uberpriifung in Bezug auf die Beteiligung
getroffenen Annahmen mit den tatsachlichen Verhaltnissen und
o die in Bezug auf die untersuchten Alternativen (Tz. 10) getroffenen
Annahmen mit neuen Erfahrungen und Erkenntnissen abzugleichen und die
Wirtschaftlichkeit neu zu bewerten.

Im Falle von Veranderungen des fachpolitischen wichtigen Bundesinteresses sind die
erforderlichen Anpassungen in Bezug auf die Beteiligung, insbesondere die
Anpassung des Unternehmensgegenstands und der Wirkungsziele, vorzunehmen
bzw. ist darauf hinzuwirken.

Bei Wegfall des fachpolitischen wichtigen Bundesinteresses ist die Beteiligung neben
der Verantwortung als (Mit-)Eigentimer primar unter vermdgensmaligen
Gesichtspunkten zu betrachten und zu fuhren. In diesem Fall ist eine Strategie zu
entwickeln, wie in Bezug auf die Beteiligung weiter zu verfahren ist (z. B.
AnteilsverdufRerung, Ubertragung anderer offentlicher Aufgaben unter Anpassung
des  Unternehmensgegenstands, Verschmelzung mit einem  anderen
Bundesunternehmen, Liquidation oder anderes). Eine solche Strategie ist auch zu
entwickeln, wenn der mit der Beteiligung an dem Unternehmen verfolgte Zweck
inzwischen besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreicht werden kann.

Die Wirkungsziele und die Erwéagungen zur Uberprifung des wichtigen Bundes-
interesses sind durch das beteiligungsfiihrende Bundesministerium hinreichend zu
dokumentieren.

Mittelbare Beteiligungen sind in die Festlegung der Wirkungsziele und in die
Erfolgskontrolle bei der unmittelbaren Beteiligung in dem Male einzubeziehen, wie
dort das wichtige Bundesinteresse erflillt werden soll bzw. wie diese zur Erflillung des
wichtigen Bundesinteresses beitragen sollen (vgl. Tz. 20).

Wahrnehmung des Einflusses des Bundes iiber das Uberwachungsorgan

Besetzung von Mandaten in Uberwachungsorganen durch den Bund

Mandate in einem Uberwachungsorgan, fir die dem Bund ein Vorschlags- bzw.
Entsenderecht zusteht, kbnnen

— mit Beschéftigten des Bundes oder

— mit sonstigen Personen (einschliellich Abgeordneten des Bundestages),
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welche die fiir die Tatigkeit in dem Uberwachungsorgan erforderlichen besonderen
Kenntnisse besitzen oder zeitnah durch Schulungen erlangen sowie praktische
Erfahrungen haben und von denen anzunehmen ist, dass sie die Bundesinteressen
angemessen vertreten, besetzt werden.

Auf die Beschrankungen fir die Tatigkeit von Bundesministerinnen und
Bundesministern sowie Parlamentarischen Staatssekretarinnen und
Parlamentarischen Staatssekretaren in Uberwachungsorganen gemal § 5 Abs. 1
Satz 2 und 3 Bundesministergesetz bzw. nach §7 des Gesetzes Uber die
Rechtsverhaltnisse der Parlamentarischen Staatssekretare i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 2
und 3 Bundesministergesetz wird verwiesen.

Bei der Berufung von Beschéftigten des Bundes und sonstigen Personen in
Uberwachungsorgane von Unternehmen mit Bundesbeteiligung sind mégliche
Interessenkonflikte in jedem Einzelfall vor der Berufung insbesondere im Hinblick auf
Funktion und Aufgaben in deren Haupttatigkeit zu prufen. Zum Umgang mit
Interessenkonflikten wird auf die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften, Ziffer 6.4 des
PCGK und Tz. 124 ff. dieser Richtlinien verwiesen.

Bei Berufung von Personen in Uberwachungsorgane sind die in Abschnitt 5
festgelegten Prifungen durchzuflihren, das dort festgelegte Verfahren einzuhalten
und die dort festgelegten Vereinbarungen mit den berufenen Personen zu treffen.

Das beteiligungsfihrende Bundesministerium bzw., in Fallen von Vorschlags- oder
Entsenderechten anderer fachlich involvierter Bundesministerien, das jeweils vor-
schlagende oder entsendende Bundesministerium achtet darauf, dass die auf Vor-
schlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder in Uberwachungsorganen,
die Beschaftigte des Bundes sind, Uber den aktuellen Stand der Kenntnisse
verfigen, die fir die Wahrnehmung ihres Mandats erforderlich sind. Diesen
Mitgliedern von Uberwachungsorganen sowie denjenigen Beschéftigten des Bundes,
die diese Mitglieder des Uberwachungsorgans auf die Sitzungen
vorbereiten, soll die Teilnahme an geeigneten Schulungen ermoglicht werden.

Bei Berufung von Beschéaftigten des Bundes als Mitglieder in Uberwachungsorgane
sollen vornehmlich Beschéaftigte vorgesehen werden, die grundsatzlich mit den
Themen und Ablaufen einer Beteiligungsfliihrung des Bundes vertraut sind.

Dabei ist zu beachten, dass Beschéaftigte des Bundes, die dem Uberwachungsorgan
eines Unternehmens angehoren, in einem Verwaltungsverfahren, an dem das Unter-
nehmen beteiligt ist (z. B. Genehmigungsverfahren, Regulierung, Staatsaufsicht Uber
beliehene Unternehmen, Gewahrung von Zuwendungen usw.) fur eine Behdrde nicht
tatig werden durfen, § 20 Abs. 1 Nr. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Ausschluss-
und Befangenheitsregelungen der §§ 20 und 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
in ihrer jeweils geltenden Fassung, die bei Beteiligung der betroffenen Personen an
Verwaltungsverfahren im Sinne des § 9 Verwaltungsverfahrensgesetz direkt oder
ansonsten als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedankens zur Wahrung der
Objektivitat des Verwaltungshandelns (Unbefangenheitsprinzip) entsprechend gelten,
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sind ebenso wie spezialgesetzliche Ausschlussgrinde, etwa §6 der
Vergabeverordnung, zu beachten. Typische Interessenkonflikte ergeben sich auch in
den in Tz. 125 genannten Konstellationen. Beschaftigte des Bundes, bei denen
derartige Interessenkonflikte im Hinblick auf ihre Funktion bzw. ihren
Aufgabenbereich zu erwarten sind, sollen daher nicht als Mitglieder des
Uberwachungsorgans des betreffenden Unternehmens berufen werden.

Sollen Beschaftigte des Bundes, bei denen Interessenkonflikte im Hinblick auf ihre
Funktion bzw. ihren Aufgabenbereich zu erwarten sind, nach grindlicher Prifung
dennoch berufen werden, muss das betreffende Bundesministerium durch eindeutige
und nachvollziehbar dokumentierte und in der betreffenden Organisationseinheit
bekannt gemachte MalRnahmen (z. B. Organisationsentscheidungen, Belehrungen
oder Erklarungen der betreffenden Person) sicherstellen, dass unabhangig von der
Funktion der betroffenen Person die erforderlichen Entscheidungen in Bezug auf das
Unternehmen von anderen entscheidungsbefugten Personen getroffen werden.

Pflichten der auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder
in Uberwachungsorganen

Die allgemeinen Rechte und Pflichten des Uberwachungsorgans und seiner
Mitglieder ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung und den
gesellschaftsrechtlichen Vorschriften.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Pflicht zur Uberwachung der
Geschéftsfiihrung, aus der eine Pflicht zum Einschreiten bei Fehlentwicklungen folgt.

Als Anhaltspunkt, welche Fragen bei der Uberwachung der Geschéaftsfiihrung zu
bertcksichtigen sind, kdnnen die Grundsatze fiir die Prifung von Unternehmen nach
§ 53 HGrG (vgl. Anlage zur VV Nr. 2 zu § 68 BHO) und der Prifungsstandard 720
des Instituts der Wirtschaftsprifer e.V. dienen. In jedem Falle muss sich das
Uberwachungsorgan auf Grund der Berichte und Vorlagen der Geschéftsfiihrung
sowie des Prufungsberichts nach § 321 HGB Uber die Lage und Entwicklung des
Unternehmens sowie uber die Flhrung der Geschéafte unterrichten. Ergeben sich
gegen den Prifungsbericht nach § 321 HGB oder den Bericht tiber die Prifung nach
§ 53 HGrG Bedenken, muss das Uberwachungsorgan diesen nachgehen und die
Beseitigung der ggf. bestehenden Mangel Gberwachen.

Halt ein Unternehmen mit Bundesbeteiligung selbst eine oder mehrere Beteiligungen,
hat das Uberwachungsorgan auch zu iberwachen, dass die Geschéftsfiihrung die
Rechte des Unternehmens als Anteilseigner bei diesen Beteiligungen
ordnungsgemall wahrnimmt. Dazu zahlt auch, dass in der Beteiligung keine
Geschafte ohne Zustimmung des Uberwachungsorgans ausgefiihrt werden, die bei
der Muttergesellschaft an die Zustimmung ihres Uberwachungsorgans gebunden
waren. Ist bei der Dbetreffenden Beteiligung des Unternehmens kein
Uberwachungsorgan eingerichtet, sind derartige Geschéafte an die Zustimmung des
Uberwachungsorgans der Muttergesellschaft zu knipfen.
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Die auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder der
Uberwachungsorgane der Unternehmen sollen bei der Wahrnehmung ihres Mandats
auch die besonderen Interessen des Bundes bertcksichtigen (vgl. § 65 Abs. 6 BHO).

Sie haben darauf hinzuwirken, dass die vorbereitenden Sitzungsunterlagen den
Mitgliedern des Uberwachungsorgans spatestens 14 Tage vor der Sitzung zur
Verfligung gestellt werden, damit eine sorgfaltige Vorbereitung und eine rechtzeitige
Abstimmung mit dem fur die Beteiligungsfuhrung zustandigen Bundesministerium
und ggf. weiteren involvierten Bundesministerien moglich sind.

Uber Angelegenheiten von besonderer Bedeutung sollen die auf Vorschlag des
Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder des Uberwachungsorgans das
beteiligungsfihrende  Ministerium  friihzeitig  unterrichten;  entsprechende
Vereinbarungen sind mit ihnen zu treffen (vgl. Anlagen 5, 6 und 7).

Ist eine Unterrichtung des beteiligungsfiihrenden Bundesministeriums vor der Sitzung
des Uberwachungsorgans ausnahmsweise nicht moglich, sollen die auf Vorschlag
des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder des Uberwachungsorgans darauf
hinwirken, dass die betreffende Entscheidung zurtickgestellt wird.

Die auf Vorschlag des Bundes in das Uberwachungsorgan gewahlten oder
entsandten Mitglieder haben das beteiligungsfihrende Bundesministerium
unverzuglich zu unterrichten, sobald sie Kenntnis von Planen oder Uberlegungen
erhalten, wonach das Unternehmen Beteiligungen an anderen Gesellschaften
eingehen oder andern will. In diesen Fallen haben sie gegentber der
Geschaftsfuhrung auf die Einhaltung von § 65 Abs. 2 und 3 BHO hinzuweisen.

Die auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder sollen sich vor
wichtigen Entscheidungen des Uberwachungsorgans grundséatzlich (ber eine
einheitliche Auffassung verstandigen (vgl. auch VV Nr. 3 zu § 65 BHO).

Soweit zweckmaRig, sollen sie sich auch mit den auf Vorschlag anderer
Gebietskorperschaften (z. B. Landern, Gemeinden) gewahlten oder entsandten
Mitgliedern des Uberwachungsorgans tiber eine einheitliche Auffassung verstandigen.

Teilen die auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder des
Uberwachungsorgans nicht die Auffassung der Mehrheit des Uberwachungsorgans,
haben sie ihre Ansichten und Stimmabgaben in die Niederschrift aufnehmen zu
lassen.

Liegen bei einem Beschluss des Uberwachungsorgans des Unternehmens (iber eine
MalRnahme mit unmittelbaren haushaltsmaRigen Auswirkungen auf den Bund die
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht oder noch nicht vor, sollen die auf
Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder in dem
Uberwachungsorgan darauf hinweisen und einen Vorbehalt geltend machen.



73

55

Die auf Vorschlag des Bundes in das Uberwachungsorgan gewdhlten oder
entsandten Mitglieder sollen der beteiligungsfiihrenden Stelle lGber die Sitzungen des
Uberwachungsorgans zeitnah berichten. Wenn aus wichtigem Anlass erforderlich,
sollen sie unverzlglich nach der Sitzung berichten. Gemaf § 394 AktG unterliegen
Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskorperschaft wie des
Bundes in den Aufsichtsrat gewahlt oder entsandt worden sind, hinsichtlich der
Berichte, die sie dieser Gebietskoérperschaft zu erstatten haben, keiner
Verschwiegenheitspflicht. Der Begriff ,Veranlassung® ist hierbei weit zu verstehen, so
dass eine von der Verschwiegenheitspflicht befreiende Veranlassung grundsatzlich
auch dann vorliegt, wenn der Bund lediglich mittelbar tber ein zwischengeschaltetes
Unternehmen, wie zum Beispiel die KW, beteiligt ist.

Die Berichte sollen Uber die wesentlichen Ergebnisse der Sitzung unterrichten und
die Sitzungsniederschrift ggf. durch Hintergrundinformation erganzen. Dabei soll die
insgesamt schwerpunktmalRig an §90 AktG orientierte Berichterstattung der
Geschéftsfuhrung zusammengefasst und dariber hinaus auch auf sonstige
Angelegenheiten von Bedeutung, wie z.B. personelle Veranderungen in
Unternehmensorganen und sonstigen wesentlichen Flhrungspositionen des
Unternehmens, eingegangen werden. Zudem sollen die Griinde dargestellt werden,
die die auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder im
Uberwachungsorgan zu ihrer Auffassung bei der Abstimmung im
Uberwachungsorgan bewogen haben. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der
Abstimmungen Uber die Festlegung der Vergitung, die Erfolgskontrolle und die
Erreichung der vergutungsrelevanten Zielvereinbarungen.

Die Berichterstattung soll in der Regel in Textform erfolgen. Haben sich das
beteiligungsfiihrende Bundesministerium und das Mitglied des Uberwachungsorgans
auf eine mindliche Berichterstattung verstandigt, sind die Abgabe des mindlichen
Berichts und dessen Inhalt vom beteiligungsfuhrenden Bundesministerium zu
dokumentieren.

Es besteht keine Pflicht, an das beteiligungsfihrende Bundesministerium zu
berichten, wenn dieses durch eigene Mitglieder des Uberwachungsorgans schriftlich
unterrichtet wird. Davon unberuhrt bleibt die Berichterstattung des Mitglieds an die
eigene Bundesbehoérde. Das beteiligungsfihrende Bundesministerium kann auf den
Bericht eines Mitglieds des Uberwachungsorgans verzichten, wenn das betreffende
Mitglied den Vorsitz des Uberwachungsorgans innehat und beabsichtigt, die
Niederschrift in kurzer Frist herauszugeben und darin alle fur die Beteiligungsfihrung
wesentlichen Gesichtspunkte festzuhalten.

Auf die Berichterstattung kann im Einzelfall auch verzichtet werden, soweit ein mit der
Beteiligungsfihrung  befasster ~ Beschaftigter des  beteiligungsfihrenden
Bundesministeriums an der Sitzung des Uberwachungsorgans unmittelbar
teilgenommen hat und die flur das beteiligungsfihrende Bundesministerium
mafgeblichen Aspekte der Sitzung Uber die Niederschrift hinaus entsprechend der
Anforderungen an die Berichte der jeweiligen Mitglieder des Uberwachungsorgans
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dokumentiert (inklusive der Beweggriinde fir das Abstimmungsverhalten). Auf die
entsprechenden rechtlichen Beschrankungen einer Teilnahme anderer Personen als
den Mitgliedern des Uberwachungsorgans nach § 109 Abs. 1 AktG, der nach § 25
Abs. 1 Nr. 2 MitbestG und § 1 Abs. 1 Nr. 3 DrittelbG auch auf das mitbestimmte
Uberwachungsorgan einer Gesellschaft mit beschréankter Haftung anzuwenden ist,
wird hingewiesen.

Die Berichtspflicht ist zwischen dem beteiligungsfiihrenden Bundesministerium und
dem auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglied des
Uberwachungsorgans entsprechend den Anlagen 5 — 6 zu vereinbaren. Ggf. ist eine
zusatzliche Berichtspflicht gegentiber dem Bundesministerium, dem das Mitglied
angehort, entsprechend Anlage 7 zu vereinbaren. Das Mitglied des
Uberwachungsorgans ist, soweit keine Berichtspflicht aus §62 Abs. 1
Bundesbeamtengesetz besteht, von der gegenilber der Gesellschaft bestehenden
Verpflichtung zur Verschwiegenheit im Hinblick auf die Berichte nur dann befreit,
wenn die vereinbarte Berichtspflicht dem Uberwachungsorgan in Textform mitgeteilt
wurde, § 394 S. 3 AktG ggf. i. V. m. § 52 GmbHG. Die auf Vorschlag des Bundes
gewahlten oder entsandten Mitglieder des Uberwachungsorgans sollen daher einen
Abdruck der Vereinbarung an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Uberwachungsorgans mit der Bitte um Bekanntgabe an den gesamten Aufsichtsrat
Ubermitteln. Die Empfanger der Berichte sowie alle Personen, die diese Berichte oder
Teile davon im Wege des dienstlichen Verkehrs zur Kenntnis erhalten, sind im
Rahmen von § 395 AktG ggf. i. V. m. § 52 GmbHG zur Verschwiegenheit Gber die
Inhalte der Berichte verpflichtet.

Die Berichtspflicht umfasst grundsatzlich auch die von dem Unternehmen
Ubermittelten vorbereitenden Sitzungsunterlagen sowie wahrend der Sitzung oder im
Nachgang dazu Uberlassenen Unterlagen. Erstere sind dem beteiligungsfliihrenden
Bundesministerium bzw. der mandatsvorbereitenden Stelle in der eigenen Behdrde
unverzlglich fur die Vorbereitung der Sitzung zur Verfligung zu stellen.

Mitglieder des Uberwachungsorgans kapitalmarktorientierter Unternehmen beachten,
dass die ihnen bekannt gewordenen Informationen des Unternehmens gdf.
Insiderinformationen im Sinne der EU-Marktmissbrauchsverordnung sein kénnen.
Dies kann im Einzelfall auch Auswirkungen auf die Berichtspflicht gegeniber dem
beteiligungsfihrenden Bundesministerium und ggf. dem mandatsvorbereitenden
Bundesministerium haben.

Beschiftigte des Bundes in Uberwachungsorganen

Beschaftigte des Bundes, die auf Vorschlag ihrer Behérde in das
Uberwachungsorgan eines Unternehmens mit Bundesbeteiligung entsandt oder
gewahlt sind, haben den Weisungen ihrer Behorde grundsatzlich Folge zu leisten.

Im Innenverhaltnis haben sie, sofern sie Bundesbeamtin oder -beamter sind, ein
Nichtbefolgen nach beamtenrechtlichen Grundsatzen sorgfaltig abzuwagen und ggf.
zu remonstrieren (vgl. § 63 Abs. 2 Bundesbeamtengesetz). Fir Tarifbeschaftigte bzw.
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aulertariflich Beschéaftigte des Bundes gelten die allgemeinen Regeln Uber das
Direktionsrecht des Arbeitgebers.

Im AufRenverhaltnis ist Weisungen in den Fallen nicht zu folgen, in denen das
aufgetragene Verhalten strafbar oder ordnungswidrig ist. Strafbar kann sich ein
Mitglied eines Uberwachungsorgans insbesondere dann machen, wenn es
vorsatzlich zum Nachteil des Unternehmens handelt.

Soweit fiir die Tatigkeit in einem Uberwachungsorgan eine Vergiitung oder
Aufwandsentschadigung gewahrt wird, haben die auf Vorschlag ihrer Behorde in das
Uberwachungsorgan eines Unternehmens mit Bundesbeteiligung entsandten oder
gewahlten Mitglieder von Uberwachungsorganen die einschlagigen Vorschriften der
Bundesnebentatigkeitsverordnung zu beachten. Mitglieder der Bundesregierung und
Parlamentarische Staatssekretarinnen bzw. Parlamentarische Staatssekretare sollen
nach der Empfehlung des Bundesministeriums des Innern und fir Heimat geman
Rundschreiben vom 3. April 2019 — D 2 - 33000/7#5 - keine Vergltung oder
Aufwandsentschadigung fiir die Tatigkeit in Uberwachungsorganen annehmen.

Beschaftigte des Bundes sollen ihr Mandat niederlegen, wenn sie aus der Funktion,
aus der heraus sie berufen sind, ausscheiden oder wenn das Bundesministerium, das
sie berufen bzw. entsandt hat, sie dazu auffordert.

Entsprechendes gilt fur Personen, die ein 6ffentliches Amt bekleiden (einschlieRlich
Parlament), sofern sie durch ein Bundesministerium in das Uberwachungsorgan
berufen wurden.

Das jeweilige fachlich involvierte Bundesministerium soll die auf seinen Vorschlag in
das Uberwachungsorgan gewahlten oder von ihm entsandten Beschéftigten des
Bundes auf die Sitzungen des Uberwachungsorgans inhaltlich vorbereiten. Das
beteiligungsfiihrende Bundesministerium soll den anderen fachlich involvierten
Bundesministerien dazu alle ihm vorliegenden Unterlagen und ihm bekannten
Informationen zur Verfigung stellen, die fir die umfangliche und sachgerechte
Vorbereitung der betreffenden Mitglieder des Uberwachungsorgans erforderlich sind.
Die betreffenden Bundesministerien sollen sich ggf. im Rahmen der
Sitzungsvorbereitung untereinander austauschen und sich nach Mdaglichkeit und
soweit zweckmalig auf eine gemeinsame Position verstandigen.

Wahrnehmung der Rechte des Bundes in der Anteilseignerversammlung

Zur Vorbereitung der Anteilseignerversammlung soll sich das beteiligungsfiihrende
Bundesministerium mit den Ubrigen in die Belange der Beteiligung involvierten
Bundesministerien abstimmen.

Beschéftigte des Bundes, die einem Uberwachungsorgan eines Unternehmens
angehoren, sollen nicht gleichzeitig auch die Anteilseignerrechte des Bundes in der
Anteilseignerversammlung desselben Unternehmens wahrnehmen.
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Die Vertreterinnen oder Vertreter des Bundes in der Anteilseignerversammiung
haben das beteiligungsfiihrende Bundesministerium unverziglich zu unterrichten,
sobald sie Kenntnis von Planen oder Uberlegungen erhalten, wonach das
Unternehmen Beteiligungen an anderen Gesellschaften eingehen oder andern will. In
diesen Fallen haben sie gegenlber der Geschéaftsfihrung auf die Einhaltung von § 65
Abs. 2 und 3 BHO hinzuweisen.

Rolle der Beteiligungsfiuihrung bei der Bestellung der Mitglieder der
Geschaftsfuhrung und der Festlegung der Vergiitung der Mitglieder der
Geschiftsfiihrung

Unabhangig davon, welches Unternehmensorgan im Einzelfall fir die Be- und
Anstellung der Mitglieder der Geschaftsfiihrung zustandig ist, tragt auch das
beteiligungsfihrende Bundesministerium zumindest bei Unternehmen mit
unmittelbarer mehrheitlicher Beteiligung des Bundes Verantwortung flr die
Auswahlentscheidung und die Angemessenheit der Vergutung. Aus diesem Grund ist
das beteiligungsfihrende Bundesministerium im Rahmen der Vorbereitung der
Bestellung der Mitglieder der Geschaftsfiihrung und der Festlegung der Vergitung
entweder im Rahmen der Vorbereitung der auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder
entsandten Mitglieder des Uberwachungsorgans oder unmittelbar in der Funktion als
Anteilseigner tatig.

Es soll frihzeitig vor dem Ende der Bestellperiode eines Mitglieds der
Geschaftsfuhrung klaren, ob eine Wiederbestellung aus der Perspektive des
Unternehmens bzw. der Beteiligungsflihrung unter Berticksichtigung aller relevanten
Aspekte in Betracht kommt und die betreffende Person flr eine weitere Bestellperiode
zur Verfligung steht.

Kommt eine Wiederbestellung nicht in Betracht, sollen die mit der Beteiligungsflihrung
befassten Beschaftigten des Bundes ggf. in Zusammenarbeit mit dem nach dem
Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung des Unternehmens zustandigen
Unternehmensorgan friihzeitig mit der Nachfolgeplanung beginnen. Dabei sind die
nach Ziff. 5.3.1 PCGK festgelegten Kriterien fur die Vergutung zu bericksichtigen.

Das beteiligungsfihrende Bundesministerium achtet darauf, dass die Auswahl der
Mitglieder der Geschaftsfiihrung in einem ftransparenten Verfahren unter
Berucksichtigung der ggf. bestehenden gesetzlichen Quoten bzw. freiwillig oder
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen gesetzten internen Ziele des Unternehmens
zur Zusammensetzung, insbesondere hinsichtlich der Qualifikation und der
Geschlechtergerechtigkeit erfolgt.

Auf die Beschrankungen des § 105 Bundesbeamtengesetz, der §§ 6a, 6b
Bundesministergesetz und des §7 Gesetz Uber die Rechtsverhaltnisse der
Parlamentarischen Staatssekretare i. V. m. §§ 6a, 6b Bundesministergesetz wird
verwiesen.
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Bei der Berufung von Personen in Geschaftsfliihrungen hat die Beteiligungsfihrung
die in Tz. 132 — 137 festgelegten Prifungen durchzufiihren und das dort festgelegte
Verfahren einzuhalten.

Der Auswahlprozess und die malgeblichen Erwagungen flir die Auswahl der zu
berufenden Person sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

Das beteiligungsfihrende Bundesministerium wirkt darauf hin, dass die Vertrage fir
die Anstellung der Mitglieder der Geschaftsfihrung auf der Basis der
Formulierungshilfe fur den Anstellungsvertrag entwickelt und verhandelt werden.

Es achtet insbesondere darauf, dass die Zustimmung erteilt wird, die Héhe der
individuellen Vergutung und ihrer einzelnen Bestandteile gemal den Empfehlungen
des PCGK im Corporate Governance Bericht und im Beteiligungsbericht des Bundes
zu veroffentlichen.

Es achtet darauf, dass die Vergltung fir jedes Mitglied der Geschaftsflihrung
angemessen ist und die Anspruchsvoraussetzungen der verschiedenen Bestandteile
der Vergutung zweifelsfrei im Anstellungsvertrag festgelegt werden. Dies schlief3t
neben der Altersversorgung oder Zahlungen fir die Altersversorgung auch jegliche
Nebenleistungen und geldwerte Vorteile ein (z. B. Konditionen der privaten Nutzung
eines Dienstfahrzeugs, Reisekostenvergitungen usw.). Fir die variablen
Vergutungsbestandteile meint zweifelsfreie Festlegung eine derart konkrete
Regelung der Voraussetzungen und Begrenzungen (z. B. Caps), dass nur noch die
konkreten Ziele selbst, deren Terminierung und deren Gewichtung der mit dem
jeweiligen Mitglied der Geschaftsfiihrung zu treffenden Zielvereinbarung vorbehalten
sind.

Variable Vergitungsbestandteile dirfen weder schriftlich noch durch mindliche
Zusage — auch nicht in Teilen — garantiert werden; derartige Leistungen waren Teil
der Fixvergutung und als solche auszuweisen.

Anspriche auf Gewinnbeteiligungen, Vergitung von Mehrarbeit, Sonderzahlungen
(wie z. B. Weihnachtsgeld) und nicht rickzahlbare Zuschusse (etwa fur den Erwerb
einer Immobilie) sollen Mitgliedern der Geschéftsfihrung nicht gewahrt werden.
Ausgleichszahlungen fir entgangenen Urlaub sollen nur in den durch das
Bundesurlaubsgesetz gestatteten Fallen geleistet werden.

Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Bezlge der Mitglieder der
Geschéftsfuhrung sind EinkUnfte aus der Zugehdrigkeit zu Organen anderer
Unternehmen regelmaRig zu berlcksichtigen, wenn die Mitglieder die Nebentatigkeit
im Interesse des Unternehmens oder des Bundes Ubernommen haben.

Das beteiligungsfuhrende Bundesministerium achtet darauf, dass die Alters- und ggf.
Hinterbliebenenversorgung im Falle erstmalig zu bestellender Mitglieder der
Geschéftsfuhrung nichtim Wege von Versorgungszusagen des Unternehmens erfolgt;
ausgenommen sind Bestellungen als Mitglied der Geschéaftsfihrung von
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Einrichtungen im Wissenschaftsbereich, fir die besondere Erméachtigungen durch
das Bundesministerium der Finanzen nach VV Nr. 15.1 zu § 44 BHO erteilt sind.

Sind im Anstellungsvertrag eines Mitglieds der Geschéaftsfihrung variable
Vergutungskomponenten festgelegt, wirkt das beteiligungsfiihrende Ressort im
Rahmen der Vorbereitung der auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten
Mitglieder des Uberwachungsorgans bzw. der Anteilseignerversammlung darauf hin,
dass die vergltungsrelevanten Zielvereinbarungen entsprechend den Empfehlungen
des PCGK abgeschlossen werden.

Das beteiligungsfuhrende Ressort soll im Rahmen der Vorbereitung der auf
Vorschlag des Bundes gewdhlten oder entsandten Mitglieder des
Uberwachungsorgans bzw. der Anteilseignerversammlung auch darauf hinweisen,
dass — soweit nicht zwingende Grinde entgegenstehen — fiir die Vergltung der
Mitglieder der Geschaftsfihrung des Unternehmens variable Vergltungsbestandteile
als Anreiz zur Foérderung insbesondere der nachhaltigen und wirtschaftlichen
Verfolgung des wichtigen Bundesinteresses in Betracht gezogen werden.

Erfolgskontrolle

Eine wesentliche Aufgabe der Beteiligungsfiihrung ist die Kontrolle des Erfolgs der
Beteiligung, die aus § 7 BHO folgt. Sie bezieht sich auf die Beteiligung des Bundes
an dem Unternehmen als MafRnahme zur Erreichung des wichtigen Bundesinteresses
und ist in regelmaRigen Abstanden durchzuflihren. Dabei ist der in der VV Nr. 2.2 zu
§ 7 BHO beschriebenen Methodik folgend

— die Zielerreichungskontrolle,

— die Wirkungskontrolle,

— die Wirtschaftlichkeitskontrolle

durchzufiihren. Damit soll festgestellt werden, ob ggf. ein Um- oder Nachsteuern
erforderlich ist.

Mit der Zielerreichungskontrolle ist durch einen Soll-Ist-Vergleich der geplanten Ziele
(Sollzustand) mit der zum malgeblichen Zeitpunkt tatsachlich erreichten
Zielrealisierung (Ist-Zustand) festzustellen, ob die mit der Beteiligung verfolgten Ziele
(Tz. 9) und die daraus abgeleiteten Wirkungsziele (Tz. 53) erreicht sind und welcher
Zielerreichungsgrad gegeben ist. Sie ist bei Erreichen des fur die Zielerreichung
vorgesehenen Termins als abschlieRende Erfolgskontrolle und auch zwischenzeitlich
in regelmaRigen Abstanden als begleitende Zielerreichungskontrolle durchzufiihren.

Die Zielerreichungskontrolle bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt fir Uberlegungen,
ob die vorgegebenen Ziele nach wie vor Bestand haben wund der
Unternehmensgegenstand das fachpolitisch wichtige Bundesinteresse zutreffend
wiedergibt (siehe Tz. 56).

Im Wege der Wirkungskontrolle ist zu ermitteln, ob die Beteiligung an dem
Unternehmen als MalRnahme fir die Zielerreichung geeignet und ursachlich war oder
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ob andere Faktoren die Zielerreichung bewirkt haben. Die Wirkungskontrolle ist — wie
die Zielerreichungskontrolle — bei Erreichen des fir die Zielerreichung festgelegten
Termins als abschlieRende und davor in regelmaRigen Abstanden als begleitende
Kontrolle durchzufiihren. Hierbei sind alle beabsichtigten und unbeabsichtigten
Auswirkungen der Beteiligung zu ermitteln und festzustellen, ob das Unternehmen
auf die Erreichung der jeweiligen Ziele zutreffend ausgerichtet ist.

Mit der Wirtschaftlichkeitskontrolle wird untersucht,

— ob die Beteiligung als MaRnahme im Hinblick auf den Zweck der Beteiligung
insgesamt wirtschaftlich war (Malnahmenwirtschaftlichkeit), d.h., ob der
Beteiligungszweck wirtschaftlich erreicht wird,

— und ob die Beteiligung insgesamt im Hinblick auf das Verhaltnis zwischen

Ressourceneinsatz und erzieltem Nutzen wirtschaftlich ist
(Vollzugswirtschaftlichkeit), d.h., ob das Unternehmen insgesamt wirtschaftlich
ist.

Die Wirtschaftlichkeitskontrolle ist eng mit der Prifung des Jahresabschlusses und

der OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfihrung verknipft. Sie umfasst die Prifungen,

— ob die im Geschafts- bzw. Wirtschaftsplan vorgesehenen Ziele, wie sie aus den
Wirkungszielen abgeleitet wurden, von der Geschaftsfiihrung umgesetzt wurden,

— wie sich fur das Unternehmen und seine Steuerung maligebliche im
Jahresabschluss enthaltene oder daraus abzuleitende Kennzahlen im Vergleich
zum Geschafts- bzw. Wirtschaftsplan und zu den Vorjahren tatsachlich entwickelt
haben und

— welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens, insbesondere auf die Zahlungsfahigkeit und den
Verschuldungsstatus, haben.

Wesentliche Abweichungen vom Geschafts- bzw. Wirtschaftsplan, insbesondere
solche hinsichtlich der Kennzahlen des Jahresabschlusses von dem im Geschafts-
bzw. Wirtschaftsplan zugrunde gelegten Planzahlen, sind einer Bewertung unter
Bertcksichtigung der konkreten Situation des Unternehmens zu unterziehen.
Gleiches gilt fur die Entwicklung der fir das Unternehmen und seine Steuerung
mafgeblichen Kennzahlen. Dabei hat das beteiligungsfuhrende Bundesministerium
insbesondere auch die im Standardisierten Beteiligungsmonitoring enthaltenen
Kennzahlen zu bertcksichtigen. Das beteiligungsfliihrende Bundesministerium soll
die auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten Mitglieder des
Uberwachungsorgans auf die Erdrterungen der Abweichungen und mafgeblichen
Kennzahlen mit einer eingehenden Bewertung vorbereiten.

Hat sich die Situation des Unternehmens danach wesentlich verandert, sind die
Ursachen zu untersuchen und ggf. geeignete GegenmalRnahmen einzuleiten.
Ferner soll das beteiligungsfihrende Bundesministerium im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsprifung darauf achten, dass das Unternehmen das Gebot der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet.
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Bei Unternehmen, die institutionelle Férderung erhalten, kann die Kontrolle des
Erfolgs der Beteiligung durch die Erfolgskontrolle gemal VV Nr. 11a zu § 44 BHO
erfolgen. Darin sind auch die Beteiligungsziele (vgl. Tz. 9 und 53) einzubeziehen.

Die wesentlichen Erwagungen wund die Ergebnisse der Kontrolle des
Unternehmenserfolgs sind durch das beteiligungsfuhrende Bundesministerium
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Im weiteren Sinne gehdrt zur Erfolgskontrolle des Unternehmens auch die Kontrolle
der Erreichung der vergutungsrelevanten Ziele aus den mit den Mitgliedern der
Geschéftsfuhrung abgeschlossenen Zielvereinbarungen durch das zustandige
Unternehmensorgan. Diese ist als Zielerreichungskontrolle im Wege eines Soll-Ist-
Vergleichs (siehe Tz. 92) flr jedes vereinbarte Teilziel durchzuflihren. Wenn die
Kontrolle der mit der Geschaftsfiihrung vereinbarten Ziele im Zustandigkeitsbereich
des Uberwachungsorgans liegt, bereitet das beteiligungsflihrende
Bundesministerium die auf Vorschlag des Bundes gewahlten oder entsandten
Mitglieder des Uberwachungsorgans auf die Behandlung der Zielerreichung vor und
dokumentiert seine Prifungen und die daraus abgeleiteten Empfehlungen.

Sonstige Aufgaben des beteiligungsfilhrenden Bundesministeriums

Ist im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung eines Unternehmens mit Beteiligung
des Bundes die Anwendung des PCGK verankert, hat das beteiligungsfuhrende
Bundesministerium auf dessen Einhaltung durch das Unternehmen und seine Organe
hinzuwirken.

Das beteiligungsfiihrende Bundesministerium wirkt darauf hin, dass das
Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem Deutschen
Nachhaltigkeitskodex oder einem vergleichbaren Rahmenwerk abgibt, das auch
Menschenrechtsaspekte umfasst’™, sofern keine gesetzlichen Vorgaben greifen.
Hierbei unterstitzt das Schulungsprogramm des Bundes die beteiligungsfliihrenden
Stellen.

Das beteiligungsflinrende Bundesministerium achtet darauf, dass die Unternehmen
mit Bundesbeteiligung die Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionspravention
in der Bundesverwaltung in ihrer jeweils geltenden Fassung einhalten, soweit sie in
deren Anwendungsbereich fallen, und macht ggf. entsprechende Vorgaben.

Es Uberprift regelmafRig den Katalog der Geschéfte, die der Zustimmung des
Uberwachungsorgans beddirfen, und vor allem die fiir die Zustimmungsbeddrftigkeit
mafgeblichen Schwellenwerte auf Angemessenheit.

Es Uberpruft regelmaRig, dass der Turnus der ordentlichen Sitzungen des
Uberwachungsorgans so gewahlt ist, dass eine ordnungsgemaie Uberwachung der

6 Siehe Fn. 2b.
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Geschéftsfiihrung gewahrleistet ist. Dies gilt vor allem, wenn von der Ausnahme in
Ziff. 6.5 Abs. 1 Satz 2 PCGK Gebrauch gemacht wird.

Das beteiligungsfiihrende Bundesministerium wirkt darauf hin, dass MaRnahmen, die
einer Einwilligung nach § 65 Abs. 3 BHO beddrfen, erst durchgeflihrt werden, wenn
die erforderlichen Einwilligungen und Zustimmungen vorliegen.

Alle wesentlichen Prufungen und Entscheidungen in Bezug auf die Beteiligung sind
vom beteiligungsfiihrenden Bundesministerium nachvollziehbar zu dokumentieren.

Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 13. Oktober 1977 — Il ZR 123/76, NJW 1978
S. 104 ff.8) hat die Auffassung vertreten, dass ,herrschendes Unternehmen*im Sinne
aktienrechtlicher Vorschriften bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen auch
die Bundesrepublik Deutschland sein kann. Er hat in dem entschiedenen Einzelfall,
in dem es um die Form der Abfindung ausscheidender privater Aktionare nach § 320
Abs. 5 AktG (neu: § 320b Abs. 1 AktG) ging, den Bund als ,Unternehmen® angesehen.

Nach § 311 AktG darf ein herrschendes Unternehmen, also auch der Bund, seinen
Einfluss nicht dazu benutzen, eine abhangige Aktiengesellschaft (oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien) zu veranlassen, ein fur sie nachteiliges
Rechtsgeschéaft vorzunehmen oder MalRhahmen zu ihrem Nachteil zu treffen oder zu
unterlassen, es sei denn, dass die Nachteile ausgeglichen werden. Zur Haftung fur
Schaden aus Verstolen vgl. § 317 AktG.

Das beteiligungsfuhrende Bundesministerium achtet darauf, dass
Aktiengesellschaften, auf die der Bund gemal § 17 Abs. 1 AktG unmittelbar oder
mittelbar beherrschenden Einfluss ausiiben kann, einen Abhangigkeitsbericht geman
§ 312 AktG erstatten. Ausnahmen bestehen nur bei Vorliegen eines Beherrschungs-
(§ 312 Abs. 1 Satz 1 AktG) oder Gewinnabflihrungsvertrages (§ 316 AktG) oder bei
Eingliederung (§ 323 Abs. 1 Satz 3 AktG).

Besonderheiten bei Beteiligungen mit dem Zweck der Anlage finanzieller
Mittel oder der Bereitstellung von Férderfinanzierung

Bei Beteiligungen, die ein dem Bund zurechenbarer Vermogenstrager oder dessen
Beteiligung (einschliel3lich mittelbarer Beteiligungen), dessen bzw. deren gesetzlicher
Zweck bzw. Unternehmenszweck die Anlage finanzieller Mittel zur Absicherung
zukUnftiger Verbindlichkeiten des Bundes oder zuklnftiger vom Bund zu tragender
Kosten ist, zur Erfullung des genannten Zwecks halt, beschranken sich die Aufgaben
des beteiligungsfuhrenden Ressorts hinsichtlich des Fuhrens der Beteiligung neben
den Pflichten aus den ggf. geltenden allgemeinen und besonderen rechtlichen
Grundlagen auf die aktive Beteiligungsflihrung nach Tz. 52. Hierzu gehort die aktive
und verantwortliche Wahrnehmung der Rechte als Anteilseigner, sowohl in der

8 Der diesem Urteil zugrundeliegende Sachverhalt betraf die Eingliederung der Gelsenberg AG in die
VEBA AG.
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Anteilseignerversammlung als auch darlber hinaus. Das beteiligungsfiihrende
Ressort hat ggf. auf die Wahrnehmung der genannten Aufgaben durch die Organe
der Beteiligung, welche die Anteile unmittelbar halt, hinzuwirken. In dem Fall, dass fir
eine nur zum Zweck der Anlage finanzieller Mittel gehaltene Beteiligung im PCGK
angereqgt ist, die Corporate Governance der Beteiligung am PCGK zu orientieren, soll
das beteiligungsfihrende Ressort auf eine entsprechende Gestaltung der Beteiligung
hinwirken.

Bei Beteiligungen,

— die ein dem Bund zurechenbarer Vermogenstrager oder dessen Beteiligung
(einschlieRlich mittelbarer Beteiligungen), dessen bzw. deren gesetzlicher Zweck
bzw. Unternehmenszweck die Bereitstellung von Forderfinanzierungen mit dem
Ziel der Starkung des Marktes fir Unternehmensfinanzierungen ist, zur Erfiillung
dieses Zwecks halt, oder

— die der Bund selbst im Rahmen eines Programms zur Starkung des Marktes fur
Unternehmensfinanzierungen und ausschliefllich zu dem Zweck halt, dem
betreffenden Unternehmen eine Forderfinanzierung zu gewahren,

beschranken sich die Aufgaben des beteiligungsfiihrenden Ressorts hinsichtlich des

Fuhrens der Beteiligung neben den Pflichten aus den ggf. geltenden allgemeinen und

besonderen rechtlichen Grundlagen auf die aktive und verantwortliche Wahrnehmung

der Rechte als Anteilseigner unter Berlcksichtigung des durch das europaische

Beihilferecht gesetzten Rahmens. Das beteiligungsfiihrende Ressort hat ggf. auf die

Wahrnehmung der Anteilseignerrechte in dem beschriebenen Rahmen durch die

Organe der Beteiligung, welche die Anteile unmittelbar halt, hinzuwirken.

Priifung und Berichterstattung

Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts
Erfasste Beteiligungen

Bei Unternehmen, deren Anteile im Sinne des § 53 HGrG mehrheitlich der
offentlichen Hand gehoren ®, hat das beteiligungsfihrende Bundesministerium
gegenltber dem Unternehmen die Rechte aus § 53 HGrG wahrzunehmen. Das
beteiligungsfiihrende Bundesministerium hat bei diesen Unternehmen auflerdem
darauf hinzuwirken, dass dem Bundesrechnungshof im Gesellschaftsvertrag bzw. in
der Satzung das Recht auf unmittelbare Unterrichtung nach § 54 HGrG eingeraumt
wird (§ 66 BHO).

Besteht keine Mehrheitsbeteiligung der 6ffentlichen Hand im Sinne des § 53 HGrG,
so soll das beteiligungsfihrende Bundesministerium bei Unternehmen, die nicht
Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien oder Genossenschaft sind,

9 Eine mehrheitliche Beteiligung im Sinne des § 53 HGrG liegt vor, wenn dem Bund (einschlieRlich
seiner Sondervermogen) entweder die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen gehdrt oder im
mindestens 25 Prozent der Anteile gehéren und ihm zusammen mit anderen Gebietskdrperschaften
(einschlieRlich deren Sondervermdgen) die Mehrheit der Anteile zusteht.
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darauf hinwirken, dass dem Bund im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung die
Rechte aus den §§ 53, 54 HGrG eingeraumt werden (§ 67 Satz 1 BHO).

Dies gilt auch bei mittelbaren Beteiligungen in Hohe von mehr als 25 Prozent der
Anteile, die von einem Unternehmen gehalten werden, an dem die offentliche Hand
mehrheitlich im Sinne von § 53 HGrG beteiligt ist (§ 67 Satz 2 BHO). Auch fur
derartige mittelbare Beteiligungen mit Sitz im Ausland sollen dem Bund im
Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung die Rechte aus den §§ 53, 54 HGrG
eingeraumt werden, sofern dem nicht Rechtsvorschriften des betreffenden Staates
ausdrucklich entgegenstehen.

Priifungsumfang im Rahmen der nach § 53 HGrG erweiterten
Abschlussprufung

Das beteiligungsfliihrende Bundesministerium soll darauf hinwirken, dass bei der
Abschlussprifung die Grundsatze fir die Prifung von Unternehmen nach § 53 HGrG
(vgl. Anlage zur VV Nr. 2 zu § 68 BHO) beachtet, der darauf basierende jeweils
aktuelle Fragenkatalog des Berufsstandes der Wirtschaftsprifer beantwortet und den
zustdndigen  Unternehmensorganen  nachvollziehbare und  jeweils  mit
abschlielenden Stellungnahmen versehene Prifungsberichte vorgelegt werden. Es
soll zudem darauf achten, dass entweder im Rahmen der Prifung des
Einzelabschlusses der unmittelbaren Bundesbeteiligung nach § 53 HGrG oder im
Rahmen der Prifung des Konzernabschlusses im Prifungsbericht auch Aussagen
zur Entwicklung des Konzerns sowie zur OrdnungsmaRigkeit der Konzernleitung
gemacht werden. Bei nicht ordnungsgemafer Berichterstattung soll ein Wechsel der
Abschlusspriferin bzw. des Abschlussprtfers geprift werden.

Bei Mehrheitsbeteiligungen des Bundes sowie in denjenigen Fallen, in denen dem
Bund die Befugnisse nach § 53 HGrG gemall § 67 BHO eingerdumt worden sind,
umfasst die Prifung nach § 53 HGrG auch einen Bericht Gber die Bezlige des
Uberwachungsorgans, der Geschaftsfihrung und der leitenden Angestellten
(Bezlgebericht).

Das beteiligungsfiihrende Bundesministerium hat in seinem Bericht an den
Bundesrechnungshof nach § 69 BHO darauf hinzuweisen, wenn der Prufungsbericht
nach § 53 HGrG nicht den Erfordernissen der Anlage zur VV Nr. 2 zu § 68 BHO
(Grundsatze fur die Prifung von Unternehmen nach § 53 HGrG) entspricht.

Verantwortlichkeit

Die Zustandigkeit zur Rechtsauslibung, die Priifung durch das beteiligungsfiihrende
Bundesministerium und die Unterrichtung des Bundesrechnungshofes regeln die
§§ 66 bis 69 BHO sowie die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften.
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§ 69 BHO begriindet eine unmittelbare Verantwortlichkeit des beteiligungsflihrenden
Bundesministeriums fir eine sachgerechte Prifung, und zwar unabhangig davon, ob
die Beteiligungsflihrung einer nachgeordneten Behdrde Ubertragen worden ist. Das
beteiligungsfihrende Bundesministerium kann andere Stellen zur Mitwirkung bei der
Prufung heranziehen.

Beschaftigte des Bundes, die einem Organ des betreffenden Unternehmens
angehoren oder den Bund in der Anteilseignerversammlung vertreten, haben sich
jeder Einflussnahme auf das Ergebnis der Prifung zu enthalten. Sie dirfen keine
Schreiben unterzeichnen, in denen das Bundesministerium den Bundesrechnungshof
Uber das Ergebnis seiner Prifung unterrichtet; an ihrer Stelle sollen Vorgesetzte
unterzeichnen. Gehdéren Vorgesetzte einem Organ des betreffenden Unternehmens
an, so soll das Schreiben von héheren Vorgesetzten oder durch die Vertretung gemaf
§ 6 GGO unterzeichnet werden. Beschaftigten des Bundes, die dem
Uberwachungsorgan eines Unternehmens angehdren, soll vor Absendung der
Unterrichtung des Bundesrechnungshofes Gelegenheit zur Kenntnis- und
Stellungnahme gegeben werden; eine Mitzeichnung kommt jedoch nicht in Betracht.

Bei den Jahresprufungen nach § 69 BHO sollen die Unterlagen derjenigen
Unternehmen zeitlich prioritar geprift werden, an deren Prifung ein besonderes
Interesse besteht, z. B. weil die Fihrung der Geschafte oder die wirtschaftliche Lage
eines Unternehmens, etwa nach den Berichten im Sinne des § 90 AktG oder dem
Prifungsbericht, zu Bedenken Anlass gibt, weil beispielsweise ein Unternehmen vom
Bund Leistungen erhalt oder Anlass zu der Annahme besteht, dass der
ausgeschuttete Gewinn nicht der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens entspricht.

Prifungsunterlagen

Mit dem Bericht nach § 69 BHO soll das beteiligungsfiihrende Bundesministerium

dem Bundesrechnungshof insbesondere folgende Unterlagen Gibersenden:

— den Prifungsbericht der Abschlusspriferin bzw. des Abschlussprifers
(einschlieBlich der Feststellungen nach § 53 HGrG, dem Beziigebericht sowie
der Berichte Uber Zwischen- und Erganzungsprifungen), und die etwaigen
Stellungnahmen der Geschéaftsfihrung des Unternehmens und des
Uberwachungsorgans,

— die Vorlagen an das Uberwachungsorgan und seine Ausschiisse sowie
Sitzungsniederschriften, die den Gang der Verhandlungen und die
Abstimmungsergebnisse wiedergeben sollen,

— die Berichte der Mitglieder des Uberwachungsorgans,

— die Niederschriften nebst Anlagen Uber ordentliche und auferordentliche
Anteilseignerversammlungen in dem gepruften Geschéaftsjahr,

— den Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung sowie die Geschaftsanweisungen fur
die Geschaftsfiihrung, das Uberwachungsorgan und seine Ausschiisse, sofern
diese Unterlagen nicht bereits in der fur das betreffende Geschaftsjahr geltenden
Fassung Ubersandt worden sind,
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die Mitteilungen an das Uberwachungsorgan oder die Vorsitzende bzw. den
Vorsitzenden des Uberwachungsorgans lber die Prifung bestimmter Gebiete
(z. B. Organisation, Investitionen, Kasse, Bezige der Mitglieder der
Gesellschaftsorgane),

die Berichte Uber Zwischen- und Sonderprufungen,

die Lageberichte und

die Berichte im Sinne von § 90 AktG.
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Unternehmen in Rechtsformen des offentlichen Rechts

Das Priufungsrecht des Dbeteiligungsfihrenden Bundesministeriums und
Prifungsverfahren bei Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des
offentlichen Rechts richtet sich nach § 55 Abs. 2 HGrG.

Erhalt eine unter § 55 Abs. 1 HGrG fallende juristische Person des 6ffentlichen Rechts
vom Bund oder einem Land Zuschiusse, die dem Grunde oder der H6he nach
gesetzlich begriindet sind, oder ist eine Garantieverpflichtung des Bundes oder eines
Landes gesetzlich begriindet, so unterliegt ihre Haushalts- und Wirtschaftsfihrung
auch dann der Prifung durch den Bundesrechnungshof, wenn fur sie Ausnahmen
von § 111 Abs. 1 BHO zugelassen sind (vgl. § 48 Abs. 2 HGrG, § 111 Abs. 2 BHO).

Berufung von Personen in Uberwachungsorgane und Geschiftsfiihrungen

von Unternehmen mit Bundesbeteiligung sowie sonstige Institutionen mit
nderer politischer r finanzieller B ng fiir den Bun

Hat der Bund Einfluss auf die Besetzung von Mandaten

— in Uberwachungsorganen und / oder Geschéftsfiihrungen von Unternehmen, an
denen der Bund (einschliel3lich Sondervermégen) unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist oder

— in Uberwachungsorganen &hnlichen Gremien und / oder Geschéaftsfiihrungen
von sonstigen Institutionen mit besonderer politischer oder finanzieller
Bedeutung fir den Bund,

sind bei der Berufung von Personen in diese Uberwachungsorgane oder ahnlichen

Gremien und in die GeschéaftsfUhrungen dieser Unternehmen oder sonstigen

Institutionen — unabhangig von einer etwaigen Pflicht zur Mitteilung an das

Bundeskabinett — die nachfolgenden Regelungen zu beachten.

Uberwachungsorganen &hnliche Gremien (im Folgenden ,ahnliche Gremien®) sind
alle Gremien, die neben weiteren Aufgaben auch die Funktion der Uberwachung der
Geschaftsfiihrung wahrnehmen.

Sonstige Institutionen (vgl. Anlage 10'°) kénnen Einrichtungen jeglicher Art und
Rechtsform sein, insbesondere, soweit sie jeweils nicht ohnehin Unternehmen im
Sinne dieser Richtlinien sind, durch den Bund oder unter dessen Beteiligung
errichtete

—  Stiftungen des privaten oder &ffentlichen Rechts,

Vereine,

— Anstalten und Koérperschaften des offentlichen Rechts

- ua,

die fur den Bund eine besondere politische oder finanzielle Bedeutung haben.

0 Die Anlage 10 wird zusammen mit den Anlagen 8 und 9 unter Beteiligung der Bundesministerien
jahrlich fortgeschrieben und bekannt gegeben.
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Bei sonstigen Institutionen ohne besondere politische oder finanzielle Bedeutung flr
den Bund sollten die Tz. 120-127 und die Tz. 132-134 bei der Berufung von Personen
in Uberwachungsorgane oder &hnlichen Gremien sowie in die Geschéftsflihrung
bertcksichtigt werden, wenn der Bund Einfluss auf die Besetzung der Mandate bzw.
Positionen hat.

Berufung in das Uberwachungsorgan oder ein dhnliches Gremium

Zusammensetzung des Uberwachungsorgans bzw. des dhnlichen Gremiums

Das Uberwachungsorgan oder dhnliche Gremium sollen mit Personen besetzt
werden, die hinsichtlich ihrer Kenntnisse und Erfahrungen fiir das Mandat geeignet
sind."

Die zu berufenden Personen sollen hinsichtlich der beruflichen Beanspruchung in der
Lage sein, die Aufgaben eines Mitglieds des Uberwachungsorgans wahrzunehmen.
Auf Vorschlag des Bundes gewahlte oder entsandte Mitglieder sollen deshalb in der
Regel nicht mehr als insgesamt drei Mandate gleichzeitig wahrnehmen. Dabei
kénnen gemal Ziff. 6.2.1 des PCGK flir eines der drei Mandate im Sinne des
vorherigen Satzes ein Mandat im Uberwachungsorgan eines Unternehmens, dessen
Unternehmensgegenstand auf die Wahrnehmung von Holdingfunktionen flir eine
Konzernstruktur ~ beschrankt ist, zusammen mit einem Mandat im
Uberwachungsorgan eines Tochterunternehmens dieses Unternehmens als ein
Mandat gezahlt werden.

Das beteiligungsfuhrende bzw. das fur die sonstige Institution zustandige
Bundesministerium sowie andere aus fachlichen Grinden involvierte
Bundesministerien sollen jeweils nur durch héchstens zwei Bedienstete vertreten sein.
Im Interesse des Bundes und des Unternehmens bzw. der sonstigen Institution
kénnen auch sachverstandige Personen, die nicht Beschaftigte des Bundes sind (z. B.
Personlichkeiten aus der Wirtschaft oder der Wissenschaft), Mitglieder in
Uberwachungsorganen oder dhnlichen Gremien sein. Dabei ist zu beachten, dass bei
Beteiligungen der angemessene Einfluss des Bundes stets gewahrleistet sein muss
(§ 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO).

Personen, die kurz vor dem Ausscheiden aus dem offentlichen Dienst oder ihrem
offentlichen Amt (einschliefdlich Parlament) bzw. kurz vor dem Erreichen der flr das
jeweilige Uberwachungsorgan entsprechend der Empfehlung des PCGK oder ggf. fur
das ahnliche Gremium festgelegten Altersgrenze stehen, sollen nicht in
Uberwachungsorgane oder dhnliche Gremien berufen werden.

" Ein Aufsichtsratsmitglied muss nach der Rechtsprechung (BGHZ 85, 293) diejenigen
Mindestkenntnisse und -fahigkeiten besitzen oder sich aneignen, die es braucht, um alle
normalerweise anfallenden Geschaftsvorgange auch ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht
beurteilen zu kdnnen.
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Soweit nach AktG, GmbHG, BGremBG, SEAG oder anderen gesetzlichen

Regelungen entweder

—  fur den Anteil von Frauen und Mannern in dem Uberwachungsorgan oder dem
ahnlichen Gremium oder in Bezug auf die Mandate in dem Uberwachungsorgan
oder ahnlichen Gremium, fir die dem Bund ein Vorschlags- oder
Entsendungsrecht zusteht, eine gesetzliche Quote festgelegt ist oder

— eine Verpflichtung zur Festlegung von ZielgroRen fur den Anteil von Frauen und
Mannern in dem Uberwachungsorgan besteht und von den zusténdigen
Unternehmensorganen nach den jeweiligen Bestimmungen eine entsprechende
ZielgréRe fir den Anteil von Frauen und Mannern in dem Uberwachungsorgan
oder ahnlichen Gremium festgelegt wurde,

ist bei der Berufung von Mitgliedern in das Uberwachungsorgan oder das &hnliche

Gremium dieser Quote bzw. der festgelegten ZielgroRe Rechnung zu tragen.

Sofern verschiedenen Bundesministerien Besetzungs- oder Vorschlagsrechte fur
Mandate in einem Uberwachungsorgan oder &hnlichen Gremium zustehen,
koordiniert das beteiligungsfuhrende oder fur die sonstige Institution zustandige
Bundesministerium frihzeitig die Vorschlage der betreffenden Bundesministerien, um
die Einhaltung des BGremBG und die Erreichung der in Tz. 122 in Bezug
genommenen Quote bzw. ZielgroRe sicher zu stellen. Das beteiligungsfuhrende
Bundesministerium tragt die Letztverantwortung fur die Einhaltung der Regelungen
des BGremBG. Das Bundesministerium, dessen Vorschlag zu einer Verfehlung der
Quote oder Zielgrofe fuhrt, unterstitzt das beteiligungsfuhrende Bundesministerium
durch Zulieferung einer Begriindung fir die Abweichung.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Das Bundesministerium, dem im jeweiligen Einzelfall das Vorschlags- oder
Entsenderecht fiir das zu besetzende Mandat in dem Uberwachungsorgan oder
ahnlichen Gremium zusteht, hat das Vorliegen méglicher Interessenkollisionen sowie
mogliche MalRnahmen zu deren Vermeidung sorgfaltig zu prifen.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikien sollen Personen nicht in ein

Uberwachungsorgan eines Unternehmens, einer Anstalt des ffentlichen Rechts oder

ein ahnliches Gremium einer sonstigen Institution berufen werden, wenn

— sie bereits dem Uberwachungsorgan eines anderen Unternehmens angehoren,
mit dem das betreffende Unternehmen am Markt konkurriert oder
gesellschaftsrechtliche Transaktionen anbahnt oder abwickelt oder

— sie im Fall der Ausibung hoheitlicher Tatigkeiten durch das Unternehmen, z. B.
im Wege der Beleihung, an der Ausubung der Rechts- und Fachaufsicht Uber das
Unternehmen beteiligt sind und dariber auf deren Rechts- oder
Geschéftsbeziehungen Einfluss nehmen kénnen oder

— sie an der Ausubung der Rechts- und Fachaufsicht tber die betreffende Anstalt
oder Korperschaft des offentlichen Rechts bzw. Stiftung des privaten oder
offentlichen Rechts oder an der Auslibung der Aufsicht Uber das Unternehmen
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nach Wirtschafts- oder Wirtschaftsverwaltungsrecht beteiligt sind und Gber diese
auf deren Rechts- oder Geschaftsbeziehungen Einfluss nehmen kénnen oder

— das Unternehmen, die Anstalt 6ffentlichen Rechts oder die sonstige Institution
mit der Anstalt des 6ffentlichen Rechts in Rechts- und Geschaftsbeziehungen
steht, bei der die Personen an der Ausiubung der Rechts- und Fachaufsicht
beteiligt sind,

— sie im Rahmen ihrer Tatigkeit im offentlichen Dienst fur die Bewilligung von
Zuwendungen an das Unternehmen zustandig sind, falls nach der
Zweckbestimmung des Haushaltsplans eine Zuwendung nicht nur an
Unternehmen mit Bundesbeteiligung, sondern auch an andere Stellen aulRerhalb
der Bundesverwaltung in Betracht kommt oder

— sie im Rahmen ihrer Tatigkeit im offentlichen Dienst im Hinblick auf das
beaufsichtigte Unternehmen bzw. die beaufsichtigte sonstige Institution
insbesondere fur die Gewahrung von Darlehen, Bereitstellung der Mittel fur eine
Erhéhung des Eigenkapitals, fur die Ubernahme von Birgschaften, Garantien
oder sonstigen Gewahrleistungen sowie die Zahlung von Entschadigungen
zustandig oder an Verfahren zur Vergabe oder an der Erteilung o6ffentlicher
Auftrage beteiligt sind oder

— sie im Rahmen ihrer Haupttatigkeit unmittelbar mit der Regulierung der jeweils
relevanten Branche bzw. des jeweils relevanten Marktsegmentes befasst sind
und dadurch fortwahrende Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen sind.

Mogliche andere Interessenkonflikte sind in jedem Einzelfall vor der Berufung zu
prufen. Bei der jeweiligen Auswahlentscheidung ist sowohl das Interesse des Bundes
an einer effektiven Wahrnehmung der Mandate durch eine fachnahe Besetzung als
auch die insbesondere aus Rechtsgriinden gebotene Vermeidung von
Interessenkonflikten zu bertcksichtigen.

Falls in den Fallen der Tz. 125 eine betroffene Person nach griindlicher Prifung aus
sachlichen Erwagungen heraus gleichwohl berufen werden soll, muss das flir das
Unternehmen bzw. die sonstige Institution zustadndige Bundesministerium
sicherstellen, dass die erforderlichen Entscheidungen von  anderen
entscheidungsbefugten Personen getroffen werden (vgl. auch Tz. 63). In diesem
Zusammenhang sind insbesondere auch die Ausschluss- und
Befangenheitsregelungen der §§ 20 und 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in
ihrer jeweils geltenden Fassung zu beachten, die bei Beteiligung der vorgenannten
Personen an Verwaltungsverfahren im Sinne des § 9 Verwaltungsverfahrensgesetz
direkt und ansonsten als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedankens
entsprechend gelten. Sofern die berufene Person auferhalb der Bundesverwaltung
tatig ist, ist durch die Person bei ihrer Haupttatigkeit selbst sicherzustellen, dass
geeignete MalRnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen werden
(bspw. § 49 AbgQG).
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Erforderliche Vereinbarungen mit der zu berufenden Person

Mit der in das Uberwachungsorgan oder das &hnliche Gremium zu berufenden
Person sind die Vereinbarungen gemaf Anlagen 5 bzw. 6 und ggf. Anlage 7 zu treffen.
Die zu berufende Person ist darauf hinzuweisen, dass sie die aus den vorgenannten
Vereinbarungen resultierende Berichtspflicht dem Uberwachungsorgan in Textform
zur Kenntnis geben muss, damit das Mitglied hinsichtlich seiner Berichte wirksam von
der Verschwiegenheitspflicht befreit ist.

Der zu berufenden Person sind die Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 EU-
Datenschutz-Grundverordnung (Anlage 11) auszuhandigen.

Mitteilung an das Bundeskabinett und Dokumentation

Das Dbeteiligungsfihrende bzw. fir die sonstige Institution zustandige
Bundesministerium hat seine Absicht der erstmaligen oder erneuten Berufung von
Personen, die auf Vorschlag des Bundes in das Uberwachungsorgan oder das
ahnliche Gremium der in den jahrlich aktualisierten Anlagen 8, 9 und 10" genannten
Unternehmen bzw. sonstigen Institutionen gewahlt oder entsandt werden, dem
Bundeskabinett zur Kenntnisnahme mitzuteilen.

Soll ausnahmsweise eine Bundesministerin bzw. ein Bundesminister in einen
Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens
berufen werden, ohne dass die Berufung gesetzlich zugewiesen ist, ist vor der
Kabinettbefassung in Abstimmung mit dem Bundesministerium des Innern und fur
Heimat beim Deutschen Bundestag eine Ausnahme vom Verbot der Mitgliedschaft in
einem Aufsichts- oder Verwaltungsrat einzuholen. Soll ausnahmsweise eine
Parlamentarische Staatssekretarin bzw. ein Parlamentarischer Staatssekretar in
einen Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens
berufen werden, ist zugleich mit der Mitteilung an das Bundeskabinett bei diesem eine
Ausnahme vom Verbot der Mitgliedschaft in einem solchen Gremium in Abstimmung
mit dem Bundesministerium des Innern und fir Heimat einzuholen.

Die Durchfuhrung der vorgenannten Prifungen sowie deren Ergebnisse sind durch
das jeweils vorschlagsberechtigte Bundesministerium zu dokumentieren. Dies betrifft
insbesondere die Eignung (Tz. 120), die Anzahl weiterer wahrgenommener Mandate
(Tz. 120) sowie die Vermeidung von Interessenkonflikten (Tz. 124 — 127). Stehen
verschiedenen Bundesministerien in Bezug auf das Uberwachungsorgan oder das
ahnliche Gremium, in das die Person berufen werden soll, Vorschlags- oder
Entsenderechte zu, ist die Kabinettvorlage im Hinblick auf die Einhaltung des

2. Die Unternehmen oder sonstigen Institutionen in den Anlagen 8, 9 und 10 sind wie folgt gegliedert:

— Anlage 8 enthalt die unmittelbaren Bundesbeteiligungen mit Anteilsbesitz des Bundes von
mindestens 25 Prozent.

— Anlage 9 enthalt die mittelbaren Bundesbeteiligungen mit einem Jahresumsatz von mindestens
500 Mio. Euro.

— Anlage 10 enthalt Institutionen mit besonderer politischer Bedeutung fir den Bund, bei denen der
Bund Einfluss auf die Besetzung von Mandaten in Uberwachungsorganen oder ahnlichen
Gremien und/oder die Geschéaftsflihrung hat.
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BGremBG  zwischen den Dbetreffenden  Bundesministerien und dem
Bundesministerium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend abzustimmen, ehe sie
dem Kabinett zugeleitet wird. Die Verantwortung fur die Durchfliihrung dieses
Abstimmungsprozesses obliegt dem beteiligungsfiihrenden bzw. flir die sonstige
Institution zustandigen Bundesministerium.

Sind die Kriterien fir die Aufnahme eines Unternehmens oder einer sonstigen
Institution mit besonderer politischer oder finanzieller Bedeutung fir den Bund, bei
der der Bund Einfluss auf die Besetzung von Mandaten im Uberwachungsorgan bzw.
ahnlichen Gremium hat, in die Anlagen 8, 9 oder 10 ersichtlich einschlagig, sind die
vorstehenden Regelungen der Tz. 119 — 130 im Vorgriff auf die kuinftige Nennung in
den jahrlich aktualisierten Anlagen 8, 9 oder 10 anzuwenden.

Berufung in die Geschaftsfiihrung

Zusammensetzung der Geschiftsfiihrung

In die Geschaftsflihrung von Unternehmen mit Beteiligung des Bundes (einschlieflich
seiner Sondervermdgen) oder von sonstigen Institutionen sollen nur Personen
berufen werden, die Uber die erforderliche fachliche Qualifikation fir die jeweilige zu
besetzende Position in der Geschaftsfihrung verfugen.

Personen, die vor dem Erreichen der fir die jeweilige Geschéaftsfihrung entsprechend
der Empfehlung des PCGK festgelegten Altersgrenze stehen, sollen in der Regel nur
fur den Zeitraum bis zum Erreichen dieser Altersgrenze berufen werden.

Soweit nach AktG, GmbHG, BGremBG, BGleiG, SEAG oder anderen gesetzlichen

Regelungen entweder

—  fur den Anteil von Frauen und Mannern in der Geschéftsfihrung oder in Bezug
auf die Mandate in der Geschéftsfuhrung, fir die dem Bund ein Vorschlags- oder
Entsendungsrecht zusteht, eine gesetzliche Quote festgelegt ist, oder

— eine Verpflichtung zur Festlegung von ZielgréRen fur den Anteil von Frauen und
Mannern in der Geschaftsfihrung besteht und von den zustandigen
Unternehmensorganen nach den jeweiligen Bestimmungen eine entsprechende
ZielgroRe fur den Anteil von Frauen und Mannern in dem Organ festgelegt wurde,

tragt das flir das Unternehmen bzw. die sonstige Institution zustandige

Bundesministerium bei seinen Entscheidungen hinsichtlich der Berufung dem

Erreichen dieser Quote bzw. der festgelegten ZielgréRe Rechnung.

Mitteilung an das Bundeskabinett und Dokumentation

Das Dbeteiligungsfuhrende oder fur die sonstige Institution zusténdige
Bundesministerium hat seine Absicht der erstmaligen Bestellung einer oder eines
Angehdrigen des oOffentlichen Diensts oder eines Mitglieds des Deutschen



136

137

74

Bundestages  oder  eines Landerparlaments  (Landtag, Blrgerschaft,
Abgeordnetenhaus) als Mitglied der Geschaftsfiihrung eines in den jahrlich
aktualisierten Anlagen 8, 9 und 10" genannten Unternehmens bzw. einer dort
genannten sonstigen Institution dem Bundeskabinett mitzuteilen.

Die Durchfihrung der vorgenannten Prifungen, insbesondere der Eignung der
Personen (Tz. 132), sowie deren Ergebnisse sind zu dokumentieren.

Sind die Kriterien fir die Aufnahme eines Unternehmens oder einer sonstigen
Institution mit besonderer politischer oder finanzieller Bedeutung fir den Bund, bei
der der Bund Einfluss auf die Besetzung von Mandaten in der Geschaftsfuhrung hat,
in die Anlagen 8, 9 oder 10 ersichtlich einschlagig, sind die vorstehenden Regelungen
der Tz.119,132-136 im Vorgriff auf die kinftige Nennung in den jahrlich
aktualisierten Anlagen 8, 9 oder 10 anzuwenden.

3 Siehe Fn. 12.
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Anlagen 1 — 11 zu den ,,Richtlinien fiir eine aktive
Beteiligungsfiihrung bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung

Stand: 6. November 2024
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Anlage 1
Muster eines Gesellschaftsvertrages fiir Gesellschaften mit beschrankter Haftung

Gesellschaftsvertrag’

I. Allgemeine Bestimmungen

§1

Firma, Sitz und Geschiftsjahr

1.1.  Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung unter der Firma [...].

1.2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in [...].

1.3. Das Geschéftsjahr ist [das Kalenderjahr/lauft vom [...] bis zum [...]].

2.1.

§2
Zweck und Gegenstand des Unternehmens
Zweck des Unternehmens ist [...].":? Bei der Verfolgung des Zwecks sollen die

Grundsatze nachhaltiger Unternehmensfiihrung angemessene Bericksichtigung
finden.

2.2. Gegenstand des Unternehmens ist [...]. ® [Die Gesellschaft ist berechtigt,

Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder
verwandter Art zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu grinden oder zu
erwerben.]

2.3. Soweit gesetzlich zuldssig und nach diesem Gesellschaftsvertrag nicht untersagt, ist

die Gesellschaft zu allen Geschaften und MalRnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen.

Textpassagen in eckigen Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Platzhalter handelt,
optionale Formulierungsvorschlage fir Regelungen, die zusatzlich vereinbart werden kénnen oder nur
bestimmte Fallkonstellationen betreffen, oder Vorschlage fur Regelungen, die ggf. durch andere geeignete
Regelungen ersetzt werden kdnnen. Kurze Erlauterungen dazu sind jeweils in einer Funote angemerkt.
Runde Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Klarstellungen handelt, Optionen bzw.
Vorschlage, aus denen in Abhangigkeit von den gegebenen Umstanden die passende Option ausgewahlt
werden kann.

Bspw. ,die Forderung, die Bereitstellung/ Sicherung/ Unterstitzung/ Erflillung von [...] (z. B. gesetzlichen
Pflichten), der Erhalt und die Weiterentwicklung von [...]"

Der Zweck des Unternehmens bzw. Gesellschaftszweck definiert das mit der Beteiligung seitens des Bundes
verfolgte Gesellschaftsziel und ist mitbasierend auf dem wichtigen fachpolitischen Interesse des Bundes (vgl.
§ 65 Abs. 1 BHO) zu formulieren. Das wichtige fachpolitische Bundesinteresse kann zuséatzlich in der
Geschaftsordnung fur die Geschaftsfuihrung weitergehend beschrieben werden.

Der in das Handelsregister einzutragende Unternehmensgegenstand soll die Art der Tatigkeit der GmbH
moglichst klar umreiRen und hat dem mit der Beteiligung verfolgten Zweck Rechnung zu tragen, indem er das
wichtige fachpolitische Bundesinteresse widerspiegelt.
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3.1.

3.2.

7

Die Gesellschaft wendet den Public Corporate Governance Kodex des Bundes
(,PCGK") in der jeweils geltenden Fassung an.*

§3

Stammkapital und Stammeinlagen
Das Stammkapital der Gesellschaft betragt
[...]EUR
(in Worten: [...] Euro)®
[Das Stammkapital besteht aus

a) Geschéftsanteilen im Nennbetrag von je [...] EUR mit den Ifd. Nummern [...] bis
[...], die von [...] [Name des Grindungsgesellschafters A, Wohnort/Sitz,]
ubernommen werden,

sowie

b) [...] Geschaftsanteilen im Nennbetrag von je [...] EUR mit den Ifd. Nummern [...]
bis [...], die von [...] [Name des Grindungsgesellschafters B, Wohnort/Sitz,]
Ubernommen werden.

Die Einlagen fur die Geschaftsanteile sind jeweils in voller Hohe in Geld zur
Gesellschaftskasse einzuzahlen.]®’

§4

Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind
1. die Geschaftsfuhrung,
2. der Aufsichtsrat und

3. die Gesellschafterversammlung.

Diese Regelung ist aufzunehmen, soweit die Anwendbarkeit des PCGK zwingend vorgesehen ist oder
freiwillig angewendet werden soll. Soweit der Deutsche Corporate Governance Kodex (,DCGK“) anzuwenden
ist, sollten jene Regularien beachtet werden.

Vgl. § 5 Abs. 1 GmbHG.

Die Variante in § 3 Abs. 2 betrifft den Gesellschaftsvertrag einer neu zu grindenden GmbH, in deren Rahmen
die Grindungsgesellschafter Geschéftsanteile Ubernehmen.

Soweit der Bund sich an einer bereits gegriindeten GmbH beteiligt, ware § 3 Abs. 2 wie folgt zu formulieren:
.,Das Stammkapital ist voll eingezahlt.; eine gesonderte Benennung der Gesellschafter im
Gesellschaftsvertrag ist entbehrlich.
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ll. Vertretung und Geschiftsfiihrung, Zusammenwirken
von Geschaftsfilhrung und Aufsichtsrat

§5
Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschaftsfihrerinnen bzw. Geschaftsfuhrer
(,Mitglieder der Geschaftsfihrung®).

5.2. Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder der Geschaftsfihrung gemeinsam oder

durch ein Mitglied der Geschaftsfuhrung gemeinsam mit einer Prokuristin bzw. einem
Prokuristen vertreten.

5.3. Verfugt die Gesellschaft entgegen § 5 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages nur tber

ein einziges Mitglied der Geschaftsflihrung, vertritt dieses die Gesellschaft fur die
Dauer, fir die es alleiniges Mitglied der Geschaftsfihrung ist, allein.®

5.4. Auch wenn mehrere Geschéftsfiihrer bestellt sind, kann einzelnen Mitgliedern der

6.1.

Geschaftsfiihrung Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.?

§6

Geschiftsfiihrung

Die Mitglieder der Geschaftsfuhrung nehmen die Geschafte der Gesellschaft mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahr. Sie flihren die Geschafte nach
MalRgabe des Gesetzes, dieses Gesellschaftsvertrages, einer von der
Gesellschafterversammlung® unter Mitwirkung des Aufsichtsrats'® zu erlassenden
Geschéaftsordnung und den Weisungen der Gesellschafterversammlung.

6.2. Die Geschéftsfuhrungsbefugnis der Mitglieder der Geschaftsfihrung erstreckt sich

auf alle Handlungen, die der gewdhnliche Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt. Fur
Geschéftsfuhrungshandlungen, die dariber hinaus gehen, bedarf es flr jeden
Einzelfall eines vorherigen Gesellschafterbeschlusses.

6.3. Die Bestellung, Anstellung und Abberufung der Mitglieder der Geschéaftsfuhrung

erfolgen durch die Gesellschafterversammlung, welche dem Aufsichtsrat vor der

8a

Die Gesellschafterversammlung soll in einem solchen Fall [unverziiglich] mindestens ein weiteres Mitglied der
Geschéftsfihrung bestellen. Die fur die Mitglieder der Geschaftsfihrung zu erlassende Geschéaftsordnung soll
insbesondere auch fiir den Fall, dass nur ein Mitglied der Geschéftsfiihrung vorhanden ist, Regelungen fir
ein Vier-Augen-Prinzip enthalten, vgl. §2 Abs. 3 Muster- Geschéaftsordnung fur die Geschéaftsflihrung
(Anlage 3).

Von der Méglichkeit zur Erteilung von Einzelvertretungsbefugnis soll nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht
werden, etwa zur Sicherstellung der Handlungsfahigkeit im Falle einer langeren Abwesenheit wegen Krankheit
oder Elternzeit des einzigen weiteren Geschaftsfihrers, vgl. § 2.3 der Muster-Geschéaftsordnung fiir die
Geschaftsfihrung (Anlage 3).

Die Kompetenz zum Erlass einer Geschéaftsordnung fir die Mitglieder der Geschaftsfiihrung kann dem
Aufsichtsrat zugewiesen werden.

Vgl. § 15 Abs. 1 a. E. dieses Muster-Gesellschaftsvertrags (Anlage 1).

Entsprechend den Regelungen in § 8 Abs. 4 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) kann auch die
Gesellschafterversammlung die Zustimmung fiir bestimmte Falle im Voraus erteilen. Hierfir bietet sich z. B.
§ 11 der Muster-Geschéaftsordnung fiir die Geschéaftsfiihrung (Anlage 3) an.
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Vornahme einer der in diesem Absatz genannten Malinahmen Gelegenheit zur
Stellungnahme geben soll."?

Entsprechendes gilt fir den Abschluss, die Anderung und die Beendigung von
Anstellungs- und Ruhegehaltsvertragen [sowie von Darlehensvertragen'®] mit den
Mitgliedern der Geschaftsfihrung.

Die Bestellung erfolgt im Fall der Erstbestellung auf hochstens drei Jahre.
Wiederholte Bestellungen sind zulassig, jedoch jeweils flr héchstens funf Jahre.

Der Aufsichtsrat ist bei der Gewahrung von variablen Vergiitungsbestandteilen™ fiir
die Zielvereinbarungen sowie deren Zielerreichung zustandig.

Die Gesellschafterversammlung gibt dem Aufsichtsrat vor Erlass oder Anderung einer
Geschaftsordnung fir die Geschéftsfuhrung Gelegenheit zur Stellungnahme.

§7

Berichte an den Aufsichtsrat [und die Gesellschafter]

Die Mitglieder der Geschaftsfiihrung haben dem Aufsichtsrat entsprechend § 90 AktG
zu berichten. Die in § 90 Abs. 1 Satz 1 AktG genannten Berichte sind in Textform zu
erstatten.

Neben den Berichten nach § 90 Abs. 1 Satz1 AktG haben die Mitglieder der
Geschaftsfuhrung dem Aufsichtsrat regelmaRig, rechtzeitig und umfassend lber alle
fur das Unternehmen relevanten Fragen der Risikolage, des Risikomanagements und
der Compliance sowie Uber Geschafte von besonderer Bedeutung fir die
Wirtschaftlichkeit oder Liquiditdt des Unternehmens und flir das Unternehmen
bedeutende Veranderungen des wirtschaftlichen Umfelds zu berichten.

Darlber hinaus haben die Mitglieder der Geschéaftsfihrung dem Aufsichtsrat
regelmalig in Textform Uber MaBRnahmen der Geschaftsfuhrung zur nachhaltigen
Unternehmensfiihrung sowie zu deren Umsetzung und den erzielten Ergebnissen zu
berichten.

[Die Berichte gemaR § 7 Abs. 1 bis Abs. 3 dieses Gesellschaftsvertrages sind zugleich
in Textform dem (an die) Gesellschafter zu Ubermitteln.]

2 Flr Gesellschaften, die den Regeln des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen (mehr als 2.000
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) haben Bestellung, Anstellung und Abberufung der Mitglieder der
Geschéftsfihrung durch den Aufsichtsrat zu erfolgen. In den Ubrigen Fallen kann die Personalkompetenz
auch komplett auf den Aufsichtsrat Ubertragen werden, vgl. § 4 der Muster-Geschéftsordnung fir den
Aufsichtsrat (Anlage 2). Das Gesetz fiir die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mannern an
Fihrungspositionen in der Privatwirtschaft und im 6ffentlichen Dienst in der jeweils geltenden Fassung ist zu
beachten.

3 Darlehensvertrage sind hier nur zu erwahnen, soweit diese Geschifte nach § 10 dieses Muster-
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) nicht génzlich ausgeschlossen sind.

14 Zielvereinbarungen umfassen die kurz- und langfristigen Ziele sowie die Zielerreichungsgrade, siehe Ziffer
5.3 PCGK sowie die Handreichung fir Zielvereinbarungen mit Geschaftsleitungen in Bundesunternehmen.
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§8
Zustimmungsbediirftige Geschafte's

Die nachstehend aufgeflhrten Geschafte und Malinahmen durfen die Mitglieder der
Geschaftsfuhrung nur nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates vornehmen:

a)  Verabschiedung der Finanz- und Unternehmensplanung (bestehend aus [...]'®);

b) Aufnahme neuer Geschaftszweige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages
oder Aufgabe vorhandener Téatigkeitsgebiete,

c)  Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen,
d)  Errichtung, Verlegung und Aufhebung von Betriebsstatten,

e) Ausubung von Bezugsrechten und Verzicht auf die Auslibung von solchen
Rechten,

f) Auflésung eines Unternehmens,

g)  Grindung einschlieBlich Mitgriindung und Erwerb anderer Unternehmen oder
Unternehmensteile; Erwerb und VerduBRerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen sowie Anderungen der Beteiligungsquote und Teilnahme an
einer Kapitalerhdhung gegen Einlagen,

h)  Abschluss, wesentliche Anderung oder Aufhebung von
Unternehmensvertragen im Sinne von §§ 291 f. AktG,

i) Umwandlung, Spaltung, Vermogensibertragung, Verschmelzung, Anderung
der Rechtsform, Einbringung in andere Unternehmen, Aufnahme anderer
Unternehmen oder Unternehmensteile,

i) Investitionen ab [...] EUR, soweit diese nicht bereits in der Finanz- und
Unternehmensplanung (vgl. lit. a)) verabschiedet sind,

k)  sofern im Einzelfall die vom Aufsichtsrat fur diese Geschéafte festzulegenden
Grenzen (Zeitdauer, Wert) Uberschritten werden, die

[(@a) Aufnahme von Anleihen oder Krediten,

(bb)  Ubernahme von Birgschaften, Patronatserklarungen, Garantien,
Gewahrleistungen oder ahnlichen Haftungen,

(cc)  Gewahrung von Krediten,]"

15

Die konkrete Ausgestaltung des Katalogs der zustimmungspflichtigen Geschafte ist vom jeweiligen Einzelfall
abhangig. Neben dem Gesellschaftsvertrag kénnen zur héheren Flexibilitat auch Zustimmungsvorbehalte in
der Geschaftsordnung der Geschéftsfihrung verankert werden, vgl. § 11 Muster-Geschéaftsordnung fir die
Geschéftsfihrung (Anlage 3) sowie § 3 Muster-Geschéftsordnung fiir den Aufsichtsrat (Anlage 2). Geschéfte
von grundlegender/unternehmensorganisatorischer Bedeutung sind im Gesellschaftsvertrag zu verankern.
Die Festlegung von Zustimmungsvorbehalten zugunsten des Aufsichtsrates dient der Sicherstellung eines
angemessenen Einflusses des Bundes auf die Gesellschaft.

Die konkrete Formulierung von § 8 Abs. 1 lit. a) dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) und damit
die Angabe der Planungselemente (z. B. Geschéfts- bzw. Wirtschaftsplan, Personalplan/ Ubersicht (iber die
Personalentwicklung) obliegt den Gesellschaftern.

Geschafte i.S.v. § 8 Abs. 1 lit. k) (aa) bis (cc) dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) sind hier nur
zu erwahnen, soweit diese Geschafte nicht gemal § 10 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1)
ganzlich ausgeschlossen sind.
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(dd)  Abschluss, Anderung und Aufhebung von Miet- und Pachtvertragen,

) Erwerb, VerduRBerung und Belastung von Grundeigentum und
grundstlicksgleichen Rechten,

m) Erteilung und Widerruf von Prokura und Generalhandlungsvollmacht @,
Einzelprokura darf grds. nicht erteilt werden'®,

n)  Abschluss oder Anderung von Dienst- oder Arbeitsvertrdgen sowie von
Honorarvertrdagen mit amtierenden oder ehemaligen Arbeitnehmern oder
leitenden Angestellten der Gesellschaft, sofern diese Vertrage eine
Jahresgesamtvergitung  (Grundvergltung  zzgl.  etwaiger  variabler
Zielverglitung™ bei 100% Zielerreichung ohne Nebenleistungen [z. B.
Dienstwagen] und ohne betriebliche Altersversorgung) vorsehen, die eine vom
Aufsichtsrat festgesetzte Grenze Uberschreitet oder eine Kindigungsfrist von
mehr als einem Jahr enthalten,

0) Zusage von Abfindungen an Mitarbeiter oder leitende Angestellte bei
Dienstbeendigung, sofern diese drei Bruttomonatsgehalter Ubersteigen;
Ubernahme von Pensionsverpflichtungen sowie Zusage betrieblicher
Altersversorgung durch die Gesellschaft unabhangig von ihrem Durchflihrungs-
weg jenseits eines vom Aufsichtsrat festzulegenden Betrags,

p) MaBnahmen der Tarifbindung oder Tarifgestaltung sowie allgemeine
Vergutungs- und Sozialregelungen, insbesondere

»  Bildung von Unterstitzungsfonds flir regelmafig wiederkehrende
Leistungen, auch in Form von Versicherungsabschlussen,

» aulerordentliche Zuwendungen jeder Art an die Belegschaft,

«  systematische Anderung von Entlohnungssystemen,

g) Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, deren Hauptforderung
eine vom Aufsichtsrat festzulegende Wertgrenze Ubersteigt oder die von
grundsatzlicher Bedeutung fur die Gesellschaft sind,

r) Abschluss von Vergleichen und der Erlass von Forderungen, sofern eine vom
Aufsichtsrat festzulegende Wertgrenze Gberschritten wird,

s)  Geschéafte der Gesellschaft mit Mitgliedern der Geschaftsflihrung sowie ihnen
nahestehenden Personen oder ihnen persdnlich  nahestehenden
Unternehmungen, soweit die Gesellschaft in diesen Fallen nicht ohnehin durch
den Aufsichtsrat vertreten wird,

t) MaRRnahmen der in § 9 dieses Gesellschaftsvertrages genannten Art in
Gesellschafterversammlungen bei einem Konzernunternehmen.

8 Ublicherweise obliegt die Entscheidung iiber die Bestellung von Prokuristinnen und Prokuristen der
Gesellschafterversammlung (vgl. §§ 48 ff. HGB).

19 Alleinvertretungsmacht (Einzelprokura, Einzelhandlungsvollmacht und Einzelgeneralhandlungs-vollmacht)
(vgl. § 54 HGB) sollen nur in begriindeten Ausnahmefallen erteilt werden; das Vier-Augen-Prinzip ist hierbei
intern sicherzustellen.

192 Sofern das Mitarbeitervergiitungssystem flr die Fihrungskrafte der jeweiligen Gesellschaft eine variable
Vergutungskomponente vorsieht.
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Geschafte und MalRnahmen nach § 8 Abs. 1 lit. a) bis j) dieses Gesellschafts-
vertrages?® bedirfen zusatzlich der Zustimmung der Gesellschafterversammliung.
Vorlagen der Geschéaftsfuhrung fur die Gesellschafterversammlung hierzu sind
zusammen mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vorzulegen.

Weitere zustimmungspflichtige Geschéafte und MalRinahmen kénnen in einer von der
Gesellschafterversammlung?' zu erlassenden Geschaftsordnung fiir die Geschafts-
fihrung enthalten sein.?

8.3. Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss weitere Geschafte und MalRnahmen von

seiner Zustimmung abhangig machen.

8.4. Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von

Geschaften allgemein oder fir den Fall, dass das einzelne Geschaft bestimmten
Bedingungen genligt, im Voraus erteilen. ?®> [Soweit ein Zustimmungsvorbehalt
zugunsten der Gesellschafterversammlung besteht, kann die
Gesellschafterversammlung widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis
von Geschaften allgemein oder flir den Fall, dass das einzelne Geschaft bestimmten
Bedingungen genugt, im Voraus erteilen.]

8.5. [In Eilfallen, in denen die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats selbst unter

Ausnutzung der nach diesem Gesellschaftsvertrag zulassigen Kommunikationsmittel
nicht ohne erhebliche Nachteile fir das Unternehmen abgewartet werden kann, ist
die Zustimmung des Aufsichtsrates auch nachtraglich zulassig, sofern die oder der
Aufsichtsratsvorsitzende bzw., soweit ein flr Eilflle eingerichteter zustandiger
Ausschuss und diesem ein auf Vorschlag des Bundes gewahltes oder entsandtes
Mitglied angehort?*, dieser Ausschuss vorab dem Geschéaft oder der MaRnahme
zugestimmt hat. Uber getroffene Entscheidungen zu eilbediirftigen Geschaften wird
die oder der Aufsichtsratsvorsitzende bzw. der fur Eilfalle zustdndige Ausschuss die
weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats unverziglich und umfassend informieren und
eine nachtragliche Beschlussfassung veranlassen.]?®

8.6. Fir den Fall, dass der Aufsichtsrat zu einem nach den Bestimmungen dieses

Gesellschaftsvertrages oder der Geschaftsordnung fir die Geschéaftsfliihrung
zustimmungspflichtigen Geschaft oder zu einer zustimmungspflichtigen Mallhahme
seine Zustimmung versagen sollte, kdnnen die Mitglieder der Geschéaftsfuhrung
verlangen, dass die Gesellschafterversammlung Uber die Zustimmung beschlief3t.
Der Beschluss, durch den die Gesellschafterversammlung zustimmt, bedarf einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. Dem

20

21
22
23
24

25

Insbesondere die unternehmensorganisatorischen Geschafte sollen mit an die Zustimmung der
Gesellschafterversammlung gekoppelt werden, da diese insbesondere das fachpolitische Bundesinteresse
tangieren kénnen.

Siehe Fufinote 10 zu § 6 Abs. 1 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).
Vgl. § 11 Muster-Geschéftsordnung fir die Geschaftsfuhrung (Anlage 3).
FuRnote 24 zu Ziffer § 11 Muster-Geschaftsordnung fiir die Geschéaftsfihrung (Anlage 3).

Gemal Tz. 44 der Richtlinien fir eine aktive Beteiligungsfiihrung bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung
(,Richtlinien®) soll einem fur Eilfélle zustdndigen Ausschuss die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie
ein auf Vorschlag des Bundes gewahltes oder entsandtes Mitglied angehoren.

Vgl. Ziffer 6.1.7 PCGK.
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Einberufungsverlangen der Geschaftsflihrung flr die Gesellschafterversammlung ist
das negative Votum des Aufsichtsrats beizufligen.

§9

Beteiligungen?®

Die Geschaftsfuhrung ist verpflichtet, vor einer Beschlussfassung in
Gesellschafterversammlungen von Konzernunternehmen 2’ die Zustimmung des
Aufsichtsrats und/oder der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft einzuholen,
wenn Geschafte und Mallnahmen bei einem Konzernunternehmen vorgenommen
werden sollen, die nach § 8 Abs. 1 bis 3 dieses Gesellschaftsvertrages ihrerseits der
Zustimmung durch den Aufsichtsrat und/oder der Gesellschafterversammlung
unterliegen wirden.

9.2. Die bei einem Konzernunternehmen in die Zustandigkeit der

Gesellschafterversammlung fallenden Angelegenheiten, insbesondere Bestellung
und Anstellung von Mitgliedern der Geschaftsfuhrung, unterliegen der vorherigen
Zustimmung der Gesellschafterversammlung?® der Gesellschaft. § 15 Abs. 1 letzter
Unterabsatz dieses Gesellschaftsvertrages gilt entsprechend.

9.3. Die von § 9 dieses Gesellschaftsvertrages erfassten Konzernunternehmen werden in

der Geschaftsordnung der Geschaftsflihrung konkret festgelegt.

§10
Kredite und ahnliche MaBRnahmen

Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Anleihen oder Kredite aufzunehmen oder zu
vergeben und Birgschaften, Garantien oder ahnliche Haftungen zu libernehmen.?®

[Option fur ein am Markt agierendes Unternehmen oder ein nicht Gberwiegend durch
die Zuweisung von Haushaltsmitteln finanziertes Unternehmen: Die Gesellschaft ist
berechtigt, Anleihen oder Kredite aufzunehmen [oder zur Innenfinanzierung im
Konzern zu vergeben]. Die Vergabe eines Kredites an Organmitglieder ist
unzulassig.]*°

26
27
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Konzernunternehmen im Sinne dieser Regelung sind Tochterunternehmen i.S.d. § 290 HGB.

Die Klausel betrifft die Steuerung eines Konzernunternehmens insbesondere ohne eigenen Aufsichtsrat Gber
die Organe der Muttergesellschaft. Die Regelung ist auch auf die Steuerung von Konzernunternehmen mit
eigenem Aufsichtsrat anwendbar. Eine nahere Ausgestaltung, welche Konzernunternehmen erfasst werden
sollen (alle, nur Unternehmen ohne Aufsichtsrat oder einzelne ausgewahlte Gesellschaften), ist in der
Geschaftsordnung fir die Geschaftsfiihrung zu verankern, siehe § 12 der Muster- Geschaftsordnung fir die
Geschéftsfihrung (Anlage 3).

Bei mitbestimmten Unternehmen: Zustandigkeit des Aufsichtsrats. In allen anderen Fallen optional.

Finanziert sich die Gesellschaft iberwiegend aus Zuwendungen, ist das Kreditaufnahmeverbot in den
Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. Kredite an Beschaftigte des Unternehmens, die in Auslbung der
Fursorgepflicht des Arbeitgebers oder zur Sicherstellung der Erbringung der Arbeitsleistung gewahrt werden,
etwa in Form von Gehaltsvorschissen (vgl. Ziffer 4.4 PCGK), sind von § 10 des Gesellschaftsvertrages
nichterfasst.

Fir ein am Markt agierendes Unternehmen (Einnahmeerzielung durch einzuwerbende Auftrage) oder ein nicht
Uberwiegend durch die Zuweisung von Haushaltsmitteln finanziertes Unternehmen ist eine Kreditaufnahme
zulassig, insbesondere die Vereinbarung von Kontokorrenten und Kreditlinien. Die Vergabe von Krediten ist
grundsatzlich nur zuldssig im Rahmen einer Innenfinanzierung im Konzern (bspw. Cash-Pooling). Kredite des
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lll. Aufsichtsrat

§ 11
Zusammensetzung des Aufsichtsrats

11.1. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Seine Zusammensetzung3' sowie seine

Rechte und Pflichten bestimmen sich nach den Vorschriften [des MitbestG/des
DrittelbG/des § 52 GmbHG], den danach anwendbaren Vorschriften des
Aktiengesetzes und nach den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages.

11.2. Der Aufsichtsrat besteht aus [...] Mitgliedern, von denen [...] auf Vorschlag der/des ...

und [...] auf Vorschlag der/des ... von der Gesellschafterversammlung® [und [...]
nach den Vorschriften Uber die Mitbestimmung der Arbeithnehmerinnen und
Arbeitnehmer] gewahlt werden.

11.3. Die regelmalige Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung der

Gesellschafterversammlung, die Uber die Entlastung flr das vierte Geschaftsjahr
nach Beginn der Amtszeit beschlie3t, sofern die Gesellschafterversammlung keine
kirzere Amtszeit beschliel3t. Das Geschéaftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird
nicht mitgerechnet.

11.4. Jedes Mitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund [jederzeit] durch schriftliche

Erklarung gegentber der Gesellschaft niederlegen. Die Gesellschafterversammlung
kann ein von ihr gewahltes Aufsichtsratsmitglied ohne Angabe von Griinden vor
Ablauf seiner Amtszeit abberufen.

11.5. Im Falle einer Ersatzwahl endet die Amtszeit des neugewahlten Mitgliedes spatestens

mit Ablauf der Amtszeit des weggefallenen Mitgliedes.

§12
Aufgaben des Aufsichtsrats

12.1. Der Aufsichtsrat berdt und Uberwacht die Geschaftsfiihrung. Gegenstand der

Uberwachung sind die RechtmaBigkeit, die OrdnungsméaBigkeit und die
Wirtschaftlichkeit ~ der  Geschéaftsfihrungsentscheidungen.  Hierzu  gehort
insbesondere, ob sich das Unternehmen im Rahmen seiner satzungsmafigen
Aufgaben betatigt. Die Beratung der Geschéaftsfuhrung erfolgt zusatzlich unter den
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Unternehmens an Mitglieder der Geschéftsfilhrung oder des Uberwachungsorgans und an ihre Angehérigen
sowie an Beschéftigte des Unternehmens sollen nicht gewahrt werden, es sei denn, die Kreditgewahrung
gehort zum Gegenstand des Unternehmens und § 15 des Kreditwesengesetzes wird beachtet. Weitere
Ausnahme siehe 2. Satz in Fuf3note 29 zu § 10 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).

Die einschlagigen gesetzlichen Besetzungsregelungen (z. B. BGremBG, FiPoG - z. B. § 77a GmbHG) sind
zu beachten.

Im Falle der freiwilligen Arbeitnehmermitbestimmung werden die Vertreter der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer durch die Gesellschafter entsendet/gewahlt. Ein Auswahlverfahren fiir die Vertreter der
Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer ist gesondert festzulegen.

Die Gesellschafterversammlung wahlt nur die Vertreterinnen und Vertreter der Anteilseigner. Wenn der
Aufsichtsrat mit Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitnehmer besetzt werden muss, gelten z. B. die
Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes (bei Unternehmen mit 500 bis 2.000 Arbeithehmerinnen und
Arbeitnehmern muss der Aufsichtsrat zu 1/3 mit Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitnehmer besetzt sein)
des Mitbestimmungsgesetzes (bei Unternehmen mit mehr als 2.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
muss der Aufsichtsrat paritatisch besetzt sein) oder des Montanmitbestimmungsgesetzes.
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Gesichtspunkten der Zweckmaligkeit. Zur Beratung gehdrt auch, dass der
Aufsichtsrat in die Finanz- und Unternehmensplanung (u.a. Strategie, Finanzen,
Investitionen und Personal) einbezogen wird. Zudem soll er neben seiner
Zustandigkeit nach § 6 Abs. 3 dieses Gesellschaftsvertrages in alle grundsatzlichen
Personalangelegenheiten betreffend die Mitglieder der Geschaftsfihrung,
insbesondere in die Vertragsgestaltung hinsichtlich deren Vergutung, vorab
eingebunden sein.®*

Der Aufsichtsrat gibt eine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung fur die
Auswahl der Abschlusspriferin bzw. des Abschlussprifers ab. Der Aufsichtsrat erteilt
den Prifauftrag gegenliber der Abschlusspriferin bzw. dem Abschlussprifer. Der
Priufauftrag soll auch die Prifung nach § 53 Haushaltsgrundsatzegesetz (,HGrG)
(einschlieRlich der Prifung des Beziigeberichts) sowie die Priifung, ob die MalRgaben
des § 21 dieses Gesellschaftsvertrages eingehalten wurden, umfassen.3®

§13
Innere Ordnung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wahlt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden3®
und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende. Gewahlt ist, wer die meisten
Stimmen auf sich vereint. Die Wahl gilt, wenn nichts Anderes bestimmt wird, fur die
Dauer der Amtszeit der oder des Gewahlten. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung der
bzw. des Vorsitzenden oder einer bzw. eines stellvertretenden Vorsitzenden vor
Ablauf der Amtszeit ohne Angabe von Griinden widerrufen. Die oder der Vorsitzende
kann den Vorsitz vor Ablauf ihrer bzw. seiner Amtszeit auch ohne wichtigen Grund
durch Erklarung gegentber der Gesellschaft niederlegen. Dies gilt auch fur
stellvertretende Vorsitzende.

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschéaftsordnung.*

Aufsichtsratssitzungen sollen in der Regel einmal im Kalendervierteljahr stattfinden.
Sie mulssen einmal im Kalenderhalbjahr abgehalten werden.®”

Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder, aus
denen er nach Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zu bestehen hat, an der
Beschlussfassung teilnimmt. In jedem Falle missen mindestens drei Mitglieder an
der Beschlussfassung teilnehmen. Der Beschlussfahigkeit steht nicht entgegen, dass
dem Aufsichtsrat weniger Mitglieder als die durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag
festgesetzte Zahl angehoren.

34 Vgl. Tz. 38 Richtlinien. Die Zustandigkeit firr die Zielvereinbarung sowie die Feststellung der Zielerreichung bei
Gewahrung einer variablen Vergutung fur die Mitglieder der Geschaftsfihrung liegt gemaft § 6 Abs. 3 (a.E.)
dieses Muster- Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) beim Aufsichtsrat.

35 Zu den mit der Abschlusspriiferin bzw. dem Abschlussprifer zu vereinbarenden Unterrichtungen wahrend der
Durchflihrung der Abschlussprufung vgl. Ziffer 8.2.4 PCGK.

3 Besondere Regelungen gelten fir Unternehmen, die dem Mitbestimmungsgesetz unterliegen, hinsichtlich der
Wahl der oder des Aufsichtsratsvorsitzenden.

37 Bei Unternehmen, die institutionelle Forderung erhalten, kann ein groBerer Turnus von zwei oder drei
Sitzungen im Geschéftsjahr vereinbart werden, soweit dadurch die ordnungsgeméRe Uberwachung der
Geschéaftsfihrung nicht beeintrachtigt wird, vgl. Ziffer 6.5 PCGK.



86

13.5. Ein Mitglied des Aufsichtsrates soll an der Beratung und Beschlussfassung eines

Tagesordnungspunktes nicht teilnehmen, wenn anzunehmen ist, dass dieses Mitglied
durch einen zu fassenden Beschluss des Aufsichtsrates einen personlichen Vortell
erlangen kénnte oder ein sonstiger Interessenkonflikt vorliegt.

13.6. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschiisse® bestellen. § 107 Abs. 3 Satz

1 - 3 und Absatz 4 AktG finden entsprechende Anwendung.

13.7. Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats bestimmt die Form der Abstimmung.3®

13.8. Beschlisse des Aufsichtsrates und seiner Ausschusse werden im Allgemeinen in

Sitzungen gefasst. In Ausnahmefallen*° per Video*'- und/oder Telefonkonferenz
zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder gelten als in der Sitzung anwesend. Auf
Anordnung der oder des Vorsitzenden kénnen Sitzungen des Aufsichtsrats als Video-
und/oder Telefonkonferenz abgehalten werden. Ein Widerspruchsrecht gegen die
virtuelle oder telefonische Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen nach den
Regelungen dieses Absatzes ist ausgeschlossen.

13.9. Sind Aufsichtsratsmitglieder ausnahmsweise verhindert, an Sitzungen im Sinne von

§ 13 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrages teilzunehmen, so kdénnen sie [durch ein
anderes Mitglied des Aufsichtsrats] in der Sitzung eine schriftliche Stimmabgabe
Uberreichen lassen. Als schriftiche Stimmabgabe gilt auch eine im Original
unterschriebene Stimmabgabeerklarung, die per Telefax oder als gescanntes
Dokument per E-Mail Ubermittelt wird. Die Uberreichung bzw. Ubermittlung der
schriftlichen Stimmabgabe an die oder den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, welche
von diesem in der Sitzung bekanntzugeben bzw. vorzulesen ist, gilt als Teilnahme an
der Beschlussfassung.

13.10. Aulerhalb von Sitzungen kénnen in Ausnahmeféallen auf Anordnung der oder des

Aufsichtsratsvorsitzenden im Umlauf- oder Parallelverfahren Beschlussfassungen
des Aufsichtsrates auch durch mundliche, fernmindliche (insbesondere per
Telefonkonferenz), schriftliche, durch Telefax, mittels elektronischer Kommunikation®?
oder mittels einer Kombination der vorstehenden Kommunikationswege Ubermittelte
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Bei Unternehmen, die dem Mitbestimmungsgesetz unterliegen, ist ein besonderer Ausschuss zur Bestellung
der Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugten Organs (Vermittlungsausschuss)
zu bilden.

Alle zur zweifelsfreien Ergebnisfeststellung geeigneten Formen der Abstimmung sind zulassig: z. B. Hand
aufheben, mindliche Kundgabe (Zuruf), Aufstehen von den Platzen, schriftliche Stimmabgabe, Stimmkarten
usw.

Z. B. bei Eilféllen, zum Schutz bei Pandemien, personlichen Verhinderungsgrinden fiir Prasenz, etc. Geheime
Stimmabgaben sind nur mdglich, soweit entsprechende technische Systeme vorgehalten werden, die
sicherstellen, dass sich nur Stimmberechtigte an der Abstimmung beteiligen.

Als Videokonferenz gelten alle audiovisuellen Hard- und Software-Lésungen, die eine IT-sichere
Simultantbertragung gewahrleisten. Sofern in einer Videokonferenz ein Aufsichtsratsmitglied zur
Stimmabgabe aufgefordert ist, ruft der AR- Vorsitzende das jeweilige Aufsichtsratsmitglied zur Stimmabgabe
mittels Handzeichen und/ oder sprachlicher Willenserklarung auf. Nach der Willenserklarung durch das
jeweilige Aufsichtsratsmitglied wiederholt der/die Vorsitzende das Stimmvotum und gibt zu Protokoll: "Das
Aufsichtsratsmitglied (...) hat mittels Handzeichen oder Wortlauerklarung abgestimmt mit: dafiir / dagegen /
Enthaltung.

Hinsichtlich der elektronischen Kommunikation sind geringere Anforderungen an die Individualisierbarkeit der
Teilnehmer als bei der schriftichen Stimmabgabe nach § 13 Abs. 9 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages
(Anlage 1) zu stellen, sodass Beschlussfassungen auch per E-Mail, per SMS oder per Online-Chat-
Konferenzen mdoglich sind. Datenschutzrechtliche Anforderungen und die Wahrung von
Geschaftsgeheimnissen sind bei der Wahl des Kommunikationsmittels zu beachten.
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Stimmabgabe erfolgen. Ein Widerspruchsrecht gegen dieses Verfahren ist
ausgeschlossen. [Alternativ: ..., wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren
widerspricht.]*?? Die so auRerhalb der Sitzung gefassten Beschliisse sowie der Grund
fur den Ausnahmefall werden in der Sitzungsniederschrift der darauffolgenden
Sitzung festgehalten.

13.11. Eine Beschluss in der Sitzung kann auf Anordnung der bzw. des

Aufsichtsratsvorsitzenden mit einer Beschlussfassung auflerhalb der Sitzung
kombiniert werden (gemischte Beschlussfassung).*® Ein Widerspruchsrecht gegen
die gemischte Beschlussfassung ist ausgeschlossen.

13.12. Soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts Anderes bestimmt, werden

Beschlisse mit der Mehrheit der abgebenden Stimmen gefasst. Bei der Feststellung
des Abstimmungsergebnisses werden Stimmenthaltungen nicht mitgezahlt. [Ergibt
eine Abstimmung im Aufsichtsrat oder einem seiner Ausschisse Stimmengleichheit,
so hat bei einer erneuten Abstimmung Uber denselben Gegenstand die bzw. der
Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 AktG ist auch auf die Abgabe
der zweiten Stimme anzuwenden. Der bzw. dem Stellvertreter steht die zweite
Stimme nicht zu.]*

13.13. Uber Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschisse sind unverziiglich

Niederschriften anzufertigen, die die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. des
Ausschusses zu unterzeichnen hat.*® In der Niederschrift sind der Ort und der Tag
der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstande der Tagesordnung, der wesentliche
Inhalt der Verhandlungen und die Beschlisse des Aufsichtsrates anzugeben. Ein
Verstold gegen Satz 1 oder 2 macht den Beschluss nicht unwirksam. Jedem Mitglied
des Aufsichtsrates ist eine Abschrift der Sitzungsniederschrift auszuhandigen.

§14
Vergiitung der Aufsichtsratsmitglieder

14.1. Jedem Mitglied des Aufsichtsrates kann eine Vergiitung gewéahrt werden. Uber die

Ausgestaltung des Vergiitungssystems “6 , einschlieRlich ggf. der Hohe eines
Sitzungsgeldes und/oder einer etwaigen zusatzlichen jahrlichen Vergitung
beschliet die Gesellschafterversammlung. Diese Beschlisse gelten bis zu ihrer
Aufhebung oder Anderung.*’

42a Zur angemessenen Sicherung des Einflusses des Bundes ist es oftmals angezeigt, dass je nach
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Zusammensetzung des Aufsichtsrates ein Widerspruchsrecht gegen die Durchfihrung von Umlauf- und
Parallelverfahren besteht, um so eine sachgerechte Debatte in einer Prasenzsitzung zu ermdglichen.
Hierdurch wird ermdglicht, dass ein Teil der Aufsichtsratsmitglieder seine Stimme in einer Prasenzsitzung
(z. B. per Video- oder Telefonkonferenz) abgibt, und die Ubrigen Aufsichtsratsmitglieder im Umlauf- oder
Parallelverfahren (z. B. per Telefon oder per E- Mail) an der Beschlussfassung teilnehmen.

Bei Gesellschaften, die den Regeln des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen.

Naheres bestimmt § 8 der Geschaftsordnung fiir den Aufsichtsrat (Anlage 2).

Festlegungen zum ,,Ob“ und ,Wie“ der Vergutung sind auch im Gesellschaftsvertrag mdglich, vgl. Ziffer 6.3
PCGK.

Bei unmittelbarer oder mittelbarer ausschlief3licher Bundesbeteiligung (bzw. Beteiligung der 6ffentlichen
Hand), sofern die Aufwendungen des Unternehmens ganz oder zu einem wesentlichen Teil von der
offentlichen Hand getragen werden, ist § 14 Abs. 1 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) wie folgt
zuformulieren:
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14.2. Im Ubrigen haben die Mitglieder des Aufsichtsrates Anspruch auf den Ersatz der

ihnen bei der Erfullung ihres Amtes entstandenen angemessenen Reisekosten und
sonstiger barer Auslagen.

14.3. Die auf Vergltungen nach § 14 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages zu entrichtende

Umsatzsteuer tragt die Gesellschaft, wenn das Aufsichtsratsmitglied die Vergutung
entsprechend den allgemeinen umsatzsteuerlichen Vorschriften versteuert.®

14.4. Die gewahrte Vergutung nach § 14 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages wird

veroffentlicht. Zum einen erstellt die [...] [Name des Unternehmens] den jahrlichen
Corporate Governance Bericht sowie weitere zur Veroffentlichung bestimmte
Unternehmensberichte. Zum anderen wird die gewahrte Vergltung gegentber dem
beteiligungsflihrenden Bundesministerium offengelegt. Dies ermdglicht es dem Bund,
seinen Auskunfts- und Rechenschaftspflichten gegeniber dem Deutschen
Bundestag und gegeniber dem Bundesrechnungshof als auch dem
Transparenzinteresse der Offentlichkeit entsprechen zu kénnen.

Die Offenlegung der gewahrten Vergutung erfolgt fir das jeweilige Berichtsjahr
individualisiert unter Nennung des Namens jedes Mitglieds des Aufsichtsrats. Zu den
Vergutungskomponenten gehdéren neben der Fixvergltung (Grundvergitung)
insbesondere auch Aufwandsentschadigungen und sonstige gewahrte geldwerte
Leistungen.

Das beteiligungsfiihrende Bundesministerium ist insbesondere zu Zwecken der
Erteilung von Auskinften und der Erstellung von Berichten gegeniber dem
Deutschen Bundestag und dem Bundesrechnungshof sowie zur Erstellung von
Rechenschafts- und Transparenzberichten, wie beispielsweise dem
Beteiligungsbericht des Bundes, berechtigt, die hierfur erforderlichen Informationen
an das Bundesministerium der Finanzen weiterzugeben.

Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 EU Datenschutz-Grundverordnung
werden vom Unternehmen ausgehandigt.

48

,Die Gesellschafterversammlung kann beschlieRen, dass jedes Mitglied des Aufsichtsrates eine
angemessene Aufwandsentschadigung erhalt.”

Die Aufsichtsratsvergttung kann der Umsatzsteuer unterliegen, sofern es sich um Aufsichtsratsmitglieder
handelt, die nicht aus der Bundesverwaltung entsandt wurden (externe Aufsichtsratsmitglieder). Die aktuellen
Entwicklungen und Vorgaben der Finanzverwaltung sind zu bericksichtigen. Ggf. kann das betreffende
Aufsichtsratsmitglied eine Befreiung nach § 19 Umsatzsteuergesetz  (Kleinunternehmerregelung)
beanspruchen. Die auf die Aufsichtsratsvergiitung zu entrichtende Einkommensteuer tragt das
Aufsichtsratsmitglied selbst.
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IV. Gesellschafterversammlungen und Beschliisse

§ 15
Gesellschafterversammlungen

15.1. Die Gesellschafterversammlung ist fur alle Angelegenheiten zustandig, die nicht

einem anderen Organ durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zur ausschlieRlichen
Zustandigkeit Gberwiesen sind, insbesondere*®

a) Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des
Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns,

b)  Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates einschlieRlich des
Abschlusses, der Anderung und Beendigung von Berater- und sonstigen
Dienstleistungs- und Werkvertragen und Auftragsverhaltnissen  mit
Aufsichtsratsmitgliedern®°,

c) Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Geschéaftsfiihrung °'
einschlieBlich des Abschlusses, der Anderung und Beendigung des
Dienstverhaltnisses®?,

d)  Erlass der Geschaftsordnung fiir die Mitglieder der Geschéftsfiihrung®,
e) Entlastung der Mitglieder der Geschaftsfihrung und des Aufsichtsrats,
f) Wahl und Bestellung der Abschlusspriferin bzw. des Abschlussprifers,

g) Anderung des Gesellschaftsvertrages einschlieRlich des Gegenstands des
Unternehmens,

h)  Zustimmung zu wesentlichen unternehmerischen Maflnahmen im Sinne von
§ 8 Abs. 1 lit. a) bis j) dieses Gesellschaftsvertrages.

Der Aufsichtsrat soll Beschlussvorlagen tber die Feststellung des Jahresabschlusses,
die Verwendung des Ergebnisses nach § 20 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages,
den Erlass der Geschaftsordnung der Geschéaftsfuhrung, die Auswahl des
Abschlussprifers sowie die grundsatzlichen Personalangelegenheiten betreffend die
Mitglieder der Geschaftsfuhrung vorab beraten und eine Beschlussempfehlung
abgeben.

15.2. Die Gesellschafterversammlung wird grundsatzlich von der Geschaftsfuhrung unter

Angabe der Tagesordnung und Ubersendung der erforderlichen Unterlagen mit einer
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Die Erlauterungen zu FuRnote 15 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) gelten hier entsprechend.
Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkvertrdge sollen mit einem Mitglied eines
Uberwachungsorgans mit dem Unternehmen fiir die Dauer des Mandats sowie den Zeitraum von 24 Monaten
nach Beendigung des Mandats nicht abgeschlossen werden; vgl. Ziffer 6.4.2 PCGK und § 9 Abs. 7 der Muster-
Geschaftsordnung fur den Aufsichtsrat (Anlage 2).

Der Aufsichtsrat ist an dem Auswahlverfahren der Mitglieder der Geschaftsfiihrung zu beteiligen. Zum
Auswahlverfahren vgl. Ziffer 5.2.2 PCGK.

Dies gilt nicht bei Gesellschaften, die den Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen (vgl. Fulnote
12 zu § 6 Abs. 2 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) oder die die Personalkompetenz fir die
Geschéftsfihrung auf den Aufsichtsrat Ubertragen haben, vgl. FuBnote 12 zu § 6 Abs. 3 dieses Muster-
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) sowie § 4 der Muster-Geschaftsordnung fiir den Aufsichtsrat (Anlage 2).
Siehe § 6 Abs. 4 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).
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Frist von mindestens zwei Wochen [per Brief und zusatzlich per E-Mail/ ausschliel3lich
per E-Mail] einberufen. In Eilfallen ist eine Verkirzung der Einberufungsfrist nach
Satz 1 zulassig. In der Tagesordnung sollen die zu behandelnden Punkte moglichst
genau bezeichnet werden. Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn
sich die Gesellschafter[innen] in Textform mehrheitlich mit der zu treffenden
Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklaren.

Die Gesellschafterversammlung soll mindestens einmal jahrlich einberufen werden;
davon soll die ordentliche Gesellschafterversammlung in den ersten acht Monaten
des Geschéftsjahres stattfinden. Eine aulierordentliche Gesellschafterversammlung
muss auf Verlangen einer Gesellschafterin bzw. eines Gesellschafters einberufen
werden. Ferner kann jedes Mitglied der Geschéftsfiihrung sowie der Aufsichtsrat eine
aulerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen, wenn es im Interesse der
Gesellschaft erforderlich ist. Im Einvernehmen mit allen Gesellschafterinnen und
Gesellschaftern kann auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften verzichtet
werden. Die Gesellschafterversammlung findet in der Regel am Sitz der Gesellschaft
statt.

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Mehrheit
des vorhandenen Stammkapitals in der Sitzung vertreten ist.

Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfahig, so ist
innerhalb von [zwei] Wochen mit der gleichen Tagesordnung eine neue Versammlung
einzuberufen; diese Versammlung ist ohne Ricksicht auf das vertretene
Stammkapital beschlussfahig; hierauf ist in den Einladungen hinzuweisen.

Jede Gesellschafterin  bzw. jeder Gesellschafter kann sich in der
Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Vollmachten zur Vertretung und
Ausubung des Stimmrechts mussen der Gesellschaft in Textform Ubergeben werden.

Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung fihrt die Vertreterin bzw. der Vertreter
der Haupt-/Alleingesellschafterin bzw. des Haupt-/Alleingesellschafters.5

§ 16
Gesellschafterbeschliisse

Beschlusse der Gesellschafterversammlung werden im Allgemeinen in Sitzungen
gefasst. Sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen,
gelten in Ausnahmeféllen® per Video- und/oder Telefonkonferenz zugeschaltete
Gesellschafterinnen und Gesellschafter als in der Sitzung anwesend. Auf Anordnung
der oder des Vorsitzenden kénnen Gesellschafterversammlungen auch als Video-
und/oder Telefonkonferenz abgehalten werden.%?

5 Alternativ kann vorgesehen werden: ,Die Gesellschafterversammlung wahlt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende
bzw. einen Vorsitzenden.*

55 Vgl. FuRnote 40 zu § 13 Abs. 8 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).

5%a Die Aufnahme eines Widerspruchsrechtes statt der vorgeschlagenen Regelung im Gesellschaftsvertrag ist
maoglich, insbesondere wenn zur Berticksichtigung von Bundesinteressen eine Prasenzsitzung zielfihrender
ware.
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Aulerhalb von Sitzungen kénnen in Ausnahmefallen auf Anordnung der oder des
Vorsitzenden im Umlauf- oder Parallelverfahren Beschlussfassungen auch durch
mundliche, fernmindliche (insbesondere per Telefonkonferenz), schriftliche, durch
Telefax, mittels elektronischer Kommunikation®¢ oder mittels einer Kombination der
vorstehenden Kommunikationswege Ubermittelte Stimmabgabe erfolgen, sofern sich
die Mehrheit®” aller Gesellschafterinnen und Gesellschafter mit diesem Verfahren
einverstanden erklart. Die so auRerhalb der Sitzung gefassten Beschllsse sowie der
Grund fur den Ausnahmefall werden in der Sitzungsniederschrift der darauffolgenden
Sitzung festgehalten.

Eine Beschlussfassung in der Sitzung kann auf Anordnung der bzw. des Vorsitzenden
mit einer Beschlussfassung aulierhalb einer Sitzung kombiniert werden, sofern sich
die Mehrheit aller Gesellschafterinnen und Gesellschafter mit diesem Verfahren
einverstanden erklart (gemischte Beschlussfassung).%®

Beschlisse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmengefasst, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen eine groRere
Mehrheit vorsehen. Je [...] EUR eines Geschaftsanteiles gewahrt eine Stimme. Jede
Gesellschafterin bzw. jeder Gesellschafter kann ihre bzw. seine Stimmen nur
einheitlich abgeben. Bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses werden
Stimmenthaltungen nicht mitgezahlt. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Der bzw. die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bestimmt die Form der
Abstimmung.5°

Uber die Verhandlungen und Beschlisse der Gesellschafterversammiung ist
unverzuglich eine Niederschrift anzufertigen, die von der bzw. dem Vorsitzenden zu
unterzeichnen ist. Dies gilt auch fiir Beschliisse eines Alleingesellschafters.®® In der
Niederschrift sind mindestens Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmenden, die
Gegenstande der Tagesordnung, der wesentliche Gang der Verhandlungen sowie die
Beschliisse der Gesellschafterversammlung wiederzugeben. Uber auRerhalb einer
Sitzung gefasste Beschlisse der Gesellschafter ist ebenfalls eine Niederschrift
anzufertigen. Diese ist in der Niederschrift der darauffolgenden Sitzung der
Gesellschafterversammlung beizuflgen.

Ein Verstol3 gegen die Satze 1 bis 5 macht einen Beschluss nicht unwirksam. Jeder
Gesellschafterin bzw. jedem Gesellschafter ist eine Abschrift der Niederschrift
auszuhandigen, wobei die Unterzeichnung der Niederschrift auch mittels
elektronischer Medien mit einer qualifizierten elektronischen Signatur erfolgen kann.

Die bzw. der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bestimmt die
Protokollfihrerin bzw. den Protokollfihrer.

5% Vgl. FuRnote 42 zu § 13 Abs. 10 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).

57 In Abhangigkeit von den Beteiligungsverhaltnissen/Interessen des Bundes sind auch andere Formulierungen
denkbar.

% Vgl. FuRnote 43 zu § 13 Abs. 11 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).
59 Vgl. FuRnote 39 zu § 13 Abs. 7 dieses Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).
60 Vgl. § 48 Abs. 3 GmbHG.
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[

V. Verfligungen liber Geschéftsanteile, Ausscheiden, Einziehung®

§17
Ubertragung von Geschiftsanteilen, [Vorerwerbsrecht]

Jede Verfugung dber und Belastung von Geschéaftsanteilen, insbesondere
VeraulRerung, Abtretung, Verpfandung, Teilung, Vereinigung oder Belastung bedarf
zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
Satz1 gilt auch fir umwandlungsrechtliche und sonstige MaRRnahmen der
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die in ihrer jeweiligen Wirkung Verfugungen
Uber einen Geschaftsanteil entsprechen. Bei der Beschlussfassung ist die
verfugungswillige Gesellschafterin bzw. der verfligungswillige Gesellschafter
stimmberechtigt.

Die Zustimmungsbedurftigkeit gemaf § 17 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages gilt
auch bei Abtretung und Belastung von Anspriichen aus dem Geschéaftsanteil.

Fir den Fall, dass eine Gesellschafterin oder ein Gesellschafter beabsichtigt, ihre
oder seine an der Gesellschaft gehaltenen Geschéftsanteile ganz oder teilweise an
einen Dritten zu Ubertragen (,verauferungswilliger Gesellschafter), steht den Ubrigen
Gesellschaftern im Verhaltnis ihrer Beteiligung untereinander ein Vorerwerbsrecht
zu.%2

Der verauerungswillige Gesellschafter hat den Mitgesellschaftern seine Absicht,
dass er seine Beteiligung oder Teile hiervon veraulern modchte, den Ubrigen
Mitgesellschaftern unter Angabe des beabsichtigten Verauflerungspreises sowie
dem hierfur zugrundeliegenden Wert- bzw. der hierfir zugrundeliegenden
Preisermittlung® schriftlich anzuzeigen.

Jede Mitgesellschafterin und jeder Mitgesellschafter kann binnen eines Monats, nach-
dem der verauRerungswillige Gesellschafter diesem ihre bzw. seine Verkaufsabsicht
mitgeteilt hat, durch schriftliche Erklarung das ihm zustehende Vorerwerbsrecht zu
den angebotenen Bedingungen ausiben. Das Vorerwerbsrecht kann dabei nur
bezuglich samtlicher angebotener Geschaftsanteile ausgelbt werden. Wenn und
soweit mehrere Mitgesellschafterinnen oder Mitgesellschafter von ihrem
Vorerwerbsrecht Gebrauch machen, so gilt das Vorerwerbsrecht von den
ausubenden Mitgesellschafterinnen und Mitgesellschaftern als im Verhaltnis ihrer
Beteiligung zueinander ausgelbt. Zwischen dem veraulierungswilligen
Gesellschafter und den ihr Vorerwerbsrecht ausiibenden Mitgesellschafterinnen und
Mitgesellschaftern ist sodann binnen [eines] Monats ein Kaufvertrag uber die vom

61 Die Regelungen dieses Abschnitts sind entbehrlich, wenn und soweit der Bund Alleingesellschafter der
Gesellschatft ist.

62 Vergaberechtliche Besonderheiten zu Vorerwerbsrechten bei organisationsprivatisierten Unternehmen sind
zu beachten.

63 Zur Bewertung und zum Ver&duRerungsverfahren der zu verdufernden Anteile vgl. Tz. 24 ff. Richtlinien. Fir
Bewertungsfragen sind je nach Bewertungsanlass der IDW S 1 bzw. der IDW S 8 in der jeweils aktuell guiltigen
Fassung anzuwenden.
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Vorerwerbsrecht erfassten Geschéaftsanteile zu den angebotenen Bedingungen zu
schlief3en.

Werden die angebotenen Geschaftsanteile nicht von einer vorerwerbsberechtigten
Mitgesellschafterin  oder einem  vorerwerbsberechtigten  Mitgesellschafter
ubernommen, ist der verauRRerungswillige Gesellschafter berechtigt, die angebotenen
Geschéftsanteile innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist zur Austibung der
Vorerwerbsrechte zu den angebotenen Bedingungen an einen Dritten zu Ubertragen.
Die ubrigen Gesellschafterinnen und Gesellschafter sind sodann verpflichtet, die
Zustimmung zur Ubertragung der Geschéftsanteile zu erteilen und auf etwaige zu
ihren  Gunsten eingeraumte Vorerwerbs-, Vorkaufs-, Mitveraullerungs-,
Mitnahmerechte und -pflichten zu verzichten, es sei denn, in der Person der
Erwerberin oder des Erwerbers ist ein wichtiger Grund belegen.

§18
Ausscheiden aus der Gesellschaft; Einziehung von Geschiftsanteilen

[Der Bund ist berechtigt, das Gesellschaftsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von
[zwdlf] Monaten zum Ende eines Geschéaftsjahres ordentlich zu kindigen. Die
Erklarung bedarf der Schriftform.]

Das Ausscheiden einer Gesellschafterin oder eines Gesellschafters beriihrt den
Bestand der Gesellschaft nicht. Die Gbrigen Gesellschafterinnen und Gesellschafter
setzen die Gesellschaft untereinander fort. Scheiden ein oder mehrere
Gesellschafterinnen bzw. Gesellschafter aus, so dass nur noch eine Gesellschafterin
bzw. ein Gesellschafter tbrigbleibt, so ist die verbleibende Gesellschafterin bzw. der
verbleibende Gesellschafter berechtigt, das Unternehmen unter der bisherigen Firma
weiterzufiihren.

Die Einziehung von Geschéftsanteilen einer Gesellschafterin  oder eines
Gesellschafters mit dessen Zustimmung ist zulassig.

Die Einziehung des Geschéftsanteils einer Gesellschafterin oder eines
Gesellschafters ohne deren bzw. dessen Zustimmung ist aus wichtigem Grund
zuldssig, insbesondere wenn

a) der Geschéaftsanteil von einem Glaubiger der Gesellschafterin oder des
Gesellschafters gepfandet oder in sonstiger Weise in diesen vollstreckt wird,
und die VollstreckungsmalRnahmen nicht innerhalb von zwei Monaten,
spatestens aber bis zur Verwertung des Geschaftsanteils, aufgehoben werden;

b) Uber das Vermdgen der Gesellschafterin oder des Gesellschafters das
Insolvenzverfahren erdffnet oder die Erdffnung eines solchen Verfahrens
mangels Masse abgelehnt wird, oder der Gesellschafter die Richtigkeit seines
Vermdgensverzeichnisses an Eides Statt (§ 807 ZPO) zu versichern hat;

c) inder Person der Gesellschafterin oder des Gesellschafters ein ihre bzw. seine
AusschlieBung rechtfertigender Grund vorliegt, insbesondere wenn eine
Gesellschafterin oder ein Gesellschafter eine ihr bzw. ihm nach dem
Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsatzlich oder aus
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grober Fahrlassigkeit verletzt und dadurch die Gesellschaftsinteressen
erheblich geschadigt hat, oder

d) die Gesellschafterin oder der Gesellschafter Auflésungsklage erhebt oder ihren
bzw. seinen Austritt aus der Gesellschaft erklart, ohne dass ihr bzw. ihm ein
wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes oder dieses Vertrages fir die Erhebung
der Auflésungsklage oder die Erklarung des Austritts zur Seite steht.

18.5. Die Einziehung bedarf eines Gesellschafterbeschlusses, der mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst wird. Der betroffenen Gesellschafterin bzw. dem
betroffenen Gesellschafter steht kein Stimmrecht zu. Die Einziehung wird durch die
Geschaftsfiuhrung erklart. Die Einziehung wird wirksam mit Zugang der Erklarung der
Einziehung bei der betroffenen Gesellschafterin bzw. dem betroffenen Gesellschafter,
unabhangig davon, wann die Einziehungsvergitung gemall § 19 dieses
Gesellschaftsvertrages gezahlt wird.

18.6. Beschliel3t die Gesellschafterversammlung eine Einziehung, so hat sie in dem
Beschluss zugleich daruber zu beschlieRen, wie die durch die Einziehung
entstehende Liicke zwischen der Summe der Nennbetrage der Geschéaftsanteile und
der H6he des Stammkapitals ausgeglichen wird. Sie kann dabei entweder eine
Anpassung der Summe der Nennbetrage der Geschéaftsanteile an das Stammkapital
durch Aufstockung bzw. Ausgabe neuer Geschaftsanteile oder — soweit rechtlich
moglich — eine Anpassung der Hohe des Stammkapitals an die Summe der
verbliebenen Geschéaftsanteile im Wege der Kapitalherabsetzung beschlieflen.

18.7. Bei Vorliegen der Voraussetzungen von §18 Abs. 3 und 4 dieses
Gesellschaftervertrags kann die Gesellschafterversammlung auch beschliel3en, dass
der Geschaftsanteil des betroffenen Gesellschafters auf einen oder mehrere
Mitgesellschafter mit dessen bzw. deren Zustimmung zu Ubertragen ist. In diesem
Fall ist dem betroffenen Gesellschafter von dem Abtretungsempfanger ein Entgelt fur
die  Ubertragung der  Geschéftsanteile  entsprechend §19  dieses
Gesellschaftsvertrages zu zahlen.

§19
Einziehungsvergiitung

19.1. Die Einziehung erfolgt gegen Vergutung. Die Vergltung besteht in einem Geldbetrag
in Hoéhe desjenigen Anteils am Reinvermdgen (Stammkapital zuzlglich der
Rucklagen und eines etwaigen Bilanzgewinns, abzuglich eines etwaigen
Bilanzverlustes) der Gesellschaft zum Stichtag, der dem Verhaltnis des
eingezogenen Geschaftsanteils zum Stammkapital entspricht. ®* Stichtag ist der
Schluss des letzten vor Einziehung abgelaufenen Geschéaftsjahres der Gesellschaft.

19.2. Nachtragliche Anderungen der Jahresabschliisse der Gesellschaft infolge
steuerlicher AufRenprifungen oder aus anderen Grinden (mit Ausnahme einer

64 Je nach Struktur der Gesellschaft kann es sich anbieten, die Bewertung des Unternehmenswerts gemaf den
Grundsatzen zur Durchfiihrung von Unternehmensbewertungen IDW S1 bzw. der IDW S 8 in der jeweils aktuell
glltigen Fassung zu ermitteln.
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Anfechtung des den betreffenden Jahresabschluss feststellenden
Gesellschafterbeschlusses) bleiben auf die Einziehungsvergitung ohne Einfluss.

Streitigkeiten Uber die Hohe der Einziehungsvergutung sind endguiltig und verbindlich
durch einen Wirtschaftsprifer als Schiedsgutachter beizulegen. Einigen sich die
Gesellschaft und die bzw. der von der Einziehung betroffene Gesellschafter/in nicht
innerhalb von einem Monat nach Aufforderung durch einen der beiden an den jeweils
anderen auf einen Schiedsgutachter, so wird dieser auf Antrag von einem der beiden
durch den Vorstand der Wirtschaftspriferkammer in Berlin bestellt. Die Kosten des
Gutachtens tragen die Parteien im Verhaltnis ihres Unterliegens (entsprechend §§ 91
ff. ZPO).

[Die Einziehungsvergutung ist zahlbar in drei gleichen Teilbetragen, von denen die
erste Rate zahlbar ist innerhalb von sechs Monaten nach Feststehen des
Abfindungsbetrages. Die folgenden Teilbetrdge sind jeweils innerhalb von zwolf
Monaten nach Falligkeit des vorausgehenden Teilbetrages zur Zahlung fallig. Der
jeweils offene Teil der Einziehungsvergitung ist ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens
der Gesellschafterin bzw. des Gesellschafters mit [...] % Uber dem 3-Monats-
EURIBOR p. a. zu verzinsen. Vorzeitige Zahlungen in Summe oder Teilen der noch
offenen Teilbetrage sind =zulassig. Eine Verpflichtung der Gesellschaft zur
Sicherheitsleistung ist ausgeschlossen.]®

Im Falle der Unwirksamkeit der Hohe der nach diesem § 19 dieses
Gesellschaftsvertrages zu leistenden Einziehungsvergitung gilt die gesetzlich
zuldssige Mindestabfindung als vereinbart.]

Jahresabschluss, Ergebnisverwendung und Corporate Governance Bericht

§ 20
Jahresabschluss, Ergebnisverwendung

Die Geschéftsfihrung hat in den ersten drei Monaten des Geschéftsjahres fir das
vergangene Geschéftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen
und der Abschlussprtferin bzw. dem Abschlussprufer vorzulegen. Fir die Aufstellung
und Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind die Vorschriften des
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches flr grol’e Kapitalgesellschaften
anzuwenden.®®@ Hiervon abweichend richtet sich der Nachhaltigkeitsbericht von
Unternehmen, fir die die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches
nicht unmittelbar gelten, ausschlieBlich nach § 21 Abs. 3 dieses

65 Die Einziehungsvergitung ist ohne besondere Regelung mit Zugang des Einziehungsbeschlusses fallig. Im
Einzelfall kann eine spatere Falligkeit oder Zahlung in Raten angebracht sein.

652 Sofern die Gesellschaft als Tochtergesellschaft Teil eines Konzern ist und entsprechende gesetzliche
Erleichterungen oder Befreiungen (Konzernprivileg; bspw. § 264 Abs. 3 0. 4 HGB) in Anspruch genommen
werden sollen, ist folgender Halbsatz zu ergédnzen, um die Anwendung der entsprechenden gesetzlich
normierten Erleichterungen und/oder Befreiungen zu ermdéglichen: ..., es sei denn es liegen die
Voraussetzungen fiir eine Befreiung gemal § 264 Absatz 3 oder 4 HGB aufgrund einer Einbeziehung in einen
Konzernabschluss eines Mutterunternehmens vor.“ Sofern im Rahmen des § 65 BHO Verfahrens eine
befristete Ausnahme von § 65 Abs 1 Nr. 4 BHO genehmigt wurde, ist dieser Satz vollstandig zu streichen (vgl.
Tz. 18 Richtlinien fur eine aktive Beteiligungsfiihrung bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung).
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Gesellschaftsvertrages. Die Prifung des Jahresabschlusses ist um die Prifung der
OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsflihrung und der wirtschaftlichen Verhaltnisse nach
§ 53 HGrG (einschlieBlich der Prifung des Bezlgeberichts) sowie um die Prifung,
ob die MalRgaben des § 21 Abs. 1 dieses Gesellschaftsvertrages eingehalten wurden,
zu erweitern. Die Abschlusspruferin bzw. der Abschlussprifer hat hieriber gesondert
zu berichten. Im Jahresabschluss werden die Gesamtvergitungen jedes Mitglieds der
Geschéftsfuhrung und jedes Mitglieds des Aufsichtsrats individualisiert und
aufgegliedert nach den einzelnen Bestandteilen ausgewiesen. Von der Maoglichkeit
des Verzichts auf die Angaben zur Vergutung nach § 286 Abs. 4 HGB wird kein
Gebrauch gemacht.5®

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der
Geschaftsfuhrung fur die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns zu
prifen und Uber das Ergebnis schriftich an die Gesellschafterversammiung zu
berichten. Die Abschlusspriferin bzw. der Abschlussprifer nimmt an den
Verhandlungen des [Priifungsausschusses][Aufsichtsrats]®” den Vorlagen (iber den
Jahresabschluss teil und berichtet Giber wesentliche Ergebnisse seiner Priifung.%®

20.2. Die Gesellschafterversammlung hat in den ersten acht Monaten des neuen

Geschéaftsjahres Uber die Feststellung des Jahresabschlusses und Uber die
Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns zu beschlieen.

§ 21
Erkldarung zum Public Corporate Governance Kodex,
Corporate Governance Bericht®,
Nachhaltigkeitsbericht

21.1. Die Geschéaftsfihrung und der Aufsichtsrat erklaren jahrlich, dass die Empfehlungen

des Public Corporate Governance Kodex des Bundes in der jeweils geltenden
Fassung zur Anwendung gekommen sind und diesen entsprochen wurde und wird
bzw. welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht.
Abweichungen von den Empfehlungen sind nachvollziehbar zu begrinden. Die
Erklarung ist mindestens fir die Dauer der auf die Abgabe folgenden flnf
Geschéftsjahre offentlich auf der Internetseite des Unternehmens zuganglich zu
machen. Fur Gesellschaften unter einheitlicher Leitung der Gesellschaft als
Konzernmutter ist die Erklarung fur die Gesellschaft und die unter ihrer einheitlichen
Leitung stehenden Gesellschaften, die den Public Corporate Governance Kodex
anwenden sollen, zusammen abzugeben.

66

67

68
69

Die individualisierte Veroffentlichung der Verglitung der Organmitglieder ist im Anstellungsvertrag der
Geschéftsfiihrerinnen bzw. Geschéaftsfuhrer bzw. in der Mandatsvereinbarung der Aufsichtsrate
festzuschreiben.

Sofern ein Priifungsausschuss berufen ist, ist die Teilnahme der Abschlusspriferin bzw. des Abschlusspriifers
an dessen Sitzungen zum Jahresabschluss festzulegen, andernfalls soll die Abschlusspriiferin bzw. der
Abschlusspriifer an den entsprechenden Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen.

Hierzu gehért insbesondere die Feststellung nach 8.2.4 PCGK.

Die Regelung ist erforderlich fir alle Gesellschaften, die dem PCGK unterfallen. Bei Gesellschaften, die nicht
dem PCGK unterfallen, ist, soweit eine individualisierte Veréffentlichung angestrebt ist, in dem
Gesellschaftsvertrag eine entsprechende Regelung aufzunehmen.
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21.2. In dem von der Geschaftsfihrung und dem Aufsichtsrat jahrlich verdffentlichten
Corporate Governance Bericht werden neben der Erklarung nach Abs. 1 auch
Aussagen (i) zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft, (ii) zu der
Entwicklung des Anteils an Frauen in Flhrungspositionen in der Geschaftsfihrung,
den beiden nachgelagerten Fuhrungsebenen und im Aufsichtsrat, (iii))zu der
gewahrten Vergutung jedes Mitglieds der Geschaftsfihrung im jeweiligen Berichtsjahr
(einschlieRlich monetarer und nichtmonetarer Nebenleistungen, Zulagen und
ahnlicher Zahlungen, Vergutungen und/oder Aufwandsentschadigungen fir im
Interesse des Unternehmens wahrgenommene Mandate in Uberwachungsorganen
anderer Unternehmen sowie in Zusammenhang mit der Tatigkeit als Mitglied der
Geschéafts-fihrung stehende Provisionen und &hnliche Leistungen Diritter)
individualisiert, aufgegliedert nach den jeweiligen Vergttungskomponenten und unter
Namensnennung in allgemein verstandlicher Form sowie (iv) zu der Vergltung jedes
Mitglieds des Aufsichtsrats individualisiert und aufgegliedert nach den einzelnen
Bestandteilen in allgemein verstandlicher Form dargestellt. Bei Mitgliedern der
Geschéftsfuhrung werden auch Leistungen angegeben, die dem Mitglied bzw.
friherem Mitglied der Geschéaftsfihrung fir den Fall der Beendigung seiner Tatigkeit
zugesagt oder im Laufe des Geschaftsjahrs gewahrt worden sind. Ein Verweis auf
andere verodffentlichte Unternehmensinformationen ist hierbei maglich.

21.3. Die Gesellschaft erflllt ihre gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf die
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sofern die Gesellschaft nicht gesetzlich zur
Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts im Sinne der Gesetzgebung auf Grundlage
der CSRD®% oder einer ihr nachfolgenden Gesetzesregelung verpflichtet ist, erstellt
die Gesellschaft einen Nachhaltigkeitsbericht im Sinne von Ziffer 8.1.3 PCGK.5%

VII. Haushalts- und beteiligungsrechtliche Bestimmungen

§ 22
Haushaltsrechtliche Priifung

22.1. Dem Bund stehen die Rechte aus § 53 HGrG zu.
22.2. Der Bundesrechnungshof hat die Befugnisse nach § 54 HGrG."®

22.3. §22 Abs. 1 und 2 dieses Gesellschaftsvertrages gelten auch fir Beteiligungen, an
denen die Gesellschaft mehr als 50 % der Anteile halt.

6% Richtlinie (EU) 2022/2464 des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 (,Corporate
Sustainability Reporting Directive®).

6% Unternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung des Bundes sollen gemaR Ziff. 8.1.3 des PCGK einen
Nachhaltigkeitsbericht nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder einem vergleichbaren Rahmenwerk
abgeben, das auch Menschenrechtsaspekte umfasst, soweit keine weitergehenden gesetzlichen Vorgaben
gelten. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung entfallt fur Unternehmen, die in die Ubergeordnete
Berichterstattung eines Mutterunternehmens entsprechend den gesetzlichen Anforderungen einbezogen sind
(Konzernprivileg).

70 Der Bundesrechnungshof priift die Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung der juristischen Person des privaten
Rechts, wenn mit ihm eine Prifung durch ihn vereinbart ist (§ 104 Abs. 1 Nr. 3 BHO).
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§23
Bereitstellung der Unterlagen fiir die Priifung”

Zur Ermdglichung einer Prifung der Beteiligung sind folgende Malinahmen gestattet:

a) Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung des Bundes gewahlt oder durch
diesen entsandt worden sind, dirfen die ihnen im Rahmen ihrer
Mandatsausibung zur Verflgung gestellten Unterlagen an das
beteiligungsfiihrende Bundesministerium und, falls davon abweichend, an ihre
Mandatsvorbereiter in den Bundesministerien "> weitergeben. Dies schlieRt
insbesondere die Weitergabe im Rahmen der Berichtspflichten an den
Bundesrechnungshof gemalf’ § 69 Nr. 2 der Bundeshaushaltsordnung (,BHO*)
und, soweit erforderlich, an den Etat- und den Vermdgensminister gemaf
§ 65 BHO"® durch das beteiligungsfiihrende Bundesministerium ein.

b) Das Dbeteiligungsfihrende Bundesministerium, der Etat- und der
Vermobgensminister und der Bundesrechnungshof dirfen die Unterlagen
aufbewahren, soweit nicht gesetzliche Vorschriften dem entgegenstehen.

VIIl. Sonstiges

§24
Bekanntmachungen der Gesellschaft

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben,
im Bundesanzeiger veroffentlicht.

Veroffentlichte Unternehmensinformationen der Gesellschaft, insbesondere der
Corporate Governance Bericht, der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss und
der Lagebericht, sollen fiir einen Zeitraum von mindestens flinf Geschaftsjahren auch
Uber den Internetauftritt der Gesellschaft zuganglich sein.

71

72

73

Die Regelung zum Verbleib von Unterlagen der auf Veranlassung des Bundes gewahlten oder durch den
Bund entsandten Aufsichtsratsmitglieder beim beteiligungsflihrenden Ministerium ist vor allem bei
Gesellschaften erforderlich, an denen neben dem Bund auch Gesellschafter aus der freien Wirtschaft beteiligt
sind. Hintergrund ist eine Entscheidung des BGH (NZG 2008, 834f.) zur Herausgabe von
Aufsichtsratsunterlagen nach Beendigung des Mandats. Soweit die Ubrigen Gesellschafterinnen und
Gesellschafter auf einer Regelung bestehen, wonach die Unterlagen von den Mitgliedern des Aufsichtsrats
zurlickzugeben sind (i.d.R. in der Geschéftsordnung fiir den Aufsichtsrat), sollte die Herausgaberegelung wie
folgt erganzt werden: ... soweit nicht durch oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften (einschlie3lich des fir
durch den Bund entsandte oder auf seinen Vorschlag gewahlte Beamtinnen und Beamte geltenden
Dienstrechts) eine Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehen ist, ...*

Sind an der Gesellschaft neben dem Bund auch Bundeslander beteiligt, muss die Regelung auch auf die
jeweiligen beteiligungsfiihrenden Stellen erstreckt werden.

Sind an der Gesellschaft neben dem Bund auch Bundeslander beteiligt, sind auch die Landesrechnungshéfe,
die Etat- und Vermdgensminister der Bundeslander und die entsprechenden Vorschriften der
Landeshaushaltsordnungen zu erwahnen.
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§ 25
Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise
rechtsunwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die Giltigkeit der
Ubrigen Bestimmungen nicht berthrt. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung
werden die Gesellschafterinnen und Gesellschafter diejenige wirksame Bestimmung
vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung maoglichst
entspricht. Falls sich eine Regelungsliicke in diesem Gesellschaftsvertrag ergeben
sollte, werden die Gesellschafterinnen und Gesellschafter diejenige wirksame
Bestimmung vereinbaren, die sie nach Sinn und Zweck vernlnftigerweise vereinbart
hatten, wenn sie die Angelegenheit von vornherein bedacht hatten.

§ 26
Gerichtsstand

Erstinstanzlicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern
und/oder der Gesellschaft aus diesem Vertrag und/oder dem Gesellschafterverhaltnis
ist, soweit gesetzlich zulassig, der Sitz der Gesellschaft.

§ 27
Griindungsaufwand

Die Gesellschaft tragt die mit der Griindung verbundenen Kosten der Rechts- und
Steuerberatung, Bankgebthren, Gerichts- und Veroffentlichungskosten,
Notargeblhren’ sowie Steuern bis zu einem Gesamtbetrag von [...] EUR. Dariber
hinausgehende Kosten tragen die Grundungsgesellschafter im Verhaltnis ihrer
Geschéftsanteile.

74 Registergerichte erkennen grundsatzlich bis zu 10% des Stammkapitals als Griindungsaufwand ohne weitere
Nachweise an. Die Regelung zum Griindungsaufwand soll nicht vor Ablauf von zehn Jahren nach erstmaliger
Eintragung der Gesellschaft gestrichen werden.
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lage 2

Muster einer Geschaftsordnung fiir Aufsichtsriate von Gesellschaften mit
beschrankter Haftung

De

Geschiftsordnung fiir den Aufsichtsrat*

r Aufsichtsrat der [...] GmbH (im Folgenden: ,Gesellschaft®) gibt sich auf der Grundlage

des Gesellschaftsvertrages folgende

1.1.

Geschiftsordnung

. Aufgaben und Zusammenarbeit mit der Geschaftsfiihrung

§1

Uberwachung und Beratung

Der Aufsichtsrat [bestellt" und] berat die Geschéaftsflihrung, Giberwacht deren Tatigkeit
und wirkt in den im Gesetz, im Gesellschaftsvertrag und gemall den in der
Geschaftsordnung fir die Geschaftsfihrung vorgesehenen Fallen an
Entscheidungen der Geschaftsfliihrung mit.

1.2. Die Aufgaben, Befugnisse und Rechte des Aufsichtsrats ergeben sich unter

Beachtung des Public Corporate Governance Kodex in der jeweils geltenden
Fassung ? aus den gesetzlichen Bestimmungen, dem Gesellschaftsvertrag der
Gesellschaft und dieser Geschaftsordnung.

1.3.  Gegenstand der Uberwachung sind die RechtmaRigkeit, die OrdnungsmaRigkeit, die

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit® der Geschéftsflihrungsentscheidungen. Hierzu
gehdrt insbesondere, ob sich die Gesellschaft im Rahmen ihrer satzungsmafigen
Aufgaben betatigt. Die Beratung der Geschéaftsfuhrung erfolgt zusatzlich unter den
Gesichtspunkten der ZweckmaRigkeit.

Textpassagen in eckigen Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Platzhalter handelt,
optionale Formulierungsvorschlage fiir Regelungen, die zusatzlich vereinbart werden kénnen oder nur
bestimmte Fallkonstellationen betreffen, oder Vorschlage fur Regelungen, die ggf. durch andere geeignete
Regelungen ersetzt werden kdnnen. Kurze Erlauterungen dazu sind jeweils in einer Funote angemerkt.
Runde Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Klarstellungen handelt, Optionen bzw.
Vorschlage, aus denen in Abhangigkeit von den gegebenen Umstanden die passende Option ausgewahlt
werden kann.

Bei Gesellschaften, die den Regeln des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen oder bei Ubertragung der
Zustandigkeit auf den Aufsichtsrat durch Gesellschaftsvertrag.

Soweit der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) anzuwenden ist, sollten jene Regularien beachtet
werden.

Die Nachhaltigkeitsberichtserstattung ist eigenstéandig durch den Aufsichtsrat zu priifen, vgl. hierzu BW V,
Leitsatze 07 Organisation Leitsatz 07/09 Nachhaltigkeitsberichtserstattung von Unternehmen mit
Bundesbeteiligungen.
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Der Aufsichtsrat berat die Geschaftsfihrung auf Grundlage der Wirkungsziele [des
Gesellschafters/der Gesellschafter] zur Strategie und dem Stand der Strategie-
umsetzung, zur Planung, zur Geschaftsentwicklung (insb. Finanzen, Investitionen
und Personal), zur Risikolage, zum Risikomanagement und zur Compliance der
Gesellschaft. Die Beratungen Uber das Risikomanagement beinhalten insbesondere
die Erkenntnisse aus dem Risikomanagementsystem und, soweit ein solches
einzurichten ist, aus dem internen Kontrollsystem.

Der Aufsichtsrat berat Gber den von der Gesellschafterversammlung ihm vorgelegten
Entwurf einer Geschéaftsordnung fur die Geschaftsfiihrung und gibt in diesem Rahmen
ein Votum ab.

Der Aufsichtsrat unterstitzt die Gesellschafterversammlung bei allen grundsatzlichen
Personalangelegenheiten betreffend die Mitglieder der Geschéaftsfihrung. Er berat
bei der Vertragsgestaltung zu der Vergutung der Geschaftsfihrungsmitglieder. Er ist
fur die Zielvereinbarungen und deren Zielerreichung zusténdig [und stimmt sich
hierzu mit der Gesellschafterversammlung ab].*

Auch flr die weiter im Gesellschaftsvertrag vorgesehen Falle® soll der Aufsichtsrat
Beschlussvorlagen, die in den Zustandigkeitsbereich der Gesellschafterversammlung
fallen, vorab beraten und eine Beschlussempfehlung fur  die
Gesellschafterversammlung abgeben.

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, eine aulierordentliche Gesellschafterversammliung
einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.®

§2
Zusammenarbeit mit der Geschaftsfilhrung und Informationsrechte des
Aufsichtsrats

Aufsichtsrat und Geschaftsfliihrung arbeiten zum Wohle der Gesellschaft vertrauens-
voll zusammen. Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats halt zwischen den
Sitzungen regelmaflig Kontakt zu der Geschaftsfihrung. Dies gilt im Rahmen der
jeweiligen Aufgaben der vom Aufsichtsrat eingerichteten Ausschisse auch fur deren
Vorsitzende bzw. Vorsitzenden.

Neben der Verpflichtung der Geschaftsfiihrung zur Erstattung der Berichte nach
§ 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags, hat der Aufsichtsrat das Recht, sich umfassend
von der Geschéaftsfihrung Uber alle fir das Unternehmen relevanten Fragen der
Strategien, der Planung, der Geschaftsentwicklung, der Wirtschaftlichkeit, der
Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance sowie Uber Geschafte von
besonderer Bedeutung fur die Wirtschaftlichkeit oder Liquiditdt des Unternehmens
und fur das Unternehmen bedeutende Veranderungen des wirtschaftlichen Umfelds
berichten zu lassen.

4 Vqgl. § 6 Abs. 3 des Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).
5 Vgl. § 15 Abs. 1 des Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).
6 Vgl. § 15 Abs. 3 des Muster-Gesellschaftsvertrags (Anlage 1).
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2.3.  Neben der Verpflichtung der Geschaftsfiihrung zur Erstattung der Berichte nach
§ 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags, hat der Aufsichtsratsvorsitzende das Recht,
sich unverzlglich Uber wichtige Anlasse bei der Gesellschaft von der
Geschaftsfiuihrung berichten zu lassen. Ein wichtiger Anlass liegt auch vor bei einem
geschéftlichen Vorgang bei einem Konzernunternehmen, der erheblichen Einfluss
auch auf die Lage der Gesellschaft7 selbst haben kann.

2.4. Die bzw. der Vorsitzende leitet die Berichte unverziglich an die Mitglieder des
Aufsichtsrats weiter.

2.5. Der Aufsichtsrat kann in entsprechender Anwendung von § 111 Abs. 2 AktG
Prifungen veranlassen. Er kann damit auch einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats
oder fur bestimmte Aufgaben besondere Sachverstandige beauftragen.

§3
Mitwirkung des Aufsichtsrates bei zustimmungsbediirftigen Geschaften und
MaBnahmen der Geschéftsfiihrung

3.1.  Geschafte und Mallnahmen der Geschéaftsfihrung von grundlegender Bedeutung
bediurfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Hierzu gehdren
Entscheidungen oder Malinahmen, die zu einer erheblichen Veranderung der
Geschaftstatigkeit im  Rahmen des Gesellschaftsvertrags bzw. zu einer
grundlegenden Veranderung der Vermogens-, Finanz- oder Ertragslage oder der
Risikostruktur der Gesellschaft fiihren kénnen. Die Zustimmungsvorbehalte sind im
Gesellschaftsvertrag und in der Geschaftsordnung fur die Geschaftsflihrung
niedergelegt. Dies gilt auch flr Nachtrage zur Finanz- und Unternehmensplanung,
sofern sich im Laufe des Geschaftsjahres ergibt, dass die Finanz- und
Unternehmensplanung voraussichtlich nicht eingehalten werden kann. Die in der
Geschéftsordnung fir die Geschaftsfiihrung bestimmten Wertgrenzen finden dabei
Anwendung.

3.2. Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss jederzeit weitere Geschafte von seiner
Zustimmung abhangig machen, wobei er diese Zustimmungsvorbehalte regelmafig
auf ZweckmaRigkeit und Praktikabilitat zu tGberpriifen hat.®

3.3.  Uber die Zustimmung entscheidet der Aufsichtsrat durch Beschluss. Der Aufsichtsrat
kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschéaften
allgemein oder flr den Fall, dass das einzelne Geschaft bestimmten Bedingungen
genugt, im Voraus erteilen [, soweit er selbst den Zustimmungsvorbehalt errichtet hat].

3.4. [In Eilféllen, in denen die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats selbst unter
Ausnutzung der nach dem Gesellschaftsvertrag zuldssigen Kommunikationsmittel
nicht ohne erhebliche Nachteile fir das Unternehmen abgewartet werden kann, ist

7 Die Lage der Gesellschaft betrifft in erster Linie die Vermogens-, Finanz-, Ertrags- und Risikolage der
Gesellschaft, aber auch ein Impairment im Beteiligungsansatz der Gesellschaft in Bezug auf das
Konzernunternehmen.

8  Der Katalog der zustimmungspflichtigen Geschafte soll so bestimmt werden, dass die Eigenverantwortlichkeit
der Geschéftsfiihrung und der Grad der Uberwachung durch das Uberwachungsorgan vor dem Hintergrund
der Interessen des oder der Anteilseigner in einem ausgewogenen Verhaltnis stehen.
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die Zustimmung des Aufsichtsrates auch nachtraglich zulassig, sofern die oder der
Aufsichtsratsvorsitzende bzw., soweit ein solcher Ausschuss eingerichtet ist und
diesem ein auf Vorschlag des Bundes gewahltes oder entsandtes Mitglied angehort®,
der [Prasidial][...]Jausschuss vorab dem Geschéaft oder der Mallnahme zugestimmt
hat. Uber getroffene Entscheidungen zu eilbediirftigen Geschéften wird die oder der
Aufsichtsratsvorsitzende bzw. der [Prasidial][...Jausschuss die weiteren Mitglieder
des Aufsichtsrats unverzuglich und umfassend informieren und eine nachtragliche
Beschlussfassung veranlassen. Die Zustimmung zur Finanz- und Unternehmens-
planung ist hiervon abweichend stets durch vorherige Zustimmung durch den
Aufsichtsrat zu treffen.]'

[
§411

Bestellung der Geschaftsfiihrung und der bzw. des Vorsitzenden / der Sprecherin

41.

4.2.

5.1.

bzw. des Sprechers der Geschaftsfuhrung

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder der Geschaftsfihrung der Gesellschaft. Soweit
vor der Konstituierung des Aufsichtsrats die Mitglieder der Geschéftsfiihrung durch
die Gesellschafterversammlung bestellt worden sind, steht die Bestatigung der
bestellten Geschaftsfuhrerinnen bzw. Geschéftsfuhrer durch den Aufsichtsrat in
seiner konstituierenden Sitzung (vgl. § 5 Abs. 1 dieser Geschaftsordnung) der
Bestellung der Geschaftsflihrung durch den Aufsichtsrat gleich.

Der Aufsichtsrat kann eine Sprecherin bzw. einen Sprecher der Geschaftsflihrung
und deren bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter ernennen.]

Il. Innere Ordnung des Aufsichtsrats

§5
Vorsitz und Stellvertretung
In seiner konstituierenden Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf,
wahlt der Aufsichtsrat [gemaR § 107 Abs. 1 AktG/§ 27 Abs. 1 und 2 des Gesetzes
Uber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz)12] aus seiner
Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und deren bzw. dessen

Gemal Tz. 44 der Richtlinien flr eine aktive Beteiligungsfiihrung mit Bundesbeteiligung (,Richtlinien®) soll nur
in einem begriindeten Ausnahmefall ein Ausschuss ermachtigt sein, Angelegenheiten in der Zustandigkeit

des Uberwachungsorgans abschlieRend zu behandeln. Einem solchen fiir Eilfille zustandigen Ausschuss
sollen die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie ein auf Vorschlag des Bundes gewahltes oder
entsandtes Mitglied angehoren.

0 vgl. ziff. 6.1.7 PCGK.

Nur bei Gesellschaften, die den Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen (vgl. Fullnote zu § 6

Abs. 3 des Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1)) — hier §§ 30 bis 33 Mitbestimmungsgesetz — oder die
die Personalkompetenz fiir die Geschaftsfiihrung von der Gesellschafterversammlung auf den Aufsichtsrat

Ubertragenhaben.
Nur bei Gesellschaften, die den Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen.
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Stellvertreterin oder Stellvertreter. Die Wahlhandlung leitet das an Lebensjahren
alteste Aufsichtsratsmitglied.

Die Amtszeit der bzw. des Vorsitzenden und ihrer bzw. seiner Stellvertretung
entspricht, soweit bei der Wahl nicht eine kiirzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer bzw.
seiner Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrates. Scheidet die bzw. der Vorsitzende
oder ihre bzw. seine Stellvertretung vor Ablauf ihrer bzw. seiner Amtszeit aus dem
Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverziglich eine Neuwahl des bzw. der
Vorsitzenden oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung fur die restliche Amtszeit der bzw.
des Ausgeschiedenen durchzufihren.

Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet
dessen Sitzungen und nimmt die Umsetzung der Beschllisse und MaRnahmen des
Aufsichtsrats nach aulen, insbesondere gegenilber Gerichten und Behdrden, sowie
gegenlber der Gesellschafterversammlung und der Geschéaftsfiihrung, wahr.™ Ihre
bzw. seine Aufgaben und Befugnisse werden im Falle ihrer bzw. seiner Verhinderung
von ihrer bzw. seiner Stellvertretung wahrgenommen.

§6

Sitzungen des Aufsichtsrates

Neben den regelmafigen Sitzungen des Aufsichtsrates gemall § 13 Absatz 3 des
Gesellschaftsvertrages sollen weitere Sitzungen stattfinden, soweit die Belange der
Gesellschaft dies erfordern. Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden in der Regel am
Sitz der Gesellschaft statt.

Die Vorbereitung der Sitzungen erfolgt in der Verantwortung der bzw. des Vorsitzen-
den. Sie bzw. er wird dabei von der Geschaftsfiihrung unterstiitzt.'* Der oder die Vor-
sitzende kann die Geschéaftsfuhrung insbesondere beauftragen, in ihrem bzw. seinem
Namen die Sitzung einzuberufen.

Von Mitgliedern des Aufsichtsrats spatestens vierzehn Tage vor der Sitzung dem oder
der Aufsichtsratsvorsitzenden genannte Gegenstande sind auf die Tagesordnung zu
setzen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied oder die Geschéaftsfuhrung kénnen unter Angabe des
Zwecks und der Griinde verlangen, dass die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats
unverzlglich eine Sitzung des Aufsichtsrats einberuft. Die Sitzung muss binnen zwei
Wochen nach der Einberufung stattfinden. Wird dem Verlangen nicht entsprochen,
so kann das Aufsichtsratsmitglied oder die Geschaftsfliihrung unter Mitteilung des
Sachverhalts und der Angabe einer Tagesordnung selbst die Sitzung des
Aufsichtsrats einberufen.

Die Einberufung erfolgt schriftlich, auch per Telefax oder per E-Mail, mit einer Frist
von vierzehn Tagen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung
der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In Eilféllen kann die bzw.

3 Vgl. Ziffer 6.1.3 PCGK: Ein Recht zugunsten der bzw. des Vorsitzenden, anstelle des Aufsichtsrats zu
entscheiden, ist damit nicht verbunden.

14 Vgl. § 8 Abs. 2 der Muster-Geschéftsordnung fir die Geschéaftsfihrung (Anlage 3).
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der Vorsitzende die Frist auf eine Woche verkirzen und den Aufsichtsrat auch
mundlich oder fernmtindlich einberufen.

Mit der Einberufung sind Ort und Zeit der Sitzung sowie Gegenstande der
Tagesordnung mitzuteilen. Auf die Moglichkeit der Teilnahme per Video- oder
Telefonkonferenz sowie der Beschlussfassung aufierhalb von Sitzungen ist in der
Einberufung hinzuweisen. Beschlussvorschldage und Beratungsunterlagen zu
Gegenstanden der Tagesordnung sind den Aufsichtsratsmitgliedern spatestens
vierzehn Tage, in Eilfallen spatestens eine Woche, vor der Sitzung zu Gbermitteln. Bei
der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einberufung und der
Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. [Die Tages-ordnung ist zu erganzen, wenn ein
Aufsichtsratsmitglied oder die Geschéftsfiihrung dies unter Angabe des Zwecks und
der Grunde verlangt. Erganzungen der Tagesordnung missen vor Ablauf der
Einberufungsfrist mitgeteilt werden, soweit die bzw. der Vorsitzende die Frist hierflr
nicht in entsprechender Anwendung von § 6 Abs. 5 Satz 3 dieser Geschaftsordnung
im Einzelfall abkirzt oder kein Aufsichtsratsmitglied diesem Vorgehen widerspricht.]

§7

Beschlussfassungen im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder, aus
denen er nach Gesetz oder Gesellschaftsvertrag insgesamt zu bestehen hat, an der
Beschlussfassung teilnimmt. In jedem Falle missen mindestens drei Mitglieder an
der Beschlussfassung teilnehmen. Der Beschlussfahigkeit steht nicht entgegen, dass
dem Aufsichtsrat weniger Mitglieder als die durch Gesetz oder Satzung festgesetzte
Zahl angehoren.

Die Sitzungen werden von der bzw. dem Vorsitzenden, in ihrer bzw. seiner
Abwesenheit von der bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats,
geleitet.

Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats bestimmt die Form der Abstimmung.'®

Beschlisse des Aufsichtsrates und seiner Ausschisse werden im Allgemeinen in
Sitzungen gefasst. In Ausnahmefallen per Video- und/oder Telefonkonferenz
zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder gelten als in der Sitzung anwesend. Auf
Anordnung der oder des Vorsitzenden kdnnen Sitzungen des Aufsichtsrats als Video-
und/oder Telefonkonferenz abgehalten werden. Ein Widerspruchsrecht gegen die
virtuelle oder telefonische Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen nach den
Regelungen dieses Absatzes ist ausgeschlossen.

Sind Aufsichtsratsmitglieder ausnahmsweise verhindert, an Sitzungen im Sinne von
§ 7.4 dieser Geschaftsordnung teilzunehmen, so kdnnen sie [durch ein anderes
Mitglied des Aufsichtsrats] in der Sitzung eine schriftliche Stimmabgabe Uberreichen
lassen. Als schriftiche Stimmabgabe gilt auch eine im Original unterschriebene
Stimmabgabeerklarung, die per Telefax oder als gescanntes Dokument per E-Mail

5 Alle zur zweifelsfreier Ergebnisfeststellung geeigneten Formen der Abstimmung sind zuldssig: z.B. Hand
heben, mindliche Kundgabe (Zuruf), Aufstehen von den Platzen, schriftliche Stimmabgabe, Stimmkarten usw.
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Ubermittelt wird."® Die Uberreichung bzw. Ubermittlung der schriftlichen Stimmabgabe
an die oder den Aufsichtsratsvorsitzenden, der diese in der Sitzung vorzeigt oder
vorliest, gilt als Teilnahme an der Beschlussfassung.

7.6. Aulierhalb von Sitzungen kénnen in Ausnahmefallen auf Anordnung der oder des

Aufsichtsratsvorsitzenden im Umlauf- oder Parallelverfahren Beschlussfassungen
des Aufsichtsrates auch durch mundliche, fernmudndliche (insbesondere per Telefon-
konferenz), schriftliche, durch Telefax, mittels elektronischer Kommunikation' oder
mittels einer Kombination der vorstehenden Kommunikationswege Ubermittelte
Stimmabgabe erfolgen. Ein Widerspruchsrecht gegen dieses Verfahren ist
ausgeschlossen. [Alternativ: ..., wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren
widerspricht.]'® Die so auRerhalb der Sitzung gefassten Beschliisse sowie der Grund
fur den Ausnahmefall werden in der Sitzungsniederschrift der darauffolgenden
Sitzung festgehalten.

7.7. Eine Beschlussfassung in der Sitzung kann auf Anordnung der bzw. des

Aufsichtsratsvorsitzenden mit einer Beschlussfassung auflerhalb der Sitzung
kombiniert werden (gemischte Beschlussfassung).?’ Ein Widerspruchsrecht gegen
diese gemischte Beschlussfassung ist ausgeschlossen.

7.8. Uber Gegenstande, die nicht mindestens eine Woche vor der Sitzung von der bzw.

dem Vorsitzenden angekiindigt worden sind, darf verhandelt und beschlossen
werden, wenn kein anwesendes Mitglied der Behandlung widerspricht und den
abwesenden Mitgliedern Gelegenheit gegeben wird, binnen einer von der bzw. dem
Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmten angemessenen Frist der Behandlung bzw.
Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Im Falle
des Widerspruchs gilt ein Beschluss zu diesem Gegenstand dann als nicht zustande
gekommen und der Gegenstand ist auf einer neu einzuberufenden Sitzung erneut zu
verhandeln. Wird ein Widerspruch nicht oder nicht fristgerecht erhoben, gilt die
Behandlung samtlicher Gegenstande als genehmigt.

7.9. Die bzw. der Vorsitzende entscheidet Uber die Zuziehung von Sachverstandigen und

Auskunftspersonen?' zur Beratung Uber einzelne Gegenstande der Tagesordnung.

7.10. Die Mitglieder der Geschaftsfuhrung nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil,

sofern die bzw. der Vorsitzende dies bestimmt.

19

20
21

5]

[sic] Vgl. § 13 Abs. 9 des Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).

Hinsichtlich der elektronischen Kommunikation sind geringere Anforderungen an die Individualisierbarkeit der
Teilnehmer als bei der schriftlichen Stimmabgabe nach § 13 Abs. 9 des Muster-Gesellschaftsvertrages
(Anlage 1) zu stellen, so dass Beschlussfassungen z.B. auch per E-Mail, Messenger-Diensten oder per
Online- Chat-Konferenzen mdglich sind. Datenschutzrechtliche Anforderungen und die Wahrung von
Geschaftsgeheimnissen sind bei der Wahl des Kommunikationsmittels zu beachten.

Zur angemessenen Sicherung des Einflusses des Bundes ist es angezeigt, dass je nach Zusammensetzung
des Aufsichtsrates ein Widerspruchsrecht gegen die Durchfiihrung von Umlauf- und Parallelverfahren besteht,
um so eine sachgerechte Debatte in einer Prasenzsitzung zu ermdglichen.

Vgl. § 13 Abs. 11 des Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).

Hierzu zahlen neben Beteiligungsreferenten bzw. Vertretern des Gesellschafters insbesondere Angestellte
der Gesellschaft, die Uber bestimmte Vorgange oder Einzelheiten aus ihrer Tatigkeit flir die Gesellschaft
berichten sollen oder durch die sich der Aufsichtsrat in sonstiger Weise eine Information zu einem bestimmten
Tagesordnungspunkt verspricht, insbesondere Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder herrschender oder
abhangiger Gesellschaften, Gewerkschaftsmitglieder und Berater des Unternehmens.
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Die bzw. der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung aus wichtigen Grinden
aufheben oder verlegen. Die bzw. der Vorsitzende ist ermachtigt, im Namen des
Aufsichtsrats die zur Durchfihrung der Beschlisse des Aufsichtsrats und seiner
Ausschusse erforderlichen Willenserklarungen abzugeben sowie Erklarungen flr den
Aufsichtsrat entgegenzunehmen. Urkunden und Bekanntmachungen des
Aufsichtsrats sind von der bzw. dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

Soweit das Gesetz, der Gesellschaftsvertrag oder diese Geschaftsordnung nichts
Anderes bestimmt, werden Beschlisse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses werden
Stimmenthaltungen nicht mitgezahlt. [Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat oder
einem seiner Ausschisse Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung
Uber denselben Gegenstand die bzw. der Aufsichtsratsvorsitzende bzw. der oder die
Vorsitzende des Ausschusses zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 AktG ist auch auf die
Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. Der Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter
steht die zweite Stimme nicht zu.]??

Hat ein Aufsichtsratsmitglied einen Interessenkonflikt dem Aufsichtsrat angezeigt, so
ist unverzuglich Uber die Behandlung dieses Interessenkonfliktes zu beraten und zu
entscheiden, wie hiermit umzugehen ist.

Ein Mitglied des Aufsichtsrates soll an der Beratung und Beschlussfassung eines
Tagesordnungspunktes nicht teilnehmen, wenn anzunehmen ist, dass dieses Mitglied
durch einen zu fassenden Beschluss des Aufsichtsrates einen personlichen Vortell
erlangen kénnte. Gleiches gilt, wenn ein Interessenkonflikt vorliegt.

Wesentliche und nicht nur voribergehende Interessenkonflikte sollen zur Beendigung
des Aufsichtsratsmandats des Aufsichtsratsmitglieds, z.B. durch Amtsniederlegung,
fuhren.

§8

Niederschriften liber Sitzungen und Beschliisse

Uber die Sitzungen des Aufsichtsrates ist unverziiglich eine Niederschrift anzufertigen,
die die bzw. der Vorsitzende unterzeichnet. Aus der Niederschrift sind mindestens Ort
und Tag der Sitzung, die Teilnehmenden, die Gegenstande der Tagesordnung, der
wesentliche Gang der Verhandlungen® sowie die Beschliisse des Aufsichtsrats
wiederzugeben. Eine wesentliche Unterlage fir einen getatigten Beschluss des
Aufsichtsrates ist der Niederschrift als Anlage beizufiigen, wenn diese nicht in der
Sitzungsvorbereitungsunterlage enthalten war. Uber auRerhalb einer Sitzung
gefasste Beschlusse des Aufsichtsrates ist ebenfalls eine Niederschrift anzufertigen;
die Information der Mitglieder des Aufsichtsrates ist sicherzustellen. Diese sind
zudem in der Niederschrift der darauffolgenden Sitzung des Aufsichtsrats
festzuhalten. Ein Versto? gegen die Satze 1 bis 4 macht einen Beschluss nicht

22 Bei Gesellschaften, die den Regeln des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen.

28 Der wesentliche Gang der Verhandlungen erfasst auch die dem Beschluss zugrundeliegenden tragenden
Erwagungen. Dies kann z.B. durch einen konkreten Verweis auf die einschlagige Passage der
Sitzungsunterlagen erfolgen.
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unwirksam. Jedem Mitglied des Aufsichtsrates ist eine Abschrift der Niederschrift
auszuhandigen, wobei die Unterzeichnung der Niederschrift auch mittels
elektronischer Medien mit einer qualifizierten elektronischen Signatur erfolgen kann.?*

Der Inhalt der Sitzungsniederschrift wird in der folgenden Aufsichtsratssitzung
festgestellt. [Option: Die Niederschrift Uber eine Sitzung gilt als genehmigt, wenn kein
Mitglied, das an der Sitzung teilgenommen hat, innerhalb einer Frist von zwei Wochen
seit Absendung der Niederschrift schriftlich, per Telefax oder in Textform
widersprochen hat.]

BeschlUsse des Aufsichtsrats kdnnen in der Sitzung im Wortlaut protokolliert und so-
gleich von der bzw. von dem Vorsitzenden als Teil der Niederschrift unterzeichnet
wer- den. Soweit Beschlisse in dieser Form protokolliert werden, ist ein Widerspruch
gegen die Niederschrift nur in der Sitzung moglich.

Die bzw. der Vorsitzende bestimmt die Protokollfiihrerin bzw. den Protokollfiihrer.

§9
Rechte und Pflichten

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben die gleichen Rechte und Pflichten.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse, das insbesondere
durch den Unternehmensgegenstand und den Unternehmenszweck gepragt ist,
verpflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen weder personliche Interessen
verfolgen noch Geschaftschancen, die dem Unternehmen zustehen, fir sich nutzen.
Es hat darauf zu achten, dass ihm fir die Wahrnehmung seines Mandats gentgend
Zeit zur Verfligung steht.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates nehmen die fur ihre Arbeit erforderlichen
FortbildungsmalRnahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei werden sie von der
Gesellschaft angemessen unterstitzt.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates legt die in seiner Person liegenden Interessen-
konflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei
Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschéaftspartnern entstehen
kénnen, dem Aufsichtsrat gegenuber unverziglich offen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist - vorbehaltlich den aus der Mandatsvereinbarung
sowie bei Angehdrigen des offentlichen Dienstes den aus den dienstrechtlichen
Pflichten resultierenden Berichtspflichten gegenliber dem entsendenden und dem
beteiligungsfihrenden Bundesministerium - verpflichtet, Stillschweigen Uber alle
vertraulichen Angelegenheiten und Geschéaftsgeheimnisse der Gesellschaft und ihrer
unmittelbaren oder mittelbaren Konzernunternehmen zu bewahren, die es in seiner
Eigenschaft als Mitglied erfahrt, und zwar Uber die Beendigung als
Aufsichtsratsmitglied hinaus. Bei Ablauf des Mandats sind alle Unterlagen an die
Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zuriickzugeben, soweit nicht
durch oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften (einschlief3lich des fir durch den Bund

24 \/gl. § 13 Abs. 13 des Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).
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entsandte oder auf seinen Vorschlag gewahlte Beamtinnen und Beamte geltenden
Dienstrechts) eine Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehen ist.?

Die bzw. der Vorsitzende hat Sachverstandige und Auskunftspersonen, die zu den
Sitzungen hinzugezogen werden, vor Sitzungsbeginn auf Stillschweigen Uber die
vertraulichen Angelegenheiten und Geschéaftsgeheimnisse der Gesellschaft zu
verpflichten.

Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkvertrage zwischen einem Mitglied
des Aufsichtsrats und der Gesellschaft sollen grundsatzlich nicht fir die Dauer des
Mandats sowie den Zeitraum von 24 Monaten nach Beendigung des Mandats
abgeschlossen werden.

Dem Aufsichtsrat soll in der Regel nicht angehoéren, wer die Altersgrenze im Sinne
von § 35i. V. m. § 235 SGB, VI. Buch, erreicht hat.

Der Aufsichtsrat Uberprift regelmafig, grundsatzlich alle zwei Jahre, die Qualitat und
Effizienz seiner Téatigkeit.

§ 10
Ausschisse?®

Der Aufsichtsrat [setzt in seiner konstituierenden Sitzung (vgl. § 5 Abs. 1 dieser
Geschaftsordnung) neben dem gemal § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz zu
bildenden Vermittlungsausschuss einen Prasidialausschuss (vgl. § 11 dieser
Geschaftsordnung) [sowie einen Prifungsausschuss (vgl. § 12 dieser
Geschaftsordnung)] ein. Er]?” kann aus seiner Mitte (weitere) fachlich qualifizierte
Ausschisse bestellen (Fachausschiisse). Richtet der Aufsichtsrat einen Ausschuss,
welchem die Behandlung von Vertrdgen mit Mitgliedern der Geschaftsfuhrung
zugewiesen ist, ein, hat diesem Ausschuss zwingend die oder der Vorsitzende des
Aufsichtsrates anzugehoéren.?

Die Ausschusse erflillen im Namen und in Vertretung des Aufsichtsrats die ihnen
durch das Gesetz, diese Geschaftsordnung und besondere Beschlisse des
Aufsichtsrates Ubertragenen Aufgaben.

Die Mitglieder der Ausschisse werden vom Aufsichtsrat fur die Zeit gewanhlt, fir die
sie zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt wurden. Sofern die bzw. der Vorsitzende
des Aufsichtsrats zum Mitglied eines Ausschusses berufen wird, fihrt sie bzw. er in
diesem den Vorsitz und hat ggf. das Zweitstimmrecht [dies gilt nicht flr den
Priifungsausschuss nach § 13 dieser Geschéaftsordnung?]. Im Ubrigen werden die
Ausschussvorsitzenden vom Aufsichtsrat bestellt.

25 Siehe FuBnote 71 zu § 23 des Muster-Gesellschaftsvertrages (Anlage 1). Gedachtnisprotokolle sind nicht
herauszugeben.

26 In Abhangigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten
des Unternehmens kann der Aufsichtsrat fachlich qualifizierte Ausschisse bilden, in denen bestimmte
Sachthemen behandelt werden. Auf Ziffern 6.1.5 und 6.1.6 des PCGK wird verwiesen.

27 Klammerzusatz nur bei Einrichtung der vorgesehenen Ausschiisse aufzunehmen.
28 Vqg|. Ziffer 6.1.3 PCGK.
29 \/gl. Ziffer 6.1.6 PCGK.
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Die bzw. der Ausschussvorsitzende kann Mitglieder des Aufsichtsrats, die dem
Ausschuss nicht angehoren, in beratender Funktion hinzuziehen.

Die fur den Aufsichtsrat im Gesetz, in der Satzung und in dieser Geschaftsordnung
getroffenen Regelungen (einschliellich der Regelungen zu Niederschriften Uber
Sitzungen und Beschlisse des Aufsichtsrats) gelten entsprechend fur die innere
Ordnung der Ausschisse, soweit nicht nachstehend zuldssige abweichende
Regelungen getroffen sind.

Mit Blick auf die von ihnen gegeniber dem Aufsichtsratsplenum abzugebenden
Beschlussempfehlungen®® sind die Ausschisse beschlussfahig, wenn alle Mitglieder
eingeladen sind und mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.
[§ 27 Abs. 3 und § 31 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz bleiben unbertihrt.]

Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmaRig an den Aufsichtsrat tiber
die Arbeit der Ausschusse.

Der Aufsichtsrat kann flr die von ihm eingerichteten Ausschiisse gesonderte
Geschaftsordnungen erlassen. Die Regelungen solcher Geschaftsordnungen in ihrer
jeweils geltenden Fassung gehen den Regelungen dieser Geschaftsordnung im Fall
von Widerspriichen vor.

[

§ 11
Prasidialausschuss

Der Prasidialausschuss®! unterstiitzt die bzw. den Vorsitzenden des Aufsichtsrats bei
der Wahrnehmung ihrer bzw. seiner Aufgaben. Weiter hat dieser die Aufgabe der
Vorbereitung und Unterbreitung von Beschlussempfehlungen an den Aufsichtsrat
betreffend Grundsatzentscheidungen, insbhesondere bei

a)  Abschluss, Anderung und Beendigung von Dienstvertragen mit Mitgliedern der
Geschéftsfuhrung und mit friiheren Mitgliedern der Geschéaftsfuhrung;

b)  erforderlicher Zustimmung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats in den
Fallen der §§ 114 und 115 AktG und zu sonstigen Rechtsgeschaften gegentber
einem Mitglied der Geschaftsfihrung geman § 112 AktG.

[Ferner entscheidet der Prasidialausschuss in Eilféllen nach § 3 Abs. 3 dieser
Geschéftsordnung.]?

Dem Prasidialausschuss gehdren die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats, ihre
oder seine Stellvertreterin bzw. ihr oder sein Stellvertreter und [zwei] weitere vom

30 Einzelnen Ausschilissen des Aufsichtsrats sollen grundsatzlich keine Aufgaben des Aufsichtsrats zur
endglltigen Erledigung Ubertragen werden. Vielmehr bleiben Beschlisse dem Plenum vorbehalten. Der
Ausschuss kann dazu eine Beschlussempfehlung abgeben. Auf Ziff. 6.1.7 PCGK und Tz. 44 der Richtlinien
wird verwiesen.

31 Die Regelung enthalt typische Aufgaben des Prasidialausschusses. Die Zuweisung weiterer Aufgaben ist
denkbar.

32 Sofern diese Regelung aufgenommen werden soll, ist ein Gleichlauf mit Regelung in § 3 Abs. 3 dieser Muster-
Geschaftsordnung fur den Aufsichtsrat (Anlage 2) sicherzustellen.
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Aufsichtsrat zu wahlende Mitglieder des Aufsichtsrats, darunter mindestens ein
Vertreter des Bundes, an.]

[

§ 12
Vermittlungsausschuss®?

Dem Vermittlungsausschuss obliegen die in § 27 Abs. 3i. V. m. § 31 Abs. 3 Satz 1
Mitbestimmungsgesetz bezeichneten Aufgaben.

Dem Vermittlungsausschuss gehdren gemal § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz die
bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats, ihre oder seine Stellvertreterin bzw. ihr oder
sein Stellvertreter und zwei weitere vom Aufsichtsrat gemall § 27 Abs.3
Mitbestimmungsgesetz zu wahlende Mitglieder des Aufsichtsrats an.]

[

§13
Prifungsausschuss3

Der Prifungsausschuss Uberwacht den Rechnungslegungsprozess, die Wirksamkeit
des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen
Revisionssystems sowie die Abschlussprifung, hier insbesondere die Auswahl und
die erforderliche Unabhangigkeit der Abschlusspriferin bzw. des Abschlussprifers,
die Erteilung des Prifungsauftrags an die Abschlusspriferin bzw. den
Abschlussprifer, die Bestimmung von Prufungsschwerpunkten, die Zusatzleistungen
und die Honorarvereinbarung.

Dem Prifungsausschuss gehoéren [3] Mitglieder an. An deren fachliche Qualifikation
sind besonders hohe Malstdbe zu legen, wobei ein Mitglied des
Prufungsausschusses Uber Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und
ein weiteres Mitglied Uber Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprifung
verflgen soll.

Mitglied des Prufungsausschusses kann nicht sein, wer in den letzten funf Jahren
Mitglied der Geschaftsfuhrung des Unternehmens war.

Die bzw. der Vorsitzende des Prifungsausschusses wird vom Aufsichtsrat gewahlt,
wobei weder die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein ehemaliges Mitglied
der Geschaftsfuhrung der Gesellschaft zur Wahl vorgeschlagen werden durfen.]

* % %

33 Bei Gesellschaften, die den Regeln des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen.

34 In Abhangigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten
des Unternehmens soll der Aufsichtsrat einen Priifungsausschuss einrichten. Auf Ziffer 6.1.6 des PCGK wird
verwiesen.
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Anlage 3
Muster einer Geschiftsordnung fiir die Geschaftsfiihrung von Gesellschaften mit
beschrankter Haftung

Geschiftsordnung
fur die Geschiftsfiihrung®

Die Gesellschafterversammlung’ der [...] GmbH (im Folgenden: ,Gesellschaft) hat am [...]
folgende Geschaftsordnung fir die Geschaftsfliihrung der Gesellschaft erlassen:

1.1.

§1

Aufgabenkreis und Rahmen der Geschaftsfiihrung

Die Mitglieder der Geschaftsfuhrung nehmen die Geschafte der Gesellschaft mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahr. Sie flhren die Geschéafte nach
MaRgabe des Gesetzes, des Gesellschaftsvertrages, dieser Geschaftsordnung, der
vom Gesellschafter [den Gesellschaftern] vorgegebenen Wirkungsziele? sowie der
Beschlisse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates. Sie sind an den
Unternehmenszweck und den Unternehmensgegenstand gebunden, welche das
wichtige Bundesinteresse widerspiegeln.

1.2. Die Geschaftsfuhrung richtet ihr unternehmerisches Handeln an dem Public

Corporate Governance Kodex des Bundes in seiner jeweils geltenden Fassung aus.
Die Geschaftsfuhrung tragt im Rahmen des Unternehmenszwecks und des
Unternehmensgegenstands fur eine nachhaltige Unternehmensfihrung Sorge und
strebt insbesondere die klimaneutrale Organisation der Verwaltungstatigkeit der
Gesellschaft an.®

1.3. Die Geschaftsfihrung gewahrleistet eine gleichstellungsférdernde, tolerante und

diskriminierungsfreie Kultur in der Gesellschaft.

Textpassagen in eckigen Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Platzhalter handelt,
optionale Formulierungsvorschlage fiir Regelungen, die zusatzlich vereinbart werden kdnnen oder nur
bestimmte Fallkonstellationen betreffen, oder Vorschlage fiir Regelungen, die ggf. durch andere geeignete
Regelungen ersetzt werden kdnnen. Kurze Erlauterungen dazu sind jeweils in einer FulRnote angemerkt.
Runde Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Klarstellungen handelt, Optionen bzw.
Vorschlage, aus denen in Abhangigkeit von den gegebenen Umsténden die passende Option ausgewahit
werden kann.

Die Kompetenz zum Erlass einer Geschaftsordnung flr die Mitglieder der Geschéaftsfihrung kann dem
Aufsichtsrat zugewiesen werden. Hier ist ein Gleichlauf mit § 6 Abs. 1 des Muster-Gesellschaftsvertrages
(Anlage 1) herzustellen.

Wirkungsziele i.S.v. Tz. 53 der Richtlinien fir eine aktive Beteiligungsfiilhrung bei Unternehmen mit
Bundesbeteiligung (,Richtlinien®).

Siehe Ziffer 5.5 PCGK sowie § 15 Absatz 3 Bundes-KlimaschutzG.
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§ 2

Organisation der Geschiftsfilhrung und Geschaftsverteilung

Die Mitglieder der Geschaftsfihrung [sind gleichberechtigt4 und] tragen fir die
gesamte Geschaftsfihrung gemeinschaftlich die Verantwortung, auch wenn
einzelnen Mitgliedern bestimmte Aufgabenbereiche zugewiesen sind.

Durch die Verteilung der Geschéafte auf die Mitglieder der Geschéftsfuhrung wird die
gemeinsame Verantwortung aller Geschaftsfuhrer fur die gesamte Geschaftsfuhrung
nicht berthrt. Den Mitgliedern der Geschaftsfihrung obliegt insoweit eine allgemeine
Aufsichtspflicht, der sie gewohnlich dadurch gentgen, dass sie sich gegenseitig
laufend Uber wesentliche Tatigkeiten und Vorkommnisse in ihrem Bereich
unterrichten und dass sie bei schwerwiegenden Bedenken beziglich einer
Angelegenheit in einem anderen Bereich, die innerhalb der Geschaftsfliihrung nicht
behoben werden koénnen, die Angelegenheit der Gesellschafterversammlung
[und/oder dem Aufsichtsrat] in Textform zur Kenntnis bringen.

Es besteht grundsatzlich Gesamtvertretungsbefugnis nach §5 Abs.2 des
Gesellschaftsvertrages. Von der Maoglichkeit zur Erteilung von
Einzelvertretungsbefugnis soll nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht werden, etwa
zur Sicherstellung der Handlungsfahigkeit im Falle einer langeren Abwesenheit
wegen Krankheit oder Elternzeit des einzigen weiteren Geschaftsfiihrers. Wenn in
Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages
Einzelvertretungsbefugnis besteht, hat das handelnde Mitglied der Geschaftsflihrung
das 4-Augen-Prinzip dadurch zu wahren, dass es sich mit der fur die geplante
GeschéaftsfuhrungsmalRnahme  fachlich  zustdndigen Leitung der nachsten
Flhrungsebene zuvor abstimmt. [Ist nur ein Geschéaftsfihrer bestellt, soll die
Gesellschafterversammlung [unverziglich] mindestens ein weiteres Mitglied der
Geschaftsfiihrung bestellen.]*

Aufgabengebiet und Geschéaftsbereich der einzelnen Mitglieder der Geschaftsfuhrung
und ihre Vertretung untereinander sowie Organisation und Geschéaftsverteilung
innerhalb der Gesellschaft ergeben sich aus dem Organisations- und
Geschéftsverteilungsplan. Der Organisations- und Geschaftsverteilungsplan wird von
der Gesamtgeschéftsfiihrung erstellt und von der Gesellschafterversammlung nach
vorheriger Befassung durch den Aufsichtsrat beschlossen; das gilt auch fir
Anderungen dieses Planes.

4 Alternativregelungen: Benennung einer Vorsitzenden bzw. eines Vorsitzenden / einer Sprecherin bzw. eines
Sprechers der Geschaftsfuhrung.

42 Diese Regelung entspricht § 5.3. des Gesellschaftsvertrags; nur in Ausnahmefallen soll dieser Zusatz nicht
verwendet werden, da die Geschaftsflihrung grundsatzlich aus zwei Mitgliedern bestehen soll.
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[
§3

Vorsitzende bzw. Vorsitzender [Sprecherin bzw. Sprecher] der Geschaftsfiihrung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

Die Gesellschafterversammlung kann [unter Mitwirkung des Aufsichtsrats] ein
Mitglied der Geschaftsfuhrung zur bzw. zum Vorsitzenden [zur Sprecherin bzw. zum
Sprecher] der Geschaftsfliihrung bestellen und abberufen.®

Der bzw. dem Vorsitzenden [Der Sprecherin bzw. dem Sprecher] der
Geschéftsfuhrung obliegt die Federfihrung im mandlichen und schriftlichen Verkehr
mit den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat.

Ist von der Gesellschafterversammlung [dem Aufsichtsrat] ein Mitglied der
Geschaftsfuhrung zur bzw. zum Vorsitzenden [zur Sprecherin bzw. zum Sprecher]
der Geschaftsfliihrung ernannt worden, so hat diese bzw. dieser das Recht und die
Pflicht, auf die Durchfihrung der fur die Geschaftsfliihrung festgelegten Ablaufe und
Mafgaben sowie auf eine einheitliche Ausrichtung der Geschaftsfihrung auf die von
der Gesellschafterversammlung verabschiedeten Ziele und die Finanz- und
Unternehmensplanungen hinzuwirken. Die gemeinschaftliche Verantwortung der
Geschéftsfuhrung nach § 2 Abs. 1 dieser Geschaftsordnung bleibt hiervon unberthrt.

Ist die bzw. der Vorsitzende [die Sprecherin bzw. der Sprecher] der Geschaftsfiihrung
verhindert, wird sie bzw. er von dem dienstaltesten Mitglied der Geschaftsfuhrung
vertreten. Haben mehrere Mitglieder der Geschéftsfihrung dasselbe Dienstalter,
tibernimmt die Vertretungsfunktion die bzw. der an Lebensjahren Altere.

[Alle Presseveroffentlichungen und sonstigen Verlautbarungen der Gesellschaft
gegenlber den Medien sind, sofern die bzw. der Vorsitzende [die Sprecherin bzw.
der Sprecher] solche Erklarungen nicht selbst abgibt, vorher mit ihr bzw. ihm
abzustimmen.]]

§4

Information und Zustandigkeit der gesamten Geschaftsfiihrung

Die Mitglieder der Geschéaftsfuhrung unterrichten sich gegenseitig Uber wichtige
Vorgange innerhalb ihrer Geschéftsbereiche. [Die Unterrichtung erfolgt
(taglich/wochentlich/  monatlich), soweit die Vorgadnge nicht eine schnellere
Unterrichtung erfordern.]

Angelegenheiten grundsatzlicher Art oder von wesentlicher finanzieller Bedeutung
sowie Meinungsverschiedenheiten zwischen mehreren im Einzelfall zustandigen
Mitgliedern der Geschéftsfihrung sind von allen Mitgliedern der Geschaftsfihrung
(Gesamtgeschaftsfuhrung) im Rahmen einer Geschéftsfihrersitzung zu entscheiden.

Die Gesamtgeschaftsfihrung entscheidet weiter in allen Angelegenheiten, in denen
nach den gesetzlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags

5 Abhangig von Gesellschaft und der gesetzlichen Kompetenzzuordnung bzw. der gesellschaftsvertraglichen
Ausgestaltung kann auch eine Zustandigkeit des Aufsichtsrats zu begriinden sein.
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oder dieser Geschaftsordnung eine Beschlussfassung durch die gesamte
Geschéftsfiihrung vorgeschrieben ist, insbesondere (iber:®

a) die Aufstellung und Verabschiedung der Finanz- und Unternehmensplanung
(bestehend aus [...])

b) die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft
sowie die Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts;

c) die Einberufung der Gesellschafterversammlung und die Vorschlage zur
Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung;

d) die Berichte an den Aufsichtsrat entsprechend § 90 AktG sowie die sonstige
Unterrichtung des Aufsichtsrats;

e) die Geschafte, Mallnahmen und Handlungen, zu deren Vornahme die
Geschaftsfihrung aufgrund Gesetzes, Gesellschaftsvertrag oder
Gesellschafterbeschluss der Zustimmung der Gesellschafterversammiung
und/oder des Aufsichtsrats bedarf;

f) alle Angelegenheiten, die der Geschaftsfuhrung durch ein Mitglied der
Geschéftsfuhrung zur Beschlussfassung vorgelegt werden;

g) Vorschlage zu Anderungen dieser Geschaftsordnung und des
Geschaftsverteilungsplans;

h) [...]. [ggf. zu erganzen]
§5

Einberufung und Leitung der Geschiftsfilhrungssitzungen, Beschlussfahigkeit

5.1.

5.2.

5.3.

Ist eine Vorsitzende bzw. ein Vorsitzender [eine Sprecherin bzw. ein Sprecher] der
Geschéftsfiuihrung bestellt, so beruft sie bzw. er die Gesamtgeschaftsfliihrung ein und
leitet die Sitzungen.®

Jedes Geschéftsfuhrungsmitglied ist berechtigt zu verlangen, dass Gegenstande auf
die Tagesordnung gesetzt werden, Uber die es eine Beschlussfassung
herbeizufliihren wiinscht.

Die Einberufung erfolgt in Textform oder fernmindlich gegeniber samtlichen
Mitgliedern der Geschaftsfuhrung. In der Einberufung sind Ort und Zeit der Sitzung
sowie die Gegenstande der Tagesordnung mitzuteilen. Auf die Mdglichkeit der
Teilnahme per Video- oder Telefonkonferenz sowie der Beschlussfassung auf3erhalb
von Sitzungen ist in der Einberufung hinzuweisen. Die Einberufung soll nicht spater
als drei Tage vor der Sitzung erfolgen.

6

Liste der Geschafte der Gesamtgeschéftsfiihrung kann erweitert werden. Insbesondere kann eine Wertgrenze

zur ndheren Bestimmung der wesentlichen finanziellen Bedeutung aufgenommen werden.

Die konkrete Formulierung von §4 Abs.3 lit.a) ist in Abgleich mit §8 Abs.1 des Muster-

Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zu wahlen. Die Angabe der Planungselemente (z.B. Geschafts- bzw.
Wirtschaftsplan, Personalplan/Ubersicht tiber die Personalentwicklung) obliegt den Gesellschaftern.

8 Wenn keine Vorsitzende bzw. kein Vorsitzender/keine Sprecherin bzw. kein Sprecher bestellt werden soll, ist
die Regelung wie folgt zu formulieren: ,Die Einberufung und Leitung der Sitzungen erfolgt durch das an
Dienstjahren alteste Mitglied der Geschéaftsflihrung®.
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5.4. Die bzw. der Vorsitzende [die Sprecherin bzw. der Sprecher] kann bestimmen, wer

auller den Mitgliedern der Geschéaftsfihrung an den Sitzungen teilnimmt oder die
Teilnahme auf die Mitglieder der Geschéaftsflinrung zu beschréanken.®

5.5. Die Gesamtgeschaftsfuhrung ist beschlussfahig, wenn [samtliche/mindestens die

6.1.

Mehrheit der] Mitglieder der Geschaftsfihrung an der Beschlussfassung teilnehmen.

§6

Beschlussfassung und Protokoll

Die = Gesamtgeschaftsfihrung fasst ihre Beschlisse grundsatzlich in
gemeinschaftlichen  Sitzungen.  Sofern  keine  zwingenden  gesetzlichen
Bestimmungen entgegenstehen, gelten per Video- und/oder Telefonkonferenz
zugeschaltete Mitglieder als in der Sitzung anwesend. Auf Anordnung der oder des
Vorsitzenden [der Sprecherin oder des Sprechers] kénnen Sitzungen per Video-
und/oder Telefonkonferenz abgehalten werden. Aul3erhalb von Sitzungen kénnen in
Ausnahmefallen auf Anordnung der oder des Vorsitzenden [der Sprecherin oder des
Sprechers] im Umlauf- oder Parallelverfahren Beschlussfassungen auch durch
mundliche, fernmundliche (insbesondere per Telefonkonferenz), schriftliche, durch
Telefax, mittels elektronischer Kommunikation'® oder mittels einer Kombination der
vorstehenden Kommunikationswege erfolgen. Ein Widerspruchsrecht gegen diese
Verfahren ist ausgeschlossen. Eine Beschlussfassung in der Sitzung kann auf
Anordnung der bzw. des Vorsitzenden [der Sprecherin oder des Sprechers] mit einer
Beschlussfassung auferhalb einer Sitzung kombiniert werden. Auch hiergegen ist ein
Widerspruchsrecht ausgeschlossen.

6.2. Soweit nicht durch Gesetz, in dem Gesellschaftsvertrag oder nachfolgend in dieser

Geschéaftsordnung etwas anderes bestimmt ist, entscheiden die Mitglieder der
Geschéftsfiihrung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.!" Bei der Feststellung
des Abstimmungsergebnisses werden Stimmenthaltungen nicht mitgezahlt. [Soweit
gesetzlich zulassig, zahlt bei Stimmgleichheit die Stimme der Vorsitzenden bzw. des
Vorsitzenden [der Sprecherin bzw. des Sprechers] der Geschaftsfiihrung doppelt.]'?
Kommt eine Entscheidung nicht zustande, ist die Angelegenheit der
Gesellschafterversammlung zur Entscheidung vorzulegen.

6.3. Die Entscheidungen sind in einer Niederschrift festzuhalten. [Ist eine Vorsitzende bzw.

ein Vorsitzender [eine Sprecherin bzw. ein Sprecher] der Geschaftsfihrung bestellt,
bestimmt diese bzw. dieser eine Protokollfihrerin bzw. einen Protokollfihrer;

Soweit eine Vorsitzende bzw. ein Vorsitzender/eine Sprecherin bzw. ein Sprecher nicht vorgesehen sind, kann
die Regelung gestrichen werden. Alternativ. kann die Kompetenz ausdricklich auf die
Gesamtgeschaftsflihrung Ubergeleitet werden.

Hinsichtlich der elektronischen Kommunikation sind Beschlussfassungen per E-Mail, per SMS oder per
Online-Chat-Konferenzen mdglich. Datenschutzrechtliche Anforderungen und die Wahrung von
Geschéaftsgeheimnissen sind bei der Wahl des Kommunikationsmittels zu beachten.

Nur erforderlich, wenn in dem Gesellschaftsvertrag mehr als zwei Geschaftsfiihrer vorgesehen sind.

Nur aufnehmen, wenn eine Vorsitzende bzw. ein Vorsitzender/eine Sprecherin bzw. ein Sprecher der
Geschaftsfihrung bestellt ist. Achtung: Bei paritatisch mitbestimmter GmbH kein Stichentscheidsrecht, wenn
die Geschéaftsfuhrung nur aus zwei Mitgliedern besteht.

Wenn die Geschaftsordnung durch den Aufsichtsrat erlassen wird oder entsprechende
Zustimmungsvorbehalte bestehen, kann auch eine Vorlage an den Aufsichtsrat in Betracht kommen.
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ansonsten erfolgt dies durch das an Dienstjahren, hilfsweise Lebensjahren, alteste
Mitglied der Geschéftsfiihrung.]™

§7

Compliance und Risikomanagement

7.1.  Die Geschaftsfihrung hat fur die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der
unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die
Konzernunternehmen hin  (Compliance). Die GeschaftsfUhrung sorgt flr
angemessene, an der Risikolage der Gesellschaft ausgerichtete MalRnahmen
(Compliance-Management-System). Dies umfasst auch MalRnhahmen zur
Korruptionspravention, insbesondere die Umsetzung und Einhaltung der Richtlinie
der Bundesregierung zur Korruptionspravention in der Bundesverwaltung in der
jeweils geltenden Fassung ' und zum Hinweisgeberschutz nach
Hinweisgeberschutzgesetz [Die Geschaftsfihrung richtet eine fir Compliance
zustandige Stelle ein. Die fur Compliance zustandige Stelle ist unmittelbar der
Geschaftsfiihrung unterstellt.]'®

7.2. Die Geschéaftsfihrung fuhrt regelmaRig eine Prifung der Risikosituation und der
Wirksamkeit der getroffenen Malinahmen durch.

7.3. Die Geschaftsfihrung sorgt fir angemessene und wirksame Kontrollsysteme,
insbesondere ein Risikomanagementsystem und Risikocontrolling im Unternehmen
[und implementiert ein internes Kontrollsystem]'’.

§8

Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat

8.1.  Geschaftsfuhrung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle der Gesellschaft
vertrauensvoll zusammen.

8.2. Die Geschéftsfihrung bereitet fur die Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner
Ausschisse die zu behandelnden Sachverhalte und Gegenstdnde vor. Die
Beschlussvorlagen sollen alle erforderlichen entscheidungsermdglichenden
Informationen enthalten. Die Geschaftsfuhrung leitet dem Aufsichtsrat die fur die
Sitzungen des Aufsichtsrats bzw. des Ausschusses erforderlichen Unterlagen,
Berichte und Informationen fruhzeitig, spatestens vierzehn Tage vor der jeweiligen

4 Wenn keine Sprecherin bzw. kein Sprecher bestellt werden soll, sollte eine entsprechende Festlegung fiir die
Geschéftsfuhrersitzung erfolgen (z.B. entsprechend dem 2. HS).

5 Auf den Hinweis auf die Richtlinie zur Korruptionspravention (2. HS.) kann verzichtet werden, wenn die
Gesellschaft nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallt.

16 Nach GroRe und Risikolage der Gesellschaft ist im Einzelfall zu entscheiden, ob eine
gesonderte Stelle fur Compliance in der Gesellschaft eingerichtet werden soll. Sofern eine solche
Stelle eingerichtet wird, soll diese unmittelbar der Geschéaftsflihrung unterstellt sein, vgl. Ziffer 5.1.2
PCGK.

7 Die Implementierung eines internen Kontrollsystems ist abhangig von der Grolie des
Unternehmens und den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Regelung ist nur aufzunehmen,
soweit ein vollstandiges internes Kontrollsystem eingerichtet wird. Ein rechnungslegungsbezogenes
internes Kontrollsystem ist immer einzurichten, um den Anforderungen an den Jahresabschluss, den
Lagebericht und der Abschlussprifung gerecht zu werden.
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Sitzung zu. '® In Eilfallen sind die erforderlichen Unterlagen, Berichte und
Informationen spatestens eine Woche vor der jeweiligen Sitzung zur Verfigung zu
stellen, sofern der Aufsichtsratsvorsitzende bzw. der zustandige Ausschuss nicht eine
andere Frist bestimmt.

Die Mitglieder der Geschaftsfuhrung nehmen dann an den Sitzungen des
Aufsichtsrates und seiner Ausschisse teil, sofern der Aufsichtsrat oder der
Ausschuss dies verlangt.

Die Geschaftsfuhrung entwickelt auf Grundlage von Unternehmensgegenstand,
Unternehmenszweck und den von der Gesellschafterversammlung vorgegebenen
Wirkungszielen die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die
Geschaftsfuhrung bindet den Aufsichtsrat fortlaufend in die Entwicklung ein; der
Aufsichtsrat berat die Geschaftsflinrung hierbei. Die Geschaftsflihrung erértert zudem
in regelmafigen Abstanden den Stand der Strategieumsetzung mit dem Aufsichtsrat.

Die Geschaftsfuhrung berat fortlaufend mit dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrats
Uber die Strategie, die Geschaftsentwicklung, die Risikolage, das Risikomanagement
und die Compliance der Gesellschaft.

Die Geschéftsfuhrung und der Aufsichtsrat verdffentlichen jahrlich einen Corporate
Governance Bericht. In dem Corporate Governance Bericht werden neben der
Erklarung zur Anwendung des Public Corporate Governance Kodex im Sinne des
§ 21 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages auch Aussagen (i) zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft, (ii) zu der Entwicklung des Anteils
an Frauen in Fudhrungspositionen in der Geschaftsfuhrung, den beiden
nachgelagerten Flhrungsebenen und im Aufsichtsrat, (iii)) zu der gewahrten
Vergutung jedes Mitglieds der Geschéftsfuhrung im jeweiligen Berichtsjahr
(einschlieRlich monetarer und nichtmonetarer Nebenleistungen, Zulagen und
ahnlicher Zahlungen, Verglitungen und/oder Aufwandsentschadigungen fir im
Interesse des Unternehmens wahrgenommene Mandate in Uberwachungsorganen
anderer Unternehmen sowie in Zusammenhang mit der Tatigkeit als Mitglied der
Geschéftsfuhrung stehende Provisionen und &hnliche Leistungen Dritter)
individualisiert, aufgegliedert nach den jeweiligen Vergltungskomponenten und unter
Namensnennung in allgemein verstandlicher Form sowie (iv) zu der Vergltung jedes
Mitglieds des Aufsichtsrats individualisiert und aufgegliedert nach den einzelnen
Bestandteilen in allgemein verstandlicher Form dargestellt. '® Bei Mitgliedern der
Geschéaftsfuhrung werden auch Leistungen angegeben, die dem Mitglied bzw.
friheren Mitglied der Geschaftsflihrung fur den Fall der Beendigung seiner Tatigkeit
zugesagt oder im Laufe des Geschéftsjahrs gewahrt worden sind. Ein Verweis auf
andere verdffentlichte Unternehmensinformationen ist hierbei maoglich. Die

8 Die Berichte haben den Grundsatzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen, d.h.,
dass es sich um eine gute Praxis von Geschéftsleitern handeln muss, die der effizienten Uberwachung durch
den Aufsichtsrat dient. Die Berichte sind klar zu gliedern und haben ubersichtlich, vollstdndig sowie sachlich
zutreffend zu sein.

19 Die Offenlegung betrifft in Bezug auf die Geschéaftsfiihrung beispielsweise Fixvergiitung (Grundvergiitung),
Nebenleistungen, variable Vergltung, Zulagen, Altersvorsorge und Mandatsvergitungen und in Bezug auf
den Aufsichtsrat Jahresfestvergiitung und Sitzungsgelder (vgl. § 14 des Musters-Gesellschaftsvertrages
(Anlage 1)).
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Veroffentlichung des Corporate Governance Berichts erfolgt nach MalRgabe von § 24
des Gesellschaftsvertrages auf der Internetseite der Gesellschaft und im
Bundesanzeiger.

§9

Finanz- und Unternehmensplanung

Die Geschaftsfuhrung hat der Gesellschafterversammlung die folgenden Finanz- und
Unternehmensplanungen fir die Gesellschaft bis spatestens [...] Monate vor Beginn
des Geschéftsjahres zur Zustimmung vorzulegen:?°

a) Jahresplanung: Geschafts- bzw. Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Investitionsplan
und Finanzplan etc.) sowie eine Ubersicht Uber die Personalentwicklung fir das
kommende Geschéftsjahr (mit monatlicher Aufgliederung);

b)  Mittelfristplanung: Erfolgs-, Investitions- und Finanzierungsvorschau fir das
Planjahr und mindestens [zwei?'] darauffolgende Geschaftsjahre;

c) Strategieplanung (Programm zur Umsetzung der Unternehmensziele) fir die
auf das kommende Geschéftsjahr folgenden vier Geschéftsjahre.

Die in §9 Abs.1 dieser Geschaftsordnung genannten Finanz- und
Unternehmensplanungen werden in  einer gemeinsamen  Sitzung der
Geschaftsfuhrung mit dem Aufsichtsrat besprochen und mit einem Beschluss des
Aufsichtsrats der Gesellschafterversammlung zur Zustimmung vorgelegt.

Vorhaben, zu deren Finanzierung im Finanzplan Haushaltsmittel von
Gesellschafterinnen und/oder Gesellschaftern vorgesehen sind, durfen erst
begonnen werden, wenn diese Mittel eingegangen sind oder der rechtzeitige Eingang
gegenuber der Gesellschaft sichergestellt ist. Dies gilt sinngemal auch flir Vorhaben,
deren Finanzierung mit einer Burgschaft von Gesellschafterinnen und/oder
Gesellschaftern gesichert werden soll.

Ergibt sich im Laufe des Geschaftsjahres, dass die Finanz- und
Unternehmensplanung voraussichtlich nicht eingehalten werden kann, sind die
Abweichungen in einem Nachtrag zur Finanz- und Unternehmensplanung dem
Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zwecks Zustimmung vorzulegen.
Die Zustimmungspflicht gilt bei Planabweichungen von mehr als 10 % Uber dem
jeweiligen Einzelansatz. Dies gilt auch fir Abweichungen auf Ebene von
Unternehmen, an denen die Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist.

Bei einheitlicher Leitung (Gber verbundene Unternehmen 22 umfasst die
Unternehmensplanung auch diese Unternehmen.

§ 10

20 Die Regelung enthalt einen exemplarischen Vorschlag fir die Unternehmensplanung. Die konkrete
Formulierung und damit die Angaben der Planungselemente sind mit den Regelungen im Gesellschaftsvertrag
(vgl. § 8 Abs. 1 lit. a) des Muster-Gesellschaftsvertrags (Anlage 1) sowie § 4 Abs. 3 dieser Muster-
Geschaftsordnung (Anlage 3) abzustimmen und obliegt den Gesellschaftern.

21

Konsistenz mit Bemessungszeitraum in Zielvereinbarung fur GF sicherzustellen.

22 \erbundene Unternehmen sind Konzernunternehmen im Sinne von Fufnote 26 zu § 9 des Muster-
Gesellschaftsvertrages (Anlage 1).
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Unterrichtung des Aufsichtsrates [und der Gesellschafter]

Die Geschaftsfuhrung informiert den Aufsichtsrat regelmalig, rechtzeitig und
umfassend uber alle fur das Unternehmen relevanten Fragen der Strategien, der
Planung, der Geschaftsentwicklung, der Wirtschaftlichkeit, der Risikolage, des
Risikomanagements, der Risikofriherkennung und der Compliance sowie uber
Geschéafte von besonderer Bedeutung fur die Wirtschaftlichkeit oder Liquiditat des
Unternehmens und fir das Unternehmen bedeutende Veranderungen des
wirtschaftlichen Umfelds (Regelberichterstattung). Inhalt und Turnus der
Regelberichterstattung entsprechen § 90 AktG. Die Regelberichterstattung hat in
Textform zu erfolgen.

Der bzw. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates ist auRerdem unverziglich bei
wichtigen Anlassen zu berichten. Wichtiger Anlass ist auch ein der Geschéaftsfihrung
bekannt gewordener geschaftlicher Vorgang bei einem Konzernunternehmen, der
erheblichen Einfluss auch auf die Lage der Gesellschaft selbst haben kann.

Die Geschéaftsfuhrung hat den Aufsichtsratsmitgliedern jeweils innerhalb von vier
Wochen nach Ablauf des Quartals [oder Halbjahres] einen Bericht Uber die
Entwicklung des Geschaftsverlaufs im Vergleich zur Planung vorzulegen und gréfiere
Abweichungen zu erlautern.

[Die Berichte gemal § 10 Abs. 1 dieser Geschaftsordnung sind zugleich in Textform
dem (an die) Gesellschafter zu GUbermitteln??]

§ 11
Zustimmungsbediirftige Geschafte

Neben den im Gesellschaftsvertrag aufgefihrten Geschaften bedirfen der
Zustimmung des Aufsichtsrates?*:

a) [Der Abschluss, die Anderung und die Aufhebung von Vertragen mit besonderer
Bedeutung?®?® sowie jeglicher Vertrdge, welche eine Leistungspflicht der
Gesellschaft Uber die Vertragslaufzeit von mehr als [...] EUR begrinden oder
die eine Kindigungsfrist von mehr als einem Jahr vorsehen,

b) der Erwerb und Verdulerung von Vermogensgegenstanden mit einem
Verkehrswert von mehr als [...] EUR im Einzelfall,

c) die Anlegung von Barmitteln in anderer Form als in Fest- oder Termingeldern,

28 Formulierung muss in Ubereinstimmung mit den Festlegungen in § 7 des Muster-Gesellschaftsvertrages
(Anlage 1) gewahlt werden.

24 Soweit weitere Zustimmungsvorbehalte der Gesellschafterversammlung vorgesehen werden sollen, ist die
Klausel entsprechend zu erganzen. Ebenso ist die Verankerung der Zustimmungsvorbehalte im
Gesellschaftsvertrag oder der Geschéaftsordnung auszutarieren. So bietet es sich an, im Voraus erteilte
Zustimmungen fur bestimmte Geschéafte von Aufsichtsrat und ggf. Gesellschafterversammlung hier in eigenen
Absatzen zu konkretisieren (siehe Fulinote 11 zu § 6 Abs. 2 im Muster-Gesellschaftsvertrag (Anlage 1) sowie
§ 3 Abs. 2 in der Muster-Geschaftsordnung des Aufsichtsrates (Anlage 2).

24a \Weitere Konkretisierung ist erforderlich.
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d) Rechtsgeschéafte, an denen Aufsichtsratsmitglieder personlich oder als
Vertreterin bzw. Vertreter einer Handelsgesellschaft bzw. einer juristischen
Person des o6ffentlichen Rechts wirtschaftlich beteiligt sind,

e) die Einstellung von Arbeithnehmerinnen bzw. Arbeithnehmern mit einer
Gesamtvergutung von jahrlich mehr als [...] EUR brutto,

f) die Gewahrung von Spenden, Schenkungen und sonstigen Zuwendungen von
mehr als [...] EUR im Einzelfall.]*®

11.2. Die Wertgrenzen/Zeitdauer fur die in § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages

genannten Geschafte und MaRnahmen werden wie folgt festgesetzt: [...]?°

11.3. Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss jederzeit weitere Geschafte und Mallnahmen

von seiner Zustimmung abhangig machen.

11.4. Vorlagen der Geschaftsfliihrung fir die Gesellschafterversammlung sind vorher dem

Aufsichtsrat zur Stellungnahme zuzuleiten.

§12
Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung von Konzernunternehmen

12.1. Die Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung von Konzernunternehmen

richtet sich nach § 9 des Gesellschaftsvertrages.

12.2. Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat kdnnen bei Zustimmungs-

vorbehalten nach § 8 Abs. 1, 2 und 3 des Gesellschaftsvertrages regeln, dass diese
fur alle oder einzelne Konzernunternehmen gelten sollen. Soweit nicht ausdrtcklich
etwas anderes bestimmt ist, gelten die Zustimmungsvorbehalte nach § 8 Abs. 1, 2
und 3 des Gesellschaftsvertrages [fiir Konzernunternehmen ohne Aufsichtsrat]?’ [fiir
alle Konzernunternehmen]?® [nur fir die Gesellschaft [...]]%°.

12.3. Die Geschéaftsfiuhrung soll  sicherstellen, dass die Einhaltung der

Zustimmungsvorbehalte nach § 12 Abs. 2 dieser Geschaftsordnung bei samtlichen
Geschéaften oder MalRnahmen auf Ebene des Konzernunternehmens bzw., soweit
mehr als ein Konzernunternehmen besteht, der Konzernunternehmen?® beachtet wird,
soweit gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Insbesondere soll die

25

26

27

28

29

30

Die in der eckigen Klammer genannten Geschéafte und MalRnahmen sind lediglich als Beispiele fir eine
erweiterte Zustandigkeit des Aufsichtsrats zu verstehen.

Die im Gesellschaftsvertrag aufgenommenen Zustimmungsvorbehalten, die einer festzulegenden Wertgrenze
bedirfen (vgl. § 8 Abs. 1 des Muster-Gesellschaftsvertrags (Anlage 1)), sind hier aufzufiihren und fiir die
einzelnen Geschafte und MaRnahmen ist dann eine Wertgrenze festzulegen.

Bei Konzernunternehmen ohne Aufsichtsrat ist die Gesellschafterversammlung das Kontrollorgan des
Konzernunternehmens. In diesem Fall sollte sichergestellt werden, dass samtliche Zustimmungsvorbehalte
dem Aufsichtsrat (oder ggf. der Gesellschafterversammlung) der Muttergesellschaft zugewiesen werden.
Variante flr eine zentrale Konzernsteuerung: Durch die Erstreckung der Zustimmungsvorbehalte auf
samtliche Konzernunternehmen wird eine zentralere Steuerung der Konzernunternehmen ermdoglicht.
Rechtliche Grenzen der Durchsetzbarkeit sind zu beachten (vgl. § 12 Abs. 3 dieser Muster-Geschéaftsordnung
fur die Geschaftsfihrung (Anlage 3)).

Variante fir eine dezentrale Konzernsteuerung: Gelten die Zustimmungsvorbehalte nicht grundsatzlich fir
Konzernunternehmen, muss eine entsprechende Einbindung im Einzelfall nach Satz 1 bestimmt werden.

Die rechtliche Moglichkeit zur Durchsetzung entsprechender konzernweiter Zustimmungsvorbehalte ist
abhangig von der Rechtsform und der Ausgestaltung der Tochtergesellschaft. Insbesondere bei einer
Aktiengesellschaft als Tochtergesellschaften sind die Einflussnahmemdglichkeiten begrenzt.
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Geschéftsfiihrung sicherstellen, dass die Gesellschaftsvertrage  der
Konzernunternehmen entsprechend ausgestaltet sind und/oder entsprechende
Geschaftsordnungen fiir die Geschéftsfiihrung erlassen werden. !

Die Geschaftsfiihrung hat weiter dafir Sorge zu tragen, dass eine entsprechende
Information des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft
im Hinblick auf die Geschéafte des Konzernunternehmens gewahrleistet ist.

§13
Mitwirkung bei der Gesellschafterversammliung

Die Geschéaftsfuhrung beruft die Gesellschafterversammlung unter Angabe der
Tagesordnung und Ubersendung der erforderlichen Unterlagen mit einer Frist von
mindestens zwei Wochen [per Brief und zusatzlich per E-Mail/ausschliellich per E-
Mail] ein. In Eilfallen ist eine Verklrzung der Einberufungsfrist nach Satz 1 zulassig.
In der Tagesordnung sollen die zu behandelnden Punkte moglichst genau bezeichnet
werden.

Die Gesellschafterversammlung soll mindestens einmal jahrlich einberufen werden;
davon soll die ordentliche Gesellschafterversammlung in den ersten acht Monaten
des Geschéftsjahres stattfinden. Eine auferordentliche Gesellschafterversammlung
muss auf Verlangen einer Gesellschafterin bzw. eines Gesellschafters einberufen
werden. Ferner kann jedes Mitglied der Geschaftsfliihrung eine aullerordentliche
Gesellschafterversammlung einberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft
erforderlich ist®2.

Die Mitglieder der Geschéaftsfuhrung nehmen an den Sitzungen der
Gesellschafterversammlung teil, sofern die Gesellschafterversammlung im Einzelfall
keine abweichende Regelung trifft bzw. die Beschlussfassung auflerhalb einer
Sitzung erfolgt.

Die Geschaftsfihrung hat die Beschlisse der Gesellschafterversammlung
vorzubereiten und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und des
Gesellschaftsvertrages auszufuhren.

§14
Abwesenheit der Mitglieder der Geschaftsfiihrung

Die Mitglieder der Geschéftsfiuhrung stimmen Dienstreisen und Urlaub kollegial
miteinander ab. Sie teilen der bzw. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates Urlaub von
mehr als [finf] Tagen rechtzeitig mit.

[Dienstreisen in das Ausland von mehr als [fliinf] Tagen bedirfen einer vorherigen
Information an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates.]

Ist ein Mitglied der Geschaftsfuhrung aus anderen Grinden an der
ordnungsgemaflen Wahrnehmung der Geschafte nicht nur voriibergehend gehindert,

31 Gegebenenfalls kommt auch der Abschluss eines Beherrschungsvertrags als Mittel der Einflussnahme in
Betracht.

32 Vgl. § 15 Abs. 3 Muster-Gesellschaftsvertrags (Anlage 1): ,Ferner kann jedes Mitglied der Geschéftsfiihrung
sowie der Aufsichtsrat eine auRerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen, wenn es im Interesse
der Gesellschaft erforderlich ist.”
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ist dies der bzw. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates und der
Gesellschafterversammlung unverziglich mitzuteilen. Soweit sich eine Vertretung
nicht aus dem Organisations- und Geschaftsverteilungsplan ergibt, ist die
Gesamtgeschaftsflihrung flr das Ressort des nicht nur voribergehend gehinderten
Mitglieds der Geschaftsfihrung zustandig, bis das Ressort einen oder mehreren
Mitgliedern zugeordnet ist.

§15
Interessenkonflikte, Wettbewerbsverbot, Nebentatigkeiten, Altersgrenze

Die Mitglieder der Geschaftsfihrung sind dem Unternehmensgegenstand und dem
Unternehmenszweck, die das wichtige Bundesinteresse widerspiegeln, und dem
daraus abgeleiteten Unternehmensinteresse verpflichtet. Kein Mitglied der
Geschéftsfiuhrung darf bei seinen Entscheidungen persénliche Interessen verfolgen
und Geschaftschancen, die der Gesellschaft zustehen, flr sich nutzen.

Jedes Mitglied der Geschaftsfiihrung muss Interessenkonflikte ** unverziiglich der
Gesellschafterversammlung und dem Aufsichtsrat offenlegen und die anderen
Mitglieder der Geschaftsfuhrung daruber informieren, dass und zu welchem
Gegenstand ein Interessenkonflikt vorliegt und dass der Interessenkonflikt der
Gesellschafterversammlung und dem Aufsichtsrat offengelegt worden ist. Alle
Geschafte zwischen der Gesellschaft einerseits und den Mitgliedern der Geschafts-
fuhrung sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persénlich nahestehenden
Unternehmungen andererseits haben branchenublichen Standards zu entsprechen.

Die Ubernahme von Nebentéatigkeiten, insbesondere von Aufsichtsratsmandaten bei
anderen Unternehmen 3% | bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats/
der Gesellschafterversammlung.3®

Der Geschaftsfuhrung soll nicht angehéren, wer die gesetzliche Altersgrenze im
Sinne von § 35i. V. m. § 235 SGB, VI. Buch erreicht hat.

* % %

33 Bestimmte unternehmensspezifische Konstellationen konnen unter Beachtung des PCGK aufgenommen
werden.

3 Eine Ausnahme gilt im Fall des Ziff. 5.4.4 S. 2 PCGK.
35 Ein Gleichlauf mit den Regelungen im Anstellungsvertrag Geschéftsfiihrer (Anlage 4) ist sicherzustellen.
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Anlage 4
Formulierungshilfe Anstellungsvertrag Geschaftsfuhrer/innen

*

Anstellungsvertrag Geschiftsfiihrer’

Zwischen

vertreten durch die Gesellschafterversammlung/den Aufsichtsrat?3,
diese/dieser vertreten durch ........................
— im Folgenden ,Gesellschaft* genannt —
und
Frau/Hermn...................ol Ort) oo
— im Folgenden ,Geschéaftsfuhrer” genannt —

wird folgender Vertrag geschlossen:

Praambel

Der Geschéftsfuhrer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung/des Aufsichtsrates
vom ... [Datum des Bestellungsbeschlusses] mit Wirkung zum ... [Datum des
Wirksamwerdens des Bestellungsbeschlusses] fur die Dauer von ... [Zeitraum der
Bestellung]* Jahren bis zum ... [Enddatum] als Geschéaftsfiihrer der Gesellschaft bestellt
worden. Die Bestellung kann jederzeit [bei der paritatisch mitbestimmten GmbH: aus
wichtigem Grund] widerrufen werden. Fir sein Anstellungsverhaltnis gilt der vorliegende
Anstellungsvertrag:

*  Textpassagen in eckigen Klammern enthalten entweder Formulierungsvorschlage fur Regelungen, die nur
bestimmte Fallkonstellationen betreffen, oder Vorschlage fiir Regelungen, die ggf. durch andere geeignete
Regelungen ersetzt werden kdnnen. Kurze Erlauterungen dazu sind jeweils in einer Funote angemerkt.
Runde Klammern enthalten Optionen bzw. Vorschlage, aus denen in Abhangigkeit von den gegebenen
Umstanden die passende Option ausgewahlt werden kann.

" Aus Griinden der Lesbarkeit wird in diesem Muster-Anstellungsvertrag das generische Maskulinum
verwendet. Eine Benachteiligung im Sinne von § 1 AGG, gleich welcher Art, ist damit nicht intendiert. Sofern
es sich bei der anzustellenden Person um eine Geschaftsfihrerin handelt, soll der Vertragstext entsprechend
angepasst werden.

2 Hinsichtlich der gewéhlten Formulierung gilt fortlaufend in diesem Dokument: Die Zusténdigkeit (Aufsichtsrat
oder Gesellschafterversammlung) bestimmt sich nach dem Gesellschaftsvertrag. Im Ubrigen gelten die
gesetzlichen Bestimmungen: Bei Gesellschaften ohne Aufsichtsrat/Aufsichtsrat nach
Drittelbeteiligungsgesetz/fakultativem Aufsichtsrat ist die Gesellschafterversammlung zustandig. Bei
Gesellschaften, die den Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes unterliegen, ist der Aufsichtsrat zustandig.

3 Siehe § 6 Absatz 3 des Muster-Gesellschaftsvertrags (Anlage 1) sowie FuRnote 12 dazu.

4 Der Geschéftsfiihrer soll fiir einen Zeitraum von hochstens fiinf Jahren je Bestellperiode bestellt werden. Bei
Erstbestellung soll die Bestelldauer auf héchsten drei Jahre beschrankt sein (vgl. 5.2.4 PCGK).
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§ 1 Aufgaben und Pflichten

Der Geschaftsfihrer fluhrt die Geschafte nach Mallgabe dieses Vertrages, der
gesetzlichen Bestimmungen, des Gesellschaftsvertrages, der Beschlisse der
Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates, des jeweils gultigen
Organisations- und Geschaftsverteilungsplanes, der Geschéaftsordnung fur die
Geschéftsfuhrung und des Aufsichtsrates sowie der Grundsatze des Public Corporate
Governance Kodex des Bundes (,PCGK®)® in seiner jeweils giiltigen Fassung.®
Grundsatzlich ist von einer gemeinsamen Vertretung mit den/dem weiteren
Geschaftsfuhrer/-n  auszugehen. Unbeschadet der Gesamtverantwortung der
Geschaftsfuhrung umfasst das Aufgabengebiet des Geschéaftsfihrers die
selbststandige und eigenverantwortliche Leitung des entsprechend der
Geschéaftsordnung erstellten Organisations- und Geschéftsverteilungsplans und der
darin fUr die Geschéaftsfuhrung aufgeflihrten Unternehmensbereiche.

Der Geschéftsfuhrer vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aufergerichtlich in allen
Angelegenheiten, die ihm nach diesem Anstellungsvertrag oder sonst durch die
Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.

Dem Geschéftsfihrer wird grundsatzlich Gesamtvertretungsmacht eingerdumt.” In
Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages und der
Geschaftsordnung der Geschaftsfuhrung kann dem Geschaftsfuhrer
Einzelvertretungsmacht eingeraumt werden.®

Der Geschaftsfuhrer wird im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit weder fur sich noch
fur andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder
annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewahren. Geschenke und
Leistungen Diritter, insbesondere von Geschéaftspartnern der Gesellschaft, die im
Zusammenhang mit der Tatigkeit als Geschaftsfuhrer stehen, durfen nur mit
Genehmigung  der Gesellschafterversammlung/des Aufsichtsrates angenommen
werden. Von einer stillschweigenden Zustimmung ist auszugehen, soweit es sich um
ein im allgemeinen Geschaftsverkehr gebrauchliches Gelegenheitsgeschenk bis zu
einem Gegenwert von [25 EUR] je Einzelfall handelt und die Nichtannahme als VerstolR
gegen die Regeln des gesellschaftlichen Umgangs oder der Hoflichkeit gewertet
wirde, sofern der Gesamtbetrag solcher Geschenke nicht mehr als [250] EUR pro Jahr
Ubersteigt.®

Im Falle eines Interessenkonflikts ist dieser gegenuber [der Gesellschafter-

Dem Geschéftsfuhrer wird eine aktuelle Version des PCGK ausgehandigt.
Soweit der PCGK anwendbar ist.

Gem. § 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft mindestens zwei Geschaftsfihrer. Die
Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder der Geschéaftsfihrung gemeinsam oder durch ein Mitglied der
Geschaftsfihrung gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Fur den Fall, dass die Geschéaftsfiihrung nur
Uber ein Mitglied verfigt, vertritt dieses die Gesellschaft allein, bis ein weiteres Mitglied der Geschaftsfiihrung
bestellt ist.

Vgl. §5.4. des Gesellschaftsvertrags und § 2.3. der Geschéaftsordnung der Geschéftsfiuhrung: Von der
Méoglichkeit zur Erteilung von Einzelvertretungsbefugnis soll nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht werden,
etwa zur Sicherstellung der Handlungsfahigkeit im Falle einer Iangeren Abwesenheit wegen Krankheit oder
Elternzeit des einzigen weiteren Geschéaftsfuhrers.

9 Bei der Festlegung der Wertgrenzen sind die spezifischen Gegebenheiten der Gesellschaft zu
beriicksichtigen.
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versammlung (und) dem Aufsichtsrat] unverziiglich offenzulegen '° .Die Ubrigen
Mitglieder der Geschéftsfiihrung sind hierliber unverziiglich zu informieren.

Der Geschéftsfuhrer hat eine Kopie des PCGK erhalten.

§ 2 Arbeitsort und -zeit, Nebentitigkeit

Der Geschéftsfuhrer erbringt seine Leistungen grundsatzlich am Sitz der Gesellschaft.

Mit der in § 5 dieses Vertrages geregelten Vergutung ist die gesamte vertragsmafig
durch den Geschéftsfuhrer zu leistende Tatigkeit abgegolten.

Der Geschéftsfuhrer wird seine Arbeitskraft ausschlieRlich der Gesellschaft widmen.
Jede anderweitige Tétigkeit im beruflichen Bereich, insbesondere auch die Ubernahme
eines Mandats in einem Uberwachungsorgan, bedarf der vorherigen [schriftlichen]
Zustimmung der Gesellschafterversammlung/des Aufsichtsrates der Gesellschaft [in
Textform] . Der Zustimmung bedarf es nicht im Fall von internen Mandaten in
Uberwachungsorganen von Konzernunternehmen. Auf Wunsch des Aufsichtsrates/der
Gesellschafterversammlung tUbernimmt der Geschéaftsfihrer Aufsichtsrats-positionen
oder ahnliche Funktionen bei anderen Gesellschaften sowie ehrenamtliche Funktionen
bei Verbanden oder Berufsvereinigungen, in denen die Gesellschaft Mitglied ist.

§ 3 Wettbewerbsverbot

Wahrend der Dauer des Anstellungsvertrages darf der Geschaftsflihrer ohne vorherige
schriftiche Zustimmung der Gesellschafterversammlung/des Aufsichtsrates weder
selbststandig noch unselbststandig oder auf andere Weise fur eine andere Gesellschaft
tatig werden, die direkt oder indirekt mit der Gesellschaft oder einem mit der
Gesellschaft verbundenen Unternehmen in Wettbewerb steht oder die umfangreiche
geschéftliche Beziehungen entweder mit der Gesellschaft oder mit einem mit der
Gesellschaft verbundenen Unternehmen unterhalt. Entsprechend § 2 Absatz 3 dieses
Vertrages bedarf jede Nebentatigkeit, gleichgliltig ob entgeltlich oder unentgeltlich,
einschliellich der Ausubung von Pflichten als Mitglied eines Aufsichtsrates oder
Beirates, der vorherigen Zustimmung.

Wahrend der Dauer des Anstellungsvertrages ist es dem Geschéaftsfuhrer untersagt,
eine im Wettbewerb beziehungsweise in umfangreichen geschéaftlichen Beziehungen
stehende Gesellschaft gem. Absatz 1 Satz 1 zu errichten, zu erwerben oder sich direkt
oder indirekt an einer solchen mafigeblich zu beteiligen. Von einer maf3geblichen
Beteiligung ist insbesondere dann auszugehen, wenn der Geschéftsfuhrer mit [5 %/10
%125 %) oder mehr des stimmberechtigten Kapitals beteiligt ist. Gleiches gilt fur dem
Geschéftsflihrer nahestehende Personen, hiervon sind insbesondere dessen Kinder,
Ehegatte/Lebenspartner und Eltern umfasst. Bestehende Beteiligungen im Sinne
dieses Absatzes sind der Gesellschafterversammlung/dem Aufsichtsrat anzuzeigen.

10

1"

Sofern es sich bei dem Aufsichtsrat nicht um das Bestellungsorgan handelt, ist der Interessenkonflikt auch
dem Aufsichtsrat gegenuber offenzulegen, vgl. 5.4.3 PCGK.

Es empfiehlt sich, die Textform zu wahlen.
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Fir jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsverbot hat der
Geschaftsfuhrer eine Vertragsstrafe in Hohe von einem Bruttomonatsgehalt im Sinne
von § 6 Absatz 1 dieses Vertrages zu zahlen. Im Falle eines Dauerverstof3es (hierunter
wird insbesondere die kapitalmaRige Beteiligung an einem Wettbewerbsunternehmen
oder die Eingehung eines Dauerschuldverhaltnisses im Sinne eines Arbeits-, Dienst-,
Handels- vertreter- oder Beratungsverhaltnisses verstanden) gilt die Vertragsstrafe fur
jeden angefangenen Zeitraum von einem Monat als neu verwirkt. Mehrere
Zuwiderhandlungen fuhren unabhangig voneinander zur Verwirkung von jeweils einer
Vertragsstrafe, gegebenenfalls auch mehrfach innerhalb eines Monats bis zu einer
Hoéhe von [sechs] Bruttomonatsgehaltern. Mehrere einzelne Zuwiderhandlungen im
Rahmen einer Dauerverletzung sind hingegen von der fir diese Dauerverletzung
verwirkten Vertragsstrafe mit umfasst. Im Fall vorsatzlich begangener
Zuwiderhandlungen ist die Einrede des  Fortsetzungszusammenhangs
ausgeschlossen. Ferner ist die Gesellschaft abweichend von § 340 Absatz 1 BGB
berechtigt, Anspriche auf zukinftige Unterlassung und Schadensersatz kumulativ
geltend zu machen.?

§ 4 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot'

[Der Inhalt des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots richtet sich nach den
Regelungen der Anlage 1 zum Anstellungsvertrag Geschaftsflihrer.]

oder

[Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart.]

§ 5 Vergiitung

Der Geschéftsflhrer erhalt fir seine Tatigkeit ein festes Jahresgehalt von brutto [...]
EUR (in Worten: ... EUR), das nach Abzug der gesetzlichen Abgaben in zwolf gleichen
Raten jeweils am Monatsende gezahlt wird.

Optional: Daruber hinaus erhadlt der Geschéftsfuhrer eine erfolgs- und
leistungsabhangige variable Vergutung auf der Grundlage quantitativer und qualitativer
Zielsetzungen, die Bestandteil einer jeweils rechtzeitig vor Beginn eines
Geschéftsjahres vom Aufsichtsrat zu treffenden schriftlichen Zielvereinbarung mit dem
Geschaftsfiihrer sind.'® Die variable Vergitung ist auch auf die stetige und
wirtschaftliche Verfolgung des wichtigen Bundesinteresses ausgerichtet und
bericksichtigt die personliche Leistung des Geschéaftsflhrers. Sie setzt sich aus den
folgenden zwei Komponenten zusammen'®:

2 Bei der  kumulativen Geltendmachung  eines  Schadensersatzanspruchs  und eines
Unterlassungsanspruchs ist davon auszugehen, dass der Schadensersatzanspruch fiir eine bereits
verwirkte Pflichtverletzung entsteht, der Unterlassungsanspruch gegen zukiinftige Pflichtverletzungen
gerichtet ist.

3 Siehe Anlage 1 zum Anstellungsvertrag Geschéftsfiihrer. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot
erscheint nur in speziellen Ausnahmeféllen geboten, wenn dies z.B. aus Sicherheitsaspekten oder wegen
Reputationsrisiken erforderlich sein sollte.

[sic] Hinsichtlich der Modalitaten wird auf die konkrete Zielvereinbarung fur die Geschaftsfihrung verwiesen.

Einzelheiten zur konkreten Ausgestaltung sind der Handreichung fir Zielvereinbarungen mit
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(a) kurzfristige Komponente (jahrliche Ziele)
(b) langfristige Komponente (mehrjahrige Ziele).

Darlber hinaus ist die Hohe der variablen Vergitung abhangig von dem in der
jeweiligen Beurteilungsperiode erreichten Zielerreichungsgrad, der vom Aufsichtsrat
anhand der jeweiligen als Anlage zu diesem Vertrag zu nehmenden Zielvereinbarung
festzustellen ist, sowie von einer ggf. vereinbarten Begrenzung. Dabei betragt fur die
kurzfristige Komponente die variable Vergltung bei 100 % Zielerreichung [...] EUR (in
Worten: ... EUR). [Die hochstmdgliche variable Vergutung wird bei der kurzfristigen
Komponente auf (...) % Zielerreichung begrenzt.] Fur die langfristige Komponente
betragt die variable Vergutung bei 100 % Zielerreichung [...] EUR (in Worten:
...EUR)". [Die hochstmogliche variable Vergitung wird bei der langfristigen
Komponente'® auf (...) % Zielerreichung begrenzt.] Die Auszahlung der kurzfristigen
Komponente erfolgt in einer Summe fiir die zurlickliegende Zielvereinbarungs- bzw.
Beurteilungsperiode bis zum Ablauf des auf die Feststellung des Jahres folgenden
Monats.” Die Auszahlung der langfristigen Komponente erfolgt jeweils fir die
zurlickliegende Zielvereinbarungs- bzw. Beurteilungsperiode friihestens mit
Feststellung des letzten Jahresabschlusses innerhalb des Bemessungszeitraums bis
zum Ablauf des drauf folgenden Monats in einer Summe.?°

Verschlechtern sich die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Gesellschaft in wesentlichem
MaRe (z.B. negative Eigenkapitalrendite, konkrete Existenzgefahrdung durch
fortwahrende Auszahlung der Vergltung oder Rickgriff auf das Stammkapital der
Gesellschaft zur Auszahlung der Vergitung), sodass die Weitergewahrung der
Vergutung fur die Gesellschaft unbillig ware, kann die Gesellschaft die Vergutung des
Geschéftsfiihrers in angemessener Hohe (voriibergehend) herabsetzen?', wenn der
Geschaftsfuhrer aufgrund seiner Treuepflichten gegentber der Gesellschaft einer

solchen Herabsetzung zuzustimmen verpflichtet ist.?

Fur das Ein®- und Austrittsiahr werden die vorstehend geregelten
Vergutungsbestandteile (Festvergiutung sowie samtliche Tantiemenzahlungen)
zeitanteilig gezahlt. Sie werden ferner anteilig um Zeiten gekurzt, in denen dieser
Geschéftsfuhreranstellungsvertrag ruht.

Einkiinfte aus Amtern, die im Interesse oder im Auftrag der Gesellschaft innerhalb des
Konzerns Ubernommen wurden, sind an die Gesellschaft abzufihren. Bei der
Ubernahme von Mandaten in Uberwachungsorganen von Unternehmen aufRerhalb des
Konzerns entscheidet die Gesellschafterversammlung/der Aufsichtsrat®*, ob und

20

21

22

23

24

Geschéftsleitungen in Bundesunternehmen zu entnehmen.

Einzelheiten zur konkreten Ausgestaltung sind der Handreichung fir Zielvereinbarungen mit
Geschéftsleitungen in Bundesunternehmen zu entnehmen

Gemal 5.3.2. PCGK soll eine mehrjahrige Bemessungsgrundlage zugrunde gelegt werden.

Bei Gesellschaften die Zuwendungen erhalten, sind variable Vergltungsbestandteile grundsatzlich
unzulassig.

Hierzu soll folgendes Beispiel aufgezeigt werden: fiir den Bemessungszeitraum 2021 — 2023, nach
Feststellung des Jahresabschlusses fiir das Jahr 2023 in 2024.

Hinsichtlich des Umfangs der Herabsetzung werden sdmtliche Umsténde des Einzelfalles, insbes. Art und
Umfang der Tatigkeit, Art, GroRe und Leistungsfahigkeit der Gesellschaft einerseits sowie Alter, Ausbildung,
Berufserfahrung und Fahigkeiten des Geschaftsfihrers andererseits zu berlicksichtigen sein.

Hierzu sollte die Gesellschafterversammlung/der Aufsichtsrat die Kriterien, die zu einer Herabsetzung gefiihrt
haben, méglichst prazise dokumentieren

Fir das Eintrittsjahr wird in der Praxis haufig eine feste variable Vergutung festgelegt, sodass die vertraglich
vereinbarte variable Verglitung erst mit dem ersten vollstandigen Geschaftsjahr wirksam wird.

Grundséatzlich besteht auch die Maoglichkeit, die Entscheidung einem Ausschuss des Aufsichtsrates zu
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inwieweit die daflr gewahrte Vergutung an die Gesellschaft abzufiihren ist.

Soweit (Neben-)Leistungen steuerpflichtige Bezlige darstellen, tragt der
Geschaftsfuhrer grundsatzlich die darauf entfallenden Steuern, auch wenn diese nicht
im  Lohnsteuerabzugsverfahren berlcksichtigt werden sollten oder wenn
Lohnsteuerbetrage nachzuentrichten sind.

[Die Parteien gehen grundsatzlich von der Sozialversicherungspflicht des
Geschéaftsfuhrers in der gesetzlichen Rentenversicherung aus. Solange eine
rechtskraftige Entscheidung uber die Befreiung von der gesetzlichen Renten-
versicherungspflicht der Deutschen Rentenversicherung Bund nicht vorliegt, entrichtet
die Gesellschaft die Beitrage zur Rentenversicherung in der nach dem Gesetz
bestimmten Hohe®. Der Arbeitnehmeranteil wird dabei von dem Geschaftsfiihrer
ordnungsgemal einbehalten. Sofern ein rechtskraftiger Befreiungsbescheid vorgelegt
wird, wird ein Antrag auf Erstattung von zu Unrecht gezahlten Beitragen bei der
zustandigen Einzugsstelle durch die Gesellschaft gestellt.]

Die gewahrte Vergltung fur die Ubernahme der Geschéaftsfiihrung wird veréffentlicht.
Zum einen erstellt die Gesellschaft den jahrlichen Corporate Governance Bericht sowie
weitere zur Veroffentlichung bestimmte Unternehmensberichte. Zum anderen wird die
gewahrte Vergitung gegenuber dem beteiligungsfiihrenden Bundesministerium
offengelegt. Dies ermdglicht es dem Bund seinen Auskunfts- und
Rechenschaftspflichten gegenliber dem Deutschen Bundestag und gegeniiber dem
Bundesrechnungshof als auch dem Transparenzinteresse der Offentlichkeit
entsprechen zu kdnnen.

Die Offenlegung der gewahrten Vergutung erfolgt fur das jeweilige Berichtsjahr
individualisiert unter Nennung des Namens jedes Mitglieds der Geschaftsfuhrung. Zu
den Vergutungskomponenten gehéren neben der Fixvergutung (Grundvergttung)
insbesondere auch Informationen Gber monetare und nichtmonetéare Nebenleistungen,
Zulagen und ahnliche Zahlungen, Vergitungen und/oder Aufwandsentschadigungen
fir im Interesse der Gesellschaft wahrgenommene Mandate in Uberwachungsorganen
anderer Unternehmen sowie in Zusammenhang mit der Téatigkeit als Mitglied der
Geschéftsfuhrung stehende Provisionen und ahnliche Leistungen Dritter.

Das beteiligungsfuhrende Bundesministerium ist insbesondere zu Zwecken der
Erteilung von Auskinften und der Erstellung von Berichten gegenliber dem Deutschen
Bundestag und dem Bundesrechnungshof sowie zur Erstellung von Rechenschafts-
und Transparenzberichten wie beispielsweise dem Beteiligungsbericht des Bundes
berechtigt, die hierflr erforderlichen Informationen an das Bundesministerium der
Finanzen weiterzugeben.

Der Geschéftsflhrer verzichtet auf die Anwendung der Regelung in § 286 Absatz 4
HGB.

Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung kénnen der beigefligten ,Information
zum Datenschutz nach Art. 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)*
entnommen werden.

Ubertragen.

25 Die Entrichtung der Beitrage ist bei der Ausgestaltung und Hohe der betrieblichen Altersversorgung zu

beachten und einzukalkulieren.
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§ 6 Kiirzung variabler Vergiitung (Malus-Klausel),
Riickzahlung variabler Vergiitung (Claw-Back Klausel)
Die Gewahrung der variablen Vergutung — sowohl der kurzfristigen als auch der
langfristigen Komponente — unterliegt der Malus- und Clawback-Regelung geman den
nachfolgenden Absatzen.

Im Fall einer schwerwiegenden Verletzung der Sorgfaltspflichten des Geschaftsfuhrers
gemall § 43 GmbHG kann die Gesellschaft nach Malkgabe der nachfolgenden
Regelungen Anspriche des Geschéaftsfuhrers auf Gewahrung einer noch nicht
ausgezahlten kurzfristigen oder langfristigen variablen Vergitung unabhangig von
einer etwaigen sich ergebenden Zielerreichung des Geschaftsfihrers nach pflicht-
gemalem Ermessen fur das oder fUr die Geschéaftsjahre reduzieren oder bis auf null
kirzen, in dem/in denen die Pflichtverletzung erfolgt ist (,Malus-Regelung®). Eine
schwerwiegende Pflichtverletzung im Sinne dieser Regelung liegt vor, wenn die
Pflichtverletzung des Geschéaftsfuhrers einen wichtigen Grund zur auferordentlichen
Kindigung dieses Geschaftsflihreranstellungsvertrags gemal § 626 Absatz 1 BGB
durch die Gesellschaft darstellt. Das pflichtgemalie Ermessen der Gesellschaft bezieht
sich dabei sowohl auf die Frage, ob von dieser Malus-Regelung Gebrauch gemacht
wird, als auch auf die Frage der Héhe einer etwaigen Kirzung variabler Vergitung. Im
Rahmen ihrer Entscheidung ist die Gesellschaft stets durch den
VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz gebunden.

Ebenso kann die Gesellschaft unter den Voraussetzungen gemal Absatz 2 eine
bereits an den Geschéaftsfuhrer ausgezahlte kurzfristige oder langfristige variable
Vergutung nach MalRRgabe der nachfolgenden Regelungen von dem Geschaftsflihrer
nach pflichtgemalRem Ermessen fur das oder fur die Geschaftsjahre teilweise oder
vollstéandig zurlckfordern, in dem/in denen die Pflichtverletzung erfolgt ist (,Clawback-
Regelung®). Das Recht der Gesellschaft zur Ruckforderung variabler Verglitung nach
diesem Absatz erlischt drei Jahre nach dem Ende des Bemessungszeitraums, fur
welchen die jeweilige variable Vergutung gewahrt wurde.

Darlber hinaus hat der Geschéftsfuihrer eine bereits gewahrte kurzfristige und/oder
langfristige variable Vergltung an die Gesellschaft zurlickzugewahren, wenn riick-
wirkend Sachverhalte auftreten/bekanntwerden (hierunter zahlen insbesondere die
externe Lohnsteuer- oder Sozialversicherungsprifung), die sich unmittelbar auf eine
konkrete jahresspezifische Kennziffer der Zielvereinbarung/en auswirken und bei
deren Kenntnis bzw. korrekter Berechnung unter Berlcksichtigung der Sachverhalte
die variable Vergutung nicht oder nicht in der erfolgten Hohe ausgezahlt worden ware.
Die Hohe der Ruckforderung richtet sich in diesem Fall nach der Differenz zwischen
der bereits ausgezahlten variablen Vergitung und dem Betrag, der dem
Geschéftsfuhrer nach abschlieRender Kenntnis der Sach- und Rechtslage tatsachlich
zustehen wurde. Das Recht der Gesellschaft zur Ruckforderung variabler Vergutung
nach diesem Absatz erlischt drei Jahre nach dem Ende des Bemessungszeitraums, flr
welchen die jeweilige variable Vergltung gewahrt wurde.

Fordert der Aufsichtsrat von dem Geschéftsfuhrer auf Grundlage der Clawback-
Regelung variable Vergutung zurtck, legt der Aufsichtsrat den Zeitrahmen und den
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Rickzahlungsplan nach billigem Ermessen fest, wobei eine angemessene Laufzeit und
ggf. Teilzahlungen unter Bericksichtigung bestehender Hartefalle gewahrt werden.

§ 7 Sonstige Leistungen

[Die Gesellschaft schliet zugunsten des Geschéaftsfihrers flr die Dauer des
Anstellungsvertrages eine Unfallversicherung fur berufliche Unfalle mit den
Deckungssummen wie folgt ab: [...] EUR fir den Invaliditatsfall und [...] EUR fur den
Todesfall. Die Obliegenheiten aus dem Versicherungsvertrag sind zur Wahrung von
Ansprichen einzuhalten.]

Umzugskosten aus Anlass dieses Anstellungsvertrages sowie Reisekosten werden
nach den jeweils geltenden Bestimmungen fir Beamte der Besoldungsgruppe [...]
(Besoldungsgruppe angeben) erstattet.

oder in Ausnahmeféllen

Umzugskosten aus Anlass dieses Anstellungsvertrages werden grundsatzlich auf
Nachweis —entsprechend den internen Regelungen der Gesellschaft und nach
vorheriger Zustimmung des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung/des
Vorsitzenden des Aufsichtsrates unter Berlicksichtigung von drei im Vorhinein
einzuholenden Angeboten — bis zu einem Gesamtbetrag in Héhe von maximal [...]
EUR (in Worten: ... EUR) von der Gesellschaft getragen, soweit diese angemessen
sind. Die Beauftragung erfolgt durch die Gesellschaft.

Reise- und Bewirtungskosten sowie sonstige Auslagen werden grundsatzlich auf
Nachweis - entsprechend den internen Regelungen der Gesellschaft - erstattet, soweit
diese angemessen sind und steuerliche Héchstsatze nicht Gberschritten werden.

[Optional: Der Geschaftsfuhrer erhalt fur die Dauer des Vertrages einen
angemessenen Dienstwagen?’ bis zu einem Brutto-Listenpreis von max. [...] EUR
(Angabe von Hochstwerten fur den Dienstwagen, die in angemessenem Verhaltnis zur
Bedeutung der Gesellschaft bzw. des jeweiligen Amtes stehen soll) mit einer auf das
dienstlich notwendige Mald begrenzten Zusatzausstattung und einer maximalen
monatlichen Leasing-/Mietrate von unter [...] EUR (in Worten ... EUR) netto zzgl.
MwSt. zur dienstlichen und privaten Nutzung. Der Leasingvertrag wird mit einer
Laufleistung von ... km pro Jahr geschlossen. Der Dienstwagen darf auch fur Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte genutzt werden. [alternativ kbnnen auch
Kosten fiir OPNV, (E-)Fahrrader, Car-Sharing-Optionen oder fiir 8hnliche Leistungen
bis zur entsprechenden Grenze als Sonderleistungen aufgenommen werden] Der
geldwerte Vorteil der Privatnutzung ist von dem Geschéftsfiihrer zu versteuern.]?®

27

28

[sic] Fir einen Dienstwagen muss ein sachlicher Bedarf bestehen und dieser Sachbezug muss angemessen
sein. Gemal PCGK muss jeder Vergltungsbestandteil inklusive den Nebenleistungen bzw. Sachbeziigen fir
sich in Umfang und Héhe angemessen sein. Soweit es sich bei dem Unternehmen um einen Institutionellen
Zuwendungsempfanger des Bundes handelt, richtet sich die Nutzung von Dienstwagen nach den Richtlinien
fur die Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen in der Bundesverwaltung (DKfzR).

Es obliegt der Gesellschaft zu entscheiden, ob sie dem Geschaftsfihrer die aufgefihrten Leistungen
gewahren mochte.
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(4a) [Optional: Wird bei dem Geschéaftsfuhrer eine dauerhafte Dienstunfahigkeit gem. § 11

®)

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

Absatz 7 dieses Vertrages festgestellt, ist der Dienstwagen an die Gesellschaft her-
auszugeben. Die Herausgabe hat mit Ablauf des Monats zu erfolgen, in welchem dem
Geschaftsfuhrer das Ergebnis des medizinischen Sachverstandigengutachtens
zugestellt wurde.]

Die Gesellschaft gewahrt keine sonstigen Bezlige, Aufwandsentschadigungen,
Zulagen, Zuschlage, Pramien, Sonderzahlungen und auch keinen Arbeitgeberanteil zu
vermogenswirksamen Leistungen. Mit der Zahlung des Jahresgehaltes nach § 5 und
Gewahrung der sonstigen Leistungen nach § 7 sind alle Leistungen des Geschéfts-
fuhrers fir die Gesellschaft abgegolten.

[Optional: D&O Versicherungen]?®

§ 8 Gehaltsfortzahlung bei voriibergehender Arbeitsunfahigkeit

Bei einer vorlbergehenden Arbeitsunfahigkeit des Geschéaftsfuhrers, die durch
Krankheit oder durch einen anderen von ihm nicht zu vertretenden Umstand eintritt,
wird die Vergutung gemal § 5 Absatz 1 dieses Anstellungsvertrages fir (drei/sechs)
Monate fortgezahlt. [Nach (drei/sechs) Monaten wird bei langer andauernder Krankheit
fur (drei/sechs) weitere Monate ein Krankengeldzuschuss gewahrt. Der monatliche
Krankengeldzuschuss wird zu den Leistungen einer gesetzlichen Krankenkasse oder
Ersatzkasse in Hohe der Differenz zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld und
dem sich aus § 5 Absatz 1 dieses Anstellungsvertrages ergebenden monatlichen
Nettoarbeitsentgelt gewahrt] Ist der Geschéaftsfuhrer nicht oder privat
krankenversichert, wird eine Krankengeldzahlung in der Hohe unterstellt, die im Falle
der freiwilligen Krankenversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung
gegeben ware.

[Optional®: Ist der Geschaftsfiihrer in einem Geschaftsjahr zusammengerechnet mehr
als (drei/sechs) Monate unverschuldet arbeitsunfahig, so vermindert sich der Anspruch
auf die variable Vergutung im Sinne von § 5 Absatz 2 fur jeden angefangenen Monat
ab dem (4./7.) Monat um 1/12.]

Die Fortzahlung der Vergutung sowie die Zahlung eines Krankengeldzuschusses
erfolgten jedoch langstens bis zur Beendigung dieses Anstellungsvertrages.

Der Geschaftsflihrer tritt hiermit seine Schadensersatzanspriiche insoweit an die
Gesellschaft ab, als er durch einen Dritten verletzt wird und die Gesellschaft
Vergutungsfortzahlung im Krankheitsfall leistet bzw. geleistet hat. Der Geschaftsfuhrer
ist verpflichtet, der Gesellschaft die zur Erhebung der Anspriiche erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen.

29

30

Im Falle von Gesellschaften deren Unternehmensorgane erhdhten Haftungsrisiken ausgesetzt sind, kann —
soweit nach haushaltsrechtlichen Bestimmungen zuldssig — eine D&O Versicherung mit Selbstbeteiligung
entsprechend § 93 AktG abgeschlossen werden. Dabei soll ein Selbstbehalt von mindestens 10 % des
Schadens bis mindestens zur Héhe des Eineinhalbfachen der festen jahrlichen Vergitung des Mitglieds der
Geschéftsfihrung vereinbart werden (vgl. 4.3.2 PCGK).

Diese Option kommt nur bei Anstellungsvertragen in Betracht, in denen dem Geschéftsfiihrer eine variable
Vergutung gewahrt wird.
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§9 Urlaub

Der Geschaftsfiuihrer hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesterholungsurlaub von
20 Tagen jahrlich, bezogen auf eine 5-Tage-Woche. Darlber hinaus steht dem
Geschaftsfuhrer zusatzlich bezahlter Erholungsurlaub in Hohe von weiteren 10 Tagen
zu. Beginnt oder endet das Anstellungsverhaltnis im Laufe eines Kalenderjahres, so
wird der Urlaub zeitanteilig fir die Dauer des Anstellungsverhaltnisses wahrend des
Kalenderjahres gewahrt. Dabei wird dem Geschéftsfihrer zunachst der ihm
zustehende gesetzliche Urlaub und anschliel3end der vertraglich gewahrte Urlaub in
dieser Reihenfolge gewahrt.

Die Urlaubszeiten sind im Einvernehmen mit den weiteren Mitgliedern der
Geschaftsfuhrung so festzulegen, dass die Belange der Gesellschaft nicht
beeintrachtigt werden.?! Urlaubsanspriiche kénnen nicht in das Folgejahr ibertragen
werden, es sei denn, der Urlaub konnte aus wichtigen betrieblichen oder persdnlichen
Grunden nicht genommen werden. Im Fall der Ubertragung muss der Resturlaub
wahrend der ersten drei Monate des Folgejahres genommen werden. Bis zu diesem
Zeitpunkt nicht in Anspruch genommene Urlaubstage verfallen ersatzlos. Dies gilt nicht
fur den gesetzlichen Urlaub gemal Absatz 1, wenn der Geschéaftsfihrer den
gesetzlichen Urlaub wegen Arbeitsunfahigkeit nicht nehmen konnte. Der gesetzliche
Urlaub verfallt in einem solchen Fall 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres.3

§ 10 [Versorgung und Hinterbliebenenversorgung]

(Fuir Beamte, die fiir die Zeit der Tétigkeit in der Gesellschaft ohne Beziige beurlaubt
werden)

Die Gesellschaft gewahrleistet fir die Dauer des Vertragsverhaltnisses durch
Zahlung/Erstattung der  Versorgungszuschlage die Aufrechterhaltung der
Versorgungsanspriche des Geschéftsfihrers und seiner beamtenrechtlichen
Hinterbliebenen.32

oder

§ 10 [Hinterbliebenenversorgung]

(Das Jahresgesamtgehalt versetzt den Geschéftsfiihrer in die Lage, eigene Vorsorge
flir den Pensionsfall zu treffen)

Die Gesellschaft leistet an die Hinterbliebenen des Geschéaftsfihrers die Vergutung
gem.§ 5 Absatz 1 dieses Vertrages fur den Sterbemonat sowie fur die drei

31

31a

32

In Gesellschaften mit nur einem Geschaftsfiihrer sind die Urlaubszeiten mit dem Vorsitzenden der
Gesellschafterversammlung/dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates abzustimmen.

Die Anwendbarkeit der BAG-Rechtsprechung zu Hinweispflichten auf verfallenden Urlaub (vgl. BAG NZA
2019, 977) auf GmbH-Geschéaftsfiihrer ist umstritten. Nach der BAG-Rechtsprechung kann der gesetzliche
Urlaubsanspruch nur erldschen, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor in die Lage versetzt hat,
seinen Urlaubsanspruch wahrzunehmen und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stiicken nicht
genommen hat. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer daher — erforderlichenfalls férmlich — auffordern,
seinen Urlaub zu nehmen und ihm klar und rechtzeitig mitteilen, dass der Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahrs
oder Ubertragungszeitraums verfallt, wenn er nicht beantragt wird.

Diese Option entfallt, wenn ein Gewahrleistungsbescheid vorliegt oder der Geschaftsfiihrer nicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist.
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darauffolgenden Monate.?
oder

§ 10 [Versorgung und Hinterbliebenenversorgung]
(Anspruch auf Entgeltumwandlung)

Auf Wunsch des Geschaftsflinrers kann das Gehalt nach § 5 Absatz 1 teilweise im
Rahmen einer Altersversorgung umgewidmet werden, auch Uber die steuerlichen
Hochstgrenzen des § 3 Nr. 63 EstG hinaus.

oder

§ 10 [Versorgung]

Auf Wunsch des Geschéaftsfuhrers zahlt die Gesellschaft diesem anstelle einer
Versorgungszusage jahrlich einen festen Betrag in Hohe von [...] EUR brutto, die der
Geschaftsfuhrer zweckgebunden fir den Aufbau einer privaten Altersversorgung
verwenden wird. Uber den Durchfilhrungsweg der privaten Altersversorgung
entscheidet der Geschaftsfuhrer nach eigenem Ermessen.

oder

§ 10 [Versorgung und Hinterbliebenenversorgung]
(betriebliche Pensionszusage)

Die Gesellschaft trifft far den Geschaftsfuhrer betriebliche
Altersversorgungsmafnahmen, fiir die die Gesellschaft pro Jahr [...] EUR34 aufwendet.
Im Ein- und Austrittsjahr wird die Aufwendung pro rata temporis gewahrt.

Die Gesellschaft erteilt dem Geschéaftsfuhrer eine Zusage nach dem Leistungsplan der
Unterstutzungskasse [...], der diesem Vertrag als Anlage beigefligt ist und den der
Geschéftsfuhrer zur Kenntnis genommen hat. Hierzu wird die Gesellschaft die geman
Absatz 1 festgelegten Zuwendungen erbringen. Die Zuwendungen werden
ausschliellich ~ von der Gesellschaft als  Mitgliedsunternehmen  der
Unterstutzungskasse getragen. Der Geschéftsfuhrer ist berechtigt, die Leistungsarten
Altersrente/Hinterbliebenenversorgung/Invaliditat festzulegen.

oder

§ 10 [Versorgung und Hinterbliebenenversorgung]

Der Geschéaftsfihrer wird bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander
(,VBL®) nach Maligabe der jeweils glltigen Satzung versichert. Inhalt und Umfang der
Versorgungsleistung ergeben sich aus der Satzung.

33 Diese Regelung zum Sterbegeld kann auch in den nachfolgenden Varianten von § 10 erganzt werden, wenn

dies unter Bertcksichtigung der Gesamtvergitung aus Flrsorgegesichtspunkten angemessen erscheint.

34 Die Zuwendung sollte aus steuerlichen Griinden nicht sinken.
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Der Umlageanteil ergibt sich im Abrechnungsverband (West/Ost) aus der jeweils
gultigen Satzung der VBL.

§ 11 Vertragslaufzeit, Beendigung des Anstellungsvertrages, dauerhafte
Dienstunfahigkeit

Dieser Vertrag tritt am [...] in Kraft und wird fir die Dauer der Bestellung des
Geschéftsfiihrers bis zum Ablauf des [...] abgeschlossen.®® Im Falle einer
Wiederbestellung gilt dieser Vertrag fort, soweit die Parteien in diesem Zusammenhang
nicht abweichende oder erganzende Vereinbarungen treffen. Wenn eine der
Vertragsparteien eine Fortsetzung dieses Dienstvertrags Uber die vereinbarte Laufzeit
hinaus nicht beabsichtigt, hat sie dies spatestens [neun Monate] vor Ende der
Vertragslaufzeit mitzuteilen. Eine unterlassene Mitteilung gilt jedoch nicht als
Zustimmung zur Fortsetzung des Anstellungsvertrags.

[Fiir den Fall, dass es sich bei der Gesellschaft nicht um eine paritatisch mitbestimmte
GmbH handelt:]

(2)

Jede Partei ist berechtigt, den Anstellungsvertrag mit einer Frist von (6/9/12 Monaten)
zum Ende des Monats, friihestens jedoch mit Ablauf der gesetzlichen Kiindigungsfrist
nach § 622 Absatz 1, Absatz 2 BGB?*, ordentlich zu kindigen. Das Recht zur
aullerordentlichen Kindigung gemall § 626 BGB bleibt hiervon unberihrt. Jede
Kindigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Der Geschaftsflihrer kann von der Gesellschafterversammlung nach § 38 Absatz 1
GmbHG jederzeit abberufen werden oder sein Amt jederzeit niederlegen. Es gelten fur
den Anstellungsvertrag die beiderseitigen Kindigungsrechte der Vertragsparteien
nach diesem Absatz.®” Der Zugang des schriftichen Widerrufs der Bestellung
gegenuber dem Geschaftsfihrer im Fall der Abberufung gilt zugleich als Kiindigung
dieses Vertrages zum nachstzuldssigen Beendigungszeitpunkt.3®

[Fiir den Fall, dass es sich bei der Gesellschaft um eine paritédtisch mitbestimmte GmbH
handelt:]

(2)

Der Geschéftsfuhrer kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 84 Absatz 4
AktG von dem Aufsichtsrat abberufen werden oder sein Amt jederzeit niederlegen. Die
Parteien vereinbaren einvernehmlich, dass dieser Vertrag im Falle der Abberufung des
Geschéaftsfuhrers aus seinem Amt als Geschéaftsfuhrer der Gesellschaft oder im Fall
der Amtsniederlegung durch den Geschaftsfuhrer mit einer Frist von (6/9/12 Monaten)

35

36
37

38

Der Geschaftsfihrer soll fir einen Zeitraum von hochstens fiinf Jahren je Bestellperiode bestellt werden. Bei
Erstbestellungen soll die Bestelldauer auf hdchstens drei Jahre beschrankt sein (vgl. 5.2.4 PCGK). Die
Bestellungsdauer soll die fur die Geschaftsfluhrer festgelegte Altersgrenze nicht Uberschreiten (vgl. Ziff.
5.2.5PCGK).

Mindestfrist, die sich in a-typischen Konstellationen noch erhéhen kann.

Die Amtsniederlegung durch den Geschéftsfuhrer begriindet in der Regel ein Recht zur auRerordentlichen
Kindigung des Dienstvertrags fur die Gesellschaft (Ausnahme: wenn die Amtsniederlegung von der
Gesellschaft zu vertreten ist, z.B. bei Unzumutbarkeit der Amtsfortfiihrung fir den Geschaftsfihrer).

Aus Griinden der Rechtssicherheit ist zu empfehlen, die Kiindigung des Vertrags in dem entsprechenden
Schreiben auch noch einmal explizit zu erklaren, insbesondere wenn eine aufl3erordentliche Kiindigung gemaf
§ 626 BGB erfolgen soll.
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zum Ende des Monats, frihestens jedoch mit Ablauf der gesetzlichen Kindigungsfrist
nach § 622 Absatz 1, Absatz 2 BGB*, ordentlich gekiindigt werden kann.*2 Das Recht
zur aulderordentlichen Kiindigung gemaR § 626 BGB bleibt unberihrt. Hierbei gilt der
Zugang des schriftlichen Widerrufs der Bestellung gegenliber dem Geschaftsfihrer im
Fall seiner Abberufung zugleich als Kiindigung dieses Vertrages zum nachstzulassigen
Beendigungszeitpunkt.3°]

Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschéaftsfihrer im Falle einer Kiindigung dieses
Vertrages bis zum Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung dieses Vertrages unter
Gewahrung samtlicher Verglitungsbestandteile dieses Vertrages von seiner Tatigkeit
widerruflich oder unwiderruflich freizustellen*®. Im Falle einer unwiderruflichen
Freistellung erfolgt diese unter Anrechnung etwaig noch offener oder entstehender
Urlaubsanspriiche oder sonstiger Zeitguthaben. Ab dem Beginn einer unwiderruflichen
Freistellung ist der Geschaftsfuhrer in der Verwertung seiner Arbeitskraft frei. Soweit
der Geschaftsfuhrer wahrend der Freistellung anderweitige Einklnfte erzielt, werden
diese in voller Hohe (d.h. zu 100 %) entsprechend § 615 Satz 2 BGB auf die
vertraglichen Bezlge angerechnet. Der Geschaftsfuhrer ist verpflichtet, der
Gesellschafterversammlung/dem Aufsichtsrat die Hohe anderweitiger Einklnfte
unverziglich mitzuteilen. Hinsichtlich des Vorliegens anderweitiger Einkuinfte ist allein
der Zeitraum malgeblich, in dem eine Leistung erbracht wurde. Fur die Dauer der
Freistellung gilt das vertragliche Wettbewerbsverbot (§ 60 HGB). Der Geschaftsfiihrer
hat der Gesellschafterversammlung/dem Aufsichtsrat auch wahrend einer Freistellung
sowie nach Beendigung des Anstellungsverhaltnisses auf Verlangen Auskunft Uber
Vorgange zu erteilen, die seine Tatigkeit aus diesem Vertrag betreffen.

Im Falle einer unwiderruflichen Freistellung ist der Geschaftsfihrer berechtigt, das
Anstellungsverhaltnis mit einer Ankundigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende
durch eine schriftliche Mitteilung an die Gesellschafterversammlung/den Aufsichtsrat
vorzeitig zu beenden.*' Sollte das Anstellungsverhaltnis durch vorzeitige Beendigung
gemal Satz 1 zu einem friheren Zeitpunkt als dem aufgrund einer Kiindigung (siehe
Absatz 2) geltenden Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung dieses Vertrages beendet
werden, gewahrt die Gesellschaft dem Geschéaftsfuhrer eine Brutto-Abfindung, es sei
denn, die Freistellung erfolgt wegen eines wichtigen Grundes i.S.v. § 626 Absatz 1
BGB. Die Brutto-Abfindung wird auch dann nicht gewahrt, wenn der Geschaftsfihrer
aus eigenem Wunsch aus der Gesellschaft ausscheidet. Bei der Bemessung des
Brutto-Abfindungsbetrags werden  fir jeden vollen Monat, den das
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39b
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Mindestfrist, die sich in a-typischen Konstellationen noch erhéhen kann.

Der Beschluss des Aufsichtsrates Uber die Kiindigung des Anstellungsverhéltnisses darf frihestens
gleichzeitig mit dem Beschluss Uber die Abberufung gefasst werden, um dem Beschluss Uber die Abberufung
nicht vorzugreifen.

Der Beschluss des Aufsichtsrates Uber die Kindigung des Anstellungsverhaltnisses darf frihestens
gleichzeitig mit dem Beschluss tber die Abberufung gefasst werden, um dem Beschluss Uber die Abberufung
nicht vorzugreifen.

Eine vertraglich vereinbarte, einseitige Freistellung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Fortzahlung der
Vergitung.

Der Geschéftsfuihrer erhalt durch diese Option die Mdglichkeit, die ihm ,eigentlich zustehende Vergutung® als
Abfindung zu erhalten, sofern er sich vorzeitig um eine andere Beschaftigung kimmert. Fir die Gesellschaft
bedeutet dies, dass das Anstellungsverhaltnis vorzeitig endet. Gleichzeitig ist es dem Geschaftsfiihrer nicht
ermdglicht, wahrend der Freistellung Nebenerwerb zu erzielen und einzubehalten. Erfolgt die Freistellung
wegen eines ,wichtigen Grundes®, so wird auch bei vorzeitiger Beendigung keine Abfindung gewahrt.
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Anstellungsverhaltnis aufgrund der vorzeitigen Beendigung vor dem aufgrund einer
Kindigung (siehe Absatz 2) geltenden Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung dieses
Vertrages endet, jeweils [z.B. 50 %/70 %] der zuletzt nach § 6 Absatz 1 als Brutto-
Monatsrate des festen Jahresgesamtgehalts gezahlten Vergltung zugrunde gelegt.
Die Brutto-Abfindung betragt nicht mehr als die Vergutung fur die Restlaufzeit des
Anstellungsvertrages, hochstens jedoch den Wert von zwei Jahresvergiitungen.*?
Vorstehende Begrenzung gilt auch bei einvernehmlichen Beendigungsvereinbarungen.
Die Abfindung wird gemal den aktuell glltigen gesetzlichen Regelungen
sozialversicherungsrechtlich und steuerlich behandelt. [Auf eine gegebenenfalls
gewahrte  Karenzentschadigung gem. Anlage1 zum  Anstellungsvertrag
Geschaftsfuhrer wird die Abfindung angerechnet. Dazu ist die Abfindungssumme in
gleichhohe monatliche Betrage entsprechend der Dauer der Karenzentschadigung
umzurechnen.*3]*

Der Geschaftsfihrer legt mit der Beendigung der Geschaftsflihrerbestellung alle
Mandate oder Amter nieder, die in Zusammenhang mit der Austibung der Téatigkeit bei
der Gesellschaft oder in deren Interesse erfolgt sind. Er ist verpflichtet, samtliche
Gegenstande gem. § 13 Absatz 1 dieses Vertrages unverziglich mit dem Ausscheiden
aus der Gesellschaft an diese herauszugeben

Bei Beendigung des Anstellungsverhaltnisses sowie bei unwiderruflicher Freistellung
ist aullerdem ein eventuell zur Verfligung gestellter Dienstwagen [nach Maligabe der
geltenden Dienstwagenrichtlinie**?] [alternativ: eine der weiteren Optionen gem. § 8
Absatz 4 dieses Vertrages] unverzlglich an die Gesellschaft herauszugeben. Ein
Zuruckbehaltungsrecht steht dem Geschaftsfuhrer nicht zu. Im Fall der Herausgabe
des Dienstwagens stehen dem Geschéaftsfihrer keine Anspriche auf
Nutzungsentschadigung zu.

Wird der Geschéaftsfuhrer wahrend der Laufzeit dieses Dienstvertrags dauerhaft
dienstunfahig, so endet dieser Dienstvertrag mit dem Tage, an dem die dauerhafte
Dienstunfahigkeit von arztlicher Seite festgestellt wird, ohne dass es einer gesonderten
Kindigung bedarf. Dauerhafte Dienstunfahigkeit liegt vor, wenn durch ein
medizinisches Sachverstandigengutachten festgestellt wird, dass der Geschaftsflihrer
fur sechs weitere Monate voraussichtlich nicht in der Lage ist, die ihm als
Geschéftsfuhrer Ubertragenen Aufgaben wahrzunehmen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, ein solches medizinisches Gutachten spatestens zu beauftragen, wenn der
Geschéftsfuhrer fur einen Zeitraum von 12 Monaten dienstunfahig war. Lasst sich ein
Einvernehmen Uber die Person des medizinischen Gutachters nicht erzielen, wird der
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Zahlungen an ein Mitglied der Geschéaftsflihrung bei vorzeitiger Beendigung der Tatigkeit als Mitglied der
Geschéaftsfuhrung sollen einschlieRlich Nebenleistungen nicht mehr als den Wert der Vergutung fir die
Restlaufzeit des Anstellungsvertrages, héchstens jedoch den Wert von zwei Jahresvergltungen betragen.
(Vgl. hierzu Nr. 5.3.2 PCGK)

Das folgende Beispiel dient der besseren Verstandlichkeit: Bei einem Abfindungsbetrag von 90.000 EUR und
einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot von 24 Monaten, ergibt sich ein entsprechender Monatsbetrag
der Abfindung in Héhe von 3.750 EUR. Dieser Betrag wird monatlich mit der Karenzentschadigung verrechnet
Fur den Fall, dass ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot gem. Anlage 1 zum Anstellungsvertrag
Geschéftsflhrer vereinbart wird

44a |m Einzelfall kénnen sich aus den Dienstwagenrichtlinien weitergehende Anforderungen ergeben, wie das Kfz

zuruckzugeben ist (z.B. bzgl. Zustand, Reinigung, Tankfillung, etc.).
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Gutachter durch den Prasidenten der Arztekammer in [...] bestimmt. Der
Geschaftsfuhrer erklart bereits zum jetzigen Zeitpunkt sein Einverstandnis mit einer
entsprechenden arztlichen Untersuchung und wird den untersuchenden Arzt im fir
diesen Vertragszweck entsprechenden Umfang von seiner arztlichen Schweigepflicht
entbinden.

§ 12 Diensterfindungen

Die Ergebnisse der Arbeit des Geschaftsflihrers stehen der Gesellschaft zu. Fir den
Fall einer Erfindung oder eines technischen oder organisatorischen
Verbesserungsvorschlags im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes durch den
Geschaftsfihrer ist eine etwaige Vergutung fir eine von der Gesellschaft in Anspruch
genommene Erfindung mit der Zahlung der Vergltung nach § 6 dieses Vertrages
vollstandig abgegolten. Im Ubrigen gelten bei Erfindungen im Sinne des Gesetzes liber
Arbeitnehmererfindungen, die der Geschaftsfuhrer wahrend der Dauer des
Anstellungsvertrages macht, die Vorschriften dieses Gesetzes sowie die hierzu
ergangenen ,Richtlinien fur die Vergitung von Arbeithehmererfindungen im privaten
Dienst vom 20.07.1959" in der jeweils guiltigen Fassung.

§ 13 Riickgabe von Unterlagen und sonstigen Gegenstédnden,
Verschwiegenheitspflicht

(1) Alle die Gesellschaft bzw. mit ihr verbundene Unternehmen und deren Interessen
berihrende Dokumente, ohne Ricksicht auf den Adressaten, insbesondere Duplikate,
elektronische Daten, Aufzeichnungen, Notizen, Entwirfe, Kundeninformationen,
Handbuicher und Werbematerial sowie samtliche — Papier-, elektronische und
sonstige — Kopien hiervon, auch solche, die auf privaten Datentragern gespeichert
sind, und alle sonstigen Gegenstande, die im Eigentum der Gesellschaft stehen,
insbesondere Schllssel zu den Geschaftsraumen der Gesellschaft, Kreditkarten,
Telekommunikationseinrichtungen, Birozubehor, Hardware, Software und
Datentrager, sind unter Verschluss zu halten und bei Aufforderung des Vorsitzenden
der Gesellschafter-versammlung oder einer von der Gesellschafterversammlung
hierzu bevollmachtigten Person/des Vorsitzenden des Aufsichtsrates*® bzw.
unaufgefordert bei Beendigung des Dienstverhaltnisses oder bei Freistellung des
Geschéftsfuhrers von seiner Dienstpflicht an die Gesellschaft zurlickzugeben. Dartber
hinaus sind das Dienstfahrzeug, das (E-)Fahrrad, Visitenkarten, Optionen zur Nutzung
des OPNV oder eines Car-Sharing-Anbieters, Bahncard, etc. an einen
Bevollmachtigten der Gesellschaft herauszugeben. Der Geschaftsflhrer wird schriftlich
bestatigen, dass er Dokumente oder Gegenstande der oben beschriebenen Art nicht
zurtickhalt. Im Falle seiner Abberufung oder Amtsniederlegung ist der Geschaftsflihrer
unaufgefordert zur unverziglichen Rlckgabe verpflichtet. Ihm steht an diesen
Dokumenten und Gegenstanden ein Zurlckbehaltungsrecht gegeniber der
Gesellschaft nicht zu.

(2) Der Geschéftsfuhrer verpflichtet sich, Uber alle vertraulichen Angelegenheiten der
Gesellschaft und Uber sonstige ihm bei seiner Tatigkeit bekannt gewordenen

45 Der Vorsitzende des Gremiums, welches im konkreten Fall fiir die Bestellung, Anstellung und Abberufung der
Mitglieder der Geschéftsflihrung zustandig ist.
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vertraulichen Informationen, insbesondere Kenntnisse von internen Vorgangen,
Arbeitsverhaltnissen und Entscheidungsprozessen sowie Uber Geschéafts- und
Betriebsgeheimnisse im Sinne des Geschaftsgeheimnisgesetzes (GeschGehG)
Stillschweigen zu bewahren, soweit diese nicht offenkundig sind. Dies gilt
insbesondere fir Kenntnisse, die dem Bereich des Bundes oder anderer
Bundesbeteiligungen zuzurechnen sind. Vertrauliche Informationen sind samtliche
Informationen, die dem Geschéaftsfuhrer im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit
offenbart werden. Als vertrauliche Informationen gelten insbesondere
Geschéaftsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG, deren Offenlegung nicht nach § 3
Absatz 2 GeschGehG erlaubt ist, betriebliche Angelegenheiten vertraulicher Natur
sowie sonstige Informationen, die von der Gesellschaft schriftlich als vertraulich
gekennzeichnet oder mindlich bezeichnet oder offensichtlich als solche zu erkennen
sind.

Zu den Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen der Gesellschaft zahlen insbesondere:
Aufzeichnungen, Muster, Plane, Skizzen, Layouts und dergleichen, die die [...]
[Technologie, Herstellung, Konstruktion und/oder den Vertrieb aller Produkte der
Gesellschaft bzw. anderer Entwicklungen sowie strategische Entscheidungen] der
Gesellschaft betreffen, sowie Kundenlisten, Anforderungsprofile und sonstige
Angelegenheiten, die von der Gesellschaft ausdriicklich als vertraulich bezeichnet
werden und/oder deren Geheimhaltungsbedirfnis fiur den Geschaftsfihrer erkennbar
ist, auch wenn diese nicht ausdriicklich als geheimhaltungsbediirftig gekennzeichnet
worden sind. Die Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt sich auch auf Betriebs- und
Geschéaftsgeheimnisse von Konzernunternehmen oder anderen Unternehmen, mit
denen die Gesellschaft wirtschaftlich oder organisatorisch verbunden ist sowie auf die
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse sonstiger Unternehmen des Bundes Uber die der
Geschéftsfuhrer im Rahmen seiner Tatigkeit fur die Gesellschaft Kenntnis erlangt hat.

Die Verschwiegenheitsverpflichtung besteht auch nach Beendigung des Dienst-
verhaltnisses fort.

Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Geschéaftsfuhrer in seinem
beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, so kann die Gesellschaft den
Geschéftsfuhrer auf dessen schriftlich begrindeten Antrag hin von dieser Pflicht ganz
oder teilweise freistellen, insbesondere in den Fallen des § 3 Absatz 2 GeschGehG.

§ 14 Steuern

Der Geschaftsflhrer hat alle aus diesem Vertrag gewahrten geldwerten Vorteile zu
seinen Lasten und in eigener Verantwortung zu versteuern.
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§ 15 Ausschlussklausel

(1) Anspriche der Vertragsparteien aus diesem Geschéaftsfiihreranstellungsvertrag sowie
aus und im Zusammenhang mit der Geschéftsfuihrertatigkeit verfallen, wenn sie nicht
binnen einer Frist von sechs Monaten ab Kenntnis oder grob fahrlassiger Unkenntnis
von den anspruchsbegriindenden Umstanden in Textform gegeniber der jeweils
anderen Vertragspartei geltend gemacht werden.

(2) Lehnt eine Vertragspartei einen nach Absatz 1 geltend gemachten Anspruch ab, hat
die andere Vertragspartei den Anspruch spatestens innerhalb von weiteren
(drei/sechs) Monaten nach der Ablehnung gerichtlich geltend zu machen. Geschieht
dies nicht, verfallt der Anspruch.

(3) Die Ausschlussfristen gemaf} vorstehenden Absatzen 1 und 2 gelten nicht fir:

(@) Anspriche, die aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit
resultieren,

(b)  Anspriche, die auf unerlaubten Handlungen beruhen,

(c) Anspriche, die auf vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzungen
beruhen und

(d) Anspriche aus § 43 GmbHG sowie sonstige Anspriiche aus Gesetz, auf die die
Vertragsparteien nicht oder nicht ohne Beteiligung Dritter verzichten kdnnen.

§ 16 Schlussbestimmungen

(1) Dieser Anstellungsvertrag regelt die vertraglichen Beziehungen der Parteien
abschliefiend und ersetzt alle friiheren mindlichen und schriftlichen Vereinbarungen.
Nebenabreden sind nicht getroffen. [Er beendet und ersetzt alle friiheren Anstellungs-
und Dienstvertrage zwischen dem Geschéftsfihrer und der Gesellschaft oder mit ihr
verbundenen Unternehmen]*®. Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages
bedirfen zu lhrer Wirksamkeit der Schriftform.

(2) Mitteilungen der Vertragspartner zu diesem Anstellungsvertrag missen [schriftlich/in
Textform (§ 126 b BGB)]*’ erfolgen. Uber jede Anderung seiner Anschrift hat der
Geschéftsfuhrer die Gesellschaft unverzuglich [schriftlich/in Textform (§ 126 b BGB)]
zu informieren.

(3) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine kinftig in ihn aufgenommene
Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchfihrbar sein oder werden,
wird hierdurch die Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen nicht berthrt. Das gleiche
gilt, sofern dieser Vertrag eine Regelungslicke enthalt. Anstelle der unwirksamen oder
undurchfihrbaren Bestimmung oder zur Ausfullung der Regelungslicke soll eine
angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich moglich, dem am néchsten
kommt, was die Parteien nach Sinn und Zweck des Vertrages vereinbart hatten, sofern
sie bei Abschluss des Vertrages oder dessen spaterer Anderung diesen Punkt bedacht
hatten.

46 Optional fiir den Fall, dass bereits ein Anstellungs- oder Dienstvertrag zwischen dem Geschéftsfiihrer und der
Gesellschaft oder der mit ihr verbundenen Unternehmen besteht/bestanden hat

47 Die Textform drfte hier ausreichend sein.
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(4) |[Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Arbeitsgerichte zustandig.
Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der satzungsmalige Sitz der
Gesellschaft. Die Geltendmachung von Ansprichen durch den Geschaftsflihrer im
Urkundenprozess ist nicht statthaft].

(5) Dieser Vertrag ist in zwei Exemplaren ausgefertigt, von denen jede Partei eines erhalt.

handelnd fur die Gesellschaft Unterschrift des Geschaftsflihrers
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Anlage 1 zum Anstellungsvertrag Geschéaftsfiihrer

(1)

(2)

3)

Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

Der Geschaftsflihrer verpflichtet sich, flir die Dauer von (sechs/zwoélf/achtzehn
/vierundzwanzig) (6/12/18/24) Monaten nach Beendigung dieses Anstellungsvertrages
(,Wettbewerbsperiode®) weder in selbststandiger noch in unselbststandiger Weise in
einer vergleichbaren Position fir ein Unternehmen tatig zu werden, das mit der
Gesellschaft oder einem mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen direkt oder
indirekt im Wettbewerb steht (,Konkurrenzunternehmen®). Konkurrenzunternehmen
sind Unternehmen, die in denjenigen Regionen, in denen die Gesellschaft Geschafte
betreibt, d.h. in [...]", [relevante Wettbewerbstétigkeiten aus Sicht der Gesellschaft und
ihrer verbundenen Unternehmen zu beschreiben. Unzuldssig ist auch eine
freiberufliche oder beratende Téatigkeit fur Konkurrenzunternehmen. Zudem wird sich der
Geschaftsfuhrer wahrend der Wettbewerbsperiode nicht unmittelbar oder mittelbar an
Konkurrenzunternehmen maRgeblich beteiligen. Von einer mafigeblichen Beteiligung ist
insbesondere dann auszugehen, wenn der Geschaftsfihrer mit 25 % oder mehr des
stimmberechtigten Kapitals beteiligt ist.

Der GeschéftsfiUhrer kann nach Beendigung dieses Anstellungsvertrages auch vor
Ablauf der in Absatz 1 vereinbarten Wartezeit eine Wettbewerbstatigkeit aufnehmen,
wenn er hierzu vorher die Zustimmung der Gesellschafterversammlung/des
Aufsichtsrates eingeholt hat. Fur den Fall der Zustimmung zur Aufnahme einer
Konkurrenztatigkeit  entfallt das nachvertragliche  Wettbewerbsverbot, eine
Karenzentschadigung ist dann nicht zu zahlen. Lehnt die Gesellschaft die Zustimmung
zur Aufnahme einer Konkurrenztatigkeit ab, finden die Regelungen Uber das
nachvertragliche Wettbewerbsverbot im Ubrigen Anwendung.

Fir die Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes ist eine monatliche
Karenzentschadigung zu zahlen, die 50 %® der zuletzt bezogenen monatlichen
Vergutung im Sinne von § 6 Absatz 1 des Anstellungsvertrages entspricht. Auf die
Karenzentschadigung werden folgende Leistungen in vollem Umfang angerechnet:
laufende Leistungen aus etwaigen bestehenden Versorgungszusagen, Abfindungen
(bezogen auf die Dauer des Wettbewerbsverbots), Arbeitslosengeld geman
§§ 117 ff. SGB lll, Ubergangsgelder, Betriebsrenten und sonstige Renten. Der
Geschéftsfuhrer muss sich auf die fallige Entschadigung ferner anrechnen lassen, was
er wahrend des Zeitraums, flr den die Entschadigung gezahlt wird, durch anderweitige,
nach diesem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot zuldssige Verwertung seiner
Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst, soweit die
Karenzentschadigung und die vorgenannten neuen Bezige 110 % des letzten
monatlichen Grundgehaltes ausschliel3lich der variablen Vergltungsbestandteile
(insbesondere eines etwaigen Jahresbonus) lbersteigen. Hinsichtlich des Vorliegens
der vorgenannten Bezlge ist allein der Zeitraum mafgeblich, in dem eine Leistung
erbracht wurde. Der Geschéaftsflihrer hat Gber anderweitige Einkiinfte zum Ende eines

Es sollte eine moglichst genaue Beschreibung vorgenommen werden, fir welchen raumlichen Bereich das

Wettbewerbsverbot gelten soll, bspw. tber die Angabe eines Radius in km, einzelne Bundeslander. Es ist

insgesamt ein besonderes Augenmerk auf die sachliche und raumliche Reichweite des Wettbewerbsverbots

zu richten, welches genau konkretisiert werden sollte.

Entscheidend ist die zum Zeitpunkt des Ausscheidens tatsachlich von der Gesellschaft ausgelbte Tatigkeit.
Diese Grofie sollte nicht unterschritten werden.
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jeden Quartals unaufgefordert Auskunft gegenuber der
Gesellschafterversammlung/dem Aufsichtsrat zu geben. Diese Auskunft ist auf
Anforderung der Gesellschaft zu belegen. Wenn und solange der Geschaftsflihrer dieser
Verpflichtung nicht nachkommt, entfallt der Anspruch auf Zahlung der
Karenzentschadigung.

[Optional Kundenschutzklausel und Abwerbeverbot]*

Fir jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das nachvertragliche Wettbewerbsverbot hat
der Geschéftsfuhrer eine Vertragsstrafe in Hohe von einem Bruttomonatsgehalt im Sinne
von § 6 Absatz 1 des Anstellungsvertrages zu zahlen. Im Falle eines Dauerverstof3es
(hierunter wird insbesondere die dienstvertragswidrige kapitalmaflige Beteiligung an
einem Konkurrenzunternehmen oder die Eingehung eines Dauer-schuldverhaltnisses im
Sinne eines Arbeits-, Dienst-, Handelsvertreter- oder Beratungsverhaltnisses
verstanden) gilt die Vertragsstrafe fir jeden angefangenen Zeitraum von einem Monat
als neu verwirkt. Mehrere Zuwiderhandlungen flihren unabhangig voneinander zur
Verwirkung von jeweils einer Vertragsstrafe, gegebenenfalls auch mehrfach innerhalb
eines Monats bis zu einer Hohe von [sechs]® Bruttomonatsgehaltern. Mehrere einzelne
Zuwiderhandlungen im Rahmen einer Dauerverletzung sind hingegen von der fur diese
Dauerverletzung verwirkten Vertragsstrafe mit umfasst. Im Fall vorsatzlich begangener
Zuwiderhandlungen ist die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs ausgeschlossen.
Ferner ist die Gesellschaft abweichend von § 340 Absatz 1 BGB berechtigt, Anspriiche
auf Unterlassung und Schadensersatz kumulativ geltend zu machen. Fur die Dauer der
Zuwiderhandlung entfallt ferner der Anspruch auf Zahlung der Karenzentschadigung
nach Absatz 3.

Die Gesellschaft kann jederzeit mit einer Ankindigungsfrist von sechs Monaten’ auf das
Wettbewerbsverbot [sowie das Verbot gem. Absatz 4] verzichten mit der Folge, dass sie
nach Ablauf der Frist von der Zahlung der Entschadigung befreit ist. Endet der
Anstellungsvertrag, weil der Geschéaftsfuhrer die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung erreicht hat oder gem. § 12 Absatz 1 lit. ¢ und Absatz 2 des
Anstellungsvertrages dauerhaft dienstunfahig ist, kann der Verzicht mit sofortiger
Wirkung erklart werden.

Bei einer wirksamen Kindigung aus wichtigem Grund darf sich der Kindigende im
Rahmen der schriftlichen Kundigungserklarung vom Wettbewerbsverbot lossagen.
Unterlasst er dies, so gilt das nachvertragliche Wettbewerbsverbot.

Im Ubrigen finden die §§ 74 ff. HGB mit Ausnahme des § 75 HGB entsprechende
Anwendung, wenn nicht in den vorstehenden Regelungen etwas Anderes vereinbart ist.

* % %

Falls erforderlich, kann sowohl eine Kundenschutzklausel als auch ein Abwerbeverbot in diesen Vertrag
aufgenommen werden. Von dieser Option sollte jedoch restriktiv Gebrauch gemacht werden.

[sic] Es empfiehlt sich, diese Zahl nicht zu Giberschreiten.
Aus Rechtsgriinden sollte eine Ankiindigungsfrist von sechs Monaten nicht unterschritten werden.
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Anlage 5

Muster einer Vereinbarung zwischen dem beteiligungsfiihrenden Bundesministerium
und einem Mitglied des Uberwachungsorgans, das nicht dem o6ffentlichen Dienst des
Bundes angehort

Vereinbarung*

zwischen

[.]

[Name des Mitglieds des Uberwachungsorgans]

- Mitglied des Uberwachungsorgans -

und

[.]

[Name des beteiligungsfihrenden Bundesministeriums]

- beteiligungsfiihrendes Bundesministerium -

Das Mitglied des Uberwachungsorgans (wurde/wird) mit Wirkung vom [...] [Datum] zum
Mitglied des [...] [Name des Uberwachungsorgans] der/des [...] [Name des
Unternehmens/der Institution, Sitz] bestellt. Das Mitglied des Uberwachungsorgans
erklart, dass es die Bestellung (angenommen hat/annimmt). Das Mitglied des
Uberwachungsorgans versichert hiermit gegeniber dem dies annehmenden
beteiligungsfiihrenden Bundesministerium, durch die Ubernahme des Mandats im
Uberwachungsorgan die Hochstzahl der Aufsichtsratsmandate gemaR § 100 Abs. 2
AktG nicht zu Uberschreiten, wobei es nach Maligabe der Tz. 120 der ,Richtlinien fir
eine aktive Beteiligungsfuhrung bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung® (,Richtlinien®)
in der Regel nicht mehr als drei Mandate in Uberwachungsorganen bekleiden soll.

Textpassagen in eckigen Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Platzhalter handelt,
optionale Formulierungsvorschlage fur Regelungen, die zusétzlich vereinbart werden kénnen oder nur
bestimmte Fallkonstellationen betreffen, oder Vorschlage fiir Regelungen, die ggf. durch andere geeignete
Regelungen ersetzt werden kénnen. Kurze Erlauterungen dazu sind jeweils in einer Ful3note angemerkt.
Runde Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Klarstellungen handelt, Optionen bzw.
Vorschlage, aus denen in Abhangigkeit von den gegebenen Umstanden die passende Option ausgewahlt
werden kann.
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Unter Bezugnahme auf die Tz. 66 ff. der Richtlinien wird das Mitglied des
Uberwachungsorgans, sofern gemaR § 394 S. 2 AktG fir das beteiligungsfihrende
Bundesministerium von Bedeutung, das zustandige Beteiligungsreferat im
beteiligungsfiihrenden Bundesministerium friihzeitig tGber die Sitzungen des [...][Name
des Uberwachungsorgans] der/des [...] [Name des Unternehmens/der Institution]
unterrichten. [Flir die Konstellation, dass neben dieser Vereinbarung noch eine
Vereinbarung nach Anlage 7 mit diesem Mitglied des Uberwachungsorgans
abgeschlossen wurde, das heilst es nicht vom beteiligungsfiihrenden, sondern vom
entsendenden Bundesministerium entsandt bzw. gewéhlt wurde, und danach an dieses
berichtet. Es besteht keine Pflicht des Mitgliedes des Uberwachungsorgans zusatzlich
an das beteiligungsfihrenden Bundesministerium zu berichten, sofern das
beteiligungsfiihrende = Bundesministerium  ebenfalls ein  Mitglied in das
Uberwachungsorgan entsandt hat, das an das beteiligungsfiihrende Bundesministerium
berichtet.]

Die Berichtspflicht des Mitglieds des Uberwachungsorgans bezieht sich, sofern geman
§ 394 S. 2 AktG flr das beteiligungsfihrende Bundesministerium von Bedeutung, auch
auf die vom Unternehmen zur Vorbereitung und Durchfihrung der Sitzung ubermittelten
und vorgelegten Unterlagen, vom Mitglied erstellte Berichte, das Sitzungsprotokoll und
weitere Unterlagen, insbesondere solche, die das Mitglied des Uberwachungsorgans
zwischen den Sitzungen in dieser Funktion vom Unternehmen, anderen Mitgliedern des
Uberwachungsorgans oder sonstigen Stakeholdern des Unternehmens erhalten hat.

Insbesondere  wird das Mitglied des Uberwachungsorgans sich  vor
Entscheidungen/Beschlussfassungen des Uberwachungsorgans mit  dem
Beteiligungsreferat abstimmen. Hierzu wird das Mitglied des Uberwachungsorgans die
vorbereitenden Sitzungsunterlagen dem Beteiligungsreferat unverzuglich nach Eingang
zuleiten. Darlber hinaus soll sich das Mitglied des Uberwachungsorgans mit weiteren
vom Bund oder, sofern zweckmafig, auch mit von anderen Gebietskérperschaften
gewahlten oder entsandten Mitgliedern des Uberwachungsorgans Uber eine einheitliche
Auffassung verstandigen. Bei der Wahrnehmung seines Mandats wird es neben den
Gesellschaftsinteressen auch die besonderen Interessen des Bundes berucksichtigen.

Das Mitglied des Uberwachungsorgans ist sich dariiber bewusst, dass es die Mdglichkeit
von Interessenkonflikten in jedem Einzelfall selbst zu prifen hat. Es wird das [...] [Name
des beteiligungsfihrenden Bundesministeriums] und den [...] [Name des
Uberwachungsorgans] Uber bei ihr/ihm auftretende Interessenkonflikte unverziglich
informieren.

Das Mitglied des Uberwachungsorgans ist sich dariiber bewusst, dass es auf
Veranlassung des [...] [Name des Bundesministeriums] als Mitglied des [...] [Name des
Uberwachungsorgans] bestellt worden ist und erklart sich bereit, dass es einer
mdglichen Abberufung bzw. Aufforderung zur Niederlegung des Mandats durch das
beteiligungsfihrende Bundesministerium unverzuglich Folge zu leisten hat.

Das Mitglied des Uberwachungsorgans bestéatigt hiermit, dass ihm die ,Grundséatze guter
Unternehmens- und aktiver Beteiligungsfiihrung im Bereich des Bundes*, bestehend aus
dem ,Public Corporate Governance Kodex des Bundes“ sowie den Richtlinien,
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ausgehandigt worden sind.

Das Mitglied des Uberwachungsorgans wird dem Vorsitzenden des
Uberwachungsorgans gemaR § 394 S. 3 AktG die auf Basis dieser Vereinbarung
bestehende Berichtspflicht in Textform mitteilen, verbunden mit der Bitte um Information
des Uberwachungsorgans.

Die gewahrte Vergltung firr die Ubernahme der Tatigkeit im Uberwachungsorgan wird
veroffentlicht. Zum einen erstellt die/das [...] [Name des Unternehmens/der Institution]
den jahrlichen Corporate Governance Bericht sowie weitere zur Veroffentlichung
bestimmte Unternehmensberichte. Zum anderen wird die gewahrte Vergltung
gegeniber dem beteiligungsfiihrenden Bundesministerium offengelegt. Dies ermdéglicht
es dem Bund seinen Auskunfts- und Rechenschaftspflichten gegeniber dem Deutschen
Bundestag und gegeniber dem Bundesrechnungshof als auch dem
Transparenzinteresse der Offentlichkeit entsprechen zu kénnen.

Die Offenlegung der gewahrten Vergltung erfolgt fur das jeweilige Berichtsjahr,
individualisiert unter Nennung des Namens jedes Mitglieds des Uberwachungsorgans
und aufgegliedert nach den jeweiligen Vergitungskomponenten. Zu den
Vergltungskomponenten gehéren —soweit gewahrt— neben der Fixvergltung
(Grundvergutung) insbesondere auch Aufwandsentschadigungen und sonstige
gewahrte geldwerte Leistungen.

Das beteiligungsfiihrende Bundesministerium ist insbesondere zu Zwecken der Er-
teilung von Auskinften und der Erstellung von Berichten gegeniiber dem Deutschen
Bundestag und dem Bundesrechnungshof sowie zur Erstellung von Rechenschafts- und
Transparenzberichten wie beispielsweise dem Beteiligungsbericht des Bundes
berechtigt, die hierfir erforderlichen Informationen an das Bundesministerium der
Finanzen weiterzugeben.

Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung sind der beigefligten ,Information zum
Datenschutz nach Art. 13 EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ zu entnehmen.
Diese Vereinbarung ist fur die Dauer des Mandats des Mitglieds des
Uberwachungsorgans im  Uberwachungsorgan des/der [...] [Name des
Unternehmens/der Institution] abgeschlossen. Die Regelungen dieser Vereinbarung
gelten Uber ihre Beendigung hinaus bis zur Erflllung der sich aus Ziffer 9 ergebenden
Offenlegungspflichten.
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10. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig, unwirksam
oder undurchsetzbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller
Ubrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berihrt. Die nichtige, unwirksame
oder undurchsetzbare Bestimmung ist, soweit gesetzlich zulassig, als durch diejenige
wirksame und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem mit der nichtigen,
unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck
nach Gegenstand, MaB, Zeit, Ort und Geltungsbereich am nachsten kommt.
Entsprechendes gilt fur die Flllung etwaiger Licken in dieser Vereinbarung.

(Unterschrift Mitglied Uberwachungsorgan) (Unterschrift beteiligungsfiihrendes Bundesministerium)
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Anlage 6

Muster einer Vereinbarung zwischen dem beteiligungsfiihrenden Bundesministerium
und einem Mitglied des Uberwachungsorgans, das dem offentlichen Dienst des
Bundes angehort

Vereinbarung*

zwischen

[...] [Name des Mitglieds des Uberwachungsorgans]

- Mitglied des Uberwachungsorgans -

und

[.]

[Name des beteiligungsfihrenden Bundesministeriums]

- beteiligungsfiihrendes Bundesministerium -

(1)

(2)

Das Mitglied des Uberwachungsorgans (wurde/wird) mit Wirkung vom [...] [Datum] zum
Mitglied des [...] [Name des Uberwachungsorgans] der/des [...] [Name des Unterneh-
mens/der Institution, Sitz] bestellt. Das Mitglied des Uberwachungsorgans erklart, dass
es die Bestellung (angenommen hat/annimmt). Das Mitglied des Uberwachungsorgans
versichert hiermit gegeniber dem dies annehmenden beteiligungsfihrenden
Bundesministerium, durch die Ubernahme des Mandats im Uberwachungsorgan die
Hochstzahl der Aufsichtsratsmandate gemaR § 100 Abs. 2 AktG nicht zu Uberschreiten,
wobei es nach Maligabe der Tz. 120 der ,Richtlinien fur eine aktive Beteiligungsfuhrung
bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung” (,Richtlinien®) in der Regel nicht mehr als drei
Mandate in Uberwachungsorganen bekleiden soll.

Unter Bezugnahme auf die Tz. 66 ff. und Tz. 74 ff. der Richtlinien wird das Mitglied des
Uberwachungsorgans, sofern gemaR § 394 S.2 AktG fir das beteiligungsfiilhrende
Bundesministerium von Bedeutung, das zustandige Beteiligungsreferat im

Textpassagen in eckigen Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Platzhalter handelt,
optionale Formulierungsvorschlage fiir Regelungen, die zusatzlich vereinbart werden kdénnen oder nur
bestimmte Fallkonstellationen betreffen, oder Vorschlage fir Regelungen, die ggf. durch andere geeignete
Regelungen ersetzt werden kénnen. Kurze Erlduterungen dazu sind jeweils in einer Fullnote angemerkt.
Runde Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Klarstellungen handelt, Optionen bzw.
Vorschlage, aus denen in Abhangigkeit von den gegebenen Umstanden die passende Option ausgewahlt
werden kann.
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beteiligungsfiihrenden Bundesministerium friihzeitig Uber die Sitzungen des [...] [Name
des Uberwachungsorgans] der/des [...] [Name des Unternehmens/der Institution]
unterrichten. [Fiir die Konstellation, dass neben dieser Vereinbarung noch eine
Vereinbarung nach Anlage 7 mit diesem Mitglied des Uberwachungsorgans
abgeschlossen wurde, das heilst es nicht vom beteiligungsfiihrenden, sondern vom
entsendenden Bundesministerium entsandt bzw. gewéhlt wurde, und danach an dieses
berichtet: Es besteht keine Pflicht des Mitgliedes des Uberwachungsorgans zusétzlich
an das Dbeteiligungsfuhrenden Bundesministerium zu berichten, sofern das
beteiligungsfuhrende = Bundesministerium  ebenfalls ein  Mitglied in das
Uberwachungsorgan entsandt hat, das an das beteiligungsfiihrende Bundesministerium
berichtet.]

Die Berichtspflicht des Mitglieds des Uberwachungsorgans bezieht sich, sofern geman
§ 394 S. 2 AktG fir das beteiligungsfihrende Bundesministerium von Bedeutung, auch
auf die vom Unternehmen zur Vorbereitung und Durchflihrung der Sitzung dbermittelten
und vorgelegten Unterlagen, vom Mitglied erstellte Berichte, das Sitzungsprotokoll und
weitere Unterlagen, insbesondere solche, die das Mitglied des Uberwachungsorgans
zwischen den Sitzungen in dieser Funktion vom Unternehmen, anderen Mitgliedern des
Uberwachungsorgans oder sonstigen Stakeholdern des Unternehmens erhalten hat.

Insbesondere wird das Mitglied des Uberwachungsorgans sich vor Entscheidun-
gen/Beschlussfassungen des Uberwachungsorgans mit dem Beteiligungsreferat
abstimmen. Hierzu wird das Mitglied des Uberwachungsorgans die vorbereitenden
Sitzungsunterlagen dem Beteiligungsreferat unverziglich nach Eingang zuleiten.
Dariber hinaus soll sich das Mitglied des Uberwachungsorgans mit weiteren vom Bund
oder, sofern zweckmaRig, auch mit von anderen Gebietskdrperschaften gewahlten oder
entsandten Mitgliedern des Uberwachungsorgans Uber eine einheitliche Auffassung
verstandigen. Bei der Wahrnehmung seines Mandats wird es neben den
Gesellschaftsinteressen auch die besonderen Interessen des Bundes berlcksichtigen.

Das Mitglied des Uberwachungsorgans ist sich dariiber bewusst, dass es im Rahmen
seiner Tétigkeit als Mitglied in dem o.g. Uberwachungsorgan die Mdglichkeit von
Interessenkonflikten in jedem Einzelfall selbst zu prifen hat. Es wird das [...] [Name des
beteiligungsfiihrenden  Bundesministeriums] und den [...] [Name des
Uberwachungsorgans] Uber bei ihm/ihr auftretende Interessenkonflikte unverziglich
informieren. Soweit es einen Interessenkonflikt mit seiner Funktion im Amt fir méglich
halt, wird es veranlassen, dass die in diesem Zusammenhang erforderlichen
Entscheidungen im [...] [Name des Dienstherrn des Bediensteten],entsprechend den
Vorgaben der Richtlinien (Tz. 125 und 127), von anderen entscheidungsbefugten
Personen getroffen werden.

[Variante 1 (Bedienstete oder Bediensteter gehdrt dem beteiligungsfliihrenden Bun-
desministerium an): Das Mitglied des Uberwachungsorgans ist sich dariiber bewusst,
dass es auf Veranlassung seines Dienstherrn als Mitglied des [...] [Name des
Uberwachungsorgans] bestellt worden ist und erkennt an, dass es einer méglichen
Abberufung bzw. Aufforderung zur Niederlegung des Mandats durch das
beteiligungsfiihrende Ressort unverziglich Folge zu leisten hat.]
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[Variante 2 (Bedienstete oder Bediensteter gehdrt nicht dem beteiligungsfiihrenden
Bundesministerium an): Das Mitglied des Uberwachungsorgans ist sich darlber
bewusst, dass es auf Veranlassung seines Dienstherrn als Mitglied des [...] [Name des
Uberwachungsorgans] bestellt worden ist und erkennt an, dass es einer maoglichen,
zwischen dem beteiligungsfiihrenden Bundesministerium und dem [...] [Name des
Dienstherrn des Bediensteten] abgestimmten Abberufung bzw. Aufforderung zur
Niederlegung des Mandats unverziglich Folge zu leisten hat.]

Das Mitglied des Uberwachungsorgans bestatigt hiermit, dass ihm die Grundséatze guter
Unternehmens- und aktiver Beteiligungsfuhrung im Bereich des Bundes, bestehend aus
dem ,Public Corporate Governance Kodex des Bundes“ sowie den Richtlinien,

ausgehandigt worden sind.

Die gewahrte Vergitung fir die Ubernahme der Tatigkeit im Uberwachungsorgan wird
veroffentlicht. Zum einen erstellt die/das [...] [Name des Unternehmens/der Institution]
den jahrlichen Corporate Governance Bericht sowie weitere zur Verdéffentlichung be-
stimmte Unternehmensberichte. Zum anderen wird die gewahrte Vergltung gegeniber
dem beteiligungsfiihrenden Bundesministerium offengelegt. Dies ermdéglicht es dem
Bund, seinen Auskunfts- und Rechenschaftspflichten gegeniber dem Deutschen
Bundestag und gegeniber dem Bundesrechnungshof als auch dem
Transparenzinteresse der Offentlichkeit entsprechen zu kénnen.

Die Offenlegung der gewahrten Vergutung erfolgt fiur das jeweilige Berichtsjahr
individualisiert unter Nennung des Namens jedes Mitglieds des Uberwachungsorgans
und aufgegliedert nach den jeweiligen Vergutungskomponenten. Zu den
Vergltungskomponenten gehéren —soweit gewahrt— neben der Fixvergltung
(Grundvergutung) insbesondere auch Aufwandsentschadigungen und sonstige
gewahrte geldwerte Leistungen.

Das beteiligungsfuhrende Bundesministerium ist insbesondere zu Zwecken der
Erteilung von Auskinften und der Erstellung von Berichten gegentber dem Deutschen
Bundestag und dem Bundesrechnungshof sowie zur Erstellung von Rechenschafts- und
Transparenzberichten wie beispielsweise dem Beteiligungsbericht des Bundes
berechtigt, die hierfur erforderlichen Informationen an das Bundesministerium der
Finanzen weiterzugeben.

Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung sind der beigefugten ,Information zum
Datenschutz nach Art. 13 EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ zu entnehmen.
Diese Vereinbarung ist fiir die Dauer des Mandats des Mitglieds des Uberwachungsor-
gans im Uberwachungsorgan des [...] [Name des Unternehmens/der Institution] abge-
schlossen. Die Regelungen dieser Vereinbarung gelten tber ihre Beendigung hinaus bis
zur Erflllung der sich aus Ziffer 8 ergebenden Offenlegungspflichten’.

(10) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig, unwirksam

oder undurchsetzbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller
ubrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berthrt. Die nichtige, unwirksame
oder undurchsetzbare Bestimmung ist, soweit gesetzlich zulassig, als durch diejenige
wirksame und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem mit der nichtigen,
unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck

Aufgrund der Regelung des § 62 BBG beruht die Berichtspflicht auf einer gesetzlichen Regelung. Daher ist
fur ihre Wirksamkeit nach § 394 AktG keine Anzeigepflicht gegeniber dem Uberwachungsorgan
erforderlich.
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nach Gegenstand, Mal, Zeit, Ort und Geltungsbereich am nachsten kommt.
Entsprechendes gilt fur die Fullung etwaiger Licken in dieser Vereinbarung.

(Unterschrift beteiligungsfiihrendes Bundesministerium)
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Anlage 7

Muster einer Vereinbarung zwischen dem mandatsvorbereitenden Bundesministerium
und einem Mitglied des Uberwachungsorgans

Vereinbarung’

[Anlage 7 geht davon aus, dass bereits eine Vereinbarung zwischen dem Mitglied des
Uberwachungsorgan und dem beteiligungsfiihrenden Bundesministerium (geméif
Anlage 5 oder 6) geschlossen wurde und regelt ergdnzend das Innenverhéltnis
zwischen dem Mitglied des Uberwachungsorgans und dem entsendenden
Bundesministerium, wenn dieses nicht beteiligungsfiihrendes Ministerium ist."]

zwischen

[...] [Name des Mitglieds des Uberwachungsorgans]

- Mitglied des Uberwachungsorgans -
und

[...] [Name des entsendenden Bundesministeriums]

- entsendendes Bundesministerium -

(1) Das Mitglied des Uberwachungsorgans (wurde/wird) mit Wirkung vom [...] [Datum] zum
Mitglied des [...] [Name des Uberwachungsorgans] der/des [...] [Name des
Unternehmens/der Institution, Sitz] bestellt.

(2) Unter Bezugnahme auf die Tz. 66 ff. [und Tz. 74 ff.]> der ,Richtlinien fir eine aktive
Beteiligungsfiihrung bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung® (,Richtlinien®) wird das
Mitglied des Uberwachungsorgans, sofern gemaR § 394 S. 2 AktG fiir das entsendende
Bundesministerium von Bedeutung, das mandatsvorbereitende Referat im
entsendenden Bundesministerium frihzeitig Uber die Sitzungen des [...] [Name des
Uberwachungsorgans] der/des [...] [Name des Unternehmens/der Institution]
unterrichten.

(3) Die Berichtspflicht des Mitglieds des Uberwachungsorgans bezieht sich, sofern geman
§ 394 S. 2 AktG fir das entsendende Bundesministerium von Bedeutung, auch auf die
vom Unternehmen zur Vorbereitung und Durchfihrung der Sitzung tbermittelten und
vorgelegten Unterlagen, vom Mitglied erstellte Berichte, das Sitzungsprotokoll und

Textpassagen in eckigen Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Platzhalter handelt,
optionale Formulierungsvorschlage flr Regelungen, die zuséatzlich vereinbart werden kénnen oder nur
bestimmte Fallkonstellationen betreffen, oder Vorschlage fiir Regelungen, die ggf. durch andere geeignete
Regelungen ersetzt werden kénnen. Kurze Erlduterungen dazu sind jeweils in einer Fulinote angemerkt.
Runde Klammern enthalten, sofern es sich nicht um allgemeine Klarstellungen handelt, Optionen bzw.
Vorschlage, aus denen in Abhangigkeit von den gegebenen Umstanden die passende Option ausgewahit
werden kann.

' Zusatzlich gilt fir diese Vereinbarung, dass auf bestimmte Ziffern abhzngig vom Einzelfall verzichtet werden
kann.

2 I?er Verweis auf Tz. 74 ff. Richtlinien ist nur aufzunehmen, wenn es sich bei dem Mitglied des
Uberwachungsorgans um eine/einen Beschaftigte/Beschaftigten des Bundes handelt.
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weitere Unterlagen, insbesondere solche, die das Mitglied des Uberwachungsorgans
zwischen den Sitzungen in dieser Funktion vom Unternehmen, anderen Mitgliedern des
Uberwachungsorgans oder sonstigen Stakeholdern des Unternehmens erhalten hat.

Insbesondere  wird das  Mitglied des Uberwachungsorgans sich  vor
Entscheidungen/Beschlussfassungen des Uberwachungsorgans mit dem
mandatsvorbereitenden Referat des entsendenden Bundesministeriums abstimmen.
Hierzu wird das Mitglied des Uberwachungsorgans die vorbereitenden
Sitzungsunterlagen dem mandatsvorbereitenden Referat des entsendenden
Bundesministeriums unverzuglich nach Eingang zuleiten. Daruber hinaus soll sich das
Mitglied des Uberwachungsorgans mit weiteren vom Bund oder, sofern zweckmaBig,
auch mit von anderen Gebietskorperschaften gewahlten oder entsandten Mitgliedern
des Uberwachungsorgans (iber eine einheitliche Auffassung verstandigen. Bei der
Wahrnehmung seines Mandats wird es neben den Gesellschaftsinteressen auch die
besonderen Interessen des Bundes berlcksichtigen.

[Das Mitglied des Uberwachungsorgans wird dem Vorsitzenden des
Uberwachungsorgans gemal § 394 S.3 AkitG die auf Basis dieser Vereinbarung
bestehende Berichtspflicht in Textform mitteilen, verbunden mit der Bitte um Information
des Uberwachungsorgans.]®

Diese Vereinbarung ist fiir die Dauer des Mandats des Mitglieds des Uberwachungs-
organs im [...] [Name des Uberwachungsorgans] des/der [...] [Name des Unterneh-
mens/der Institution] abgeschlossen.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig, unwirksam
oder undurchsetzbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller
Ubrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berihrt. Die nichtige, unwirksame
oder undurchsetzbare Bestimmung ist, soweit gesetzlich zulassig, als durch diejenige
wirksame und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem mit der nichtigen,
unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck
nach Gegenstand, Mal, Zeit, Ort und Geltungsbereich am nachsten kommt.
Entsprechendes gilt fur die Flllung etwaiger Licken in dieser Vereinbarung.

(Unterschrift Mitglied des Uberwachungsorgans) (Unterschrift entsendendes Bundesministerium)

3

§ 5 ist nur aufzunehmen, wenn das Mitglied des Uberwachungsorgans nicht dem &ffentlichen Dienst
angehort. In den dbrigen Fallen beruht die Berichtspflicht geméan § 62 BBG auf Gesetz, weshalb fir ihre
Wirksamkeit nach § 394 AktG keine Anzeigepflicht gegeniiber dem Uberwachungsorgan erforderlich ist
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Anlage 8

Unmittelbare Bundesbeteiligungen mit Anteilsbesitz des Bundes

von mindestens 25 Prozent

Stichtag: 30. Juni 2025

Bundesministerium der Finanzen®

Bundesdruckerei Gruppe GmbH, Berlin

Bundesrepublik Deutschland — Finanzagentur GmbH, Frankfurt/Main

EWN Entsorgungswerk fiir Nuklearanlagen GmbH, Rubenow

LMBYV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, Senftenberg
PD-Berater der 6ffentlichen Hand GmbH, Berlin

UBG Uniper Beteiligungsholding GmbH, Berlin

VEBEG Gesellschaft mbH, Frankfurt/Main

Auswirtiges Amt’

INSTEX SAS, Paris
Zentrum fur internationale Friedenseinsatze (ZIF) gGmbH, Berlin

Agentur der Internationalen Museumskooperation gGmbH, Berlin

Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie’

coparion GmbH & Co. KG, Kéin

DeepTech & Climate Fonds GmbH & Co. KG, Bonn

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, Berlin

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Berlin

Deutsche Energy Terminal GmbH, Dusseldorf

Germany Trade and Invest — Gesellschaft fur AuBenwirtschaft und Standortmarketing
mbH (GTAI), Berlin

High-Tech Grinderfonds GmbH & Co. KG, Bonn

High-Tech Grinderfonds Il GmbH & Co. KG, Bonn

jeweils Name und Sitz des Unternehmens.
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High-Tech Grinderfonds Il GmbH & Co. KG, Bonn

High-Tech Griinderfonds IV GmbH & Co. KG, Bonn

HTGF Opportunity GmbH & Co. KG, Bonn

Meyer Werft Beteiligungs GmbH, Hamburg

SEEHG Securing Energy for Europe Holding GmbH, Berlin

WIK Wissenschaftliches Institut fur Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH,
Bad Honnef

Wismut GmbH, Chemnitz

Bundesministerium des Innern’

Sachverstandigenrat fir Integration und Migration (SVR) gGmbH, Berlin

Bundesministerium fiir Digitales und Staatsmodernisierung

DigitalService GmbH des Bundes, Berlin
Zentrum fir Digitale Souveranitat der 6ffentlichen Verwaltung (ZenDiS) GmbH,

Bochum

Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz

juris GmbH Juristisches Informationssystem fiir die Bundesrepublik Deutschland,

Saarbriicken

Bundesministerium der Verteidigung’

Agentur fur Innovationen in der Cybersicherheit GmbH, Halle/Saale

Bw Bekleidungsmanagement GmbH (BwBM), KoéIn

Bw Consulting GmbH (BwC), KdIn

BwFuhrparkService GmbH (BwFPS), Siegburg

BWI GmbH, Meckenheim

Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH (FBG), Bonn - Bad Godesberg

Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Ristungsaltlasten mbH
(GEKA), Munster (Oertze)

HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH (HIL), Bonn

Bundesministerium fir Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat’

DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnitzige GmbH, Leipzig

jeweils Name und Sitz des Unternehmens.
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Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend’

Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gemeinnitzige GmbH, Hamburg

Bundesministerium fiir Verkehr

DEGES Deutsche Einheit Fernstrallenplanungs- und -bau GmbH, Berlin
Deutsche Bahn AG, Berlin

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen

Die Autobahn GmbH des Bundes, Berlin

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Berlin

Flughafen KéIn/Bonn GmbH, Kéln

Flughafen Minchen GmbH, Mlnchen

Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH, Frankfurt/Main
Internationale Mosel-Gesellschaft mbH, Trier

NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie,
Berlin

Toll Collect GmbH, Berlin

Bundesministerium fiir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare
Sicherheit’

BGZ Gesellschaft fir Zwischenlagerung mbH, Essen
Bundesgesellschaft fir Endlagerung mbH (BGE), Peine

Gesellschaft flir Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, Kéin
Zukunft — Umwelt — Gesellschaft gGmbH (ZUG), Bonn

Bundesministerium fiir Forschung, Technologie und Raumfahrt’

CISPA - Helmholtz-Zentrum fir Informationssicherheit gGmbH, Saarbriicken
Deutsches Primatenzentrum GmbH - Leibniz-Institut fir Primatenforschung (DPZ),
Gottingen

Deutsches Zentrum fir Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW),
Hannover

FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut fir Informationsinfrastruktur GmbH, Eggstein-
Leopoldshafen

Forschungszentrum Julich GmbH (FZJ), Julich

Futurium gGmbH, Berlin

Helmholtz-Zentrum Berlin fir Materialien und Energie GmbH (HZB), Berlin

jeweils Name und Sitz des Unternehmens.
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GSI Helmholtz-Zentrum fur Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt
Helmholtz-Zentrum hereon GmbH (Hereon), Geesthacht

Helmholtz-Zentrum Miinchen Deutsches Forschungszentrum fir Gesundheit und
Umwelt GmbH (HMGU), Neuherberg

Helmholtz-Zentrum fur Infektionsforschung GmbH (HZI), Braunschweig
Helmholtz- Zentrum flir Umweltforschung GmbH-UFZ, Leipzig

SPRIND GmbH, Leipzig

Wissenschaftszentrum Berlin fiir Sozialforschung gGmbH, Berlin

Bundesministerium fiir Gesundheit’

gematik GmbH, Berlin

Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung’

Deutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn/Eschborn
Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (Deval) gGmbH, Bonn
Engagement Global gGmbH, Bonn

German Institute of Development and Sustainability (IDOS) /

Deutsches Institut flr Entwicklung und Nachhaltigkeit gGmbH, Bonn

Die Beauftragte der Bundesregierung fiir Kultur und Medien’

Bayreuther Festspiele GmbH, Bayreuth

Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH, Berlin

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn
Rundfunk-Orchester und -Chore GmbH, Berlin

Transit-Filmgesellschaft mbH, Minchen
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Anlage 9

Anlage 9

Mittelbare Bundesbeteiligungen mit einem Jahresumsatz von

mindestens 500 Mio. Euro (2024)

Bundesministerium der Finanzen®

Bundesdruckerei GmbH, Berlin
Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Deutsche Post AG, Bonn

KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt/Main
Uniper SE, Dusseldorf

Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie’

50Hertz Transmission GmbH, Berlin

SEFE Securing Energy for Europe GmbH, Berlin
TransnetBW GmbH, Stuttgart

MEYER WERFT GmbH, Papenburg

Bundesministerium fiir Verkehr

DB Bahnbau Gruppe GmbH, Berlin

DB Cargo AG, Mainz

DB Energie GmbH, Frankfurt/Main

DB Engineering & Consulting GmbH, Berlin
DB Fernverkehr AG, Frankfurt/Main

DB InfraGO AG, Frankfurt/Main

DB Regio AG, Frankfurt/Main

jeweils Name und Sitz des Unternehmens.

Stichtag: 30. Juni 2025
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D. Bundesministerium der Verteidigung’

— HENSOLDT AG, Taufkirchen (gemeinsame Beteiligungsfliihrung mit BMWE)

jeweils Name und Sitz des Unternehmens.
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Anlage 10

Institutionen mit besonderer politischer oder finanzieller Bedeutung

fur den Bund, bei denen der Bund Einfluss auf die Besetzung von

Mandaten in Uberwachungsorganen oder dhnlichen Gremien

und/oder die Geschaftsfiihrung hat

Stichtag: 30. Juni 2025

1) Andere Gremien und Institutionen’

A.

Bundeskanzleramt

Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

Bundesministerium der Finanzen

Produktinformationsstelle Altersvorsorge gGmbH, Kaiserslautern

Stiftung ,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft®, Berlin

Auswartiges Amt

Internationale Akademie Nurnberger Prinzipien (IANP), Nirnberg
Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, Berlin
Stiftung flr deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ), Warschau

Zentrum fir Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS), Berlin

Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie

Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), K&In
Deutsche Zentrale fir Tourismus e.V., Frankfurt/Main

Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO), Berlin

jeweils Name und Sitz der Institution.
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Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz

Deutsche Stiftung fir internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V., Bonn
Stiftung Forum Recht, Karlsruhe
Stiftung Warentest, Berlin

Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Conterganstiftung, Koéln

Bundesministerium fiir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare
Sicherheit

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabriick

Bundesministerium fiir Gesundheit

CDS - Cochrane Deutschland Stiftung, Freiburg

Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO), Frankfurt/Main

IQTIG — Institut fir Qualitatssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, Berlin
IQWIG — Institut fir Qualitat und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Koln

Stiftung ,Humanitare Hilfe fir durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen®, Bonn

Bundesministerium fiir Forschung, Technologie und Raumfahrt

Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum fir Polar- und Meeresforschung (AWI),
Bremerhaven (Stiftung des 6ffentlichen Rechts)

Berliner Institut fir Gesundheitsforschung in der Charité (BIH), Berlin

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), Bonn

Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF), Osnabriick

Deutsches Zentrum fir Neurodegenerative Erkrankungen e.V. (DZNE), Bonn
Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V. (FhG),
Munchen

Helmholtz-Zentrum fir Ozeanforschung Kiel (GEOMAR) (Stiftung des 6ffentlichen
Rechts), Kiel

GFZ Helmholtz-Zentrum flr Geoforschung (Stiftung des 6ffentlichen Rechts), Potsdam
Helmholtz — Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR), Dresden

Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF), Bonn
Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT), Karlsruhe

Max-Delbrtick-Centrum fir Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC),

Berlin-Buch (Kdrperschaft des offentlichen Rechts des Landes Berlin)
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Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissenschaften e.V. (MPG), Miinchen
Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS),
Bonn

Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg

Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg

Stiftung Kinder forschen, Berlin

Stiftung Innovation in der Hochschullehre (Treuhandstiftung in Tragerschaft der Toepfer
Stiftung gGmbH), Hamburg

Studienstiftung des deutschen Volkes e.V., Bonn

VolkswagensStiftung, Hannover

Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

ACGF Afghan Credit Guarantee Foundation, KéIn

Stiftung Allianz fur Entwicklung und Klima, Frankfurt/Main

Stiftung Blue Action Fund, Frankfurt/Main

Stiftung G5 Sahel Fazilitat, Frankfurt/Main

Stiftung Internationaler Naturerbe Fonds — Legacy Landscapes Fund (LLF),
Frankfurt/Main

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Bundesstiftung Bauakademie, Berlin

Bundesstiftung Baukultur, Potsdam

Die Beauftragte der Bundesregierung fiir Kultur und Medien

Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, Hamburg
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Berlin

Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig / Frankfurt (Main)
Deutsche Schillergesellschaft e.V., Marbach am Neckar
Filmférderungsanstalt, Berlin

Klassik Stiftung Weimar, Weimar

Kulturstiftung des Bundes, Halle/Saale

Kulturstiftung der Lander, Berlin
Otto-von-Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh

Stiftung Bundeskanzler-Konrad-Adenauer-Haus, Bad Honnef
Stiftung Bundesprasident-Theodor-Heuss-Haus, Stuttgart
Stiftung Denkmal fiir die ermordeten Juden Europas, Berlin

Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin



2)

A.
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Stiftung Deutsches Historisches Museum, Berlin

Stiftung Gedenkstatte Buchenwald und Mittelbau-Dora, Weimar

Stiftung Gedenkstatte Deutscher Widerstand, Berlin

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss, Berlin

Stiftung Judisches Museum, Berlin

Stiftung Preufischer Kulturbesitz, Berlin

Stiftung Preufischer Schlésser und Garten Berlin-Brandenburg, Potsdam
Stiftung Reichsprasident-Friedrich-Ebert-Gedenkstatte, Heidelberg
Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin

Institutionen, bei denen Berufungen aufgrund anderweitiger Regelungen dem

Kabinett vorzulegen sind’

Bundesministerium der Finanzen

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben, Bonn
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Frankfurt/Main

Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales

Bundesagentur flur Arbeit, Nirnberg

Bundesministerium fiir Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat

Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt/Main

Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Deutsch-Franzoésisches Jugendwerk, Paris/Berlin
Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Potsdam/Warschau

Deutsch-Griechisches Jugendwerk, Leipzig/Thessaloniki

jeweils Name und Sitz der Institution.
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Die Beauftragte der Bundesregierung fir Kultur und Medien

Deutsche Welle, Bonn
Deutschlandradio, Koln
ZDF, Mainz

3) Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts’

A.

Bundesministerium der Finanzen

DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, KéIn
Deutsche Telekom AG, Bonn
KfW Capital GmbH & Co KG, Frankfurt am Main

Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Koéln

Bundesministerium fiir Digitales und Staatsmodernisierung

Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH (MIG), Naumburg (Saale)

jeweils Name und Sitz der Institution.
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Anlage 11

Information zum Datenschutz

nach Art. 13 EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

VERWENDUNG SHINWEISE:

1.

Diese Datenschutzhinweise dienen zur Verwendung durch das Unternehmen mit Bundesbeteili-
gung. Sie informieren liber die Verarbeitung der Daten von Geschéftsfiihrern und Mitgliedern von
Uberwachungsgremien zum Zweck der Erfiillung der Auskunfts- und Rechenschaftsplichten des
Bundes. Weitere Verarbeitungstétigkeiten der Gesellschaft wéren durch diese zu ergdnzen bzw. in
einem separaten Dokument dazulegen.

Die grau unterlegten Passagen geben néhere Verwendungshinweise und sind als solche ausge-
zeichnet. Die eckig geklammerten Passagen im Text erfordern eine Vervollsténdigung durch den
Anwender bzw. eine Streichung der nichtzutreffenden Optionen. Die Hinweisfelder sind nach Ab-
schluss der Bearbeitung zu entfernen.

,Verarbeitung” erfasst jeden Vorgang im Zusammenhang mitpersonenbezogenen Daten wie, unter
anderem, das Erheben, die Speicherung, die Anpassung oder Verdnderung, die Verwendung, die
Offenlegung durch Ubermittlung. Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Ab-
gleich oder die Verknlipfung, die Einschrédnkung, das Léschen oder die Vernichtung.

,Personenbezogene Daten” sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare natiirliche
Person beziehen, z.B. Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, aber auch die Héhe
des Gehalts.

Die [...] [Name des Unternehmens] verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Erfll-
lung der Rechenschaftspflicht und zur Herstellung von Transparenz bei Unternehmen mit
Bundesbeteiligung. Sie erhalten dieses Informationsblatt, um Sie Uber die relevanten Da-
tenverarbeitungsvorgange und Ilhre Rechte aufzuklaren.

. Kontaktdaten des Verantwortlichen

VERWENDUNG SHINWEIS:
Das Beteiligungsunternehmen ist Verantwortlicher i. S. d. DSGVO. Bitte tragen Sie daher die Kon-
taktdaten der Beteiligungsunternehmen ein.

[Name des Unternehmens mit voller Rechtsform]
[Adresse des Unternehmens]

Tel.: [Telefonnummer des Unternehmens]
E-Mail: [E-Mail-Adresse des Unternehmens]
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ll. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

VERWENDUNG SHINWEIS:
Bitte tragen Sie hier die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Unternehmens ein. Dieser
dient den Betroffenen als Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen Fragen.

Datenschutzbeauftragter der [...]

[Name des Beteiligungsunternehmens] [...]

[Adresse DSB des Beteiligungsunternehmens]

Tel.: [Telefonnummer DSB des Beteiligungsunternehmens]
E-Mail: [E-Mail-Adresse DSB des Beteiligungsunternehmens]

lll. Datenverarbeitungen

VERWENDUNGSHINWEIS:

Dieser Abschnitt behandelt ausschlieBlich die Verarbeitungstétigkeit der ,Rechenschaftspflicht der
Beteiligungsfiihrung des Bundes*

Weitere Verarbeitungstétigkeiten sind zu ergdnzen bzw. der Betroffenen in einem gesonderten Do-
kument mitzuteilen.

Rechenschaftspflicht der Beteiligungsfilhrung des Bundes sowie Transparenz bei
Unternehmen im (Mit-) Eigentum des Bundes

Das Unternehmen nimmt im 6ffentlichen Interesse staatliche Aufgaben wahr bzw. Unter-
stutzt diese. Im Interesse der Rechenschaft tber die Verwendung 6ffentlicher Mittel und der
Kontrolle durch Parlament und Offentlichkeit ist eine Veréffentlichung der individuellen Geh-
alter der Mitglieder der Geschéaftsfiihrung und des Uberwachungsorgans erforderlich.

1. Zweck der Verarbeitung

Im Rahmen der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an der [...] [Name des Unter-
nehmens] besteht eine Rechenschaftspflicht gegenlber dem beteiligungsfuhrenden Bun-
desministerium. Diese umfasst insbesondere Informationen Uber die gewahrte Vergutung
fur die Ubernahme der Geschéaftsfiihrung bzw. einer Uberwachungsfunktion. Die Offenle-
gung der Vergltung ermoglicht es dem Bund, seine Beteiligungen zu steuern sowie seinen
Auskunfts- und Rechenschaftspflichten gegentuber dem Deutschen Bundestag und gegen-
Uber dem Bundesrechnungshof als auch dem Transparenzinteresse der Offentlichkeit beim
Umgang mit 6ffentlichen Vermogen entsprechen zu kénnen. Zudem werden die Daten zur
Vergltung durch die [...] [Name des Unternehmens] fur die Erstellung von Unternehmens-
berichten und des jahrlichen Corporate Governance Berichts verwendet.

Fir jedes Unternehmen werden daher die wirtschaftlichen Zusammenhange auf Basis
nachvollziehbarer Kennziffern und qualitativer Faktoren analysiert und Uberwacht. Die Ana-
lyse der Wirtschaftlichkeit umfasst insbesondere Nachhaltigkeitsfragen bei der Vergitung
und der Unternehmensentwicklung, Beurteilung der Geschéftsrisiken, Gender Payment,
Identifizierung von Interessenskonflikten und Verflechtungen zwischen Staat und Wirt-
schaft, Gewahrleistung von Transparenz und Publizitadt sowie ein entsprechendes Berichts-
wesen.
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Im Rahmen der Transparenz und der Rechenschaftspflicht werden insbesondere die fol-
genden Berichte erstellt bzw. Auskiinfte erteilt:

VERWENDUNGSHINWEIS:

Nachfolgend sind verschiedene Berichte aufgefiihrt, welche im Rahmen der Transparenz und Re-
chenschaftspflicht erstellt werden. Der Corporate Governance Bericht wird lediglich relevant, sofern
das Unternehmen dem PCGK unterféllt; andernfalls ist dieser zu streichen.

Beteiligungsbericht des Bundes (BB)

Standardisiertes Beteiligungsmonitoring (SBM)

Berichte im Zusammenhang mit (Einzel-)Anfragen von Abgeordneten oder Fraktionen
des Deutschen Bundestages (Berichte BT)

o Corporate Governance Bericht des Unternehmens (CG Bericht)

o Anhang zum Jahresabschluss / Konzernabschluss fir nichtbérsennotierte und nicht-
kapitalmarktorientierte Unternehmen (§§ 285 Nr. 9 Buchst. a), b), ¢), 285 Nr. 10 HGB
(Einzelabschluss) u. § 314 Nr. 6 Buchst. a), b), ¢c) HGB (Konzernabschluss) (Anhang
JA/KA).

2. Datenkategorien

Um der Gewahrleistung von Transparenz und der Rechenschaftspflicht nachzukommen,
werden die folgenden Datenkategorien verarbeitet:

VERWENDUNGSHINWEIS:

Spiegelbildlich zu den oben genannten Berichten werden hier diejenigen personenbezogenen Daten
aufgefiihrt, welche den jeweiligen Bericht bzw. die jeweilige Auskunft erhoben werden. Bitte strei-
chen Sie die Datensétze fiir diejenigen Berichte, die nicht auf Ihr Unternehmen zutreffen.

[BB] [SBM] [Berichte [CG Be- | [Anhang
BT] richt] JA/KA]
Geschiftsfiihrung
Anrede / Geschlecht | x X X X
Vor- u. Nachname,
Titel
Funktion in der Ge- | x X X X
schaftsfuhrung  (z.B.
Vorsitzender)
Grundvergltung X X X X
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[BB] [SBM] [Berichte [CG Be- | [Anhang
BT] richt] JA/KA]

Vertragsdauer X X

Zusatzliche X X X X

Fixverglitung/Neben-
leistungen

Variable Vergutung X X X X X

Summe der Vergu- | x X X X
tung/Gesamtverg-
tung

Aufwendungen fur Al- | x X X x!
tersversorgung

Gewahrte Vor- X
schusse, Kredite
(zzgl. Zinssatz, we-
sentlicher Bedingun-
gen, ggf. im Ge-
schaftsjahr zurickge-
zahlten o. erlassenen
Betrage u. Haftungs-
verhaltnisse)

Mitglieder Uberwa-
chungsgremium

Anrede / Geschlecht | x X X X
Vor- u. Nachname Ti-
tel

Bestelldauer X

Art des Gremiums | x X X X
(Aufsichtsrat, Kurato-
rium, Beirat, Verwal-
tungsrat)

Funktion im Uberwa- | x p'e X X
chungsgremium

! Die Aufwendungen fiir Altersversorgung betreffen nur die friiheren Organmitglieder (§ 285 Nr. 9 Buchst. b) HGB

(Einzelabschluss) und § 314 Nr. 6 Buchst. c) HGB (Konzernabschluss)
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[BB]

[SBM]

[Berichte
BT]

[CG
richt]

Be-

[Anhang
JA/KA]

Entgeltlichkeit der
Tatigkeit

X

Fixverglitung sowie

Sitzungsgeld

Variable Vergttung

Gesamtvergutung

Aufwendungen far
Altersversorgung

Gewahrte Vor-
schusse, Kredite
(zzgl. Zinssatz, we-
sentlicher Bedingun-
gen, ggf. im Ge-
schaftsjahr zurtckge-
zahlten o. erlassenen
Betrédge u. Haftungs-
verhaltnisse)

Vertreterfunktion (An-
teilseigner-, Arbeit-
nehmerseite, Gebiets-
korperschaft, Bundes-
organ)

Ministerium/Dienst-
rang bei Bundes- u.
Landesvertretern

Bestimmendes
Staatsorgan fur Ent-
sendung
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3. Rechtsgrundiage

Die Verarbeitung der genannten Daten zum Zwecke der Transparenz beim Umgang mit
offentlichen Vermdgen und der Rechenschaftspflicht erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Ab-
satz 1 lit. b DSGVO.

4. Kategorien von Empfangern

VERWENDUNGSHINWEIS:

Nachfolgend werden die Empfanger aufgefiihrt, an welche die personenbezogenen Daten im Rah-
men der Rechenschaftspflicht (ibermittelt werden. Von einer Ubermittlung spricht man, sobald die
Daten die eigene juristische Person verlassen.

a) Beteiligungsfiihrendes Bundesministerium

Zum Zwecke der Herstellung von Transparenz und Erflllung der Rechenschaftspflichten
des Bundes werden die oben genannten personenbezogenen Daten an das beteiligungs-
fuhrende Bundesministerium tbermittelt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von
Art. 6 Absatz 1 lit. b DSGVO. Das beteiligungsfiihrende Bundesministerium verarbeitet le-
diglich die angegebenen Kategorien von personenbezogenen Daten.

Kontaktdaten des beteiligungsfliihrenden Bundesministeriums:

VERWENDUNGSHINWEIS:

Fiir die Verarbeitung durch das beteiligungsfiihrende Bundesministerium, z.B. Das Bundesministe-
rium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur, ist dieses Verantwortlicher i. S. d. DSGVO. Bitte tragen
Sie daher hier die Kontaktdaten des Beteiligungsfiihrendes Bundesministeriums ein.

[...] [Name des beteiligungsfiihrenden Bundesministeriums]
[...] [Adresse des beteiligungsfiihrenden Bundesministeriums]
Tel.: [...]

E-Mail: [...]

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragen:

VERWENDUNGSHINWEIS:

Bitte tragen Sie hier die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des beteiligungsfiihrenden Bun-
desministeriums ein. Dieser dient den Betroffenen als Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen
Fragen.

[...] Datenschutzbeauftragter [des beteiligungsfihrenden Bundesministeriums] [...]
[Adresse des DSB des beteiligungsfihrenden Bundesministeriums]

Tel.: [...]

E-Mail: [...]
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b) Bundesministerium der Finanzen

Das beteiligungsfihrende Bundesministerium leitet insbesondere zu Zwecken der Erteilung
von Auskinften und der Erstellung von Berichten gegeniber dem Deutschen Bundestag
und dem Bundesrechnungshof sowie zur Erstellung von Rechenschafts- und Transparenz-
berichten wie beispielsweise dem Beteiligungsbericht des Bundes, die hierflr erforderlichen
Informationen an das Bundesministerium der Finanzen weiter. Die Datenverarbeitung er-
folgt auf Grundlage von Art. 6 Absatz 1 lit. b DSGVO. Das Bundesministerium der Finanzen
verarbeitet lediglich die angegebenen Kategorien von personenbezogenen Daten.

Kontaktdaten des Bundesministeriums der Finanzen:

Bundesministeriums der Finanzen
Wilhelmstralie 97

10117 Berlin

Postanschrift: 11016 Berlin

Tel.: 03018 /682 -0

E-Mail: poststelle@bmf.bund.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Bundesministeriums der Finanzen: Da-
tenschutzbeauftragter des Bundesministeriums der Finanzen

Wilhelmstralle 97

10117 Berlin

Tel.: 030/ 18 682-1576

E-Mail: datenschutz@bmf.bund.de

5. Dauer der Speicherung

Die Daten werden flr die Dauer der bestehenden Berichtspflichten durch die jeweiligen
Verantwortlichen gespeichert, langstens fur zehn Jahre. Berichte die veroffentlicht werden,
werden fur einen Zeitraum von zehn Jahren fir den Abruf im Internet vorgehalten; eine
langere Speicherung durch Dritte kann bei Verdffentlichungen fiir die Offentlichkeit nicht
ausgeschlossen werden. Soweit Berichte als amtliche Publikation bereitgestellt werden, er-
folgt eine Loschung der personenbezogenen Daten in diesen Formaten mit Einstellung der
offentlichen Bereitstellung.

6. Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist fir den Vertragsabschluss erforder-
lich.

IV. Rechte aus dem Datenschutz

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft Uber die sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Léschung (Art. 17
DSGVO), Einschrankung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Datenportabilitat (Art. 20
DSGVO) sowie das Recht, der Verarbeitung aufgrund einer besonderen Situation zu
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widersprechen (Art. 21 DSGVO). Wenn Sie annehmen, dass die Verarbeitung lhrer persén-
lichen Daten lhre Rechte verletzt, konnen Sie sich an eine Datenschutzaufsichtsbehorde
wenden (Art. 77 DSGVO). Zustandige Datenschutzaufsichtsbehoérde flir Behdérden und
sonstige offentliche Stellen des Bundes ist der Bundesbeauftragte fir den Datenschutz und
die Informationsfreiheit.

Kontaktdaten des Bundesbeauftragten fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit:

Bundesbeauftragter fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Str. 153

53117 Bonn

Tel: 49 (0)228-997799-0

Email: poststelle@bfdi.de-mail.de

*k%



Impressum

Herausgeber

Bundesministerium der Finanzen
Wilhelmstrafie 97

10117 Berlin

Redaktion
Bundesministerium der Finanzen
Referat VIIIB 1

Stand
November 2024

Weitere Informationen im Internet unter:
www.bundesfinanzministerium.de

Diese Broschiire ist Teil der Offentlichkeitsarbeit der Bundes-
regierung. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf
bestimmt. Nicht zuléssig ist die Verteilung auf Wahlveranstaltungen
und an Informationsstinden der Parteien sowie das Einlegen,
Aufdrucken oder Aufkleben von Informationen oder Werbemitteln.






bundesfinanzministerium.de

% Bundesministerium
der Finanzen




	Inhaltsübersicht
	Präambel
	Teil I Public Corporate Governance Kodex des Bundes
	1 Struktur des Public Corporate Governance Kodex des Bundes
	2 Anwendungsbereich
	2.1 Begriffsbestimmungen
	2.2 Unmittelbare Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts
	2.3 Anregung der Anwendung auf weitere Unternehmen mit unmittelbarer Bundesbeteiligung
	2.4 Anwendung in Konzernstrukturen sowie bei mittelbaren Beteiligungen
	2.5 Beteiligung mit dem Zweck der Anlage finanzieller Mittel oder der Bereitstellung von Förderfinanzierung
	2.6 Börsennotierte Gesellschaften

	3 Anteilseigner und Anteilseignerversammlung
	3.1 Aufgaben und Zuständigkeit der Anteilseignerversammlung
	3.2 Vorbereitung und Durchführung der Anteilseignerversammlung
	3.3 Ausübung der Anteilseignerrechte

	4 Zusammenwirken von Geschäftsführung und Überwachungsorgan
	4.1 Grundsätze
	4.2 Vertraulichkeit
	4.3 Verantwortlichkeit
	4.4 Kreditgewährung

	5 Geschäftsführung
	5.1 Aufgaben und Zuständigkeit
	5.2 Zusammensetzung
	5.3 Vergütung
	5.4 Interessenkonflikte
	5.5 Nachhaltige Unternehmensführung

	6 Überwachungsorgan
	6.1 Aufgaben und Zuständigkeiten
	6.2 Zusammensetzung
	6.3 Vergütung
	6.4 Interessenkonflikte
	6.5 Sitzungen des Überwachungsorgans

	7 Transparenz
	7.1 Entsprechenserklärung und Corporate Governance Bericht
	7.2 Angaben zur Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Überwachungsorgans
	7.3 Veröffentlichungen

	8 Rechnungslegung und Abschlussprüfung
	8.1 Rechnungslegung
	8.2 Abschlussprüfung


	Teil II Richtlinien für eine aktive Beteiligungsführung  bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung
	1 Vorbemerkung und Begriffsbestimmung
	2 Eingehen und Veränderung von Beteiligungen des Bundes an Unternehmen
	2.1 Voraussetzungen für eine Beteiligung des Bundes
	2.1.1 Unmittelbare Beteiligung
	Wichtiges Interesse des Bundes
	Begrenzung der Einzahlungsverpflichtung
	Angemessener Einfluss des Bundes
	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
	2.1.2 Mittelbare Beteiligungen

	2.2 Einwilligungsverfahren nach § 65 BHO
	2.2.1 Verfahren bei unmittelbaren Beteiligungen
	Einwilligungsbedürftige Geschäfte
	Veräußerung von Anteilen
	Mitwirkung der gesetzgebenden Körperschaften an bestimmten Anteilveräußerungen
	Antragstellung
	Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes
	Unterrichtung des Bundesrechnungshofs
	2.2.2 Verfahren bei mittelbaren Beteiligungen

	2.3 Anforderungen an die Ausgestaltung der Gesellschaft
	2.3.1 Nutzung der Musterdokumentation
	2.3.2 Unternehmensgegenstand
	2.3.3 Einrichtung eines Überwachungsorgans
	2.3.4 Festlegung von Zustimmungsvorbehalten zugunsten des Überwachungsorgans
	2.3.5 Verankerung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes
	2.3.6 Vier-Augen-Prinzip in der Geschäftsführung
	2.3.7 Sonstige Anforderungen

	2.4 Aktien- und kapitalmarktrechtliche Meldepflichten
	2.4.1 Aktienrechtliche Meldepflichten
	2.4.2 Kapitalmarktrechtliche Mitteilungs- und Informationspflichten


	3 Das Führen der Beteiligung
	3.1 Aktive Beteiligungsführung
	3.2 Konkretisierung und regelmäßige Überprüfung des wichtigen Bundesinteresses
	3.3 Wahrnehmung des Einflusses des Bundes über das Überwachungsorgan
	3.3.1 Besetzung von Mandaten in Überwachungsorganen durch den Bund
	3.3.2 Pflichten der auf Vorschlag des Bundes gewählten oder entsandten Mitglieder in Überwachungsorganen
	3.3.3 Beschäftigte des Bundes in Überwachungsorganen

	3.4 Wahrnehmung der Rechte des Bundes in der Anteilseignerversammlung
	3.5 Rolle der Beteiligungsführung bei der Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung und der Festlegung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung
	3.6 Erfolgskontrolle
	3.7 Sonstige Aufgaben des beteiligungsführenden Bundesministeriums
	3.8 Besonderheiten bei Beteiligungen mit dem Zweck der Anlage finanzieller Mittel oder der Bereitstellung von Förderfinanzierung

	4 Prüfung und Berichterstattung
	4.1 Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts
	4.1.1 Erfasste Beteiligungen
	4.1.2 Prüfungsumfang im Rahmen der nach § 53 HGrG erweiterten Abschlussprüfung
	4.1.3 Verantwortlichkeit
	4.1.4 Prüfungsunterlagen

	4.2 Unternehmen in Rechtsformen des öffentlichen Rechts

	5 Berufung von Personen in Überwachungsorgane und Geschäftsführungen von Unternehmen mit Bundesbeteiligung sowie sonstige Institutionen mit besonderer politischer oder finanzieller Bedeutung für den Bund
	5.1 Berufung in das Überwachungsorgan oder ein ähnliches Gremium
	5.1.1 Zusammensetzung des Überwachungsorgans bzw. des ähnlichen Gremiums
	5.1.2 Vermeidung von Interessenkonflikten
	5.1.3 Erforderliche Vereinbarungen mit der zu berufenden Person
	5.1.4 Mitteilung an das Bundeskabinett und Dokumentation

	5.2 Berufung in die Geschäftsführung
	5.2.1 Zusammensetzung der Geschäftsführung
	5.2.2 Mitteilung an das Bundeskabinett und Dokumentation



	Anlagen 1 bis 11 (2024).pdf
	Anlage 1
	I. Allgemeine Bestimmungen
	§ 1
	Firma, Sitz und Geschäftsjahr

	§ 2
	Zweck und Gegenstand des Unternehmens

	§ 3
	Stammkapital und Stammeinlagen

	§ 4
	Organe der Gesellschaft


	II. Vertretung und Geschäftsführung, Zusammenwirken  von Geschäftsführung und Aufsichtsrat
	§ 5
	Vertretung der Gesellschaft

	§ 6
	Geschäftsführung

	§ 7
	Berichte an den Aufsichtsrat [und die Gesellschafter]

	§ 8
	Zustimmungsbedürftige Geschäfte

	§ 9
	Beteiligungen

	§ 10
	Kredite und ähnliche Maßnahmen


	III. Aufsichtsrat
	§ 11
	Zusammensetzung des Aufsichtsrats

	§ 12
	Aufgaben des Aufsichtsrats

	§ 13
	Innere Ordnung des Aufsichtsrats

	§ 14
	Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder


	IV. Gesellschafterversammlungen und Beschlüsse
	§ 15
	Gesellschafterversammlungen

	§ 16
	Gesellschafterbeschlüsse


	V. Verfügungen über Geschäftsanteile, Ausscheiden, Einziehung
	§ 17
	Übertragung von Geschäftsanteilen, [Vorerwerbsrecht]

	§ 18
	Ausscheiden aus der Gesellschaft; Einziehung von Geschäftsanteilen

	§ 19
	Einziehungsvergütung


	VI. Jahresabschluss, Ergebnisverwendung und Corporate Governance Bericht
	§ 20
	Jahresabschluss, Ergebnisverwendung

	§ 21
	Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex,  Corporate Governance Bericht ,  Nachhaltigkeitsbericht


	VII. Haushalts- und beteiligungsrechtliche Bestimmungen
	§ 22
	Haushaltsrechtliche Prüfung

	§ 23
	Bereitstellung der Unterlagen für die Prüfung


	VIII. Sonstiges
	§ 24
	Bekanntmachungen der Gesellschaft

	§ 25
	Schlussbestimmungen

	§ 26
	Gerichtsstand

	§ 27
	Gründungsaufwand



	Anlage 2
	I. Aufgaben und Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
	§ 1
	Überwachung und Beratung

	§ 2
	Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Informationsrechte des  Aufsichtsrats

	§ 3
	Mitwirkung des Aufsichtsrates bei zustimmungsbedürftigen Geschäften und Maßnahmen der Geschäftsführung

	§ 4
	Bestellung der Geschäftsführung und der bzw. des Vorsitzenden / der Sprecherin bzw. des Sprechers der Geschäftsführung


	II. Innere Ordnung des Aufsichtsrats
	§ 5
	Vorsitz und Stellvertretung

	§ 6
	Sitzungen des Aufsichtsrates

	§ 7
	Beschlussfassungen im Aufsichtsrat

	§ 8
	Niederschriften über Sitzungen und Beschlüsse

	§ 9
	Rechte und Pflichten

	§ 10
	Ausschüsse26

	§ 11
	Präsidialausschuss

	§ 12
	Vermittlungsausschuss33

	§ 13
	Prüfungsausschuss34



	Anlage 3
	§ 1
	Aufgabenkreis und Rahmen der Geschäftsführung

	§ 2
	Organisation der Geschäftsführung und Geschäftsverteilung

	§ 3
	Vorsitzende bzw. Vorsitzender [Sprecherin bzw. Sprecher] der Geschäftsführung

	§ 4
	Information und Zuständigkeit der gesamten Geschäftsführung

	§ 5
	Einberufung und Leitung der Geschäftsführungssitzungen, Beschlussfähigkeit

	§ 6
	Beschlussfassung und Protokoll

	§ 7
	Compliance und Risikomanagement

	§ 8
	Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat

	§ 9
	Finanz- und Unternehmensplanung

	§ 10
	Unterrichtung des Aufsichtsrates [und der Gesellschafter]

	§ 11
	Zustimmungsbedürftige Geschäfte

	§ 12
	Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung von Konzernunternehmen

	§ 13
	Mitwirkung bei der Gesellschafterversammlung

	§ 14
	Abwesenheit der Mitglieder der Geschäftsführung

	§ 15
	Interessenkonflikte, Wettbewerbsverbot, Nebentätigkeiten, Altersgrenze


	Anlage 4
	§ 1 Aufgaben und Pflichten
	(1) Der Geschäftsführer führt die Geschäfte nach Maßgabe dieses Vertrages, der gesetzlichen Bestimmungen, des Gesellschaftsvertrages, der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates, des jeweils gültigen Organisations- und Geschäft...
	(2) Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich in allen Angelegenheiten, die ihm nach diesem Anstellungsvertrag oder sonst durch die Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.
	(3) Dem Geschäftsführer wird grundsätzlich Gesamtvertretungsmacht eingeräumt.  In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung der Geschäftsführung kann dem Geschäftsführer Einzelvertretungsmacht eingeräumt ...
	(4) Der Geschäftsführer wird im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren. Geschenke und Leistungen D...
	(5) Im Falle eines Interessenkonflikts ist dieser gegenüber [der Gesellschafter-versammlung (und) dem Aufsichtsrat] unverzüglich offenzulegen .Die übrigen Mitglieder der Geschäftsführung sind hierüber unverzüglich zu informieren.
	(6) Der Geschäftsführer hat eine Kopie des PCGK erhalten.

	§ 2 Arbeitsort und -zeit, Nebentätigkeit
	(1) Der Geschäftsführer erbringt seine Leistungen grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft.
	(2) Mit der in § 5 dieses Vertrages geregelten Vergütung ist die gesamte vertragsmäßig durch den Geschäftsführer zu leistende Tätigkeit abgegolten.
	(3) Der Geschäftsführer wird seine Arbeitskraft ausschließlich der Gesellschaft widmen. Jede anderweitige Tätigkeit im beruflichen Bereich, insbesondere auch die Übernahme eines Mandats in einem Überwachungsorgan, bedarf der vorherigen [schriftlichen]...

	§ 3 Wettbewerbsverbot
	(1) Während der Dauer des Anstellungsvertrages darf der Geschäftsführer ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschafterversammlung/des Aufsichtsrates weder selbstständig noch unselbstständig oder auf andere Weise für eine andere Gesellschaft...
	(2) Während der Dauer des Anstellungsvertrages ist es dem Geschäftsführer untersagt, eine im Wettbewerb beziehungsweise in umfangreichen geschäftlichen Beziehungen stehende Gesellschaft gem. Absatz 1 Satz 1 zu errichten, zu erwerben oder sich direkt o...
	(3) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsverbot hat der Geschäftsführer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Bruttomonatsgehalt im Sinne von § 6 Absatz 1 dieses Vertrages zu zahlen. Im Falle eines Dauerverstoßes (hierunter wird ins...

	§ 4 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
	§ 5 Vergütung
	(1) Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit ein festes Jahresgehalt von brutto […] EUR (in Worten: … EUR), das nach Abzug der gesetzlichen Abgaben in zwölf gleichen Raten jeweils am Monatsende gezahlt wird.
	(2) Optional: Darüber hinaus erhält der Geschäftsführer eine erfolgs- und leistungsabhängige variable Vergütung auf der Grundlage quantitativer und qualitativer Zielsetzungen, die Bestandteil einer jeweils rechtzeitig vor Beginn eines Geschäftsjahres ...
	(a) kurzfristige Komponente (jährliche Ziele)
	(b) langfristige Komponente (mehrjährige Ziele).

	(3) Verschlechtern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft in wesentlichem Maße (z.B. negative Eigenkapitalrendite, konkrete Existenzgefährdung durch fortwährende Auszahlung der Vergütung oder Rückgriff auf das Stammkapital der Gesells...
	(4) Für das Ein23- und Austrittsjahr werden die vorstehend geregelten Vergütungsbestandteile (Festvergütung sowie sämtliche Tantiemenzahlungen) zeitanteilig gezahlt. Sie werden ferner anteilig um Zeiten gekürzt, in denen dieser Geschäftsführeranstellu...
	(5) Einkünfte aus Ämtern, die im Interesse oder im Auftrag der Gesellschaft innerhalb des Konzerns übernommen wurden, sind an die Gesellschaft abzuführen. Bei der Übernahme von Mandaten in Überwachungsorganen von Unternehmen außerhalb des Konzerns ent...
	(6) Soweit (Neben-)Leistungen steuerpflichtige Bezüge darstellen, trägt der Geschäftsführer grundsätzlich die darauf entfallenden Steuern, auch wenn diese nicht im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt werden sollten oder wenn Lohnsteuerbeträge nac...
	(7) [Die Parteien gehen grundsätzlich von der Sozialversicherungspflicht des Geschäftsführers in der gesetzlichen Rentenversicherung aus. Solange eine rechtskräftige Entscheidung über die Befreiung von der gesetzlichen Renten-versicherungspflicht der ...
	(8) Die gewährte Vergütung für die Übernahme der Geschäftsführung wird veröffentlicht. Zum einen erstellt die Gesellschaft den jährlichen Corporate Governance Bericht sowie weitere zur Veröffentlichung bestimmte Unternehmensberichte. Zum anderen wird ...

	§ 6 Kürzung variabler Vergütung (Malus-Klausel),  Rückzahlung variabler Vergütung (Claw-Back Klausel)
	(1) Die Gewährung der variablen Vergütung – sowohl der kurzfristigen als auch der langfristigen Komponente – unterliegt der Malus- und Clawback-Regelung gemäß den nachfolgenden Absätzen.
	(2) Im Fall einer schwerwiegenden Verletzung der Sorgfaltspflichten des Geschäftsführers gemäß § 43 GmbHG kann die Gesellschaft nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen Ansprüche des Geschäftsführers auf Gewährung einer noch nicht ausgezahlten kurzfr...
	(3) Ebenso kann die Gesellschaft unter den Voraussetzungen gemäß Absatz 2 eine bereits an den Geschäftsführer ausgezahlte kurzfristige oder langfristige variable Vergütung nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen von dem Geschäftsführer nach pflichtg...
	(4) Darüber hinaus hat der Geschäftsführer eine bereits gewährte kurzfristige und/oder langfristige variable Vergütung an die Gesellschaft zurückzugewähren, wenn rück-wirkend Sachverhalte auftreten/bekanntwerden (hierunter zählen insbesondere die exte...
	(5) Fordert der Aufsichtsrat von dem Geschäftsführer auf Grundlage der Clawback- Regelung variable Vergütung zurück, legt der Aufsichtsrat den Zeitrahmen und den Rückzahlungsplan nach billigem Ermessen fest, wobei eine angemessene Laufzeit und ggf. Te...

	§ 7 Sonstige Leistungen
	(1) [Die Gesellschaft schließt zugunsten des Geschäftsführers für die Dauer des Anstellungsvertrages eine Unfallversicherung für berufliche Unfälle mit den Deckungssummen wie folgt ab: […] EUR für den Invaliditätsfall und […] EUR für den Todesfall. Di...
	(2) Umzugskosten aus Anlass dieses Anstellungsvertrages sowie Reisekosten werden nach den jeweils geltenden Bestimmungen für Beamte der Besoldungsgruppe […] (Besoldungsgruppe angeben) erstattet.
	(2) Umzugskosten aus Anlass dieses Anstellungsvertrages werden grundsätzlich auf Nachweis – entsprechend den internen Regelungen der Gesellschaft und nach vorheriger Zustimmung des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung/des Vorsitzenden des Aufsic...
	(3) Reise- und Bewirtungskosten sowie sonstige Auslagen werden grundsätzlich auf Nachweis - entsprechend den internen Regelungen der Gesellschaft - erstattet, soweit diese angemessen sind und steuerliche Höchstsätze nicht überschritten werden.
	(4) [Optional: Der Geschäftsführer erhält für die Dauer des Vertrages einen angemessenen Dienstwagen27 bis zu einem Brutto-Listenpreis von max. […] EUR (Angabe von Höchstwerten für den Dienstwagen, die in angemessenem Verhältnis zur Bedeutung der Gese...
	(5) Die Gesellschaft gewährt keine sonstigen Bezüge, Aufwandsentschädigungen, Zulagen, Zuschläge, Prämien, Sonderzahlungen und auch keinen Arbeitgeberanteil zu vermögenswirksamen Leistungen. Mit der Zahlung des Jahresgehaltes nach § 5 und Gewährung de...
	(6) [Optional: D&O Versicherungen]29

	§ 8 Gehaltsfortzahlung bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit
	(1) Bei einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit des Geschäftsführers, die durch Krankheit oder durch einen anderen von ihm nicht zu vertretenden Umstand eintritt, wird die Vergütung gemäß § 5 Absatz 1 dieses Anstellungsvertrages für (drei/sechs) Mona...
	(2) [Optional30: Ist der Geschäftsführer in einem Geschäftsjahr zusammengerechnet mehr als (drei/sechs) Monate unverschuldet arbeitsunfähig, so vermindert sich der Anspruch auf die variable Vergütung im Sinne von § 5 Absatz 2 für jeden angefangenen Mo...
	(3) Die Fortzahlung der Vergütung sowie die Zahlung eines Krankengeldzuschusses erfolgten jedoch längstens bis zur Beendigung dieses Anstellungsvertrages.
	(4) Der Geschäftsführer tritt hiermit seine Schadensersatzansprüche insoweit an die Gesellschaft ab, als er durch einen Dritten verletzt wird und die Gesellschaft Vergütungsfortzahlung im Krankheitsfall leistet bzw. geleistet hat. Der Geschäftsführer ...

	§ 9  Urlaub
	(1) Der Geschäftsführer hat Anspruch auf den gesetzlichen Mindesterholungsurlaub von 20 Tagen jährlich, bezogen auf eine 5-Tage-Woche. Darüber hinaus steht dem Geschäftsführer zusätzlich bezahlter Erholungsurlaub in Höhe von weiteren 10 Tagen zu. Begi...
	(2) Die Urlaubszeiten sind im Einvernehmen mit den weiteren Mitgliedern der Geschäftsführung so festzulegen, dass die Belange der Gesellschaft nicht beeinträchtigt werden.31 Urlaubsansprüche können nicht in das Folgejahr übertragen werden, es sei denn...

	§ 10 [Versorgung und Hinterbliebenenversorgung]
	§ 10 [Hinterbliebenenversorgung]
	§ 10 [Versorgung und Hinterbliebenenversorgung]
	§ 10 [Versorgung]
	§ 10 [Versorgung und Hinterbliebenenversorgung]
	(1) Die Gesellschaft trifft für den Geschäftsführer betriebliche Altersversorgungsmaßnahmen, für die die Gesellschaft pro Jahr […] EUR34 aufwendet. Im Ein- und Austrittsjahr wird die Aufwendung pro rata temporis gewährt.
	(2) Die Gesellschaft erteilt dem Geschäftsführer eine Zusage nach dem Leistungsplan der Unterstützungskasse […], der diesem Vertrag als Anlage beigefügt ist und den der Geschäftsführer zur Kenntnis genommen hat. Hierzu wird die Gesellschaft die gemäß ...

	§ 10 [Versorgung und Hinterbliebenenversorgung]
	(1) Der Geschäftsführer wird bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder („VBL“) nach Maßgabe der jeweils gültigen Satzung versichert. Inhalt und Umfang der Versorgungsleistung ergeben sich aus der Satzung.
	(2) Der Umlageanteil ergibt sich im Abrechnungsverband (West/Ost) aus der jeweils gültigen Satzung der VBL.

	§ 11 Vertragslaufzeit, Beendigung des Anstellungsvertrages, dauerhafte Dienstunfähigkeit
	(1) Dieser Vertrag tritt am […] in Kraft und wird für die Dauer der Bestellung des Geschäftsführers bis zum Ablauf des […] abgeschlossen.35 Im Falle einer Wiederbestellung gilt dieser Vertrag fort, soweit die Parteien in diesem Zusammenhang nicht abwe...
	(2) Jede Partei ist berechtigt, den Anstellungsvertrag mit einer Frist von (6/9/12 Monaten) zum Ende des Monats, frühestens jedoch mit Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist nach § 622  Absatz 1,  Absatz 2 BGB36, ordentlich zu kündigen. Das Recht zur...
	(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschäftsführer im Falle einer Kündigung dieses Vertrages bis zum Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung dieses Vertrages unter Gewährung sämtlicher Vergütungsbestandteile dieses Vertrages von seiner Tätigkeit wi...
	(4) Im Falle einer unwiderruflichen Freistellung ist der Geschäftsführer berechtigt, das Anstellungsverhältnis mit einer Ankündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende durch eine schriftliche Mitteilung an die Gesellschafterversammlung/den Aufsichtsrat...
	(5) Der Geschäftsführer legt mit der Beendigung der Geschäftsführerbestellung alle Mandate oder Ämter nieder, die in Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit bei der Gesellschaft oder in deren Interesse erfolgt sind. Er ist verpflichtet, sämtliche ...
	(6) Bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses sowie bei unwiderruflicher Freistellung ist außerdem ein eventuell zur Verfügung gestellter Dienstwagen [nach Maßgabe der geltenden Dienstwagenrichtlinie44a] [alternativ: eine der weiteren Optionen gem. ...
	(7) Wird der Geschäftsführer während der Laufzeit dieses Dienstvertrags dauerhaft dienstunfähig, so endet dieser Dienstvertrag mit dem Tage, an dem die dauerhafte Dienstunfähigkeit von ärztlicher Seite festgestellt wird, ohne dass es einer gesonderten...

	§ 12 Diensterfindungen
	§ 13 Rückgabe von Unterlagen und sonstigen Gegenständen, Verschwiegenheitspflicht
	(1) Alle die Gesellschaft bzw. mit ihr verbundene Unternehmen und deren Interessen berührende Dokumente, ohne Rücksicht auf den Adressaten, insbesondere Duplikate, elektronische Daten, Aufzeichnungen, Notizen, Entwürfe, Kundeninformationen, Handbücher...
	(2) Der Geschäftsführer verpflichtet sich, über alle vertraulichen Angelegenheiten der Gesellschaft und über sonstige ihm bei seiner Tätigkeit bekannt gewordenen vertraulichen Informationen, insbesondere Kenntnisse von internen Vorgängen, Arbeitsverhä...
	(3) Zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der Gesellschaft zählen insbesondere: Aufzeichnungen, Muster, Pläne, Skizzen, Layouts und dergleichen, die die […] [Technologie, Herstellung, Konstruktion und/oder den Vertrieb aller Produkte der Gesellsc...
	(4) Die Verschwiegenheitsverpflichtung besteht auch nach Beendigung des Dienst-verhältnisses fort.
	(5) Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Geschäftsführer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, so kann die Gesellschaft den Geschäftsführer auf dessen schriftlich begründeten Antrag hin von dieser Pflicht ganz od...

	§ 14 Steuern
	§ 15 Ausschlussklausel
	(1) Ansprüche der Vertragsparteien aus diesem Geschäftsführeranstellungsvertrag sowie aus und im Zusammenhang mit der Geschäftsführertätigkeit verfallen, wenn sie nicht binnen einer Frist von sechs Monaten ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis...
	(2) Lehnt eine Vertragspartei einen nach Absatz 1 geltend gemachten Anspruch ab, hat die andere Vertragspartei den Anspruch spätestens innerhalb von weiteren (drei/sechs) Monaten nach der Ablehnung gerichtlich geltend zu machen. Geschieht dies nicht, ...
	(3) Die Ausschlussfristen gemäß vorstehenden Absätzen 1 und 2 gelten nicht für:
	(a) Ansprüche, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren,
	(b) Ansprüche, die auf unerlaubten Handlungen beruhen,
	(c) Ansprüche, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen beruhen und
	(d) Ansprüche aus § 43 GmbHG sowie sonstige Ansprüche aus Gesetz, auf die die Vertragsparteien nicht oder nicht ohne Beteiligung Dritter verzichten können.


	§ 16 Schlussbestimmungen
	(1) Dieser Anstellungsvertrag regelt die vertraglichen Beziehungen der Parteien abschließend und ersetzt alle früheren mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen. Nebenabreden sind nicht getroffen. [Er beendet und ersetzt alle früheren Anstellungs- u...
	(2) Mitteilungen der Vertragspartner zu diesem Anstellungsvertrag müssen [schriftlich/in Textform (§ 126 b BGB)]47 erfolgen. Über jede Änderung seiner Anschrift hat der Geschäftsführer die Gesellschaft unverzüglich [schriftlich/in Textform (§ 126 b BG...
	(3) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihn aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Das gleiche gilt, sof...
	(4) [Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Arbeitsgerichte zuständig. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der satzungsmäßige Sitz der Gesellschaft. Die Geltendmachung von Ansprüchen durch den Geschäftsführer im Urkundenpro...
	(5) Dieser Vertrag ist in zwei Exemplaren ausgefertigt, von denen jede Partei eines erhält.

	Anlage 1 zum Anstellungsvertrag Geschäftsführer
	(1) Der Geschäftsführer verpflichtet sich, für die Dauer von (sechs/zwölf/achtzehn /vierundzwanzig) (6/12/18/24) Monaten nach Beendigung dieses Anstellungsvertrages („Wettbewerbsperiode“) weder in selbstständiger noch in unselbstständiger Weise in ein...
	(2) Der Geschäftsführer kann nach Beendigung dieses Anstellungsvertrages auch vor Ablauf der in Absatz 1 vereinbarten Wartezeit eine Wettbewerbstätigkeit aufnehmen, wenn er hierzu vorher die Zustimmung der Gesellschafterversammlung/des Aufsichtsrates ...
	(3) Für die Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes ist eine monatliche Karenzentschädigung zu zahlen, die 50 %3 der zuletzt bezogenen monatlichen Vergütung im Sinne von § 6 Absatz 1 des Anstellungsvertrages entspricht. Auf die Karenzentschädi...
	(4) [Optional Kundenschutzklausel und Abwerbeverbot]4
	(5) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das nachvertragliche Wettbewerbsverbot hat der Geschäftsführer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Bruttomonatsgehalt im Sinne von § 6 Absatz 1 des Anstellungsvertrages zu zahlen. Im Falle eines Dauervers...
	(6) Die Gesellschaft kann jederzeit mit einer Ankündigungsfrist von sechs Monaten7 auf das Wettbewerbsverbot [sowie das Verbot gem. Absatz 4] verzichten mit der Folge, dass sie nach Ablauf der Frist von der Zahlung der Entschädigung befreit ist. Endet...
	(7) Bei einer wirksamen Kündigung aus wichtigem Grund darf sich der Kündigende im Rahmen der schriftlichen Kündigungserklärung vom Wettbewerbsverbot lossagen. Unterlässt er dies, so gilt das nachvertragliche Wettbewerbsverbot.
	(8) Im Übrigen finden die §§ 74 ff. HGB mit Ausnahme des § 75 HGB entsprechende Anwendung, wenn nicht in den vorstehenden Regelungen etwas Anderes vereinbart ist.


	Anlage 5
	1. Das Mitglied des Überwachungsorgans (wurde/wird) mit Wirkung vom […] [Datum] zum Mitglied des […] [Name des Überwachungsorgans] der/des […] [Name des Unternehmens/der Institution, Sitz] bestellt. Das Mitglied des Überwachungsorgans erklärt, dass es...
	2. Unter Bezugnahme auf die Tz. 66 ff. der Richtlinien wird das Mitglied des Überwachungsorgans, sofern gemäß § 394 S. 2 AktG für das beteiligungsführende Bundesministerium von Bedeutung, das zuständige Beteiligungsreferat im beteiligungsführenden Bu...
	3. Die Berichtspflicht des Mitglieds des Überwachungsorgans bezieht sich, sofern gemäß § 394 S. 2 AktG für das beteiligungsführende Bundesministerium von Bedeutung, auch auf die vom Unternehmen zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzung übermittelt...
	4. Insbesondere wird das Mitglied des Überwachungsorgans sich vor Entscheidungen/Beschlussfassungen des Überwachungsorgans mit dem Beteiligungsreferat abstimmen. Hierzu wird das Mitglied des Überwachungsorgans die vorbereitenden Sitzungsunterlagen dem...
	5. Das Mitglied des Überwachungsorgans ist sich darüber bewusst, dass es die Möglichkeit von Interessenkonflikten in jedem Einzelfall selbst zu prüfen hat. Es wird das […] [Name des beteiligungsführenden Bundesministeriums] und den […] [Name des Überw...
	6. Das Mitglied des Überwachungsorgans ist sich darüber bewusst, dass es auf Veranlassung des […] [Name des Bundesministeriums] als Mitglied des […] [Name des Überwachungsorgans] bestellt worden ist und erklärt sich bereit, dass es einer möglichen Abb...
	7. Das Mitglied des Überwachungsorgans bestätigt hiermit, dass ihm die „Grundsätze guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des Bundes“, bestehend aus dem „Public Corporate Governance Kodex des Bundes“ sowie den Richtlinien, ausg...
	8. Das Mitglied des Überwachungsorgans wird dem Vorsitzenden des Überwachungsorgans gemäß § 394 S. 3 AktG die auf Basis dieser Vereinbarung bestehende Berichtspflicht in Textform mitteilen, verbunden mit der Bitte um Information des Überwachungsorgans.
	9. Die gewährte Vergütung für die Übernahme der Tätigkeit im Überwachungsorgan wird veröffentlicht. Zum einen erstellt die/das […] [Name des Unternehmens/der Institution] den jährlichen Corporate Governance Bericht sowie weitere zur Veröffentlichung...
	10. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksam...

	Anlage 6
	(1) Das Mitglied des Überwachungsorgans (wurde/wird) mit Wirkung vom […] [Datum] zum Mitglied des […] [Name des Überwachungsorgans] der/des […] [Name des Unternehmens/der Institution, Sitz] bestellt. Das Mitglied des Überwachungsorgans erklärt, dass ...
	(2) Unter Bezugnahme auf die Tz. 66 ff. und Tz. 74 ff. der Richtlinien wird das Mitglied des Überwachungsorgans, sofern gemäß § 394 S. 2 AktG für das beteiligungsführende Bundesministerium von Bedeutung, das zuständige Beteiligungsreferat im beteiligu...
	(3) Die Berichtspflicht des Mitglieds des Überwachungsorgans bezieht sich, sofern gemäß § 394 S. 2 AktG für das beteiligungsführende Bundesministerium von Bedeutung, auch auf die vom Unternehmen zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzung übermittel...
	(4) Insbesondere wird das Mitglied des Überwachungsorgans sich vor Entscheidungen/Beschlussfassungen des Überwachungsorgans mit dem Beteiligungsreferat abstimmen. Hierzu wird das Mitglied des Überwachungsorgans die vorbereitenden Sitzungsunterlagen d...
	(5) Das Mitglied des Überwachungsorgans ist sich darüber bewusst, dass es im Rahmen seiner Tätigkeit als Mitglied in dem o.g. Überwachungsorgan die Möglichkeit von Interessenkonflikten in jedem Einzelfall selbst zu prüfen hat. Es wird das […] [Name d...
	(6) [Variante 1 (Bedienstete oder Bediensteter gehört dem beteiligungsführenden Bundesministerium an): Das Mitglied des Überwachungsorgans ist sich darüber bewusst, dass es auf Veranlassung seines Dienstherrn als Mitglied des […] [Name des Überwachun...
	(7) Das Mitglied des Überwachungsorgans bestätigt hiermit, dass ihm die Grundsätze guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des Bundes, bestehend aus dem „Public Corporate Governance Kodex des Bundes“ sowie den Richtlinien, ausge...
	(8) Die gewährte Vergütung für die Übernahme der Tätigkeit im Überwachungsorgan wird veröffentlicht. Zum einen erstellt die/das […] [Name des Unternehmens/der Institution] den jährlichen Corporate Governance Bericht sowie weitere zur Veröffentlichung ...
	(9) Diese Vereinbarung ist für die Dauer des Mandats des Mitglieds des Überwachungsorgans im Überwachungsorgan des […] [Name des Unternehmens/der Institution] abgeschlossen. Die Regelungen dieser Vereinbarung gelten über ihre Beendigung hinaus bis z...
	(10) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksa...

	Anlage 7
	(1) Das Mitglied des Überwachungsorgans (wurde/wird) mit Wirkung vom […] [Datum] zum Mitglied des […] [Name des Überwachungsorgans] der/des […] [Name des Unternehmens/der Institution, Sitz] bestellt.
	(2) Unter Bezugnahme auf die Tz. 66 ff. [und Tz. 74 ff.]  der „Richtlinien für eine aktive Beteiligungsführung bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung“ („Richtlinien“) wird das Mitglied des Überwachungsorgans, sofern gemäß § 394 S. 2 AktG für das entsen...
	(3) Die Berichtspflicht des Mitglieds des Überwachungsorgans bezieht sich, sofern gemäß § 394 S. 2 AktG für das entsendende Bundesministerium von Bedeutung, auch auf die vom Unternehmen zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzung übermittelten und v...
	(4) Insbesondere wird das Mitglied des Überwachungsorgans sich vor Entscheidungen/Beschlussfassungen des Überwachungsorgans mit dem mandatsvorbereitenden Referat des entsendenden Bundesministeriums abstimmen. Hierzu wird das Mitglied des Überwachungso...
	(5) [Das Mitglied des Überwachungsorgans wird dem Vorsitzenden des Überwachungsorgans gemäß § 394 S. 3 AktG die auf Basis dieser Vereinbarung bestehende Berichtspflicht in Textform mitteilen, verbunden mit der Bitte um Information des Überwachungsorga...
	(6) Diese Vereinbarung ist für die Dauer des Mandats des Mitglieds des Überwachungsorgans im […] [Name des Überwachungsorgans] des/der […] [Name des Unternehmens/der Institution] abgeschlossen.
	(7) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirk...

	Anlage 8
	A. Bundesministerium der Finanzen*
	B. Auswärtiges Amt*
	C. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz*
	D. Bundesministerium des Innern und für Heimat*
	E. Bundesministerium der Justiz*
	F. Bundesministerium der Verteidigung*
	G. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft*
	H. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend*
	I. Bundesministerium für Digitales und Verkehr*
	J. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz*
	K. Bundesministerium für Bildung und Forschung*
	L. Bundesministerium für Gesundheit*
	M. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung*
	N. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien*

	Anlage 9
	A. Bundesministerium der Finanzen*
	B. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz*
	C. Bundesministerium für Digitales und Verkehr*
	D. Bundesministerium der Verteidigung*

	Anlage 10
	1) Andere Gremien und Institutionen*
	A. Bundeskanzleramt
	B. Bundesministerium der Finanzen
	C. Auswärtiges Amt
	D. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
	E. Bundesministerium der Justiz
	F. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
	G. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
	H. Bundesministerium für Gesundheit
	I. Bundesministerium für Bildung und Forschung
	J. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
	K. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
	L. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

	2) Institutionen, bei denen Berufungen aufgrund anderweitiger Regelungen dem Kabinett vorzulegen sind*
	A. Bundesministerium der Finanzen
	B. Bundesministerium für Arbeit und Soziales
	C. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
	D. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
	E. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

	3) Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts*
	A. Bundesministerium der Finanzen
	B. Bundesministerium des Innern und für Heimat
	C. Bundesministerium der Justiz
	D. Bundesministerium für Digitales und Verkehr


	Anlage 11
	I. Kontaktdaten des Verantwortlichen
	II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
	III. Datenverarbeitungen
	1. Zweck der Verarbeitung
	2. Datenkategorien
	3. Rechtsgrundlage
	4. Kategorien von Empfängern
	5. Dauer der Speicherung
	6. Bereitstellung der Daten

	IV. Rechte aus dem Datenschutz


	Impressum



